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Dem

DurchlauchtigstenHerzoge
und Herrn,

HERR N

Frieden
regierendem.

HerzogezuMecklenburg,FürstenzuWem
den, Schwerin und Ratzeburg, auch Grälen zu

Schwerin, der Lande Rostock und Slargard

Herrn rc..

meinem

gnädigstenFürstenmidHttw.
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DurchlauchtigsterHerzog

GnädigsterFürstundHerr.

ltverehrungswürdigenPro-

ö SchutzeS/womitEure

Herzog!.DurchlauchtdieWissenschaf¬
ten sothätig zu ermunterngeruhen/ma¬

chenHöchstderv beglükteRegierungzu

einervorcheilhaftenEpochederAufklärung



und des Geschmaks. Die wohlthätigen
EinflüssediesesgünstigenZeitpunktshaben
denVorsazinmirhervorgebracht,mitdem
Studium der vaterländischenGeschichte
eineneueBearbeitungzuunternehmen,die

der Zeiten Eurer Herzog!. Durchl.
würdigwäre; unddiehuldvolleUnterstüz
zung,welcheHöchstdieselbM diesermei-
ner geringenBemühunghabenangedeihen
lassenwollen, machtes mir zur Pflicht,

Höchstdenenselbendafüröffentlichden
ehrfurchtsvollestenDankabzustatten.

DieseRegungender Dankbarkeitmö-
gen es allein entschuldigen,wennichmir
die unterthänigsteErlaubnisnehme,Eu¬
rerHerzog!.Durchl.hiemitdieFrüch¬

te



te meinerNebenstunden,die Geschichte

HöchstderoherzoglichenHausesund
Landesin Ehrfurchtzuzueignen.Mög-
ten dochHöchstdieselbenmeineAr-
beitdieserGnadenichtganzunwerthfinden!

DergegenwärtigeTheilenthältnurden
entfernterenZeitraumunsrerGeschichte,die
Grundlagederdreifolgenden,dieicheiner
gleichengnadigstenAufnahmeim voraus
ehrerbietigstempfehle.Ich bitteGott,
daßer mirdieKräfteverleihenwolle,die

ruhmvolle«Thatm Eurer Herzog!.

Durchs,glorwürdige»Vorfahrennach
Wiirdenbeschreiben,undbisauf Höchst-

deroselbenweiseundwohlthätigeRegie«
runghinausführenzukönnen.Nochlaw

4 g-



gemWdiesederlezteRuhepunktfürun-

sreGesthichtkunde,spaterabernochein
MusterfürdieNachweltseyn!

Unterden devotestenWünschenfür
das ununterbrochensteHochergehendes
DurchlauchtigstenMecklenburgi¬
schenRegierhmlsesHerbeichin
verbrüchlichsterVerehrung

; ••••. t .•
* ""• •' •• '• '

_
'

,

EurerHerzogl.Durchlaucht
j -»--3 • '• | '• ...£

1: i t .cHtttli "v

Schwerin,
tii " 54-.

den 9. April i73#, •

ft(f)A/.7B ciJ t v,"i;>?tfa/tatttfft
' unterlhänigff - treugchorsamster

FrieyecichAugust Rudloff.

;> W Alge-



Algemeine Einleitung

der GeschichteMecklenburgs.

«In der Geschichteder besondern veutschcnStaaten sind noch sa
„viele Lücken, daß vor deren Ausfüllung, >elbsidie deutsche
„Reichsgeschichteimmer noch an ihrer VollständigkeitMangel
„leidenwird." püttcr'e deutsche Reichsgeschichtein ihrem
Hauptsadenentwickelt.Vorder.S. 16.

^ dieserVorwurfscheintzwa-rdieGeschichte
derherzoglich-mecklenburgschenStaaten
eigentlichnichtzu treffen,da das Ver<

zeichnisihrerSchriftsteller,welchesschonin der
erstenHalstediesesJahrhunderlsdenRaumei-
neshalbenAlphabetsausfüllte seitdemnoch
mitverschiedenenausführlichenhistorischenWer-

a) Nett elbladt^ notifia Scriptorum Meelenburg, x>.lL>I IS.

in das Studium

ken,



2 AllgemeineEinleitung

kcn, einzelnenAbhandlungenund Deduktionen
vermehrtist. Undwürklichist es nichtebender
MangelhistorischerProducre,worübersichunser
vaterländischerBodenzubeschwerenUrsachehat.
Es fehltwederan einembeträchtlichenVorrath
historischerMaterialien,nochan fleißigenBear,
bettelndesselben.Wenn die vielenStreitigkeit
ren, woranunserJahrhundert so fruchtbarges
wesenist, auchkeinenandernNutzengehabthät-
ren; sohatdieMusederGeschichteihnendockdas
zu danken,daßmancheverborgeneSchätzehisto-
-.ischerWeisheitans Lichtgebrachtsind, unddie
heutigeAnwendlichkeitderselbenanschauenddars
gestelltist.

AllediesezerstreuetliegendenBruchstücke
kritischzuordnen,einzusammenhangendesbrauch-
baresGebäudedarausaufzuführen,istschonVer-
dienst,und dieBeantwortungder Frage: wie
ist das im Ganzenvon den Bearbeiternder
mecklenbnrgschenGeschichtebishergeleistet?wird
dieVeranlassungder gegenwartigenArbeitbe-
stimmen.

DieMaterialien der Geschichtesindnichts
anders, alsdiegeschehenenBegebenheitenselbst.
Die ErzählungnichtgeschehenerBegebenheiten
isteineUngeschichte,gehörtfürdenRomanschrei-
der, fürdenDichter, nichtfür denHisteriogra»
pben. Die Wahrheitder Begebenheitenbe-
stimmtdieZuverläßigkeiteiner Erzählungdie
ersteEigenschafteinesGeschichtbuchs.KeinLe-



in das Studium derGeschichteMecklenburgs. z

str ist schuldig,demGeschichtschreiber,der sich
ausserseineneignenErfahrungk̂reisverbreitet,
etwasauf seinWort zuglauben;jedeErzählung
mußwitBeweisen,mitgültigenBelagenverse¬
henseyn. DieseBeläge, dieeinzigenKeimehi-
stonscherWahrheit, liegentheilsin denErzäh¬
lungenglaubwürdigerBeobachter,theilsin den
ZeugnissenderhandelndenPersonenselbst,theils
m den schriftlichenEntwickelungeneinesvorge¬
nommenenöffentlichenGeschäftes.Annale»,
Urkunden, Acten, das sinddieachtenHistorie
schenDenkmäler;minderachtungswürdigeund
zufälligesind Münzen, Ausschriften,Siegel.
Was nichtauf dergleichensichernGrundpfeilern
beruher,ist entwederTradition, oderLegende,
oderFabel,desNamensderGeschichteunwerth,
undfolglichkeinbrauchbaresMaterial?eineshisto»
tischenGebildes. DadurchaberwirddemGe?
schichttedreiberdasVorrechtvernünftigerGeschö,
pfenick:benommen,Muthmassungenanzustels
len. Nichtöde Begebenheithat ihrAndenken
durchirgendeinMonumentbisaufunsreZeiten
gebracht,diedarumdochnichtvonderGerichts-
barkettdes Geschichtschreibersausgeschlossenist.
OftwürdederFadendesErzählerssehrabgebto-
chen,sehrwenigunterhaltendsenn,wennesnicht
erlaubtseynsolle, der erloschenenFahrteder
Wahrheitnachzuspüren,dieStellederunerforscht
lichenGewlshet'tdurcheineregelmäßig!.'Mahr,
schetnllchkeltzuergänzen,undseinenCreditzu

a 2 inrer-



H AlgemeineEinleitung

imerponiren,wo es an klingenderhistorischer
Münzegebricht. Ostistesauchgarnichtschwer,
auszwemgegebenenBegebenheitendiedrittezu
finden,vonderWirkungaufdieUrsachezuschlief
se», oder aus einerzerstreuetenReiheähnlicher
Vorfalle, sichein zusammenhangendesSystem
zuabstrahiren;und dieGeschichtewirddennoch,
wo nichtzuverlaßig,dochwenigstensglaubwür¬
digÄeiben. Nieaberwird dervorsichtigehisto¬
rischeSchriftsteller,demesumdieBeibehaltung
seinesgutenGlaubenszuthunist,diesenVortheil
misbrauchen,niehöhereWechselauf diehistori-
scheWahrheitausstellen,als erglaubtinGewis-
heit verwandelnzu können,nochwenigerseinen
Lesern,vorsezlichoderirrthümlich,falscheBriefe
für baarehistorischeWahrheit,HypothesefürGe-
wisheit,Betrug für Ehrlichkeitverkaufen. Er
wird wenigstensallemaldurcheine aufrichtige
AnzeigeseineshistorischenFonds, den unbefan¬
genenLeserselbstin denStand setzen,erwiesene
Wahrheit vonVermuthungenzu unterscheiden,
unddenGrad derWahrscheinlichkeitbeilezteren
zu beurcheilenh).

In
b) „Der historischeZweifler, nicht im CartesischenVerstände,

„sondern in derBedeutung der Ketzermacher,ist ein verachtli-
„ches, und entwederdes Hasses, oder des Mitleids würdiges
„Geschöpf, ie nachdemseinZweifelnentwederaus einemblossen
„Kitzel, etwas neues zu sagen, oder aus einer Unfähigkeit,
„Gründe einzusehen, herrühret Aber der Leichtgläubige,
„der ohne Gründe glaubt, der Abergläubische, der gegen
„Gründe glaubt, das historischealte V0e«b, das nur glaubt,

«was
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In wie ferne unsrebisherigenG^stbichtschrei?

derdiesenerstenVorzug der Glaubwürdigkeit oder

Zuverläßigkeitsichdurchgängig eigen gemachtha-

bcn, wird sichaus einer kritischenPrüfung ihrer

Arbeiten leickt beurtheiien lajjen. Ein grosser

Theil ihres Fehlers hie,beiaber liegt ausser ihrer

Schuld. Ein dichterNebe! von Fabeln und Vor»

urtheilen, der lange auf den älteren T!)dl der gan¬

zen nordischenGeschichtenchetec), hielt ebenso.

lange auch noch einen grossenTheil unsers varer^

ländijchenHorizonts verfinstert, bis die Hand der

Kritik nach und nach den Vorhang auszog, Liche

von Finsternis unterscheiden,und dievorhandene»
Hülfsmittel mit Behutsamkeit gebrauchen lehrte.

Eine Menge unverwerflicherZeugnisse und Dis

plomen war zwar auch schon ihrem. Gebrauche

überlassen; allein eineungleichgrössereMnge laz

noch in unzugänglichen Gewölben verstekt, die

zumTheil nachher der Welt geosnet, zum Theil

nochvor zedermansAuge verschlossensind. UM

billig würde es seyn, ihnen dicst Fehler anrech-

nen, eigennützigaber, fte izr nicht verbessern

zu wollen.
Die Auswahl und die der

Materialien ist das zweiteBedürfnis eines guten

a z Ge-

Ä»a6 andre glauben, nicht'prüfen tan, nichl unttrsuchen mag,

„und keift, wenn man es in feinem ruhigen Glauben frört;

„find diese Arten von Wesen dem Fortgang der Beschichtkunde

„etwa minder nachtherlig?" A. L. Schlözcro allgemeine nor¬

discheGeschichte, S. 259.

c) Echlözcre allg. nordische Geschichte, I. Kap. §. zr.



<? Algemeine Einleitung

Geftbichtbuchs. Nicht alle Begebenheiten, so
wahr und zuverlaßig sie auch seynmögen, können
mit gleichemRechte auf dieEhre der Aufzeichnung
Anspruch machen. Der Sammler mag immer-
hin mit mikrologischemHetshunger alles an sich
reissen, bösesund gutes, wichtiges und unwichti-

ges, was nur irgend einmal der Feder eines
Klosterbruders oder eines Notarius?c. entwischt

jft. Der Be! - iBfpvit mag Anekdoten auf¬
suchen und die schöneAußenseite der Handlungen
durch ein blendendes Colorit, durch frappante
Wendungen zu erhöhen suchen. Der eine wird
uns durch seine Trockenheit ermüden, der andre
durch seinenWiz amüsiren. Beide verfehlenaber
des erhabenen Zweks der Geschichte. Der Sit-
tenlehrer wird edle gute Handlungen auszeich-
yenf, wird durch lehrreicheBeispiele warnen, und
das Herz zu bessern suchen, wird Bewunderung
oder Mitleiden in uns hervorbringen, und man
wird seinenUnterricht verehren. Allein wie un,
fruchtbar ist oft die Geschichte an edlen guten
Handlungen, wie unvollkommen, wie sorglos ihr
Andenken aufbewahrt! Die gute Absicht würde
den Erzabler oft in die Verlegenheit setzen, uner¬
meßlicheLückenmit halbwahren oder erdichteten
Umständen auszufüllen, und dann bliebees keine
Geschichte mehr. Wie manche Begebenheiten,
Einrichtungen, Stiftungen und Vertrage k hin¬
gegen, die uns nicht blos die Sitten und Berfas-
fung ihrer Zeitgenossen charaklerisirm, sondern

zum



in das Studium der GeschichteMecklenburgs. 7

zumTheil auch nochauf uns und auf die Nach»

welt, oder auf unsre Nachbaren Einflus haben,

würden für uns verlohren gehen, wenn wir b!os

bei den intelleclueUenoder sittlichen Schönhellen

der Geschichtestehenbleibenwollen.
Nicht also blos Bereicherung des Gedächtnis¬

ses, nicht blos Unterhaltung der Neugier, nicht

Besserung des Herzens darf und kann allem den

Plan vorzeichnen, wornach der Geschichtschreiber

ftineBegebenheiten wählt, ordnet, vortragt. Die

Summe des Nutzens muß den innern Wercl)

der Begebenheiten bestimmen, und ihre Einklei»

dung muß sichnachden jedesmaligenGrenzen des

Raumes richten. In uneingeschränktenMonar«

chien, wo der gegenwartige Wille des Souve-

rains das einzigeGesezist, wird zwar die Kenr-

uis der Sitten und der Verfassung der Vater, von

sehr geringem Nutzen für ihre Enkel ftijn. Al¬

lein da verliert auch die Geschichteden edelsten

Theil ihrer Würde, und sie muß es sichgefallen

lassen,wenn man ihr nur unter dem Namen einer

Emulation, oder einer schönenWissenschaft,oder

als einem Theil der pracrischen Sirrenlehre, in

Zellen, auf Toiletten oder auf Lehrstühlen einen

Plaz übrig last.
In einem Staate hingegen, der seiner altei

ren freier»Einrichtung sogetreu gebliebenist, wie

Deutschland im Ganzen, und in den mehresten

einzelnenProvinzen, wo es so viele besondere

Classenvon Einwohnern und Instituten, soviele

a 4 innere



8 Algenmne Einleitung

innere und äussere Verhältnisse, Rechte und
Vcrbmdlichkmen giebt, die den Keim ihres Ur,
sp ungs und Fortgangs in dem früheren oder spä-
teren Alterthum aufsuchen, da wird die Recherche
ihrer almahligen Entstehung, Entwickelung, Er,
Weiterung !e. mit einem Wort, die Attwends
liciyEett der Begebenheiten — unstreitig den gros
sten Nutzen für uusre Landsleute, für unsre
Nachbaren und für unsre Nachkommen stiften.
Und diejenige Erzählung, welche sich diese An-
wendlichkeit der Begebenheiten zum höchstenGe-
fetz machr, verdient nur allein den Namen einer
pragmatMel» Geschichte; ein Vorzug, wornach
so viele jagen, und den sowenige erreichen.

- Der pragmatische Geschichtschreiber
Deutschlands wird also keine andre, als solche
Begebenheiten in seinen Plan aufnehmen, die
auf das jedesmalige Verhältnis des Staats mit
seinen Nachbaren, des Landesherrn mit seinenUm
terthanen, auf die Verfassung der regierenden
Familie und der bürgerlichen Gesellschaften, des
Staats und der Kirche, in Kriegs - und Friedens-
Zeiten ein Licht werfen, jedoch dabei den Zus
stand der Finanzen und des Handels, der Wissen-
schaffenund der Künste ic. nicht vergessen; wird
die grosseKette der Dinge so zu ordnen wisien,
daß die Begebenheiten mit ihren Triebfedern m
einem natürlichen Zusammenhange stehen. Der
Historiograph eines einzelnen deutschen Staats
hat noch ausserdem die desondere Verbindlichkeit



in das Studium der GeschichteMecklenburgs/ 9

auf sich, das Verhältnis, worin sein Staat
gegendas gesamte deutscheReich, a!s ein Glied
m der Kette des Ganzen, sich befindet, nie ans
den Augen zu verlieren.

Auch diese Vortheile werden sich bei der
GeschichteMecklenburgs in dem letzten Viertel
des Jahrhunderts — seitdem der historischeGe-
schmacksichsomerklichverbesserthat, besonders
seitdem uns die Mascovsche und mehr noch
die puttersche Schule die Kunst gdehret hat,
die Straten des historischen Lichts unter dem
Brennpunkt des deutschenStaats-und Privat«
Rechts, des Lehnrechtsund des fürstlichenFamis
lienrechtszu bringen - leichter anbringen lassen,
als es zu einer Zeit möglichwar, wo sichdie Ge-
schichtenoch fast ausschlleslichin den Händen der
Theologen befand.

Wenn es also bisher noch an einer solchen
zuverlaßigen und pragmatischen Bearbeitung
der mecklenburgischenGeschichtefehlt; so verdient
vorzüglichdas gegenwartige Jahr, in welchem,
nach meiner Zeitrechnung, die Geschichte von
Mecklenburg genau ihr grosses Jubeljahr feiert,
ihr erstes Jahrtausend erreicht, mit einer so!-
chenwürdigen Erneurung des Andenkens unsrer
Vorfahren, ausgezeichnetzu werden.

In wie ferne ich mich getrauen darf, den
bisherigen Grad der Zuverlaßigkeit unsrer Ge*
schichtezu erhöhen, das wird sichaus einer An-
zeigemeiner Quellen beurtheilen lassen; in wie

a 5 ferne



io , Algemeine Einleitung

ferne ich aber diese Materialien pragmatisch ge«
nutzt habe, darüber mögen meine Leser, nach einer
Vergleichung meiner Arbeit mit memen Vorgän,

' gern, entscheiden.

Die Quellen der mecklenburgschenGeschich¬

te sind, wie ieder andern, Annalen, Urkunden,

Acren. In so ferne sie selbige mit der allgemein

nen deutschenReichsgcschichtegemein hat, brau«

che ich Mich hier bei deren Anzeige nicht aufzu-

halten. Sie liegen in den bekanten Collecrionen

der Scriptorum rcruin germanicarum, in Ulf UN'

densamlungen und in verschiedenen, zum Theil

noch izt fortdaureyden Samlungen von öffent¬

lichen Staatsschriften (Aßis pubücis) versteckt;

und ich werde mich bei jedem davon angestellten

Gebrauch darauf beziehen. Nur von den eigens

thümltchen Quellen der Mecklenburgschen Ge«

schichteist hier izt die Rede.

A) Geschichtschreiber.
Viele derselben sind einzeln gedruckt, die mehrsten alteren aber

pnd in folgenden Samlungen der Vergessenheit entrissen:

Erp. Lindenbrog Scriptores rer. gcrm. fepcentrionalium vicino«

runxjue populorum; cJit. Fabricii, Hamb, 1706- lol.

6otcrr L. B. äe Libnitz fcrif tores rerum Brunfuiccnfium, III. Tom,

Hannov. 1707» >7lO, 17kl. toi.

Lra. loscl». r>L (geb. 1700, erst Privat-Docenten z«

Rostock, hernach Bürgermeisters zu Kiel, endlich GroSsürstl.
tzchleswigholsteinschengeh. Cabitietöralhö, Hoskanzlers und Ob.

Eonsist. Prqsid. deö S. Annen O.R.) I^lonumenra inediea rer.
Germ,
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Germ, pratcipue Cimbricarum & Mcgapolenfium IV.Tom, Lipf,

I738-1745- fol-

C>nvollständigesVerzeichnisallerbis 174«;herausgekommene»

oderangekündigtenGeschichlschreibcrenthält.

D. H:nr. Nettelbladt fuccin&a notitia fcriptorum tum editorum

tum anecdotorum, Ducatus Megapolitani hiftoriam littcrariam,

cccIefiaßicam,politicam&c. illuftrantium. Koft, 1745t 4. ClaA

fis II. & III.

93ordemzwölftenJahrhundertnachderGeburt
Christihat sichkeinSchnflsttUerdieMühege-
nommen,die Geschichteder hiesigenGegenden
zumvorzüglichenGegenstandseinerBearbeitung
zuwählen. Bis dahinmußdiehiesigeGeschichte
blosaus denQuellenderjenigenVölkergeschöpft
werden,diemit unfernVorfahreneinenfriedli«
chenoderkriegerischenUmganghatten. So lan-
gebefindetsichalsodiehiesigeGeschichtegegendie
benachbartein einemvaßwenZustande,der sie
oftnichtindemvortheilhaftestenLichteerscheinen
last. Dochwird gegendas Endedes ellften
Jahrhundertsdie hiesigeGeschichteschonein
Thcilder eigenthümlichenSvecialgefchicktedes
bremischenKirchensvrengelsindesMag.Adams
v<>n lÖtitltZtt hiftoria ecclefiaftica (beim Lindat-

broga a.O. p«i»55-)
Im zwölftenJahrhundertwarddieGe»

schichtedesheutigenHolsteins,Mecklenburgsuyd
Pommernsschonsointeressant,daß Detmold,
(Priesterzu Bojau in Wagrien) ibr (etwa
jl7O.) ein eignesBuch, chronicaSlauorum,

wld«
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widmete,welchesnachseinemTode, imAnfang
desdreizehntenJahrhundertsderAbtArnold
von Lübeck,fortsetzte.(Beim uHmtza.a.O.
r.U.x.5Z7-74Z.)

AllediefeSchriftstellerwarennochAusländ
der, in demSchoossederFeindeunsersVater,
landeserzogen. Seitdemaber immittelftauch
hiermit demChriftenthumedieKunstzuschrei-
denalgenmnergewordenwar, fängtdiehiesige
Geschichtean, vonderGeschichtederNachdaren
sichloszureissenund eineabgesonderteBeschreib
bung'aus denHändeneinheimischerAnnalisten,
Chronographenund Gcschichtschreiberzu erhal¬
ten. Dieienigen,welchedavonals Quellender
MecklenburgschenGeschichteimganzendetrachtet
zu werdenverdienen,folgenin chronologischer
Ordnungsoauseinander:

Im dreizehntenJahrhundert
Anna!es ab Anonymo quodara ci'rcitcr annura dominf 1288»

coufcripci» (beim Lindciibrog I.c. p. m»2sl-261,)

Im vierzehtttettJahrhundert
krn. 2Kiychberg(einesMeckknb.Ritters PNdemHofeH«

Albrechtsdes I. und desII. (erwa IZ78-) Chronica
Mecklenburg«», in deutschen Reimen verfasset, beim
Wcßphalen 1.c. T. IV. p. 594 - 840.

Eines L.estmeisiersdes St. Franeifcisrdenszu Lübeck
»Z8s- geschriebenesLkromconl.ubecen5e(bis 140O.)
Auszügedaraus, diehiesigeGeschichtebetreffend,be-

finden
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- findensichin D. G. G. Gerdes SamlungenMeckl.
SchrijtenundUrkunden,IX-S- ss-s6.)

Im simfzehnttttJahrhundert

Inctrti Auctoris Chronica Schlauica de Lübeck, Hamburg,

Lüneburg, Wismnria, Roftock, Sundis &c. (bis J488.)

beimLindenbrcgI.e. p. !89-247-
Conrad. Botho Chroneken der ©offen und Neddersasten

(1492) beim Leibnitz I.e. T.III. p. 277, feq.

Albert. Krantz (Prof. der Theol. und des canon. Rechts

zu Rostock, hernachDomdechantsundSyndici zu
Hamburgsls>7.) Vandalia,aboriginibusgencisvanda-
liese res ad a, i^oo. geftas complexa, Colon, l ? >9. fol*

Biusäem Metropolis, f. hiitoriae eccicfiaft, Lib.XlI, Bafil.

1^48. fbl.

Im stchszchnttttJahrhundert
Nie.MarefchalciThurii (d. R. D , Prof. derPhilof.zu

Wittenberg,tzernacbProf. derRechtezuRostock,endl»
Fürstl-Mecklenb.Raths und Kanzlers,f,525.) Ah-
nalium Herulorum ScVandalor. Lib. Vi/. Roftoch IS2I,

mit EliasSchediideutschenUebcrfetzungin Weflfhalen
Monüm. T.I. p, 166-319. Ebendesselben Chronic

conder Mccklenb.Regenten:e. reimweise,a. a. O.
S. s62. ^eq. Ebettde^clbenVitaeObetritarumf. re-
rum ab Obetritis geftar, Lib. V. fl. a. O. T.u.

I sQ2. feq.

Lambert.SchlaggertCDomlnikanermönchsZURthttitz,
isSZ.) Cbronievn Ribni^enle bis 1540., bttM Wcßr

phalen, T. IV. p. 842 - 883-

Io. pomarii(PredigerszuMagdeburg,Is86.) Chrom'con
HexSachsenund?u«dtrsachsen,Witiend. l;L9. toi.

Pcp»
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Pct I/Wr«^^Chronic.Roftochicnrepofthum,Roft,T 596,4»

Andr.Mylius (Herzogl.Mecklenb.Hofraths, f 1599)
Geneaiogia, oder Ankunft der Fürsten zu Mecklenburg,

nebstöefptt AnnalibusezlichtrfürnehmerHändel und
Geschichten,sosichbeiLebenH. Johann Albrcchten—

H Iodannsen»e.bis 1592.zugetragen;beimGerdes
a. a. O. S.2i«-zl2.) ErstcreistauchunterdemNamen
Cafp.Calovs (einesMecklenb.Predigers, 1600.) Lü¬
beck'599. herausgekommen.

Vau. chytraei (geb. 15Z0., D. und ersten Prof. der Theo-

logiezuRostock,s >600.) Vandslia, ck Kr-nr^li
ab a. ifOO. ad a. J$83. Continuacio,Wittcnb. 1586.
fol. j£bcflt>efjelbcnProocraium Mecropoleosaba. l 500.

vbi Krantzius defiit &c. in eiusd. Saxonia» Wittenb.

1586. fol. Lib.XXXI.
Bemh. Hederichs(geb.lsZZ., Rectorsam Gymnas.zu

Schwerin, f i6c>s.) SchwerinscheChronikbis ,598;
beimWcftpbaknT.III. p.1646-»732. fJSbertdejjelben
Verzeichnisder Bischöfezu Schwerin, bis 1603.
(beimGerdes, S. Z78-49I.)

Im siebzehntenJahrhundert.

Lernt,,latomi (Rectors zu Neubrandenburs)Lenealc,.
LKronioon ^Icgzpoliranum, I6l0, in Weßphakn» T. IV.

p. I - 530. diben&efjelbenhiftoriaepifcopiaeSuerincn-
Iis, 1610. 0, q. o, <S. s 31 * 194*

Joh. Friedr.«Lhemniy(eeb. «6»1«Herzog!.Mecklenb.
Archivarii, f^l687.) CHroniconMegapol.big 1610.
Mfpt. Part. III, Ebendesselben Epitome gcnealogico.

hiftotica Ducucn principumque Mecklenburgicar.; beim

Weflfbalen, T, II, p. i6rs.

Mich. Cordefii (Predigers zu Parchim) LKronicon Parcbi.

meulö, Kali, 1679.
Im
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, Im achtzehntenJahrhundert
Fricdr.:Thomas(Subreckorszu Güstrow, geb.I<56s.f

i?>8.) Analeila Güftrouienfia, Giiftr. & Lipf. 1706.

Hans HenrichKlüvers (RachmanneszuHeiligenhaven)
Beschreibungdes He?zozlhumsMecklenb.z Theile,
Hamb.1728- 8 ansehnlichvermedrkundverbessertvon
Jvh. Frieder-Iargau (Herzogl.Mcckl.Strelitz.Hof-
ralh) sTheile, Hamb-i?Z8-1742.

Matth» Ioan. de Beehr (HerMl. Meckl> Strel Gesandten

auchritterschaftl.Dcputirtenam K' Hofezu Wim,
1°1729.) Rerum Mecklenburgicar, Lib. V/V/,, edid. /o,
Erhard Kappiux, LipC J741. 'a £

Henr. Nlerrelbladc(Doctors und Bürgermeisterszu
Rostock,f 17^0.; kurzerEntwurfeinerMecklenb.Hi¬
storie,zumGebrauchakademischerBorlesungen,Rost.
739. 4.

Dielr. Schröders (PredigerszuWismar) kurzeBe-
schreibungderStadl undHerrschastWismar. Wies
mar174z.4.

Sam. Buchholz (Rectors zuWerben, hernachOber-
Predigers zu Lychen, f 1769 ) Versuch in der Geschich-
tedesHerzoglh.Mecklenburg.Rostocki7sZ-4.

Dav. Frankens(Präpositusin Sternberg, geb.1682.t
1756.)altesundneuesMecklenburg,19Bücher(bis
1756.)Güstr.undLeipz.1753*l?s8- 4»

AlledieseGeschichtschreiberkönnenin einem
doppeltenGesichtspunktals Quellenbetrachtet
werden. In sofernesiedieBegebenheiten.ihres
Zeitalterserzählen,verdienensiealsZeugenab,
gehörtzu werden, undhabenin derSiegelalle

Prä,
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PräsumtionderGlaubwürdigkeitvor sich. In
sofernesiesichaberinentlegenereZeiten,in eine
höhereSphärewagen, giltihreStimmenichts,
wofernesienichtunmittelbarzudenQuellenZu-
tritt hatten, siekritischbenutzten,undentweder
vollständigmittheilen,oderdochglaubhaftnach¬
weisen;einsolchesgehörigunterstütztesZeugnis
vertrittsodanndieSteilederQuelleselbst.Diejeni-
genunsrerGeschichtschreiber,diekeinesvonbeiden
leisten,sondernblosihre Vorgängerausschrei-
den, eommentirenoderverjüngen,kommenhier
gar nichtin Betracht.

V) Urkunden.
Ehe die christlicheReligionrömischeMön¬

chenin dieCabinetterderFürstenführte,dachte
manankeineschriftlicheAusfertigungderStaats-
Beschlüsse,wenigstenssindkeinebis zuuns ge-
kommen. UnserdiplomatischerVorrath reicht
daher nichtüberdie letzteHälfte des zwölften
Jahrhunderts hinauf. Was aber dem Alter
unsrerUrkundenabgeht, ersetztihr Reichthum
wieder. AussereinerMengeeinzelner,in ein-
heimischenund auswärtigenhistorischenunddi-
plomarischenWerken,AbhandlungenundColle-
ctionenzerstreuterUrkunden, habensichfols
gendeMänner durch eigne Samlungen und
AusgabenmecklenburgscherUrkunden,verdient
gemacht,
m-, Heu;
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]) Hcnrici a Wittorf Epifcopi (Ratzeburgenfis f i ?88 ) &
Friederici Prioris Diplomatarium Racebuigenfe ab a.
1154- 13&ö- in Weflpbalen T. II. p. 19.5}7--2294»

2) Georg» de Blumenthal (I. V. D. Epifcop. Raccb. K?o)
Diplomacar. Raccburgenfe II. ab a. 1389*1524. beiol
Wejipbalen T.II. p. 2294-2336.

3) Geo. Wcflpbal(Domprediqers zu Schwerin, f 1728-)
Oiplomatariurn k^eclclenbutgi'cum milc?llmn (1170-

1710.) beim Weftpbalai,T.IV, p. 887' »262.

4) Ern, loach.^f Weflpbalen(peeimendocumentorum inccli-
torum Mecklenbargenfium, f. rccenfus diplomatum,
ehartaruru & nurntrorum, quibus patriae hiftoriarum iu-
riiunque aliquot argumenta illuftrantur. Roß, & Lipf.
1726- 8.

Eiusdem Diplomatarium Dobcrancnfe I. (1190-

1300,) II. (1301 - 1376) in Monument, ined. T,///.
p. 1467-1646.

5) Zoh. Chr. Lünig!) (Stadtschreibers zu Leipzig) Reichs-
Ärcluv. Leipzig >710-1722. xxvi. Bünde in Fol.
Part, special. Cont, II. (Z. 498 - 677., 1036-1057.
(von ZÄccklenburg) Spicilcg. eccleliali. //. Theil im <1n-
hong und Lont. III. Anhang von den Hockstiftern (Ra«
tzedurg und Schwerin) Patt, special. Lontinuat. IV.
2 Th. von den Hansee - und Municlpalstadten (von
der Stadl Rostock) & alibi.

e) M. Diedr. Schröders (Pr,diacr6 zu Wismar, aed.
167c, f l? - - ) Wiemansche Erstlinge, oder einige
zur Erläuterung der M-cklenburafchen Kircdenhistorie
diencnden Urkunden und Nachrichten, V//., Stück,
Wl5M. 1732 -1734.

Gbendesielbcn Papistisches Mecklenburg, darin
en halten/ was von Meckl Sladt- und Land-Kirchen,
Klöstern, Comlureien:c. sich bis daher gefunden, unD
von Anfang des Christentums in Mecklenburg, bis

d zur
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zvr Reformation sich zugetragen. 2 Bände, Ä?ism.

1741. 4.
7) D. GeorgGuft. Gerdes (K. Preuß^Zustizra'hsund

Syndiei zu Stettin, f--) nüzlicheSamlunavcrschie«

teuer, guten Theils ungedructier Schriften und Urkun,

den, welche die Mecklenb. Landesrechte, Geschichte utid

Vereisung erläutern können- ix. Stücke. Wismar

1736- 1744- 4'
8) Ich. Mmo Pörkero (d. R. Doctors zu Wismar,

t » O neueSamlung MecklenburgischerSchriften
l)t,d Urkunden, welche zur Kenlnis dortiger Landesge«

stichle und Re6)te dienen können- Vl. Slücke. Wis»

mar »744-1746. 4-

9) Zoach. ChristophUngttadens sd. R. Docrors zu
Ä5.'i?mar) ^mocnit-zccs cüsilomarico^Ki'Korico.niriöicze

vnqroruckler, die Mecklenburgische LandeSgeschichle,

Verfassung und Rcchre erläuternder Urkunden und

Schritien. «2 Stück. Wismar ,749-,7*2. 4.

Ein vollständiges Register aller bis ,760. geLruck-

ten Mecklenburgischen Urkunden mit Nachweisung ih-

rcr Ausgaben, enthält in chronologischer Ordnung:

Mecklenburgisches Urkunden - Jnvenlarium. Ratze»

durg 1760. 4.

Viele dieserUrkunden sind nach achten Ori<

ginalcn c-orrcctabgedruckt; mehrere aber sind feh¬

le Haft, verstümmelt oder nach unrichligen Ab¬

schlissenherausgegeben. Viele sind nachher erst

duich d n Druck bekant gemacht; noch eine

tocit grössere Anzahl aber liegt noch in Archi,

ven versteckt.
Ein vollständiger Lociex 6ip!c,macicus der

MecklenburgischenGeschichtebleibt also nocb ein
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frommes Desiderium, dessenBefriedigung einer
milderen Zukunft vorbehalten ist. Indessen
giebt es bereits von allen, in dem Herzog«
lichen Haus - Archiv zu Schwerin befindlichen
zahlreichen Original * Urkunden und beglaubig¬
ten Copeien so getreue als vollständige deutsche
Auszüge in dem vorhin angeführten Chemnitz«
sehen Chroniccr Mecklenb. Mfpto,, welches die
Lebensbeschreibungensämtlicherdurchlauchtigsten
Prinzen des herzoglichenRegierhauses, wie auch
der vormaligen Grafen zu Schwerin, so weit das
Lichtder Urkunden reicht, in einer ununterbroche-
nen Zeitfolge diplomatischer Ertracte vortragt.
Nicht allein besitzeich vollständige Excerpte aus
diesemjchazbaren Werke, und durch die vereh-
rungöwürdige Gnaoe der hochpreißl.herzoglichen
Regierung ist mir der Gebrauch des, von der
eignenHand des Verfassers sehr sauber geschrie«
beuen, in sechs Folianten gebundenen Origi-
nals gestattet, sondern eben dieseunterstützende
hoheHand hat mir auch den mittelbaren Zutritt
zu den geheiligtenQuellen selbst, zu den ehrwür)
dizen Schätzen des reichhaltigen herzoglichenAr-
chivs, huldestgeöfnctd).

b 2 Auft
ä) Hierist,zumeinerLegitimation,eineAbschriftdeshöchswer-ehrlichenBcschiöandieLedlenttlidesherzoglichengehei¬men-undZallpr-Lrchws:

Friedertch, :c. :c.UnfernDaUnsUnferHofrath«ndLegationS-SecretärR->d,lsfffeineAbsichtmite«,amg|izu»«nehmengegeben,ti«
Jjau *
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Ausserdemstiebtes von einer grossen Menge,

im Mt'cNenburgschenLandesarchiv, in den Iii Fun#

d.'n >Vorrärhen der Landekklöster, verschiedener

aDiul)tn Familien e) und Slädte Mecklenburgs,

ia jtlbst von vielen, in dem derzoglichen und in

auswärtigen Archiven aufoewahrten, theils noch

nie, rheilsfehlerhaft edirten Originellen aceu-

rarere Abschriften, wovon ein beträchtlicherTHUl

in meineHände gekommenist.

ff) Acten.

Gst seitdem es den römischenNechtsgelchr,

ten geqluctt war, die Geistlichen ans den Kauz-

um der Fürsten und ehrbare deutsche Bieder

mahnet aus den Gerichtshöfen zu verdrangen,

ngman an, alle Beratschlagungen über Staats«

und Regiemngs-Geschäfte umständlicher zu Pa,

pttr zu drmgen; seitdem hat man über iedenwich,
ligen

Handbuch der Mecklenburgischen Geschichteherauszugeben. Wir

auch, auf die abschriftlich Imbci komincnde untcrtyaniaste Vor-

stktlung desselben, der gnädigsten Entsckliessung gewsrden sius,

zur Beförderung der Absicht deö Supplicancen, demsclbcu n»c

«llcn diensamen Nachrichten zu Stallen zu tominen; So bcfeh-

len Wir euch hiemit gnädigst: ihm die Abschriften der Original-

Urkunden, welche er begehren wird, daferne sonst nichts crhebli-

dawider einzuwenden, für leidliche Gebühr mitzmheilea.

A» dem», und Wir:c. Schwerin, den i.Dec. 1778.

0) A Ex. JoC de Beehr opus hiiloricurn, genealo-

gicum & herajdic, de familiis nobil. Megapoleni Micc.

B.Ci't. Chrift. de Hciningbufen hiftoria familiär. Me-

elenbutfi.c. Mite. Bart. Dieder. p. ^cgcndank Be«

schreib. i>u-'BJetflenb. ad! Famiiic vonNegendank. t>^cc.
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tigcn und unwichtigen Vorfall in der Staats-

Haushaltung, 2Icttn.

In so ferne diesezur Kentnis oder'zur Er»

lautmmg solcherBegebenheiten dienen, die für

die Nachwelt aufgezeichnetzu werden verdienen,

sind sie gleichfallsals schazbareQuellen der Ges

schichtezu betrachten. In späteren Zeiten hat

diesejuristischeBehandlung der-Staatsgesckäfte

nocheinen andern Vortheil für die pragmalische
Geschjchlkundehervorgebracht. Seitdem mim-

lich die Souverams und ihre Ministeria es nicht

mehr anstandig fanden, ihre Foderungen sogleich

mit den Waffen in der Hand geltend zu machen,

sondern gütlichen Vorstellungen mehr Gehör zu

geben, und es für notwendig zu halten anfingen,

ihren Pratensionen einen rechtlichenAnstrich zu

geben, um das Urtheil der ehrbaren Welt auf ih?

re Seite zu lenken, seitdem nahm man seineZu»

fluchtmehr zu der Geschichtevoriger Zeiten, um

gegenwärtigeRechte und Verbindlichkeitendaraus

herzuleiten; man cfncre Archive, um feineAn¬

sprüchemit Urkundenzuunterstützen; der Schwä¬
cherehatte nun einMittel in Händen, sichgegen

die Würkungen der Gewalt durch den Beifall

des denkendenPublikum? zu wafnen, und der

Stärkere, der den Eindruck dieser Waffen, wo

nicht fürchtete, doch wenigstensrespectiren
te, suchtesichebendiesesMittels zurVerstär^ng

seinerMacht zu bedienen; man schriebOcdp,

b ) cno-
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ctwttett, um eigenmächtigeAnmaassnngen öffent,
lichzu rügen oder zu rechtfertigen.

Keine deutscheSvmalgeschichte hat einen
reicherenVorrath dieserQuellen aufzuweisen, als
die mecklenburgische; besonders sind unsre neue-
ren öffentlichen Streitigkeiten sehr fruchtbar an
wechselseitigenDeduktionen geworden. EinevM
standige Samlung derselbenist zur Zeit nochnicht
veranstaltet. Viele unscer öffentlichenActenstü-
ckesind theils in algemeineren Werken, theils in
einzelnenAusgaben abgedruckt. Da sie sich sel-
ten weiter, als über einzelne merkwürdige Vm
falle, Streitigkeiten und Unterhandlungen erstre-
cken, sowürde hier der Ort nicht seyn, sie in chro*
nologischerReihe aufzustellen; ihr Gebrauch soll
bei irder einzelnen Gelegenheit bemerkt werden.
Buch von den ungedruckten Aeten der Landtags-
berathschlagungen, die schon Franke (im alten
und neuenMecklenb.) benutzthat, wird zu seiner
Zeit zweckdienlicherGebrauch gemacht werden.

Mf dieseeigettchnmllchen Quellen der va-
terländlschkn Geschichte darf sich aber der präg,
manscheGeschlchtschreiberMecklenburgs nicht be--
schranken. Es bleibt immer nur ein kleinerTheil
des ganzen europäischenVölkersystems, ein einzel,
nes Glied in dem grossen Staatekölper Deutsch-
lands. Es ist an sichschonbegreiflich, daß man-
chehiesigeBegebenheit unerklärbar, oder ihre Be-
uttbeilung dochäusserst einseitigund schielendseyn
fcmde, wenn man sie aus ihrem Zusammenhan,

ge
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ge mit andern gleichzeitigenWeitbegebenheiten

herausgerissen, ohne Rücksicht auf diese vorrra«

gen wolre. Unzahliche Verbindungen mit u-u

fern Nachbaren, mit dem deutschenReiche, mit

auswärtigen Machten werden sogar an:? der Ge

schichtedieserStaaten erlernt, berichtigt, erlän

tert. In soferne find also auch die achten Qnch

len und die brauchbarsten Commematoren der

deutschenReichsgeschichte,der brandenburgischen,
braunschweiglüneburgischen, schleswigbolsteini«
schen,pommerschen,danischenundschwedischenGe,

schichrefür diemecklenburgischeledrreichnndoft un-

entbehrlichf). Ohne dieBeurtheilung dieserausse-
b 4 ren

f) Ausserden bekantenschäzbarenWerkenüberdie deutscheReichs«

und die allgemeine Welthisiorie, sind es von der Geschichte untrer

Nachbaren vorzüglich folgende Werke, die aas die unftige ei,

Licht werfen:

(a) von Brandenburg: Sam< Vuchholzcns Verftch

einer Geschichte dir Chur-Mark Brandenburg, VI. Theile,

Berlin 1765->77 n 4.

(b) Von Vraunschrvei'g-Lüncburg; Origines Guel~

fbicac, — praecunteG. G.Leibnitio,llilo l. G.
Eccardiliccrisconfignatae,ab l. D. Gruherotioiiis
probationibus au£tac — in lucem emifläc a C. L,

Scheid(bis I2s2.) IV. Tom. Hannou. 17\0-

175?. fol. I. F. pfcffnnger'd Historie dcS Braun-

schweig-Lünebmgischen Hauses Ill.^hcile. Hamb. 17;!-

I7Z4- 8-
(clVonSchlcsroi^und6olsicm:W.E.«thristi-n

GeschichtederHeriogthümerSchleswigundHolstein(bi>

i;8?) zTheile.Fiensb.undLeipz.1775-1777.g'-L.

(d) Von Gommern: T. H. Dadcdufch Grundris de

pommerschen Geschichte. Ettals, l'778. 4.
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ren Verbindungen, ohne jedesmaligeRücksichtauf
die gleichzeitige Geschichteund Verfassung des
deutschen Reichs und dessen einzelner Staaten,
lassensichaber auch die Vortheile schwerlicherrw
che», an welchendie algemcineReichshistorie, bei
den bisherigen Löcken der deutschen Special-
geschickte, Mangel leidet.

Von allen dieseneinheimischenund auswäre
tigen Materialien der mecklenburgischenGeschichte
werde ich, meinem Versprechen gemas, keinean-
dre, als zuverlafftge und für die pragmalische
Geschichtkunde intetcffante auswählen. Ihre
Bearbeitung und Einkleidung bleibt iedochin die,
mir vorgezeichneteGrenzen eines Handbuchs,
eingeschränkt. Diese erlauben mir nicht, Dinge, die
aus der Geschichtedes deutschenReichs der benach?
bauen und auswärtigen Staaten als beFant vor,
ausgesezt werden müssen, hier weitlaufciq zu be?
weisen, nochWenigerdie eigenthümlichenBeweis-
stellen wörtlich einzurücken; es wird genug ftyn,
diese jedesmal bestimt anzuführen und deutlich
nachzuweisen. Bei der unmittelbaren Benutzung
der Quellen, wird man es mir hoffentlich nicht
für Ignoranz auslegen, wenn ich die Arbeiten
meiner Vorgänger, in so ferne sie nicht felber
Quellen enthalten, sondern die Quellen nur durch,
sucht oder getrübt oder gar nicht gekant haben,
mir keinem Worte berühre, sondern ganz mit
Stillschweigen übergebe. Und da ich nur eine
Geschichte derjenigen Begebenheiten schreibe, die

ge-
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schebensind, nicht aber solcher, die nicht gesche¬
hen sind, so wird man mir noch wentaer zumu-
thm, michbei einerWiderlegung tmhlstonscher
Meinungen aufzuhalten. Nur selten, wo sich
das Nonfactum auf ein sehr aiguncines Vorur-
lheil, auf ein sehr auctorisirtes Monument gruw
der, laßt dieser Vorsaz eineAus-whMe zu. Aus
ebendieserUrsachebleiben alle Vorfälle, die an
sichzwar einen pragmatischen Nutzen haben, die
aber, alsTdatsachebetrachtet, zuwenig Einsius
aufs Ganze haben, als daß man umidrencwiüm
den Faden der Erzählung zerthcilen dürfte, aus
der Reihe der Begebenheiten weg. Weil aber
doch die Zusammenstellungmehrerer solcherSki<
zen durch eine erlaubte Abstramrung algemeiner
Grundsätze, oft ein pragmatisches Lichtauf daö
Ganze wirft, fo bleibt ihnen so oft, wie es ohne
UnterbrechungdesHauptfadens, schicklichist, eine
eigneBetrachtung gewidmer, die sichüber den ie»
desmaligenZustand der äusseren und inneren,geift,
lichenund weltlichen, Haushund Staatsvettas-
sung, der Wissenschaften und Künste, des Haw
dels und der Finanzen :c. verbreitet. Doch darf
auch eine solcheBetrachtung nie den Gesichts-'
punkt des kalten Beobachters verrücken, nicht in
eine vorzüglicheAufsuchung und warme Verthei«
digung gewisserRechteund Verbindlichkeitenüber«
gehen, die gehört nicht für den Geschtchtschreiber,
sondernfür den Deducenten.

b < Cm
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Ein unaufqehalten fortgehender Vortrag
würde so wohl den Erzähler, als den Zuhörer,
denSchriftsteller, wie ftine ^eftr , e»müden ; die
menschlicheSeele braucht gewisse Ruheplatze.
Diese mlt Vorthkil für die pragmatische Gericht-
künde anzubringen, ist keine ttr KtzkenPflichten
eines Gsjchichlschreibcrs, wenn er die Abtheilun«
gen seinesVortrags zu einer pragmatischen lieber,
ficht des zurückgelegtenZkirraums benutzenwill.

Die Geschichte eines jeden europäischen
Staats, zerfält von sichselber in dni wkftntlich
von einander verschiedene H-u-plab! Heilungen,
weil eben so viele algemeine Revolutionen die
Grundverfassung desselben wesentlich verändert
haben :

Die erste Bevölkerung, Entstehung oder
Entdeckung eines Staats bezeichnetden Anfang,
seiner Geschichte. Gemeiniglich verliert sich die
in die uuerforschlicheDunkelheit des Alterthums;
dann liegt sie ausserhalb der Sphäre des Ge,
schichtschreibers, und die erste Spur der Historie
scheuGewishkit tritt an ihre Stelle.

Die Einführung der katholischenchristlichen
Religion, die fetten anders, als im Gttolge deK
Eroberers ihr Glück machte, brachte eine alge-
meine Veränderung in Sitten, Sprache und
Verfassung hervor, die thcils ein Werk deS
Uederwinders, theils der römischen Geistlichkeit
war, und das macht den Ucbergang der ültern
Geschichtein die mittlere.

Die
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Die Erfindung des Schiespulvers veran-
dertedie ganze bisherige Einrichtung des Kriegs-
wesens, das erste Augenmerk aller Staaten
von Europa; die Zerstörung des morgcnlaw
dlschenKaiserthums, die Siege der Ottoman-
nen, sezten alle europäische Mächte in Tha-
tigkeit, und ihre Unte<thanen W Contribution;
die allmählige Erweiterung der Schiffahrt, die
Entdeckung der neuen Welt, die Ausbreitung
des Handels nach beiden Indien, brachten den
Luxus an die Höfe der Fürsten und

'Schulden

in ihre Kammern; die angenommenenVorzüge
der römischenRechtsgelehrsamkeit hatten einen
sehr vorteilhaften Einflus auf die Abschaffung
des Faustrechts, auf die Verbesserungdes Justitz-
wesens und ordentliche Besetzung der Gerichts-
Höfeund Kanzleien; die Verbesserung des Ge¬
schmacksin Italien endlich und mit ihr Hand
in Hand die deutscheErfindung der Buchdruckers
kunst, brachte mehr Lichtund Helle in die Kövfe
der Menschen, erregte Aufmerksamkeitund Miß¬
trauen gegen den geistlichenDespotismus des rö-
mischenHofes und fetzte von Deutschland aus
den Gang der Reformation in Bewegung. Alle
diese grosse Begebenheiten trafen bewundernd
würdiger Weife sounmittelbar auf einander, daß
sichdie näheren oder entfernteren Einflüsse der-
selbenbinnen kurzenüber die ganze bewohnte Er-
de verbreiten und eine machtige Revolution in
allen Staaten hervorbringen musten. Die Fols

flcn
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gen dieser Veränderungen formiren den Umfang
der miKttt Geschichte.

Jede dieserHauptabtheilungen der Geschich-
te unterscheidetsichauch beinahe durch ihre eigen-
thümliche Gattung von Quellen. Die altere ist
blos aus Gesthtchtsthrelbern, zum Theil noch
sehr unvollkommen, zu erlernen; mit dem Mit»
telalter fangen die Urkunden an, die Lücken,
welche Annale» und Chronicken übrig lassen,
auszufüllen, und die neuere fangt von ebendem
Zeitpunet an, seit welchem es Acten giebt.

In der neuern Geschichtebilden die letzteren
Friedensschlüsse des siebzehnten Jahrhunderts
eine neue Epoche für Europa überhaupt und für
Deutschland insbesondere. Die deutscheGrund-
Verfassung gelangt zu einer festeren Consistenz,
die Erweiterungssucht Ludewigs des xiv. erfo?
dert die ununterbrochene Unterhaltung stehender
Truppen und bringt Deutschland in eine nähere
Verbindung mir den übrigen Machten Europens,
die mit der Zeit die Form eines regelmäßigen
Völkersystems annahm. Die GeschichteDeutsch-
lands wird nun ein Theil der Geschichtevon Eu-
ropa überhaupt und den Neichthum merkwürdi¬
ger Erscheinungen, den diese Verbindungen auf
dem historischen Schauplatz jedes grösscrn oder
kleinern Staats Hervorbrachken, begreift man
unter dem Namen der neuesten Geschichte.

In Mecklenburg geht die erste Spur der
historischen Gcwisheit nicht über das 78°ste

Jahr
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Jahr derchristlichenZeitrechnunghinaus. Was
vorherhiergeschehenist, odergesch.hcnseynkönte,
weisniemandund tan niemandwissen, weiles
an Quellenfehlt: sitr vergebenswürde esfolg¬

lichseyn, sichmit denhiesigenGeschichtforschun-
genhöherhinaufzuversteigen.

Uusreältere Geschichtehebt also da an,
wosiein den mehrstenandernLandernbeinahe
aufhört. Die Eroberungund gewaltsameBe¬
kehrungdesLandeszumChnstenthumfalt zwar
schonindieletzteHälftedeszwölftenSäeulums;
weil aber die FolgendieserStaatsveranderung

sicherstnachundnachentwickeln,soerweiternsich
die Grenzenzwischender altern und tnitkttt
Geschichtebis zu einemPunct, wo das hiesige
StaatsfystemvoninnenundaussenmehrereFestig«

keitannimt, und der zugleichfür einengrossen

Theil unsrerMachbareninteressantist, bis zur
SchlachtbeiBornhovdeim Jahr 1227.

Von allendenVeränderungen,welcheden
Uebergangvon der mitlernzurneuernGeschichte
ausmachen,äussertsichhier dieGrundlageschon

unterdermerkwürdigenRegierungHerzogsMa-

gnusdes11., obwohlsichihre Folgenerstunter

ftinenSöhnen näher entwickeln;seinTod, das

Jahr 1503. seyalsoder Grenzsteinzwischenum

srermitlernund ttcuern Geschichte;unddiebei-

denVergleichezu Hamburg und zu Schwerin,

welchedenAnfang des gegenwärtigenJahrhun¬

derts (1701} auszeichnen,enthaltenden/ noch
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izt unverkennbarenGrundstof unsrer neuesten
Geschichte.

Das ersteJahrtausendderMecklenburgischen
Geschichtezerfalcalsosehrnatürlichin vier Zbd>
le, diezwar, demUmfangeder Zeit nach, sehr
von einanderverschiedensind, die aber in dem
Vorrath ihrer Materialien mehremheilswieder
übereinkommen.In iedemderselbenfehltesnicht
an innerenalgemeinenStaatsveranderungen,die
zu ebensovielenbequemenUnterabtheilungender
pragmatischenGeschichts-Erzählungeinenschick-
lichenAnlasdarbieten.

Ummichüber denTerminuma quo meiner
Geschichtezu rechtfertigen,wird es leichtseynzu
zeigen,daßesvor demJahr 780 keineGeschichte
der hiesigenGegendengebenkönne, weil es an
einheimischenund glaubwürdigenauswärtigen
Nachrichtendavonfehlt. Von demaUeraUeften
Volke,welchesder Handelauf entlegeneCntdek?
kungenführte, von denPhöntzicr» istes wohl
ziemlichgewis, daß siedenbalcischenOceanbe-
sbift haben, lim von den skandinavischenoder
preußischenKüstenden Bernsteinzuholen. Al«
leintheilshielrensieim kaufmännischenKentnisse
äusserstgeheim,theiissindalleihreSchriftenver¬
lorengegangen,und mit derAbnahmeihresHan¬
dels verschwandbald alle Bekantfchastmit der
Ostsee.

Die Griechen hattenvondemganzenbaltü
schenNordenkeinenandernBegrif, als was sie

etwa
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etwadurchdunkleUeberllcfcrungenvondenPhö¬
nizierngeerbt, oder durchdieSeereisedes Py-
lheasvonMaßilienerfahrenhatten«).

Die l\or,ieu kanun auf ihren germanischen
Feldzügennur bis an dieElbe, und wennauch
einmal L- Domikius Ahenobarbuses wagte,
disseitsder obernCldedieZeichenseinerSiege zu
pflanzen,soverbot dochÄngustus(5 Jahr nach
C. G ) ausdrücklich,nichtüberdieEibezu sitzen,
umdieanderenNordftuewohnendenVölkernicht
zureizen. AuchsingenrömischeFlottenan, die
germanischeSceküftebis an das cnnbrischeVor--
gebürgezudestgelnund in dieElbe einzulaufen;
aber hier war und bliebdas äusserlleZiel ihrer
Unternehmungenund ihrer geographischenKent»
nisse;das nördlicheUferderNieder^bebliebih-
nenunbekanrund in die Ostseekam keinrömi-
schesSchif. Allesalso, was zwischender Elbe
und diesemOcean lag, bliebfür jedesrömische
AugeeineTerraincognira. Mit der letztenUN-
glücklichenSeereisedes Germanjkus(im Jahr
17) hörtenaber auchdie Schiffahrten, s» wie
mirderNiederlagedesVarus (Jahr 9) dieFeld-
zügeder Römer in die Gegendender Elbe auf,
unddamitverlohrsichalmahligallenähereKent,

n s

f) ©cbom'ntfvonbei BegriffenundNachrichtenderalttrt
©riechenundRömeröondennördlichenLändern,EsterAb»
schnitt;inSchläzersalgemei»««nvrdischenGe's«chte,S»
4-^z;edcn»asH.i»^.
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ms diesesStromes selbsth). Zwar wagte sich
nachher(54) ein römischesKausschifwiederan
dieBernstein»Küsteder Ostsee, alleindadurchcr>
langte man noch keine bestimteregeographische
Kentnisvon diesenGegenden, sondernGerma-
NiensnordöstlicheKüstebliebnochunrer dem er-
dichterenNamenvon Scythien indeinGewände
griechischerFabelnverhüllt. Nur von derKüste
der Cimbern,TeutonenundChauzenan deröst¬
lichenSeite der CimbrischenHalbinselfing ein
glaubwürdigeresGerücht an, Cincipicchrwrape-

ririfama)undnacheinerSage sollenQjuidamhacc
habicari tradunt) (78) von hier ÖN Vis an die

Weichsel
'Wenden

wohnen, derenschonin den
ältestenNachrichtenvonder Bernstein Küstege,

dachtwird *).
Wie sichnachher(98) dieunmittelbareBe-

kantschaftmit der Elbe gänzlichverlohr, glaubte
man, daßdie Suevett, ein mitten in Germa-
nienwohnendesVolk, ihreWohnsitzebis in diese
geheimen Winkel Germaniens(ftcrecioraGer-

ma-

h) Stralo in Geographia Lib. VII. p. 447, 45 l, 4^2,

(edit. Cafanb.) Pliniür in hiftor nac. Lib.//. c. 67»

p. 220- Tacitiif de (liorib Germarior. cap. 34, cap. 41.

Schölling von den griechischenund römischenGegriffen von

dem Norden nach dem Pompen. Mela, dum ^ chlö^cr a. a.

O. S. 44-66.

i) Pliniür in hiftoria natural! Lib. IV. cap, 13.

zcrs Versuch einer richtigern Auslegung der geographischen

Nachrichten des Plinius vom Norden, in der alz. nord. Gesch.

S. iS7»l»4»
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mani^e)bis an dieSee sdiedeshalbdas Suevi-
scheMeer genant wird) erstreckten,und man
rechnetezu denselbenunter andern Völkerstam»
menin dieserGegend, auch die VOavitKvk),
weichedievorhergehendeErdbeschreibung,nebst
denRäumern, zudenMandaten gezahltharre.

Die Aehnlichkeitder Namen diesesVolkes
mitdenspäterenWaznabwn an derMamow,
und mit einigennochizcunverändertbeibehalte-
nenNamen mecklenburgischerOerrer hat diege-
meineMeinungveranlaget, daßMecklenburgm
älterenZeitenvon einemStamme der Wandali?
schenNation, den Warinern, bewohntworden
sey. Alleinbei jenerAbstimmigkeitin denBe-
richtenzweierLandsleute,zwischenwelchennur
einkurzerZeitraum verstrich,dersichdurchkeine
bekantgewordeneEntdeckungauszeichnete,wür-
de es wenigstenssehrvoreiligseyn, dieseabstim¬
migenEr-adlungen,diedereineselbstnichthöher,
als füreinGerücht, und deranderefür einGe-
heimms ausgiebt, auchvernünftigerweisenicht
höherausgebenPonte,durcheineoffenbarelim
Wahrheitvereinbarenzu wollen, da man die an-
derwemgenWohnsitzeder Wandalenmit Zuver-
läßigkeitweis.

Eine

Tacitusde möribus Germanorum, cap. gg, 39, 4.0.
0d)6ning und @4?!o5er»on der allen Griechen und Römer
Beqnf vom Norden nach demTacitus; in der alg>nord. Gesch.
S. 115=147-

c
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Eine nochspätererömischeErdbeschreibung

deszweitenJahrhunderts läßtuns, beiallenih,

ren übrigen Unzuverläßigkcitcn,aufs neue im

Zwciftl, ob wir die Warmer in der Nachbar,

schaftderSaxonen, TeutonenundSueven, zwi¬

schenden unbekantenStrömen (Lbalujus und

Guevus, unterdemNamen der pharodenett,

oder in der Gesellschaftder Phrungundionen

(Burgundionen)amUrsprungderWeichselunter

denAvarinern wiedersuchensotten0?
Wenn weiterhin/ gegendas Endedes fünf-

tenJahrhunderts, (495) eineColonnederHeru,

ler — eineswegenseinerGeschwindigkeitberühm¬

ten Volksan der mäotischenPfütze — auf der

Fluchtvor den LangobardendieausserstenEnde

der Erde sucht,und durchunermeßlicheslavische

Regionen, nachunabsehbarenWüsteneien,end-

lichan die Wohnsitzeder Warner gelangt,von

da aberzudenDänen übergcht, so scheinetdas

wiederum,soabentheuerlichdieganzeErzählung

auchklingt, nichtundeutlichunsreGegendenzu

bezeichnenm). Bald nachher,im Anfangedes

sechstenJahrhunderts, erscheintein Königder

Guarner in Verbindungmit den Königender

HerulerundThüringer,und alledreiwerdenvon
dem

\yVtohnideuf In Gcogr<ip!n'a Lib. //. cap. 2. Lib.J/ficap.

Schöning und ©cblöjer von den nordischenBegriffen dtr

Griechenund Römer nachdemPtslomänS,a.a. O.G. 1^8-176»

m) Procopiur 6c bcllo Gothico, L, 11, cap. Is» p, 42©»

422
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demostgothischenKönig Theodorich zum gemein«
fchaftlichenBeistände eines seiner Freunde (des
oestgorhifthenK. Alarichs, wie man glaub?,) auf,

gebotenn). Bald aber entwickelt sichdie Scene
genauer, und wir finden die W>>vmv- in der
Nachbarschaft und in Verbindung mit den Fran¬
ken — einemneuen deutschenVolke, von der We-
ftr über den Rhein bis in Gallien — deren Kö-
mg Chlodovaus eine Tochter ihres Königs Her-
megiskelzur Gemahlin hat. Und dieseVerbin-
dung wird den Warnern mit der Zeit sogefahr¬
lich, daß sie endlich (595) von dem fränkischen
K. Childcbert gänzlich aufgerieben werden, wo-
mit ihr Name vollends aus der Geschichtever-
schwinderö).

So wird die Geographie der Warmer in ei-
mm Zirkelvon Widersprüchen und Zweifeln, von
Wahrscheinlichkeitund Unwahrscheinlicher Hers
umgetrieben, bis sieendlichda , wo sichdie Unge¬
wißheiteneinmal in Gewisheit verwandeln, weit
ausserhalbMecklenburgangetroffen werden.

c 2 Wer

b) Caffiodorus Variot. Lib» III. epift. z. GoJdaß. Con-

ftitut /mperii T. /. p, s» tflajcope Geschichteder Teut-
schen,XI.B. h 11,13.

0) I, N. Hertii notitia veteris Germaniae populorurr»
f P,i/. cap. 1 l, §. ZA. Ehud, notitia regni Francici ve¬

teris, cap. f, §. 21. in Opufculit Vol, II. p.er, ls?.
I-redcgar. Sckolajlicut in append, ad Gregorii Turo-

aenf. Chronic, cap. 15, p.m.TV
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Wer aus so unsichcrn Datis eine warini-

stl-eGcDlchtc von Mecklenburg zusammen we,

brn IV.n, fccrmag es, und wer ein so undichtes
Eiwedi für ein festes historischesGebäude anneh¬

men kän, der mag es. Ich kan es nicht, sondern

halte es mit einem unsrer besten Geschichtsforscher

hier für viel sicherer, seineUnwissenheitgeradezu
zu gestehen, als durch eine affektive, aber unmög¬

licheKentnis sie am Ende doch wider Willen zu
verratben.

Von der VeesajMg dieserWariner ist uns
nceb ein sehr ehrwürdiges Monument, unter dem
Namen des Gesezbllchs der 2tngliev und VOcv
nmv übrig gediiebenp), das aber für die meck¬
lenburgischeGeschichteeben so wenig anwendlich
ist. Es dient vielmehr in der izt vor uns liegen-
dcn Measse genau zu einem Beweismittel, die
! age derWariner ausserhaldMecklenburgzu orien-
tiren. Wie es an sich schon keinen Zweifel lei-
der, daß die Samsung und schriftlicheVerzeich-
nun ', desselbennichtin unfern Gegenden veranstal¬
tet ffvn könne, sondern ein Werk spaterer Zeiten
und südwestlicherGegenden seynmüsse, wo schon
die lacemischeSprache und die Schreibkunst durch
d;e '.önnsche G'istlichkeit algemeiner geworden
n ar; so ist aucd sicherlichalles dasjenige, was of¬
fenbar säwn eine Bekantschaft mit den Grundsä«
xendes Chris-enthums verrarb, das docherst im

achten

p) Gcorgifch Corpus iuris germanici antiqui p. 44^
4)2. LeibmfzScript, rer^Briinfuicenf, T, /. p. 81• 8f.
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achtenJahrhundert durch den heil. Bomfacl'us
unter den Friesen und Thüringern, spater ölet*

noch unter den Sachsen verbreitet ward, oder

was gar das deutliche GPMge des römischen

Rechts an der Stirne tragt, mit^einem Wcrr,

al-es was sich zu sehr von der Simplieitac der

achtendeutschenSuce enrftrnr, als eineFolge des
nähern Umgangs mit denBurgundern und West-
gothen beigemischtworden Zu dem erfteren
rechneichdieReinigungscide, Mt derenden Held-
nischenDeutschen keineandre gerichtliche.Neini-
gungsmittel bekant waren, als der Zweikampf
oderdieWasser- undFeuerprobe,dieauchunter den
christlichenGerichtsgebrauchen(hidicmm Dej.)lan¬
gebeibehaltenwurden. Zu demlezrerngehört au
genscheinlichdie, den alten und selbstden gleichzei¬

tigen Deutschen völlig unbekante unbeschränkte

Freiheit der Testamentifaction, imgleichm alles,

was darin von der Manumißion, VONdK Ent¬

schädigungfi quadriVpesdamnura feceric und cie

delidisferuorum vorkomt. Alles diest'shabendie
anglisch-warinifthenGesetzemir den Burgundern

und Westgöthen, die bekantlichin näherer Ver-

dindung mit den Römern gestanden baden, ge-

mein, und dient zugleich,da man die Epoche oes

Untergangs der Wariner schonkennt, stall eine-

Maasstabes zur Bestimmung decZeK, d.i diese

Collectionveranstaltet worden. Ausserdem
c 5 hält

rz) Scnkcnücrtt vom iederieit lebhaften Gebrauch der uralten

deutschenDUchtc,I. Kap §. 4-9.
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halt dieserCodex freilich eine Menge unverkenn,
barer Spuren von unverfälschterdeutscherSitte.
Und die noch izt unverloren gegangene grosse
Aehnlichkeirzwischendiesen alten angelsächsischen
Rechten und den Gesetzendes heutigen Schless
wigs und Holsteins — des unstreitigen Ursprung-
lichenVaterlandes der Anglier - wovon sienoch
verschiedene(449) tmt nach Britannien hinüber
genommen haben >0, flößt uns die leiseAhndung
ein, daß auch die Warmer damals Nachbaren
der Angeln gewesenseyn, und mit ihnen einerlei
Gesetzeund Verfassung gehabt haben müssen, die
sie nach der Auswanderung der ersteren, von nv"
gend einer äussern Gewalt verdrängt, in sudwest,
liebere Wohnsitze hinüber genommen, und , mit
den Sitten ihrer neuen Nachbaren durchwasserr,
unter dem, zum Andenkenihrer vormaligen Lage,
beibehaltenen gemeinschaftlichenNamen der ans
glilch'warmischenGesetze,m eine schriftlicheSam-
luug gebracht haben.

Allein bis zu der Würde derhistorischenGv
wisbeit erhebt sichdieseMmhmajjung nicht. An
die Aufnahme in ein pragmatisches Handbuch der
mecklenburgischenGeschichte kan sie daher auch
nochkeinenAnspruchmachen. Begnügen müssen
wir uns hier, wenn dahin alle dunkleNachrich,

ten

•r) /. C.H, Dreyer de vfu genuino iuris Anglo-Saxonici

in applicando iure Gimbrico & Saxonico, Kilon»
1747. 4. TozeStaatSkunde^l.Th. V.Hauptst.
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teil des Alterthums übereinkommen, daß Wenden
an demStrande der Ostsee wohnten; und wcnn
wir eben diesewendischenBewohner zu der Zeit,
dü der Vorhang, welcherso lange dieseGegenden
bedekchielte, aufgezogen und Lickt von der Fins
sternis geschiedenwird, im achten Jahrhundert
wiederfinden, so dürfen wir nicht anders glau-
den, als daß eben sie auch im erstenJahrhundert
hier gewohnt haben, daß sie also die wahren
Aborigines von Mecklenburg (quos aliunde venifle

nun excac memoria) gewesen ftyN tNÜsseN, ob¬

gleichwir von ihrer hiesigenGeschichtebis.dahin
»uchtdiemmdeftcNachricht haben.

„Was in dieserganzen Gegend, seitj'Crstbaft
^fung der Welt, oder von ihrer ersten An bau um?
„an, merkwürdiges vorgefallen, ist für uns auf
„immer verloren. Soll uns dieserVerlust sosehr
„nahe gehen? Die allermeistenLänder des Erd»
„bodens sind in gleichem Falle, und sie trösten
„sich. Gestzt siekommen auch in ihrer Geschichte
„einigeJahrhunderte höher hinauf, was machen
„2, z, oder 400 Jahre mehr oder weniger in dem
„langen Zeikraum von dm SÄöpfung her?
»^Gleichgültigfangt der Deutsche feine Geschichte
„von den Cimbern, wie der Russe von Rurik, an.
„Livius und alle römische Geschichtschreiberwa-
„reu zufrieden, die Historie ihres Volks etwa 800
„Jahre zurück, bis an Romulus Einführen zu
„können; warum will sichder Dane, decSchwe-

c 4 »d?.
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„de,derObotrite :c. nicht mit einer fast lOvojahri'
„gen Geschicktebegnügen, und nach dem Beispiel
«andrer Nationen mit Gelassenheit ertragen, daß

„Vixcre forte; ante Agamemnon».
„multi; Ted omnes iilacrymabiles

„vrgentur ignotique longa

,,no61e, carent quia vate Cacro," s)
(Hörat, carm. üb.IVj 0^9.)

s) Schiözcrs alg.Nord. Gesch. I. Kap. 29, 6,257.

Nachschrift.
CV'nbcm ich meinen Lesern hier dachenige liefere, was ich ihnen

in meiner Ankündigung vom üsten September 177? ver-
sprechen habe, darf ich zugleich glauben, daß aus das äusser-
liche des Drucks und Formats nichts erhebliches zu sagen
seyn werde. Mit dem Papier Hab' ich allerdings selbst nicht
Ursache, durchgehends zufrieden zu seyn. Sachverständige
werden indessen bei dem hohen Preise des guten Papiers in Nie-
dersachsen, verglichen mit dem niedrigen Subscriptionspreise
meines Buchs, kaum eine Entschuldigung von mir verlangen.
Für andre mag es genug seyn, zu bemerken, daß die mehrsten
Subseribentenlisten, anstatt ich sie, nach dem Subscriptions-
plan, spärstens auf Neujahr 1780 erwarten durfte, erst im
Januar und später eingegangen sind; und da folglich vorher gar
keine Anstalten weder zum Druck noch Verlag mir Sicherheit
gemacht werden konten, so muste man, bei der Annäherung des
Osterfestes , das Papier nehmen, wie es zu haben war.

c Künftig soll indessen, das verspreche ich, auch m diesem
Stück für eine Verbesserung gesorgt werden.

Schwerin, den yten März 178?.

Verzeich,



Verzeichnis
der

Subscribenten.
Se. Herzogs.Durchlaucht,derregierendeHerzog

FriederichzuMecklenburg>Schwerinund
Güstrow.

Ihro Herzogl.Durchlaucht, die regierendeHer/
zogin Louise Friederike zu Mecklenburg-
Schwerin.

Se. Herzogs.Durchlaucht, der regierendeHerzog
AdolphFriederichzuMecklenburg-Sttelitz.

Se. Hochfürstl.Durchlaucht, derPrinz Fritdei'

rief)FranzzuMecklenburg-Schwerin.
Ihro Hochfürstl.Durchlaucht,diePrinzeßinFde*

dench ZuMecklenburg-Schwerin.

Ihro HochfürstlicheDurchlaucht, die Prinzcßin

ChristinezuMecklenburg-Streich.
Se. Hochfürstl.Durchlaucht, der Prinz Ernst

zu Mecklenburg-Streliß.

Se. Hochfürstl.Durchlaucht, derPrinz

zu Mecklenburg-Streich.
c 5 Vcr«
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Berlin, i! Exemplar.
Sc. Excellenz, Herr von Herzberg, königl. Prnlßi«

scherwüvklichergeheimerStaats- Kriegs* und
Cabinets - Minister.

Se. Excellenz, der Freiherr von Zedlitz, königl.
Preußischer wörtlicher geheimer Staats--und
Justiz - Minister.

Herr H. A. I. von Arnim, Referendarms bei;t>«
ChurmarkischenKanuner.

— Doktor I. E. Biester, Seeretär bei des Herr»
Ministers von ZedlitzExcel!.
Caps, geheimerOber- Aecise- Gerichtsrath.

— Dohm, Äriegsrath und geheimerArchivar.
Dr. Oelrichs, käiserl.Hof-Pfalzgraf und ver«

— schiedenergel. Ges. Mitglied. Z
— Rudolph!, Hof- und Kammer-Eerichts-Refe-

rendarius.
Schlüter, Kricgsrath und geheimer Archivar,
von Schuklnan», Hof- und Kammer-Gerichts^-
Reftrendarius.

»—Theden, General - Chirurgus.
?- Dr. K. A. V. von Winterfeld, Hof- und KsmS

mer-Gcrichts-Rcftrcndarius. ,

Boitin, lo Exemplar.
Herr Schloßhauptman» C. F. U. von Both, auf

Rohlstorf.
— Kammerjunkervon Bülow auf Prüzen.
— C. L. Eggers, Amtsverwalter zu Rühn.

OberfchenkD. von Mecklenburgauf Lübzien.
— C. D. von Oerzen, Oberhauptmann zuRühn.
— C. F. Pantänius, Prediger z« Boitin und

Witzin.
— I. C. Plath, Prediger zu Tarnow. » Exempl.
— I. W. Schünemann, Amtmann zu Rühn»

I- F. Schweizer, Prediger zu Rühn.

Voizenburot, 5 Exemplar. ^
Herr PrÄpositus Drevcs, Prediger.)

— Fischer, Rathsverwandter. ) ^ Bonenburg.
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HerrHerbst, Postcommisiar. )
Dr. Mecklenburg. ) zuBoizenburg.

— Stelling, Clbzollcommissair. )

Ncu-Vrandenburg, ^8 Exemplar.

Ce. Excellenz,Herr C.O. vonGamm, Herzogs.Meck¬
lenburg- Strel. würklicher geheimer Rath und
Kanzlei-Präsident zu Neustrelitz.

Herr Albrccht, PostmeisterzuAltstrelitz.
— H C.Binder, KaufmannzuFriedland, »Expl.
— H. F. Bodlnus.
— Ä. F. T. Brükner, Med. Dr. zuNeu-Brandcnl^

Buchholz, Rcctor der Schule zuStrelitz, 4C^xl»
— C. Crazius, Juris Practic.
— Dankert, Advocat.
— Dannehl, Amtmann zu Altstrelitz.
— Rath Fischerzu Neu-Brandenburg
— Fröhlich, Arrendateur zuMarkow
— A F.Fuchs, Bürgermeister zu St < -.
— H. T. Gerschow, Amtmann zu Feld j
— Goeden, Bürgermeister zu Friedland.
-- M. D. Grieben, Prediger zu Grünow.
— Heinzelmann, Prediger zu Wulkenzin.
— A. F. C. Hemvel, herzogl.Hofrath und Lelbine--

dicus zu Neustrelitz.
— Rath Iacobi zu Altstrelitz.
— Kammerherr von Iasmund auf Rödelin.
— K. F. Kirchstein.
— I. I. Koch, Prediger zu Karnitz.
— C. F. Koelling, Advocat.
—- C. G. Korb, Herzog!.Hofbuchdrucker.
— I. C. P. Kortüm, Prediger zu Neu-Braide«>?

bürg.
Krüger, Gerichtsverwalter zu Fnedland«

— I. I. Kunst.
— Lemcke,jun. zu Grauenhagen.

JosephFreiherrvonMalzahnzuPenzlin.
— Mumm, CommercienrathzuNeu Brandenburg»
*- Pistorius / Land- Syndikus des Srargardsich«?

Kraifes. Hcrv



44 Verzeichnisder Subscribeiitcn.
Herr Pistorius, Candida! zu Êichhorst.— von Raven, zu Rahnenfelde.— Rümker, Advocat zu Ncu-Brandenburg.— H.Schröder, Rath und BurgermeisterzuReu-

Brandenburg.
Scydel, Prediger zu Dewitz.— F. Siemerling, Med. Doktor.)
A. F. Spalding, Advokat. ) zu N.Brandcnb.— G Ä. Stack, ersterPredizer^)— Strübing, Advocat zu Neustrelitz.— H- 3* Walther, d. R. Docwr.)—- I. Wegener. ^ )Wulfieff, Rathu.Burgermeist.) zuN.Brandenb.--- Wtrlfleff, Advocat. )

F. Zander, Prediger. )

Ncu-Vukorv, 10 Ercmplar.
Ach» Ungenannte.

- Vüyorv, 60 Exemplar. ;
~

Herr M. Babst, Notarius in Neubukow.— Bauch, Prediger zu Großen-Raden.— I. Becker, der Rechtebest.— I. C. Bölkow, der Rechte befl.>—Obristlieutenantvon Borh auf Farcn.— I. Brarenwagen, Pensionär zu Glambek,— H. C. B rüger, der Gottesgel. best.— F. L. Cölzow, der Gottesgel. best.— Dr. C. A. Döderlein, herzogt. Consistorialrathund erster Professor der Theologie. .
i~- Hauptmann von Ehren steinauf Großengornow.I- I- Ä. Engel, Prediger zu Qualiz.— Fabricius, Kandidat zu Warin.— D.' C. F. Fallenkampf, des Predigt-Amts

Kandidat.
— J.H.Finmann, reformirter Prediger zuBützow.— C. B. Fischer, Pensionär zu Rühn.— C. C. L.Flörke, Praposituszu Bützow.

I- G, Friederich, Superintendent zuSternberg.
Herr
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46 VerzeichnisderSubsc:ibenten.

HerrP. B- Stange, Prediger zu Alten-Gaarz,
. — Stavenhagen, Advoeat zu Bützow.

— KainmereommiMr Suckow zu Wustrow.
— Suyrland, Advoeat zu Bützow.

. » D. S. Toze, Iustizrath, des Staatsrechts und
der Gesch.Professor zu Bützow.
M. O. G. Tychsen, Hofrath, Professor der mor-
g'nlandischcnÄtteratur undUniv. Bibliothekarzu
Bützow.

7- I. Walter. > Lehrer am Pädagogium zx
— E. D. Wegener. ) _ Bützow.
— F. Weidemann, Oberförster zu Mankmoos.
— Mag. S. S. Witte, des Nat. und Völkerrechts

Professor zu Bützow.
— I H- Zander, der Gottesgel. beflissener,
r- F. H. Ziel, Postmeisterzu Bützow.

Frankfurtan derOder, 1 Exemplar. .
Herr geheimerRath und Professor Dr.I.G.Daries,
Die Universitats - Bibliothek.

Gadebusch,l6 Exemplar.
Here von Blücher, Forstmeister zu Testorff.

I. C. Bing , Cantor zu Boizenburg.
J.H.Braasch, Rathsverwandter >— Dr. I. I. F. Bruhn, Kräisphysic.)— F.W. Effland, Rathsverwandter.>,.,^..<.^„s^^ J.F.Häger, Prediger. ^)zuE>adeb»sch.

^ H. F. Hatte, Rector. X— P. H. Krüger, Apotheker. )— G. L.Neubauer, Prediger zuPokrent.— J.I. Präveke, Prediger zu Gr. Salitz.'— P. M. Salomon, ersterPrediger.^' L.L.Saniter, Bürgermeister. )^ F.D.D.Ulrich, Cantor. > zu Gade-»
W.L.Wettengel, rittersch.Seer. ) busch.

. H. Winter, Rathsverwandter. >
^ G. M. R. Wrisberg, Amtsh. )

Gnsien,



Verzeichnis der Subscribentev. 4/

Gtloien, ,z Exemplar.
Herr Kammerherr, Graf von Bassewitz, ErbhM

auf Dalwitz.
— Bischof, Advocat zu Neukalden.
— Brandl, Prediger zu Pölchow.

Hukftädt, Rathsverw. zu Gnoien.
>»- von Lehmann, Erbherr auf Selpitk
— Millies, Pensionair zu Thelkow.
— Nagel, Inspector zu Prebberow.
— Sachs, Notarius.
— Staats, Landes-Executor. ) zu Gnvkw
— Sturm, Amtmann. /
— Suwe, Prediger zu Walkendorff.
— Obristlieutenant von Walsleben, auf WottoH

Erbherr.
«— Wolff, Bürgermeister zu Teßin.

(Böttingen, 14 Exemplar.

Herr Hofrath und Professor C. G. Heyne, UnivtrM
täts - Bibliothekar.

— Stud. Becker. > .
— — B ehrmann. >

flM®
— — Bolte.
— —- Hagemeister.
— — Koch. >

—

~

§&«. \
Mi

— — Martini. J

~

~

Wi. )
— S'«w.

— — von Wickede aus Ratzeburz.
— Zeller aus Güstrow.

Grabow, »z Exemplar.

Herr von Barncr,
und Command«

i— von Barsse, L
— "Bartels,

fe Bartels/ PensionärznDötsch»!?,
HM
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Herr H. A. Behm, Prediger zu Lütkendorff.
— I. H. Greve, Pensionär zu Glocksin.
— C. I. H. Haaker, des Predigt-Amts Candidat zu

Li«stow.
— O. H. Hukstädt zu Sukwiz.
— Kammerjunker von der Kettenburg zu Mat-

gendorff.
— C. S. Kortüm, des Predigt-Amts Candidat j.u

Güstrow.
— F. E. Lanze, Prediger zu Schwinkendorff.
— Lütgens, des Predigt-Amts Candidat.
— L. A. von Molzahn auf Grubenhagen, Erbland?

Marschall des Herzogthums Güstrow, »Expl.
— C. E. Schondvrf, Prediger zu Serrahn.
— A. F. Schulz, Pensionär zu Faulenrost.
— I. F. von Storch, Prediger zu Jabel undWan-

gelin.
— E. F. Studcmund, Prediger zu Rambow und

Dahm-
I. L. Tarnant, Candidat der Rechte zuGüstrow.

— R. F. D> Wcuter, Prediger zu Bülow.
— I. C. Willbrand, des Predigt.-Amts Candidat

zu Kietl).
— E. P. F. Aander, Adpocat zu Güstrow.

(tjüst»c>rv, 51 Exemplar.
Herr Hofrath Barkey, Hofgerichts-Advocat, » Expl.

— Dr. Beckmann, Hofgerichts-Avvoeat.
— von Blücher auf Sukow.
— Bötticher, H.undL. G.Advocat.
— H. I. Brandt, Hofrath.
— Dr. Burgmann, Hof- und Landgerichts-Pro-

eurator, ^ Exemplar.
— R. F. Carnatz, H.und L. G.Procurator.
— C. C. Diederichs, Postrath.

Das Kloster Dobbertin.
Herr Hofrach Duve, H.undL.G Proeurator.

— Eckard, H.undL.G.Advocat
— F. F. Gerling, Hof- und-Landgerichts-Vics-

Präsident.
— Jöafer, deö.Predigt-Amts Eandwat.
— F. I. C Hesse, Hof-mtld Landgerichts -.Assessor.
— Hinzm«um,'Äandidat zuRaden.

v Herr



Verzeichnis der Subscribelltttt.

Herr F. H. von Holstein, Laudralh, auf Großm-
LukowErb Herr.

-- Holsten, Advocat-
— Dr. Kämmerer, Rachsherr zu Güstrow.
— Baron von Kiclmannsegge, Hof- und Landg«-

nchts-Assessor.
— Klävenow, Rathsherr zu Güstrow.

- — von Kratewitz, Klosterhanptmann zu Dobbertm.
— Dr. H. I. C. Krüger, Hofrath.
— Lütke, Jnspeetor.

Das Kloster Malchow.
Herr Kanzieirazh Marggraf.

— Baron von Meerheimb auf Große«-Gischow,
ton igI. dänischer Kammerherr^

— von Moltke auf Walkendorf und Schorssow.
^— B. -C. Neumann, Hofrath und H. u. L. G.

Proeurator.
I. A. Neumann, Kirchensecretär.

— Nirmann, Advocat.
— A. F. T- von Ocrtzen auf Kstlow.
— C. F. Pieper, Prediger zu Güstrow.
— von Raven, Landrath, auf Boek Erbherr.
— von Raven, Klosterhauptmann, auf Golche»

Erbherr.
— Dr. N C. Rönnberg, Evmmißionsrath, » Expl»
— Schatter, Burgermeister in Lage.
— G. L. Schulze, Hofrath.
— G.Sibeth, Hof- undLandqerichts-Assessor.
— Simonis, Prediger in Lüssow.
— Dr. Spalding, Syndieus der Stadt Güstrow.

— Stuvemann, Pensionär.
— I. D. Tarnow, Advocat.
— I. I. Tarnow, Candidat.
— A. A. Vermehren, Prediger zu Güstrow.
— C G. Warnemünde, Hof- und ^Landgerichts-

Assessor.
— Hauptmann von Welzin auf Sammit.
~ E. C. C. Zetter, Advocat.
— Hofrath I. I. Zeller, H.u.L. G.Protonotär.

Hannover, Exemplar.
Herr Boje, Staabssecretar zu Hannover

-- Diehle, Amtsschreiberzu Lüneburg.
Herr



Verzeichnis der Subscribenten. 51

Herr Domeier, Bürgermeister zu Moringen
— Falke, Hof- und Kanzleirath. x
— von Hake, Krkgsrath. )
— Honste. y
— Kestner, Archivsecretär. > ... r^„„nn„— Lange. ) !UHannover.
— v. Lenthe,Landdrost,auch Land-)und Schazrath^
— Lesemann, Consistorialrath.

Die LesegeseUschaftzu Lüneburg.
Herr Manecke, Amtsschreiber zu Hoya.
— Mejerr, Kammersecretär zu Hannover»

Oldekopp, Syndicus zu Lüneburg.
— von Ompteda', Hofrichter zu Hannover.
— von Reden, Landdrost zu Ahlden.
— von Schräder, Landrath und Drost zuLauenburg.
— Stock, Amtmann zu Nordheim.
-- von Voigt der ältere, Oberappellationsrath ju

Zelle. r
— Weppen, Ämtmann zu Oldershausen.
— I. F. L. Wmkelmann.

Wolters, geheimerJustizrath. ) zu Hannover.
Zehn Ungenannte- y

. Rick, 8 Exemplar.
Se. Ereellenz, Herr geheimerRath von Wolff, Dom»

probst zu Hamburg, und Ritter.
Herr W. E. Christian!, Justizrath und Professor der

Geschichte.
— F. von Hahn auf Remplin und Neuhaus, Erb«

landmarschall des Stargardischen Kraises.
— von Linstow, Kammerherr und Jägermeister,

1 Exemplar.
— Mellmar.n, Dr. und Professor der Rechte.
-- I. N. Tetens, Professor der Naturlehre.

Die Universitats-Bibliothek zu Kiel.
Llidcrvigeltist, zo Exemplar.

Herr Beerwald der jüngere, Kapellmusicus^
-- Behrens, Bereiter.
-» Beistern, Kammerlaquai.
-- Brandt, Amtsrath zu Neustadt.
— Brauns, Hof-Apotheker.

. .*->Busch, Hof-Baurath und Baudirectsr.
d % Herr
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Herr Eagers, Stallmeister.
— Földner, Kamckrrdiener.
— Jreese, Präposttus zu Eldena.
— vonElüer, Obrister und Commandantzu Rostock.
— Karsten, Cabinetsfecretär.
— von Klein, Kammerherr und Oberkammerjunkerj>t

Schwerin.
— Krieger, Garten - Jnspector.
— Kühne, Amtsrath zu Parchim.
— Kunze, Kammerdiener.
— Ludewig, Cabinetssecretär.
— Meineke, Amtshauptmann zu Neustabt.
— Pastow, Kandidat der Rechtsgelahrtheit z«

Warnitz.
— von Plessen, Rittmeister und Kammerjunker.
— von Ranzow, Kammeyunker.
— Rauer, HofeonOitor.
— Rehberg, Hoflieferant.
— Rust, Kapeilsänger.
— Schulz, Läufer.
— Selmer, Hofrath und Secretär.
— von Sittmann, Hauptmann in Neustadl
— Steinhoff, Hof-Roß-Arzt.
— Stöckharot, Hofrath und Seeretär.
— Weber, Kapellmusieus.
— Wendt, Kammerdiener.

Lüneburg, x Exemplar.

Herr L. A. Gebhardt, Professor der Gesch. an der
Ritterakademie, i Exemplar.

Malcbin. IZ Exemplar.
Herr M. F. Behm zu Malchin..

— Kammersunkervon Below auf Deven.
— Fabrieius, Präpositus zu Malchin.
— Knöchel, Prediger zu Stavenhagen.
— D. F. Lobeckzu Demmin.
— Lüders, Oekonomus zu Malchin.
— Baron von Malzahn auf Penzlin.
— Müller, Prediger zu Malchin.

Fräulein von Schukmann zu Mölln.
Herr Major von Schukmann auf Kargow.
— I. F. Schuhmacher, Amtmann zu Stavenhagen.

Herr
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Herr Timm, Rathsverwandter.^ ... «7,,.,,;«
— Wulfleff, Bürgermeister. )

*u

vT?o:fall, Z» Exemplar.
Herr B. Behrens, Pensionär zu Hermannshazen.
^ H. C. Berner, Prediger zu Teinpztn.
^ I. Boisen, Prediger zu Bossow.

Burmcister, Pcn>wnar zu <ii?tc>ve.
I. C. Buttstaedt, Prediger zu Moisall:

— v. W. Calov, Oberamtmann zu Grevismöhlen.
S. L. Gensichcn, Prediger zu Bernitt.
Hermes, Prediger zu Warin.

— Q. OcHolst, Pensionär zu Gr. Krankvw,
— I- G. Hornemann, Prediger zu Zurow.
— 6. L.Klotz, Prediger zu Brüel.
— B- C. Kojegarten, PräpofttuS.> Krevism
— ß. L-Kräpelin, Prediger. )

*u

— Kammerherr von Langen, auf Kl. Belitz.
— Lange, Pensionär zu Moltenow.
— Kammerherr Baron von Meerheimbauf Großes

Gischow.
C. C. Merian, Prediger zu Dassow.

>—H. E. H. Monich, Prediger zu Äcummendorff.
— D. von Müller, Drost zu Warin und Tempzin.
»- P. C. Neumann, Prediger zu Friederichshagen.
— H. Dlitt, Prediger zu Neuenkirchen.

Rathsherr M. E- Prehn auf Berenshagen.
— J.H. Reineke, Advoeat zu Bützow.
— I. C. C. Riedel, Prediger zu Diedrichshagen.
— H. F. Rödeler, Prediger zu Hohenkirchen.
— C. C. Rudow, Amtmann zu Grevismühlen.
— C. L. Schröder, Pensionär zu Moisall.
-- Sellschopp, Pensionär zu Questin.
— Suchland zu Greoismühlen.
-- U. C. Vorndran, Kandidat zu Bützow.
— Mag. E. I. C. Walter, Prediger zu Neukloster.
— C.Warneke, Rathsverwandterzu Grevismühlen.
— I. N. Willebrandt, Legationsrath und Agent in

Petersburg.
parchim, Eremplar.

Herr I. I. Ballhorn, Prediger zu Gr. Pankow und
Siggelkow.

d ; Herr
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Herr C. D. Birkenstädt, Prediger zu Granzin und
Herzberg.
S. E. Boecius, Candidat zu Herzberg.— P.J.A. Daries, derMed. Doctor.>,„^. „A.

— I. I.Dethloff, Bürgermeister, yiuP«"chw,
— F.C.Frensdorf, Prediger zu Warnitz.
— T. G. Hermes/ Prediger zu Parchim.
-- C. L. Hinze, Prediger zu Barkow und Brook.— H.A.Krause, Candidat. > „low*;«— I.J> Loescher,Bürgermeister. zu parchim.

Frau Obristin von der Lühezu Severin.
Herr C. G. Manzek, Candidat zu Benthe«.
— G. Pagenkopp, Prediger zu Kreyen.
— C. A. Rönnoerg, Rathsherr, "x

.„«wÄt«*— G.I.E.Schmidt, Stadtrichter.) ^Parchrm.
— G. C. Schramm, Prediger zu Lübz.
— Stampe, Amtsauditor zu Neustadt.— F> I- Thede, Prediger zu Parchim.
— Vohrkampff, ?lmrsschreiberzu Warnitz.— I. C. Voß, Advocat zu Parchim.
— C. P. Wankel, Prediger zu Frauenmark.
— C. F. Wendt, Amtshauptmann.>— F. C. Wendr, Advocat. ) 5"
— I. C. Wüsthoff, Rathsherr zu Parchim.
— F. G. S. Aachariä, Prediger zu Damty.

pri^icr, 17 Exemplar.
Herr Ahrens, Oberförster zu Toddin.— Böhm, Organist zu Pritzier.
— Christlieb, Schullehrer zu Zarrentin.— Gasen, Prediger zu Neuencirchenund Lassah«.
— Ebevt, Candidat der Rechtezu Toddin-— Friederich, Prediger zu Kammin.— Grcmzow, Postmeisterzu Lübtheen.— Grimm, Prediger zu Döbbersen.— Oberhauptmannvon Laffertauf Lehfeq«— Martienssen, Prediger zu Perlin.— Mussehl, Prediger zuZarrentin.— AmtmannPäpke zuQuassel.— Hauptmann von Penz auf Volsrade.— Jägermeister von Peutz auf Goldenitz.'— Reuter, Prediger zu Wittenburg.— Siggelkow, Präpositus zu Velläbn.— Tode, Prediger zu Pritzier.

'
Ratze«
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Verzeichnis der Subscribenlem yj

HerrMagister Schadekok, Professor der Mathematik..
— Vice-Kanzlei-DirectorI. vonSchroeder.
— Doctor G- F. Schulze, i Exemplar.
— Candidat I. G. Schwabe.
— Kanzlei-und ConsistoxialfiscalI. C. Sprewitz.
— Advocat W. Stein.
— Candidat I. M. Stein.
— Doctor I. L. Stein.
— Protor otär, I. C. T. Stever.

Doctor C- W. Taddel.
— H. F. Taddel, Landes-Archivars.
— I. F. Taddel, Land-Synbicus.j
— Mag. I. I. Taddel, Pastor zu St. Marie».
— KanzlcisecretärI. F. Taddel.

Doctor J.C. Tarnow.
— Candidat C. F. Twachtmann.
— I. H. Weber.
— Commißionsrath Webcr.
— Doctor A. D. Weber.
— I. W. Wienke.
— und Senator A. D. Wiese.
— W. V. Wiese, Professor der Rechtsgel.
— Landes-Secretär C. A. H. Wolff, 11 Exemplar.
— AdvocatI. F. Zoch.

Schrrerin, n6 Eremplar.
Se. Excellenz, Herr Oberhofmarschall, Freiherr I.

I. von Lützow, würkl. geheimer Rath
und Minister, z Exemplar.
Herr Oberhofmeister, Baron C. von
Forstncr, würkl. geheimerRath.
Herr Hofmarjchall H. I. von Zülow,
würkl. geheimer Rath.

Herr Kanzleirath, B. F. Graf von Bassewitz.
— CommißionsrathH. C. Baumgart.
— Advocat C- C. Becker.
— Doctor H. F. M.Behm.
— Hofprediger G- G. Beier zu Ludewigslust.

Hofrath und Hofmedicus Dr.C. W. Benefeld.
— Advocat I, L. Beneke.
— Doctor G. D. Berner.
-- KanzleiseoretärG. U. Berner.

d 5 Hkrv
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Herr N. E. Blankmeister, Prediger an der Neustedt»
sehenKirche.

— RegierungsseeretärL. H. Blum?, 2 Exemplar.
— Kammer-Registrator E. C. Bohne.
— Kammerherr L. H. von Boch.
— Hofrath, auch Regienmgs- und Lchusßscal,Dr.

E. F. Bouchholz.
— Hofrath F. A. Bouchholz.
— Brandenburg, Prediger zu Sülstorsfund Kraak-.
— Kammerjunkerund Kanzlei-Auditor, A. G. vow

Brand enftein.
GeheimerKammerrath G. b.Brüning, :ExempK.
Jnspeewv I. C. Bühring zu Brutz.

— Kammerherr B. I. von Bülow.
— Kammer - Pedell I. Burmeister.
— Revisionsrath undKammersecretär N. Cahns.
— Caßier E. F. Cordshagen.
— Bürgerineister und Stadtrichter Demarne zu.

Grevismuhlen.
— Stallmeister. C. L. Donner.
— Gehumer Kammerrath und Kammcrhcrr L. vow

Dorne.
— KanzellistI. G. Drummer, i Exemplar.
— Amtsverwalter Ebel zu Hagenow.
— Doctor Med. Engel.
— Iuris C. L. Erdmann.
— Oberprediger von Essenzu Riga.
— Hofrath und geheim-erArchivarius C. F. Evers.
— Advocat I. H. A. Faul.
— Hofrath M. C. Finveifen.
— RentmeisterD. O. Flemming.
— Kammerherr und Rittmeister W. F. I. Barow

von Forstner.
— D. I. Franke, Prediger an der Neustadtschm

Kirche.
— Fuhrmann, Prediger zu Stralendorf
— Jnspeetor Gaedeke zu Gottesgabe.
— Candidat L. D. Granze.
-- Doctor undStadtsyndicus F. W.Hartwig»
— Advocat T. I. Hasse.
— KaufdienerHemze.
r- Kanzleifiscal C. U. L. Hennemann.
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HerrKräisphysicus Dr. W. I. C. Henneman».
— Hofrath I. W. Hertel.
— Prapositus Hinze, Prediger zu Beidenöorff.
— Amtsverwalter Holm zu Kraak.
— Landdrost F. H. von Holstein.
— geheimer Kammerrath, Kammerherr A. von

Kampz.
— Consistorialrath und Superintendent M. I. C»

Kesler zu Güstrow.
— Hofrath G. I. Kolbe.
— Castellan Kolzow.

—— Kan^lei-Vicedirector Dr. C.Krüger.
— Regie-'ungs- und Lehnsfiscal C. F. Krüger.
— Doetor G. F. Kütemeyer.

Madame S. H> Langen.
Herr H. Lenthe, Amtmann zu Grabow, iCxempla?»

— Advocat G. S. Leo.
— Buchbinder Liez.
— Hefrath und Kammerftcretär C. C. Livomus.
— Advocat I. D. Livonius.
— Kanzlei-Director A. F. Loccenius.

I- B. Löffler, Prediger zu Plate.
— Schloshauptmann G. L. von der Lühe.
— Kammerjunker und Kammer-Auditor C. F. vo»

Lützow.
— geheimer Kammerrath P. Maneke.
— Consistorialrath, Superintendent und Hofpre-

diger F. Martini.
— Candidat Meier.
— Doctor G. £>. B. Menge.
— Kirchenvisitations-Secretär F. Menke!.
— Kammer-Registrator I. C. Müller.
— Advocat F. G. Mussaus.
— Apotheker Niedt.
— Oberzahl-Commissär I. I. Pauli.
— Doctor I. F. Peizner.
— Hofrath und Kanzleisecretär I. C. Plate.
— Polchow, Prediger zu Genin bei Lübeck.
— Amtsauditor Rädel.
— Reimkasten, Prediger an der Domkirche.
—-Hofgerichts-Advocat Romanus zu Riga-
— C^ndidat Roper.
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Herr G. Sandmann, Rathsverwandtrr zu Grevis-
mühlen.

— KüchenmeisterSchenk.
— Hofrat!) und Kammersecretar C. G. Schild.
— Kanzleirath C. L. F. Schmidt.
— Archivsecretär I. F. Schmidt, »Exemplar.
— Hofrath G. Schnelle.
— Paul Schnelle, 2 Exemplar.
— Amtsverwalter C. Schomerus.
— Kaufmann Schönberg.
— Advocat I. F. Schröder, 2 Exemplar.
— Obristlieutcnant und General -Adjudant B. D.

von Schuckmann.
— G. H. Schulemann, Amtmann zu Rehna.
— Commißionsrath I. N. Seveke.

>— Regierungssecretar F. W. C Siggelkow.
— Regierungs? Kanzellist G. D. Strahlmann.
— Advocat C. C. Tetzmann.
— Doctor F. A. Th«eßing.
— Hofrath I. M. Tiedemann.
— Kammer-Copiist I. F. Timm.
— Pagen-Informator, Candidat H. Boß.
— G. M. H. Waak, Rathsverwandter zu Gr«-

vismühlen.
— Justizrath C. G. H. Wachenhusen.
— Hofrath C. G. H. Wachenhusen.
— Secretar Walter, 1 Exemplar.
— Kammerdiener Weisse.
— geheimer Registrator G. Werneke.
— Schlos-Organist Westphal.
— Pastor Wiechel.
— Doctor I. F. Winkelmann.
— I. C. Wischer, Amtmann zu Hagenow.
— Wredow, Prediger zu Crivitz.
— Kanzleiauditor H. F. von Zepelin.

Grcrndkrcs 2 Exemplar.
Herr Rathsverwandter C. F. Rathsach.
— Amtsverwalter I. I. F. Schröder.

Stettin, $ Exemplar.
Herr Regierungs-Advocat Adclung^
— Consistorialrath und Hofprediger Brüggemann.
— Siadtsmdicus Redtcl.

Herr
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Stralsund. 10 Exemplar.
Herr I. H. Benzin, Camerarius. >
— ü. F. Bich Dr. Med. )
— I. A. Dinnies, Bürgcrmeist. ) zu Stralsund.
-- R. Gülich, Sradtsyndieus. >
— C. L. Hercules, Camerarius. )
— I. L. Kühl, Stadrsyndieus.
^ Dr.J. I. Nettclbladt, Hofrathu.königl.Archiv.
— 3- C.Pommeresche, Hofrath u Proc. Domamor.
— E. A. Schlomann, Senator.
-- S. C. Tczloss, Lehnssecretär.

r^tcu Srrkliy. 18 Exemplar.
Se. Excellenz, Herr S. W. von Dewitz, würklicher

Geheime-Raths-Präsident.
Herr A. ü. Seip, wörtlicher geheimer
Rath.
Herr I. C. von Scheve, würklichee
geheimer Rath und Kammer-Präsident.

Herr Asmus, Rector zu Wesenberg.
—von Bülow, geheimerKammerrath.^
— von Dewitz, Oberschenk. ^zuNeustrel.
— Eggers, Medic. Docror. s
— Eggert, Prediger zu Altstrelitz.
— Fuchs, Prediger zu Woldek.
— Gerling, Conjistorialrath zu Neustrelitz.
— Kegebein, Prediger zu Heinrichshagen.
— Kortum, des Predigt-Amts Candidat.
— Masch, Consistorialrath, Hof-'X

prediger und Superintendent. J
— von Normann , Schloshauptm.^ ^ Neustrelitz.
— vonOertzen, Hosmarschall. J r

— Schröder, Kammersecretär. *\
—Selmer, Prediger zuRülow. J
— Witte, Prediger zu Großen - Daberkaw.

(Lrofscn Vie en, 15 Exemplar.
Herr Brükner, Prediger zu Grossen-Bielm.
— Doktor Eggers zu Neustreliz.
— Magister Gveden, Prediger zu Friedlich»
— A. F.

'Kellcr, Bürgermeister zuPenzlm.
— Kohler, Rettor^u Friedland.
— Präposttus Schribel, Prediger zu Pen^m.
— Schnnmelmann, PrediHer j« lKrossen- Lvkow.
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HcrrJ F.Schuhmacher, Amtmann zuStavenhagen.
Die Schule zu Friedland.
Herr Kaufmann I. <25.Seile. > *rtebftmh— Spiegelberg, Prediger. J ^ orttoiano.
— Sponholz, Prediger zu Lychen.
— Tangatz, geheimer Secretar. > ?neulirelit
— Wiese, Advokat. J JU
— Hauptmann von Bieten zu Penzlin.

Marc,,, 24 Exemplar.
Herr G. von Altrok zu Waren.

— I> D. F. von Altrok auf Sponholz.
— A. F. H. Barkow, der G. G. Candidat.

'—Bauer, Prediger zu Retschow.
— F. I. Daries, der G. G. Cand. zu Waren^»— Kammerjunker L. von Kampz auf Piverstorff.
— Kammerjunker von Kampz auf Dratow.
— DoktorC.H.Kiesewetter, ^raisphysicus zuWaren.
7— Etats - und Landrath von Klinggraff auf

Varchentin.
— Hauptmann C. F. von Klinggräff auf Chemnitz.
— G. M. Martens zu Waren.
— I. C. Meyen, Bürgermeister zu Waren.
— A. F. von Oertzen auf grossenVielen.
— Kammerherr G. von Oertzen auf Kittendorff.'
— Stadtsecretär I. C Pagcnkopp zu Waren.
— Hauptmann H. W. von Pauli zu Bredenhagen»
— Major F. Rudow.
— E. C. Schmidt, Prediger. ) zu Waren.

I. F. 'Schneider, Präposttus. ^
— Kammerjunker&. v. Schukmann aufSchwastorff.

~**r Secrerilr I. C. Schulz zu Röbel.
<—Advok. I. G. Spaloing, Stadtrichter. >
— A. H. Spiegelberg, Oeconomus. IzuWark
— I. A. Titius, Cantor. '

U?ecz!ar, 9 Exemplar.
Herr Kammer - Gerichts - Assessorvon Dittfurt. *
— Kammer - Gerichts - Assessorvon Riedesel.
— Kammer - Gerichts - Assessorvon Ulmenstein.
*—Hofrath und Kammer - Gerichts-.Procurats»

F. von Bostel!.
— Hofrath und K. G. P. Dr. Buchholz.^
— Hofrath und Ä. G. P, I. P. G. von Gülich."

Herr
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HerrHofrath und K. G. P. Hert-
— Hofrath und K. G- P. Hoffmann.
— GehcimerathundK.G. P>, C.J. von Awierlein;

'Cüi&mzr, Z4 Exemplar.
Sc. Exccllenz, Herr Baron C. O. von Höpken,

Präsident des königl. hohen Tribunals, des
Nordstern - Or ens - Commandeur.

Se. Exccllcnz, Herr S. F. von Ahlefeldt, General-
Lieutenant und Commandant zu Ratzeburg. -

Herr F. I. Ahrends Stadtsecretär.
— A. von Balthasar, des k. h. Tribunals

Vice - Präsident.
— M. D. Bcrens, Prediger an der St. Nicolai K.
— F. P. Breitsprecher, des k. h. Tribunals

Assessor.
— Dr. I. E. H. Dahlmann, Stadtsyndicus.
— Enghart, Prediger an St. Georgen Kirche.
— E. F. Fabricius, Rathsherr.
— Grimm, Prediger an Georgen Kirche.
— Dr. I. C. G. Hasse, des k. h. Tribunals

Procurator.
— M.Haupt, Prediger an der Nicolai Kirche.
— E. E. von Hcrzbcrg des k. h. Tribunals

Assessor.
— Landrath G vvu Hövel auf Zülow.
— Dr. Koch, des k. h Tribunals Procuratox-
— Rittmeister U. I. von Kohlhans.
— I. A. Köster, Rathsherr.
— Dr. G. C. Lembke, Bürgermeister.
— Justizrach, .Dr. I. D. Lembke, des k. h.

Tribunals Procurator.
— Major vcm Lowtzow.
— I- F- von Mühlenfels, des k. h. Tribunal»

Assessor.
— I. H. -Neumann, Prediger zu Neuburg.
— Dr. Nürenberg des k. h. Tribunals Prs-

curator,
^ Obristiieutenantvon Oertzen.
-- Justizrath F. D. von Palthen, des k. b»

Tribunals Procurator.
-- B. C. von Sandern d?s U h. Tribunals

Protonotör.
Herr
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ErsterTheil.

AeltcreGeschichte
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Erster Theil.

Aeltere Geschichte
(78O - 1227, 447 Jahre)

vondenerstenSpurenderhistorischen
Gtwlshkit m den dtrsigen Gegenden diö

auf dieSchlachtbeyVornhövede,

Von VieftmganzenZeitraum überhaupt
sind nachzusehen

a) unter den älteren Gcschichtschreibern

Hehn vidi ( Presbyteri ) Bofouütißs (IM

zwölftenJahrhundert) Cbronicon Slauorum

( 78^ - 1170.) edit. Henx.Bangerti,Lubec,

4.
b) unter den uenern

Job. Lud. Levin GEBHARDIOngines Sero»

rviflimorum Ducura Meclenburgicorum,

Brunfw. 1762» fol»

A % Vebetz
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de»alternZustanddesnordöstlichen
Deutschlandsüberhaupt.

IMn ^ v cncui ) im uivtocjieu von
Germanien cm der Ostsee,die daher auchvon Er!»
beschreibern̂ 6nuz Venedicus) der Wendische

Meerbiiftn genannt wird a). Sie wäre» ein

Haiwkzwei^des zahllosenSlavischen Völkerstam-

mes, der sichvon der Ostsee bis an die Donan,

von demAdriatischcnMc^erbis Kamtschatkadurch

das von den Alten erdichteteSarmatien und Scy»
ihien erstreckte,das beweisetihre gemeinschaftliche
Scammsprache b). Mit diesemmachten sie in
Osten und in Süden eine unabsehbare,zusammen-
HangendeKette aus. Wie weit aber in Nord-
Westenihre Grenzen gereichthaben, das wird, bei

a) Plinuu in hiftor, nar. Lib. IV, Cap, 13, Tu-
citus de rnorib. German, Cap 46. I'tolo-

tn<eus in Geograph. L. Iii. Cap, s.

b) Jornandes de reb. Gethicis Cap, 17. & 23.
Procopius de hello Vand &Gotliico, L.III,
Schlöycrs allgemeinenordischebeschichte,E,
zn.fi, 0.313, ff.

II Cb eE



Aeltere Gc schichte. 5

derN'eiiigenKentnis, welchedas Gereicht (fama)

c) vondieseniiinerstenWinkeln Germanicns (^e-

creciora (5-:rm2niae) de» Römern, die nie

bis disseitöder Elbe und der CimbrischenHalb/

insel kamen, verschaftc, mal ewig unasSgemacht

bleiben. Und nachdem das AbendländischeKau

senhum (476) ganz zu Grunde gerichtetworden,

war auchdas Morgenländischein unaufhörlichen

Kriegenmir Barbaren verwickelt,unter denen die

Slaven seit dem Anfange des sechstenJahr huiu

dertöselbsteineder furchtbarstenRollen spielten e).
In die hiesigenGegenden hatte sich, so weit

die Geschichtereicht, nochkeinforschendesmensch-,

lichesAuge verirrt. Ein jedes Volk hatte genug

mir sichund seinennächstenNachbaren zu thun,

anstatt sichum so entfernte Kustenbewshucr be,

kümmernzu können. Und einheimischeNachrief

re» darf man, bei der wahrscheinlichenUnbekannt

schaftmit der Kunst, Thaten durch Schriften zu

verewige», von unfern Vorfahren gar nicht ev

warten. Gedulden tuustc man sichalso bis euu

mal wieder ein thäriges Volk, mit Römiftbeul.

Eroberungsgeistfeinen Wirkungskreis bis htehcr

verbreitete. Und das wurden nun mit dem Aus-

gange des sechstenJahrhunderts in Germanien

selbst, nachdemsie nach und nach einen grosim

A z Theil

c) Vilniusin hift. nat. Lib. IV'. Gap*.r z.
'

d) Tacttus cle mor Germ. Cap. 40. int

c) 0tnttcre GeschichtederSlavennachdcr.BMS.i-
tinern,in Schlözere a. N. © S. 348.ff.



6 ErsterTheil.

Theil ihrer LandSlnttesichunterworfenhatten, die

Amnken. Mit römischen,Muth und deutscher
Kraft verbandensiediejenigeCultur,welchederGeift
des ChristenthumöKenntnissenundSitten mittheil-
ke. Eroberungs-undBekehrungsfucht waren zwei
gleich mächtige Triebfedern, welche beides ihre
Waffen und ihre Mönche nach allen Direktionen
leiteten, und die lezterenverschastenihren Expe,
ditionen noch den Vortheil, daß sie, die allein
im Besiß dessenwaren, was man damals Gelehr-
famkeirnannte, das Andenkenihrer Thaten durch
Chronikenund Annalen der Nachwelt aufbewahre
ten. Auf folcheArt erscheinendurch die Kriege
Dagoberts des I. in der erstenHälfte des siebeiu
ten Jahrhunderts zuerst die Wenden in der ©et
schichtevon Deutschland f). Allein da alle Sla-
vischeVölker, welche Deutschland vom Adriati»
fchenMeer, längst der Elbe biö an die Ostsee bei
wohnten, gemeinschaftlichWenden (Winden) ge¬
nannt werden, und da unter allenDeutschenVoll
kern die Thüringer diejenigenwaren, welche am
unmittelbarstenmit denWenden zu schaffenhatten,
und sie dadurch von einer genauem Vekanischast
mit den Franken abhielten, so scheinthier nur von

den

f) f-redcgariiit Scholafiicus in Chronic. Cap»
58. 6g. 74« & 77. p. m. 43.49- fr. 56.
& 58- j^Nascovs Geschichteder Deutschen,
XV. B §. 4-6. PFEFFINGEN.:Vitria-
tius illuftr, T, II. p«4$J.
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dem OttThüringen grenzendenund folglichden-

Frankennochaw nächstenwohnendenWendischen

Vülkerstamm,den Sorben, die Rede gewesen

zu si'yu.
Die nördlichenWenden an der Ostseewaren

)ii weitvon denFrankenentfernt,als daßsichihre

Kriegsheereoder ihre Glaubenüpredigerbis dahin

hättenwagensollen, zumal da einesTheils durch

dieWeichlichkeitihrer schwachemKönigevon der

erstenRace der Mmh der Nation schonsehr er-

schlaste, und andern Theils die häufigenKriege

der Frankenmit denSachsen unfern Wendendis

Bekantschasimit den erster«!ersparte«. Von

derenSchicksalennnd demeigentlichenUmfangih-

rer Grenzenerfahrenwir also nochnichts. UiZ>

bemerktkonntensie die letzterenetwa auf Koste»

schwächererNüchbarenerweitern,und wennjemals

Wariner, Warner, oderandereVölker das Heu?

tige Mecklenburgbewohnthaben, so hatten dis

ohnehinin der Nahe wohnendenWendenZeit ge»

»mg, sichin derenverlassenenWohnsitzenfestzuse¬

tzen,ohnedaß einChronikcnschmberetwas davss

erfuhr.
In dieser glücklichenUnbekantschastmit

allen Völkern der Erde mogten unsere Wenden

schonmanchenTag ungestörtzugebrachthaben,als

dieRevoluzion, welchein der FränkischenMouars

chie mit der Entthronung Childerichödes 11k»

(7s2) vorging, den Much dieser.Nation wieder

in seinealten Rechtezurückriefunö ihn Ausser

A 4 aw
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andernVolkernauchunfernNachbaren, denSachs
sen gefährlicherzu machenanfing. Ein Vorwand
dazumußtesichschonfinden, solteer auch vonder
Religionhergenommenseyn; und sounvereinbar-
lich dieseWirkung mit dem wahren Gcist dcg
Christenthumsauch immer seyn mag, so haben
wir ihr doch das zu danken, daß sichMönche,
oder — welches damals einerlei war — Gei
lehrte für dieSache intereßiren, und zuqleichmit
den Waffen ihrer Landsleuteauch unftrn Gegen-
den eineArt vonDämmerungnaherbringen, wo,
bei wir unsre Vorfahren erkennen.

Schon drei Feldzügehatte Karl der Grosse
mit zweideutigemGlück gegen die Sachsen ver-
richtet, als ihn seinevierteExpeditiondisseicsder
Weser über dieOker bis an die Ufer der Elbe da,
wo sichdie Ohre mit derselbenvereinigt, führte.
Hier erfahren wir zuerst, daß die Elbe zwischen
denSachsen und den Slaven die Grenze macht,
daß disseitSderselbenSlaven wohnen, mit denen
Karl hier die ersteBekanntschaftmacht, wiewol
sichseindamaligesVerkehrmit ihnen nur auf die
Beilegung ihrer Miöhelligkeitenmit denSachsen
beschränkte.S)

Seit

g) Amiales Francor. (Laureshamenfes) ad a.
180. in REUBERI fcript. rer. Germ. p. i s.
feqq. Annales Fuldenfes ad h. a. in Fre-
heri S R G T. l, p, f. fqq. Egolismenfit
monachi vita Karoli M. in P. V1THOEI
fcript, rer, Francic, p. ra, 244.
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Seit tieferZeit erfahrenwir aber auch mit

Gewisheit,daß sichdie Wohnungender Slaven
t vonderElbe,an dersächsischenGrenze, längstder

Ostseebis an die Weichselerstrecken, daß die
Wüzen (Velacabi) und die AbotNtM an
derinedernElbe bis zur See, so wie die
den und die Völ)Men an der Ober, Elbe die
vornehmstensindh), und daß zwischenden Wil-
zen und denAbotriteneine eingewurzelteFeind»
schaslherrschet. Vermuthlichbedientensichauch
bei dieserGelegenheitdie schwächerenAbotriten
der Bekantschaftder Franken, um sichmit die»
ftn gegen ihre Feinde zu verbinden; und mit
Freude» wird Kars ebendieseGelegenheit, im
Rückender SachsenAllijrtezu bekommen,benutzt
haben'). ZugseichlegtediesewechselseitigeVer?
bindungden GrunS zu einer natürlichenFeinde
schastder ?lbotritenmit ihren westlichenNachbar
rcndenSachsen, so wiezwischende» Wilzenund
denFranken. Unddiesist dereigentlicheAnfang
der MecklenburgschenGeschichte, in welcherdie
Slbßtriftn unstreitigdiebeträchtlichsteund dabei
die bekantesteRolle spielen.

A 5 Erste

h) Eginhard, de vita & geftis Kar, Mt Cap,
XV. AnnaL Franc ad s, 789»

5) Eginhard1.c. C, XII.
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ErstePeriode,
UnmittelbareVerbindungder Abotrittn

mit dendeutschenKönigen.

780 t 930. (15-2 Jahre.)

Quellen.
a es keineeinheimischeSchriftstellerin diesen

Gegendengab, sofehltes, ausserdengleich,

zeitigenGeschichtschreibernderDeutschenoderFrän?
tischenGeschichteüberhaupt, au andernQuelle»

nochganzlich.

A) Regenten-Geschichte.
I. (78o - 795.)

Witzan.
Er hatte sichdurchseineVerbindungmit den

Frauken dieFeindschaftderWilzenzugezogen,die
ihn deshalb unaufhörlich bekriegten^ Er macht
also den ersten Gebrauchvon jener Verbindung,
indem er Karln zu Hülfe ruft. Dieser versucht
ersternsthafteVorstellungen,und wieselbigenichts
fruchten, zieht er in Vereinigung mit den 2Ibo*
triten und Sorben, wobei sichauch»»gernedie
Sachsen mit gebrauchenlassenmüssen,zumersten-

mal
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mal über die Elbe; und, so zahlreichauch die TSg

kriegerischenWilzen im Felde erscheinen, können

siedochdieMacht derFrankennichtlangeaushalf

ten, sondernnach einigenblutigen Niederlagen,

siehtsichdie ganzeNation genöthigt, nach dem

Vorgang ihres Fürsten, dem KönigeTreue und

Gehorsamanzugelobenk).
Wihan wird nachhervon demKönigewieder

gegend»eSachsen zu Hülfe aufgeboten, auf dem

Marsche aber, nachdem er über die Elbe gel

gangenwar, vonihnenbeiLüneüberfallenund ett

schlagen *),

II, C795*809.)

Thrasiko,GöttlichundSlaomir.
Erstererist gleichfallseinFreund und Gehnks

fe derFranken, er wird deshalbvon den Nordal? 798

bin/

k) Amol. Franc, &zFiddenfei ad a. 789. An-

ftalcsBertniianiad Ii. a. inDucbesne fcript. rer»

Franc Tom. III. p. I 56. fqc]. it. in M11-

ratorii lcripr. rer. Italicar. Tom. II, p. 490»

fqq. Egoliimenßi I. c. p. 254. Eginhard*

1. c, C. XII. Adottir Viennenfif Breuiarium

Chronicor. Aeras VI. (Contin.) Cap. 79. in

Wargar. Bi^non Biblioth. Patrnm et Scripto-

rum ecclef.Tom. VII. p. 1009. fcjq. it. in

.Adpend, Grtgorii Turonenf, Edit. Bafil»

1^68. p. m. 2lZ.

I) Annales Francor. & Fuldenfes ad a. 795»

Egolismenßs 1»c. p, 257. Annalet Latnbec-
dani
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v bingischenSachsenbekriegt,erfichtaber mit Hülfe
desKöniglichenStatthalters El.'MvlNS
fuis ) etilen blutigen Sieg über sie bei @lini*
tdnfl m). Bald nachherwerdendieIrrungen der

799 Abotritenmit den Wilzen durchden Königlichen
Prinzen Carl beigelegt, der deshalb mir einem
Theil der Armee bis an die Elbe gerück:war ").

Von demnacheinigerZeit zwischendenFron-
feil und Sachsen wiederhergestelltenFrieden zu

zo; Selze ziehenauch die Abotriten, vermnthlichzur
Belohnung ihrer geleistetenDienste, denVortheil,
daß derUeberwindernicktallein den Thrasikoauf
einer Vcrsammlnngzu Oldenstadtzu ihren König

L04 erklärt 0 ), sondernihnenauch Nordalbingienein,
räumt, nachdemdie bisherigenSächsischenEins
wohner desselbenin andre Gegendendes grätifi*
scheuReichsverpflanztworden p).

Weil

ciani ad b, a. in MURATORII I. c, T. III.
IM. p. 8Z- %. allwoWitzan Väjjus regius
genannt wird.

m) Ado Viennenßs cap. go. Egolismenft p. 2 s 9.
Annales Francor. &cFuldenf ad a 798« An¬
nal Lambecciani ad h. a, nennen die Abotriten
hicr Slauos noftvos

11) Annal. Francor. ad a. 799.

o) Annal. Metenfes ad a. 804. in DUCHESNE
l. c. Tom III. p. 262,

p) Annales Francor, & Fuld. ad a. 804» Ego-
Iismenßs p. 26s. Ado Viennenfis c, 8Z.
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Weil sie hiednrchNachbaren der Dänen wur<
den, so gerathen sie bald mit dem fllbjuftf&en soS

KönigGottfried in Krieg, worin zwar Thrasiko,
aus MiStrauengegenseineeignenLenke,die Flucht
ergreift, Gottlieb auf eine schimpfliche?lrt das
teben einbüßt und zwei Drittheile der Abotriten
den Dänen zinSpflichliggemacht werden. Am
Ende aber, wie die Franken sichnähern, um auf
allen Fall die SächsischenGrenzen zu decken, ses
Heusichdie Dänen dochgenöthigt, mit beträchtli¬
chemVerlust sichzurückzuziehen,undbegnügensich,
aus dem Rückwegedie AborritischeHandelsstadt
Rmch an der Ostsee, wovon die Dänen selbst
bisher an AbgabenansehnlichenVortheil gezogen
hatten, zu verwüsten, und die Handlung von da
wegzuziehen. Unterdessendaß Thrasiko in Nor»
den den Dänen Widerstand leistet, geht der Kais
serlichePrinz Karl über die Elbe, um die £inO'
ttCn und ©mcibinger, die von den Abotriten
zumK. Gottfried übergegangenwaren, nachdrücke
lichdafür zn züchtigen. Die Wilzen, welcheaus
allem Has gleichfallszum Vortheile der Dänen ,
bei diesemKriege geschäftiggewesenwaren, läßt
Karl zwar für diSmal ungestraft davon kommen,
und begnügtsichauf seinemRükzuge zwey wohl<
besetzteVestungen, hauptsächlichum aus sie Acht
zugeben, an der Elbe anzulegen<0,

Sobakd

q) Annal. Franror. & Fuldenf ad a. go8»
Eginhard, cap. XIV, Egolismenfit p, 27*»
Ado Viennenfis cap, g s.
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809 Sobald abcrThrasiko mit dem K. Gottfried

Frieden bekomt, wendet er diesendazu an, sich
an seinenslavischenFeindenzu rächen. Der Kai»

ser giebt ihm die Sachsen zu Hülfe, und mit de,

ren Beistand werden nicht allein die Wilzen <50

züchtiget, sondernauchdie Smeldingcr wieser zum

Gehorsam gebracht 0.
K. Gotcftied suchtsichinmittelst bei demKai-

ser wegen jener Befthdung der ?(l>ofritcnzu cnti

schuldigen, und letzterenalle Schuld beizumessen,

weshalb zwischenbeiderseitigenAbgeordneteneine

Zusammenkunft veranstaltetwird, die aber fruchtt

los auseinander gehl s). Beweis genug gegen

Vie Danen bleibt es indessen, daß Gottfried de»

Thrasiko zuRench durchMeuchelmörderumsi»

den bringen laßt c), worauf Slaomir sichin den

alleinigen Besitz der Regierung setzt").

III. (8o9'8l9-)
Slaomir und Ceodrach.

Die Linonen lind Wilzen suchten sich der

tz«s Kaiserlichen Oberherrschaft wieder zu entziehen,

und letzterehatten eine der Vestungen an der El-,
be,

?) Egolitmtnfis p. 274» Ado Viennenf. c, 6g.

Annal. Francor. ad a. 809.

>) Egoliimenßr p. 27Z. Annal. Franc, ad

a. 809.
l) Annal. Franc. I. c. Egolismenf. p. 274. &

Ado Vienn, c. H6.

•) Annal. Francor, & Fuldenf, ad a. 817»



ErstePeriode. 15

He, Hochbuchi (Hamburg) geschleift; teyde «5
mußten daher auf zwei besondernFeldzügen des Li»

Kaisersdisseitö der Elbe die Wirkungen seines
Zorns empfindenw).

Mit dem furchtbaren Fortgange der Macht,
welcheKarln seine Waffen über so viele Nationen
vcrschaften,verband er zugleich die edle Absicht,
durchdieBekantmachung des Christenthums mehr
Knltur unter diesen wilden Völkern zuverbreiten.
Ganz Sachsen war schonin den Grundsäßen des
Christenthums initiirt, aber bis an die Wenden
und Dänen hatte sich«och kein Glaubensprediger

gewagt. Um unter diesen auch noch vor seinen
Ende iene Absicht zu erreichen, schien es ihm
nothwendig, in dem zwischen beiden liegenden
nördlichenTheile Sachsens disseitder Elbe eine
christlichePflanzschuleunter der Aufsichteines Bi»
fchofs zu stiften. Weil die aber in den Händen
der Abotriten sich wenig Sicherheit versprechen
durste, so wurde den verpflanztenNordalbingiern
nach einer siebenjährigenGefangenschastdie Ew
laubniß ertheilet, in ihr Vaterland zurückzukehren,
und das Landdem Grafen Ekbert anvertrauet»
Auch waren schonalle Anstaltengemacht, eine Kiri
che hier zu weihen, u«d den Priester derselben
zum Erzbischosüber dieses weite unbekante Feld

!*

jr) Annal.Francor. ScFuWetif.ada. 8ro, 81
812. Egolisrnenfu Mon, L c4 x, VJ$4
S78. 88o.
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L14 zu verordnen, als der Tod des grossenKarls die
Ausführung dieses Entwurfs mir einmal ve»
eitelte *).

Unter seinem Nachfolger blieben die Slavc»
nochin ihrer bisherigenVerbindung mit demFrän,

tisch-Deutschen Reiche 7).
Zwar müssen nun die Abotriten auf Befehl

Ludwigs des frommen den Sachsen ihre alle,,

Besihkhümer in Nordalbingien wieder völligein#
räumen z), dochhindert sie das nicht der kaifers

8-? lichenFahne aus einem Feldzugenach Dännemark

zu folgen a), wie denn auch alle slavischeFü«

sten, theils in Person, theilS durch Abgeordnete

anfdcr Reichöverfamlungzu Paderborn erscheinen

und die Befehle des Kaisers entgegennehmen ^ ).
Wie aber immittelst Thrasikoö hinterlassenec

Sohn, Cec>drüct), auch Antheil an der abotri,

nfchen Regierung zu haben verlangt, und vom

Kaiser einen Befehl zur Theilung des Landes oti
Slaoi

x) Priuile^ia Archiecclefiae Hamburgenfis in
Erp, LINDENBROG Scripte, feptentiiona«
lib p. m. l2 5.

y) Theganus de geftis Ludouici Imp. ap. PI.
THOEUM I. c. p 300.

2) AJlronomiVita Ludouici Pii in PITHOEO
1.c. p. Z62.

s) Antial. Francor. ad snn. Zl s. Afironomi
Vit. Lud. P. p. Z6z.
Annales Franc, l» c, Vita Lud, P, p, 3 64;
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Slaomirn auswürkt, wird dieser so heftig aufge-- 817

bracht, baß er nichtallein drohet, demKaiser nim¬
mer»Werdie Elbe zu folgen, und nie wiederan des«
seilHofezu erscheinen,sondernauch, nacheiner ge,

NauenVerbindung mit denSöhnen des südjütischen

KönigsGottfried, würklicheFeittdftligkenin Nord?
vlbingienanfängt. Der fromme Kaiser begnügt

sichanfangs, seinen Grenzbefehlhabern nur ein

defensives Verhalten anzubefehlenc), welches

auch die slavifchen Unternehmungen vereitelt.
Bald aber wird, vermuthlichauf Ceodrags ferneres 815
Anrufen ^), eineFränkisch«SächsischeArmeeüber z19
die Elbe geschickt, und Slaomir durch die Kai-
serlichenGrenzbeantten und Heerführer gefangen

nachAken geführt. Hier erschienenzugleichauf
kaiserlichenBefehl die vornehmsten der Nation,
die ihm sehr schwereVergehungen zur Last legen.
Weil er zn seiner Vertheidigung nichts gründe
liches vorzubringenweis, wird er verurtheilt, das
Land zu meiden, Ceodrach aber in dem alleinige«
Besiß der Regierung bestätigt c),

c) Annal.Francor»Bertiniani 8c Fuldenfer, 3&
a. 817- Vita Lud. l\ p4 369.

<?) Annal. Franc, ad a. 818. Vit, Lud. P. j»;
372.

e) AnnalerFrancor.,Fuldenf.tk Bertin. Ads,
K/S. Vita Lud. F. p.373.

B IV,
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IV.

C8t9 - 8 . ..)

CeodMg allein.

Weil er sichbald nachher einer Treulosigkeit

Uiid einer heimlichen Verbindung mit den Gott«

811 fnetschenPrinzen verdächtigmacht, ist man schon

im Begrif, den Slaomir wieder einzusehen,als

dieserunterwegs in Sachsen die Welt verlaßt f).
gii Ccodrag behält also für diesmal die Regierung

und sucht den Kaiser durch Geschenkeauszusöh¬

nen §). Allein sein langwieriges persönliches

8*j Aussenbleibenam kaiserlichenHofe bestärktnur

Verdacht unlauterer Gesinnungen gegendas

fränkischeInteresse. Der Kaiser wählt indessen

den gelindesten Weg, und beschicktihn deshalb

durchAbgeordnete. Dieses hm die Wirkung, daß

Ceodrag erst eine ansehnlicheGesandfchast ans

den vornehmstenseiner Nation voranschickt, und
bald darauf mit den angesehenstenseines Landet

dem Kaiser persönlichzu Compiegne aufwartet,

sich auch wegen seiner langwierigen Entfernung

zur Nothdurft entschuldiget.Ob er sichnun zwar
nichtdurchgängigrechtfertigenkan, so wird er doch

in Betracht der VerdiensteseinerVorfahren (pa-
ren-

f) Annäht Francor. Bcrtiniani Sc Faid. «4

2. 82T.
"

%) Amialt Francor. ad a, 82Z,
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rentum fuortim) statt einer Straft mit Ge-
schenkenwieder entlassen 1').

Bald aber treten neue Ankläger aus dem
Schoos seiner eigenenNation wider ihn auf. Ceo»
drag wird, bei einer angemessenenStrafe, persön-
lich an den kaiserlichenHof vorgeladen, er er»
scheint auf der Herbst-Versamlung zu Jngel»
heim in Verhör, und muß nach Entlassung
feiner Ankläger so lange dableiben, bis der Kaiser
erst die Gesinnungen des Volks in Absichtauf fei*
ue fernere Regierung unmittelbar durch Gesandte
hat erforschenlassen. Diese finden zwar die Ge-
müther sehr getheilt, weil aber doch die vernünf«
tigsieiiund rechtschaffensteneinstimmigsichfür sei-
nc Wiederaufnahme erklären, so wird er, nach
Auslieferung einiger Geissel in den Besitz seines
Landes wiederhergestellt

In den folgenden Iahren verstatteten die Um
ruhcn, welche Ludwig der fromme in dem kaifen
lichenHauseerlebte, ihm so wenig als seinenSöh?
nen sichum die Slaven zu bekümmern, daher uns
auch die Annalisten itzt wenig Nachricht von ih*
nen geben. Zwar erwirbt sichLud.wig das Verl
dienstum unsre Vorfahren, daß er die von seinem
Vater proieetirte Anlegung einer eigenen Kirche

B 2 für

t>) Anfiih Bertinian. & Francor. ad a. 823.

i) Amtal, Francor. & Bertinian, ai a, Vit#
L,P. p. 384*
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für die Transalbinischen Gegenden zu Hamburg
zur Würklichkeit bringt, und den heiligen Anschcir
zum ersten Erzbischosdaselbstbestellt. Zur Greil«
ze seines KiechsprengclSwird ihm die Elbe und
-SieOstsee mit Jnbegrisfaller dazwischenliegenden
Slavischen Länder, angewiesen und seineVerbind
Achfeit zur Bekehrung dieser Völker vom Pabst
Gregor dem IV. ausdrücklich bestätigt k). Ob
lind tine weit aber die Stimme seiner Predigten
bis in die hiesigenGegenden erschallet sei, davon
sindct sichnicht die mindeste Spur»

Vielmehr scheinensich um eben dieseZeit die
Abokriten und Milzen der häuslichen Vcrhiiides
rungen des Kaisers bedient zu haben, um sich ih¬
rer bisherigen Verbindung mit ihm zu entziehen.
Weil auch erstere, mit Hülfe der Normäuner, zur
See den Dänen vielen Abbruch thun, so ersucht
der Südjütische König Erich den Kaiser um die
ganzliche Ueberlassung der aborririschenOberherr,
fchaft. Allein es waren schondie kaiserlicheBei
fehlHaberAdalgarius nnd Egikogegen siekommaw
diret, und die mit ihnen zurückkommendeneue Ver?
stcherung der abotritischenund wilzischenTreue ew

spa,

t) S. diekaiserlicheStiftungs-Urkunde und diepäpstli-
che BestaligungS- Bulle in LINDENBROGS
Triuilcg. arcbieccUßae liamburgenf, 1. c, p,
126. 1^7,
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fparetedemKaiser die Annahme ieneSdmiüchigent-
denAntrags ^). Doch müssendieseVersicherung
gen nichtsehr aufrichtig gewesenseyn, wenigstens
werdenbald nachher die Thüringer und Ostfsle^ 8zs
gegen die Abotriten und Linonen, so wie die
Sachsen gegen die Wilzen anfgeboten w), wiewob
von dem Erfolg dieser Fcldzüge nichts bekannt-

wird.

V.

(8 * « 844»}
1

Gozzomvil.
Wer wahrend dieser Zeil über die ?f6cfrifctr

geherrschthabe, ist ungewis. lange nennen »nS
die Jahrbücher keinen ab»tritischenFürsten, bis
nach Ludwigs des frommen Tode, da durch die
Theilung zu Verdun die Oberherrschaft über die
Slaven von der frankischen Monarchie getrennt
wird, selbigeeinenneuen Abfallversuchen. Lude^ 844
wigGermanikus, nunmehrigerKönig von DcmschL
kund, zieht wieder sie zu Felde,. ihre Fürsien
werden thetts durch die Waffen, theitö durch
Güte gewonnen, und besonders wird bei dieser
GelegenheiteinFürst derAbotrimr, Namens

ZSMVt!, durchfeinenTod bekannt. Ludewigläßt
B 3 dar-

1) Annal. Bertinian. aJ a. 8z8.
m) Annal. Benin, ad a, £39.
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darauf das ganzeLand und testenEinwohner durch
Herzoge regieren » ).

Weil nun in ebenderZeit der Anfang der Her»
zogthümer Thüringen und Sachsen sält. so sind es
wahrscheinlicherweisekeine andre, als die sächsi,
schenHerzoge, wovon zuerst Ludolf mit Gewis«

heitj nahmhaft gemacht wird, denen die Aufsicht

über die Abotritcn und Witzen, so wie die Bo»
schützungderGrenzen gegen die Sorben den Thü»
ringischen Herzogen, anvertrauet ward <*).

VI.

(844 ' 8 • • O

Tabamvizil.
Indessen wird dadurch die bisherige unmittel»

bare Verbindung der überelbischen Slaven mit
dem Fränkisch-Deutschen Reiche noch nicht gan^
abgebrochen, wie denn auch die Abotriteu deshalb

deunochihre eigene Fürsten behalten. Zwar wer«
den die Versuche, sich der fremden Oberherrschast

nach und nachzu entziehen«nun von den Abotriten
verdoppelt, und hierin kommenihnen theilS die gel

schwächtenKräfte des vormals so furchtbarenFräns

tisch«.

n) Aitnal-Futtenftj & Bertirr. ad a«844.

®) PFEFFINGEN, ad Vitrw. f. II. p. As.
fqq. ibid. p. zi 1.
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kisch,DeutschenStastSkörpers, theils diehäufigen

Kriege, worin sich der König und feine Herzoge

mit den näheren Wenden in Meissen, Böhmen

und Mähren verwickeltfanden, sehr zu statte».

Um nun durch dieBeilegung dieserentfernten

Unruhen desto leichter die innere Verfassung des

Reichs in Ordnung zu erhalten, wird der könig«

liche Prinz Ludewig der jüngere gegen die Abotri-

ten und Linonenmit einer Armee ausgerüstet, oh-

ne daß man von dem Erfolg dieses Felbzuges cm

was erfährt P). Bald nachherübernimt der Kö- 86»

nig, nachdem er den K. Lothar den jünger» vetgs,

bens um Beistand ersuchthatte, selbstdas KommanK

do gegendie Abotriten, um in Begleitung stincs

Sohnes, des Prinzen Ludwigs, ihren widersctzli,

dien Fürsten Tabamvizil, der bei dieserGelegenheit

vorkomt, wieder zum Gehorsam zu bringen, ohne

aber sonstetwas beträchtliches auszurichten, mus

er sichbegnügen, den Sohn des Fürsten nebst an-

öern, als Geisse!mitzubekommen<0,

Von den Wirkungen dieser Feldzüge aber

darf man sich eben um des willen keinen grossen

Bcgrif machen« weil Ludwig der jüngere mcht

lange hernachaufs neuesichgenothigtsieht, verschie¬

deneJahrehintereinander mitabwechselndenGlücke,

Sächsische und Thüringische Heere gegen die Abo-

B 4 triten

p) Annal. Fuldenjet ad x, 8 58,

q) Annal, Ftddenfit & Bertin- ad a. 86 2,
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trittn zu fttfiren, deren Unternehmungen sichgleich,
falö durchkeinenDauerhaftenErfolg auszeichnen r).

Indessen scheinendadurch doch die Linonenund
andre benachbarte, vermuthlich kleinere wendische
Völkerschaftenzu einer gewissen jahrliche»Abgabe

%77 genölhigt zu sein, welche sie einmal zu verweigern
versuchen, aber von dem Könige ohne Blurver«
giesscnwieder zu ihrer Schuldigkeit zurückgebracht
werden s).

Die Abnahme deö königlichenAnsehens um
ter iudewigs des Deutschen Söhnen hat den Abw
triten vermuthlich zu neuen Versuchen für die Wie^
derhcrstellung der Unabhängigkeit Much und &es
legenheit gegeben, ohne daß die sachsischenHerzo¬
ge, Bruno und Otto, bei ihrer anfangs auch sehr
eingeschränkten Gewalt und bei den übrigen in
Deutschland einreissendenUnruhen, solcheswehren
konten. Der, nach dem ganzlichenAbgang der
karolingischen Familie gewählte Deutsche König
Arnols beschließtzwar auf einer ReichSvcrsamms

Z89 lung zu Forchheim einen Feldzug gegen die Abo»
triten, der auch, nach einer abermaligenReichöi
Berathfchlagung zu Frankfurt, mit einem grossen
Heer cröfnet wird, aber so «achtteilig abläuft, daß
der König feine Truppen auseinander gehen lassen,

und

r) Antial. Bertinian. ad a, 867» 85g. Z69»
3) Annal, l'uldenfes ad a, 877»
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undin derGeschwindigkeitwiedernach Hause e'u

len muß c).
Das verschafreden Abotriten auf lange Zeit

Ruhe für die deutschenWaffen und weil sie das

öurch, bei demMangel eiicheimischerSchriftstels

ler, ausserdemGefchichtSkreiseder deutschenAni

ualisten zu liegen kommen, so verliert sich auf

ebensolangeZeit ihr Andenkenaus der Geschichte.

Es ist daher von den Abotriten lange nichts weis

ter aufgezeichnet, als daß siemit Hülfe der Da¬

nen den Sachsen selbstauf beidenSeilen der El<

be ziemlichbeschwerlich'zu falle»anfangen u).
De» deutschenKönigen versiattetenihre aNB

öcrweitigenKriege, hauptsächlichmit den Ungar»,

nicktweiter, sichum so entfernte Völker zu bei

kümmern,und diesächsischenHerzogehakten, wie

es scheint, genugzu thun, thei!6ihr Ansehenin

Absichtauf die innere Verfassung Deutschlands

geltendzumachen, theils denmittäglichenWenden

die Spitze zu bietenw).
B 5 B)

l) Annalei Fulicnf ad a. 8 g9,

u) Lambert. Schajnaburgenf ad a. 902, in P/-

STORIl Script, rer. Germ. ( Edit. STRV-

VII) Tom, p. I. ziz. Adam Bremenf. hift.

ccclef. Lib 1. c. 4g.

Ditmar. Merfeburg. Lib. I. p. I. Continua-

tor Reginon. Prumenf ad a. 92 l. in PI-

STOR, fcripr. rer, Gerra, (Edit, STKVVI1)
1»p. I02»
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V) Staats-Verfassung.
tage. Die innereEinrichtungder wendischenStaas

ten bleibt dieseganzePeriode über nochin tiefem

Dunkel begraben. Die Franken hatten so wenig

Umgangmir ihnen, daß wir michvon derGrenz»

abtheilungzwischendenAborrircn und Wilzen
nichtsnähere«erfahren, als was bei ihrer ersten

Entdeckung bekanr wird. Roch unwissender

bleibenwir über diesenPunkt in AnsehungderU-

nonenundSmeldinger. DisseitöderElbe
Müssenbeidegewohnthaben, weil ihre deutsche,,

Feinde immer erst diesenStrom paßiren müssen,

tun sieaufzusuchen. Wer will dem bleibtöun>

verwehrt, von ersterenin (in der Grafschaft

Ruppin) und von denandern in den Elben ström

eine Spur ihres Aufenthalts zu finden. Kleine

AnbedeutendeVölker abermüssenes beidenur ge<

wesen sein, die sich durch nichts denkwürdiges

auszeichnen,und derenUeberwindungallemalwe¬

nig Mühe kostete. Vyn mehrerenAbteilungen

der hiesigenWenden schweigt die Geschichte.

Et aat«, Von derStaatst Verfassungeinesuns sowe<
® <*f«fS nig genaubetankennnd unknltivirtenVolkes tvur*

u"3, de es sehrschwerftyn, sichein gewissesSystem,

ybstrahiren zu wollen. Ausgemachtbleibt es

freilich, daß die Abotriten einzelneOberhäupter

(Lnaci^es, vuces, Reguli, Reges von den
1 Fra»»
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Frankengenannt,) hatten, diebaldübereinengrösi
fern, bald über einen kleinern Theil des Landes

herrschten. Die Gewisheit, die wir von den
mehrstendieserRegentenhaben, läßt uns auchvon

denübrigen vermuthen, daß die höchsteGewalt,
einerFamilieeigemhümlich,von Barer auf Sohn
fortgegangenfei, und in Ermangelung derGöhl
ne, einBruder demandernsuceedirthabe. Hierin
unterscheidensichalsounsrenördlichenWendenvon
ihren vorn»aligensüdlichenLandsleuten, denSlat
ven des sechstenJahrhunderts, die an eine de»
«akratischeNegierunggewöhnt, allewichtigeGes
schäfteauf algememenVölkSversamlungenberarhs

schlagten. Darin aber kamendiesen die Abotrü
ten wieder näher, daß sie vornehmeMitglieder

s?rimores) halten, diederGewalt des Fürsten
Schranken setzten*). Worin dieseSchranken
bestunden, ist zwar nirgends angegeben. Die
Beispiele Slaomirs und Ceodrags zeigen aber
deutlich, daß die Fürsten eineUeberschreitungder«

selben mit dem Verlust ihrer Regierung habrn
Hussenmüssen, daferne dieNation nicht selbstsin
ihre Wiederaufnahmewilligte. Da der Kaise?
selbstdieseGrundsätzebeiderE-ntscheidungderdar»

übe?

x) PROCOPIUSefebelfoGothicoLib.III.cap.?.
Gtritters Gesch.drrSlavennachdenBizantinerN
§.9., in Gchlözers alz. nord.Besch,S.
S.CHVRZILEISLH Difl".de rebus Skuicis«

§- '0,
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über entstandenenStreitigkeiten zum Maasstabe,
seinesrichterliche»Verfahrens annahm, so würde
»yanebenkeineUrsachehaben, an der Rechtmäßig-
feit undWahrheit derselbenz\tzweifelnwenn,nicht
das volkkommenähnlicheBeispiel einertviljischeti
HueceßionsstreiligkeiteinenBeweis abgäbe, daß
derftomiuc Monarch sichauch wol einmal durch
Nebenabsichtenund durch ungestümesAnfodern
verleitenlies, von der Richtschnurder Gesetzeabs
zuweicheu, wenneodarauf ankam, einenschwa-
chen oder verhastenFürsten dem Eigensinneines
rohenVolks aufzuopfern, um diesesdadurchmehr
in seinInteresse zu ziehenY).

Handlung. So kriegerischdie Nation war, soverkanten
siedochdieVortheile derHandlung nicht. Durch
diebequemeLagean derSee, ward dieserNahi
rungszweigsehrbegünstigt,und iKcftd) kouteda¬
her leicht eine blühendeHandelsstadt sein, ob«
gleichnachder dänischenZerstörungderselben,sich,
bald alle Spuren diesesOrts verlohrenzu haben
scheinen. Auchzu LandeunterhieltenuusreWenK
den mit den Sachsen ein gewissesCommerce.
Karl d. G. beschränktediesesVerkehr auf die
Städte Vardewik nnd Magdeburgund schlosalle
Kriegs- Gerätschaften von demWendischenHau-»
del ans *)

Ob

y) Annal.Frarte,ada.823. VitaLud.P.p. 379*
z) CapirulareII. Karoli M, d. a. FOs. an. 7.

III. art. 9. beimGEORGISCH,in Corp.
iur» Germania antiqui, p. 697. 70s»
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Ob 'dieAbotriten mit den Milzen, ausserden Vcrhält-
Banden der Nachbarschaftund der NamenSver-nißmitan-

,-v. • r der» Wen-

wandschst, noch in euier nahern Beziehung ge-
standenhaben, ist ungcwiö. Eben so unbekant
sind uns die Ursachenihrer anfänglichenFeind,

schc.fr. Vcrmuthlichaber hat in der Folge das
gemeinschaftlicheInteresse gegendieDeutschenbei«
de wieder mit einanderausgesöhnt. Das wem«
ge, was wir von den Linonen und Smcldinger
wissen,verrath nichtundeutlicheinigeSubordina<
tion derselbengegen dieAbotriten.

Die ersteVerbindung zwischendenAbotriten Verhält-

lind Franken scheintvöllig gleichseitiggewesenzu

sein. WechselseitigesBedürfnis, die Feind, k.fth-dcut-
schaftder Wilzen auf der einen, und der Krieg schenRei-

mit den Sachsen auf der andern Seite, bot ^f'*•

dazu die Hand, und der eine Alliirte hatte vey
muthlich über den andern nicht mehr Aseendank,
vls was ihm die stärkereMacht und der ungleich
höhere Grad von Knltur beilegte. Daß aber
diese, anfangs gleicheVerbindung zweierunab-
hangigeVölkernachund nach, wieauf fränkischer
Seite der Zweckder UeberwindungSachsens tt*
reicht war, sich in eine Art von Subordination
verwandelte,das war freilicheineleichtvorauözu«
sehendeFolge von der Verbindung mit einem so
mächtiggewordenenMachbaren, der eines TheilS
einenBeruf zu habenglaubte, ailemindergesittet
Völker zu verfeinern, und von dem sich andern
TheilS sobeträchtlicheVortheile erwarten Hessen,

W
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als derSchuß gegendie Milzenund Dane», ob«
die Beilegung bürgerlicherStreitigkeiten war.
Nnn ward dieerst freiwilligversprocheneFreu»!»
fchastNothwendigkcit, iemehrdie jenseitserwar-
teleHülfeBedürfnis; ward, und dieseungleiche
LagebeiderVölkermußte nothweudigauchauf das
Betragen der beiderseitigenRegentengegeneinan-
der einen für den schwachem,äußerst nachthcilj«
gen EinfiuS haben.

Sie erkantenden Kaiser nicht alleinfür ih,
jxe»oberstenRichter, sondernleistetenihm auch
auf ErsoderngewisseKriegsdienste, ja die slavü
scixn Fürsten mußten ihm sogar eine persönliche
Aufwärtigkeitbeweisen; wogegen der Kaiser ih-
nen wieder in ihren BedrängnissenSchuß äuge»
deihenlies. Alles dieseshatte zwar eine grosse
Ähnlichkeitmit dembekantenLehnssystem.Man
würde aber sehr irren, wen man deshalb eine
Art von Feudalt Verbindung zwischenbeidenan,
nehmen woltc. Man kante damals nochkerne
andre Lehne(beneficia), als dievondemEigen,
thum der Krone mit der Verpflichtungzu Kriegs,
Diensten, auf Lebenszeitverliehenwurden. Auf-
getrageneund erblicheLehnewahren beidenoch
gleich unbekant und haben ihre Entstehungden
Unsicherheitenund denHerauönehmungendes jpfa
teren Jaustrechlsj» danken.

Ma.
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Natürlich war es aber auch, Käß die We>!»

bcn, wiesiehinterherdas beschwerlichedieserUn«
gleicbheitgewahrwurden, nichtsunversuchtließen,
um sich dieserVerbindung zu entziehen. Sie
wüstensichder Schwäche Ludwigsdes frommen,
der innerlichenZwistigkeitendes kaiserlichenHaus
seS, der Theilungunter seinenSöhnen, und noch
mehrder Abnahme des königlichenAnsehensbei
demeinreisscndenFaustrechtinDeutschland:c. sehr
geschicktzu ihremVortheil zu bedienen— einBei
weis, daßes ihnen an BeobachtungsgeistundPo«
link nichtgefehlthabenmüsse. Und ob zwar ihre
Versuchenichtalle gleichglücklichwaren, so wa->
ren siedochunerniüdetund gewiS nichtso fruchtt
los, als es der Chronikenschreiberetwa von dem
zurückkommendenSoldaten erfahren mogte, bis
es ihnen endlicham Ende dieser Periode gelang,
sichaller Verbindung mit dem deutschenReiche
und derAufsichtdes Herzogs zuSachsen, attmäh»
Uz zu entziehen.

Zwote
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ZwotePeriode.
Die AbotrirenunterdcrAufsichtder

Herzoge zu Sachsen.

930*110). (i?s Jahre.)

ei dem fortwährendenMangel einheimischer
Schriftsteller, muS Man sich nocheine

Zeitlang mit den gleichzeitigenGeschichkschreiberii

Deutschlands überhauptbchelsen. Weil aber in -

Ker vörliegendenPeriode die algemeinedeutsche

Geschichtemit der sächsischenin unmittelbarer

Verbindung steht, so werdenauch um' deswillen

die Quellen der crsterenfür die hiesigenGegenden

reichhaltigerund zuverläßiger. Unter denselben
verbreiten besondersWitechlnd VONKvrvkt
(etwa 97z) in annalibus de rebus Saxonum
geflis, undnachihm Dilmar von Merseburg,

(976-1022) in LKronico c!clmpp. Qerman.
Scirpis Saxcmicae, als dienächstenZeugen,das
VollständigsteLichtüberunfteGeschichte»

Gegen das Ende dieser Periode hingegen
(etwa von 10^0) kanAdam von Bremen in
liillroria eeclefiaftica, weil der BremischeKir»
chensprengcldie hiesigenWenden mit in sichbe-
grif, schonals ein einheimischer gleichzeitiger

Geschichtschreiberbetrachtetwerden.

Quellen

A) @W
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A) Geschichte.
j.

(930 * 960.)
NamenloseFürstender Abotriten.

uralle AntipathiederSachsen gegendie ehe-
maligenAlliirtenihresUeberwinders,desgrss-

sen Karls, die den erstenGrund zu unsrer ®et
schichtegelegthatte, war nochnicht erloschen;sie
war vielmehrdurchdieräuberischenStreiftreien der
AbotritenvonZeitz» Zeit mehrangefachetworden.
Nur hattees denSachsenbisheran Gelegenheitge»
fehlt, denBeruf, de»LudwigderdeutscheihrenHer¬
zogen aufgelegthatte, zur Ausübung einer nach*
drüeklichenRachezu benutzen. Sobald daherder
HerzogHenrichdie freiereGewalt, womit er feit
feinesVaters, Otto, Tode (9 i 2) in Sachsen re-
gierte,(919) mitderköniglichenWürde in Deutsch«
land vereinigt, und sobalder sichnur (926) auf
einiqe Zeit für die UngarnRuhe verschaftharre,
wandteer selbigezur AusbreitungseinerWirksam?
keit auf dieserSeite an. Nachdemer sichzuerst

(929) den brandenburgischenWenden furchtbar
gemachthatte, wurden die Danen und dieAbo- 9J,
tritt'« zur Strafe für ihre bisherigenStreifereien
zurUnterwürfigkeitund Zinsbarkeit, so wie ihre
ungenantenKönigezur Taufe genöthiget-).

Wie

a) Witecbind. Corbeienf. in Meibom, fcriptt. rer<

getrn. Toni, ff, p. 639» Dilmar A'hrfe-

C t>ur£-
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Wie aber unmittelbardarauf SieÜfafcßNef,

ein Stamm der Wilzen, durch einen Einfall in

Sachsen heftigeVerwüstungenanrichten, lassen

sichalle übrige Wenden durchden glüklichenEr,

folgdieserUnternehmungzu einemähnlichenAuf-

stand verleiten. Heinrich schicktihnen die Feld?

HerrenBernhard und Dilmar entgegen,deren

erstcremschonvorherdieAufsichtüberdieRcdariee

anvertrauet war, und dieselieferndenFeindenbei

Lunkitti eine so blutige Schlacht, daß fast alle

wendischeKrieger, die demSchwerdtederSach-

sen entrannen, in dem benachbartenSee ihren

Tod fanden; und auch sogar an den gefangenen

Weibern und Kindern kühlte sich die grausame

Rache der Sachsen, obgleichübrigensdieserSieg

auch vielenedlenSachsendag Lebenkosteteb).

Ein so schrecklichesBlutbad mußte freilich«

auf einige Zeil die Ruhe in diesen Gegenden

erhalten c)
Allein

bürg. Edit. Ma^er. L, I. p. 6. Ccntinuator}
Reginonisj Hermann. Contractu/, Lambert.

Schafnaburg. fk Sigebert Gemblacetif, ad a»

9Zl, beimPiflor. I. c p. ic2. 2s8» Ziz»
810 Chronic.Augienfead a, 9ZI, in Bd-
luzii Mifcellan. I-it?.l. p.499»

b) Ditmar. i. c. p. 6. Witcchind.p. 6Z9>640«

c) Sigebert»Gmblacenf.ada.931, p. 81o«8i I»
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Alleinsie dauerte auch nur so lauge als der
ersteEindruckdavon im frischenAndenkenblieb.
Die Unruhen in den ersten NegierungSjahren
Otto des grossenverschaffendm Wenden eine
erwünschteGelegenheitzur Wiedererlangungihrer
Freiheit. Der OsisächsischeMarkgraf Gero war ihi
rtcn alleinzum Widerständezu schwach, auch die
Obotritm nehmenan den fast o.lgemeiuenBewe^
gungender slavischenVölker Antheil, und schla-
gen die gegensie kommaudirlenköniglichenTrup^
pen, derenAnführer HülküM bei dieserGelegen?
Heilbleibt. Zwar ziehtder König selbstverschieb
deutlichwider siezu Felde, und bringt sie durch
wiederholteRiederiageuauf den ausserstenGrad
des Elends. Allein ihre unüberwindlicheließe
z-urFreiheitund ihre durchArbeit und Mäßigkeit
abgehärteteLebensartmachtesie gegenalle diese
Unglücksfälleunempfindlichund erleichterteihnen
alle Gefahrendes Krieges. Freiheit und Kuecht«
schastlag beiihnen auf der Wage, bei de«Sach-
sen hingegen war es nur Ruhmbegierde und
Erweiterungssucht, wofür sie fochten. Mit
Freudensetzteniene daher den Krieg mmhig fort.
AnddadiesezugleicherZeitmit vielenandern Feil«
dm in und ausserDeutschlandzu kämpfenhatten,
so zog sichder wendischeKrieg in die Länge
und scheintbald ohne glücklichenErfolg vonden
Sachsenabgebrochenzu sein.

L » Zwar

<J)Witechind.p. 647.
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Zwar fehlt cS nicht an einzelnenGefechten

des Königs mit den Haveler», des Ostsachsifthen

Markör. Gero mit den Ukerwenden und des

NordsüchsischenB!arkgr. Dielerich mit den Reda»

riern. Zlllein auf die ganze Nation, befonderg

auf dieentlegener»Obotriten scheinendieseFeinde

seligkcitenkeinenEinfluSgehabtzu haben.
Desto gewisserist es, daß die Obotriten an

dem nachhcrigenRedarischenKrieg Anrhcil ges

nommenhaben.
WichmannundEcbcrt, zweenehrgeizigeSäch->

9>5
fischeJunglinge, misvergnügtüber das grosseVer,

trauen des Kaisers auf ihren Vaterbruder, Hm

MannBillUNg, der^itszZ zumnovo prin¬

cipe miliciae erhoben) in Abwesenheitdes Ki5*

nigS die GeschäfteeinesHerzogs zu Sachsen ver,

waltete, ergreifen dieWaffen gegenihren Herrn,

der eben im Begrif ist, wider die Unzarn nach

Baiern zu Felde zu ziehen, und verbindensich,
nachdemsie von H. Hermann über die Elbe zu
gehengenöthigetworden, mit den ohnehinfeindstt

lig gegendieSachsengesinntenredarischenFürsten

Nacco und Stoinef. Erst haben die Sachsen

nur mit diesenallein unter abwechselndemGlück

zu fechten Wie aberK. Otto, nachderNieder,

läge der Ungarn bei Auqspurg (Aug. io.) dem

H. Hermann mit dem Markgr. Gero zu Hülse

eilt, wird die Sache ernsthafter, und derKrieg,

um.desgemeinschaftlichenInteressewillen, allge»

meiner. Die Wenden werden an dem Flusse
Üia;a
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Raxa geschlagenund Stoinef selberbleibt. Der 956

Krieg mit den Redariern dauert aber nocheine

Zeitlangfort, ohne daß man eineTheilnehmunz

andrerwendischenVölker daran wahrnimt e).

II.

(9^o<985.)
Miftui,(Mistav)Bilwg.

Unterdessendaß Otto dem Ruf seinerander-
weitigenVerbindungennachItalien folgte, scheint
Hermann Billung mehr eigenthümlicheGewalt

über das HerzogthumSachsen erhalten zu haben.
Da er ohnehinseinebeträchtlichenErbgüter in den

sächsischenGegenden an der Elbe hatte (), so

ward er aus beidenUrsachendennördlichenWen-

den destofurchtbarer. Er wandte dieseverdop- y6z
pelte Gewalt dazuan, die vermnthlickdurchdie
bisherigenKriegeäusserstmitgenommenenWenden

mit ihren Fürsten Sklibur und Miftm dem

Kaiseraufs neue zinspflichtigzu machens). Se,

C z libur

e) Witechind.L.III, p 655-65?, 66l. Dit-
mar L.II. p.24. AuhnsReichöhistorie,1Th.

7 Kap. §. 7. Mafcov. Conimentarii, in Ot-
rone M. §.19.

f) G. H. Ayrer, Hermanniis, officione an gen-

te Billungus? Gotting. 1761. g.§- XXVII.

g) Ditmar Merfeb. p.m. 25. Annalifla Saxo,

ad a. 96z. in Eccardi Corp. hift. med. aeui.
Tom.l. p. ZOs.
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libur herrschteüber die westlicheHälfte des sonst-
von demObottitenbewohntenLandes, dessenEin^
wohnerißt WüHNer hiessen, und Mistui über
die östlichernObStllkkN. Unstreitigwaren bei»
de Nationen ursprünglicheinerleiVolk, so wie
ihre Fürsten aus einem gemeinschaftlichenGel
schlechtabzustammenscheinen. Dennoch hatten
beide von ihren Vätern angeerbteStreitigkeiten,
unter einander, diesie vor dem Richterstuhldes
Herzogs brachten. Selibur ward durch Gründe
überwiesen,und von demHerzogezu eineranseht«
lichenGeldbusseverurtheilt. Erbittert über die-
sen Urteilsspruch ergreift er, in Verbindung mit
SemsächsischenFlüchtlingWichmanu, dieWaffen,
wider den Herzog; dieserentsetztihn darüber der
Regierungseines Landes, überträgt ftlbigein ihl
rem ganzen UmfangeseinemSohne, und giebt
seineStadt (vielleichtAldenburg),diemit MistavK
Hülfe erobert wird, den plünderndenSoldaten
preis h),

Dieses gutenFortgangsderherzoglichenWaf/
fen, bedientsichder Kaiser zur Ausbreitung de$,
Christenthumsin diesenGegenden. Schon vor-
her (946) hatteer für diesüdlicher»Wendenein
Bisthum zu Havelberg errichtet, dessenKirchen?
Grengel sichbis an die jenseitigenUfer der Elbe

mb

h) Wittechind,Corb. p, 660» AnttalißaSaM}
ad a, 567. Zl Z.
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und Peene}) erstrekte; ebensowerbenißt auchin

den wagrischenund obotrikischenGegenden nicht

alleinKirchenund Klöstergebauet, und die Ein-

wohnerhaufenweisegetauft, sondernauchzu©t<w

rigard, der Hauptstadt in Wagrien, itzt

bürg genant, wird ein neues Bisthum für diese

Völkergestiftet,dessenSprengel an dendisseitigen

Ufernder Peene bei Demmin mirdemHavelberg-

schenKirchen-Gebiet grenzte. Das eigentliche

Stiftungsjahr läßt sichzwarin Ermangelungdes

Fundations-Briefes, nichtangeben.Glaublichist

es aber nicht, daßzu Aldenburgeherein bischöfli¬

cher Siß habeangelegtwerdenkönnen, ehedieser 908

Ort nach Seliburs Entsetzungv̂on H. Hermann

erobert, undderGötzendienstdaselbstzerstöretwar.

Der neue Bischofsolteerst, gleichwie derzu Ha-

velberg, demfür dieslavischenLande(962) eigen!-

lieh angeordnetenneuen Erzbisthumezu Mägden

hurg untergeordnetwerden. Weil aber dieHarn#

burgischeMerropolitankirchestchbereits seitLude,

wigö des frommenZeiten, in demBesitzder ober-

sienSeelsorgebis Demmin an denUfernder Pees

tie befand, so bekamder hiesigeErzbischof?ldels

dag den neuen Snffragan ic). Damit auch die

AldenburgschenBischöfein destogrossemAnsehen

tei den wendischen Fürsten stehen, und zugleich im

C 4 Stande

Veektnanns Beschreibungder Chur- und Mark

Brandenburg; auch in Gcrken Fragtnentis

marchicis*

k) AdamBremenf. L, II. c, 3, 7 '& 8.
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Stande seinmögten,durchGeschenkesichdieGunst
des Volkszu erwerben,werdensiedurchdie Frei»
gebigkeitdes Kaiftrs, ohnedaß es diesemetwa«
kostete, sehr reichlichmit Tafelgüternund Zehen-
den aus dem LandederObotriten und Wagrier
versorgt; letzterewurdeniedochnichtwie gewöhne
lichnachdem Ertrag. sondern, vermuthlichum
allerweitläustigenBerechnungenmit ihren wilden
Zuhörernüberhobenzu sein,nachdemFlächen-In,
halt der Aeckerin Anschlaggebracht.

Die Errichtung dieses BifihnmS hatte
für die Ausbreitung des Christenthums»"ter den
Wenden, durchdie Bearbeitung der erstenBu
fchöfe, Marko und Eduard, eine sehrerwünschte
Wirkung. In Mecklenburg, der Hauptstadt
der Obotriten,wird eineKirchezu Ehren des heil.
Peters mit einenJungfern» Klosterangelegt 1).
Selbst der obotritische Fürst Mistui scheint
sichzur christlichenReligion bekanntzuhaben, und
vielleichtisteben diesesdieUrsache,warum er von
einigenSchriftstellernBlllUg genant wird, wels
chenNamen er demHerzogezu Sachsenzu Ehren
in derTaufe angenommenhabenmag, da es nicht
anständigschien, daß ein Christeinen heidnischen
Namen beibehielte.

Durch die ehelicheVerbindungdeSaltenFür¬
sten Mistui mit der schönenSchwester des Bi*
schofsWago zuAldenburg (seit97z) bekamdas

Christen;

I) HemoldiChronic, Slauor. L4I,c. 12.



ZwotePeriode. 41
ChristenthnmeineneueStüße. Die einzigeaus
dieserEheerzeugteTochter,Namens Hodika, lies
derBischofihr Onkel sogleichine KlosterMeklen»
bürg bringen, in geistlichenWissenschafkenunter»
richten,und ernante sieschonin den zartestenIah»
renzur Aebtißin diesesKlosters. Eine so unna»
türlicheBestimmung des jungen Frauenzimmers
vermehrtedas MiSvergnügenihres Bruders erster
Ehe, Mlßlavs, gegen die christlicheReligion,
und über die fortwährendenAbweichungenseines
schwachenVaters von der alten Sitte des Volks.
Nur die Furcht für den Sachsen, mit welchen
dieAufhebung einer Verbindung das gewisseSi»
gnal eines unvermeidlichenKrieges gewesensein
würde, machtedie Eindruckeder unablaßigenZu»
seßungendes Sohnes auf das Gemüth des Va»
ters nocheineZeitlang fruchtlos.

Man versuchtedaher erst mit List die Ein«
siüssedes Bischofs von Aldenburg zu entfernen.
In dieserAbsichtberedeteman ihn, dem Fürsten
seineaus dem Landeder Obotriten fälligeHebun»
gen an Korn, Flachs und baarem Gelde von ieder
Hufe gegengewisseansehnlicheGüter in verschieb
denenGegendendes Landeszu verrauschen.Jene
bischöflicheSteuer ward seiner Nichte, der Aeb»
tißin Hodikazu Meyenburg zum Unterhalt ange»

wiesen. Bald nachherfangen die Obotriten an,
die bischöflichenGüter unter BillugS und Misi
lavs Begünstigung zu berauben; die Streifereien
verwandelnsichmit der Zeit in offenbareFeindse»

C 5 ligkeiten.
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ligkeiten. Billug verstößtseinedeutscheGemäht
lin, und die Güter ihres Bruders werden mit
Raub und Brand heimgesucht. Der Bischof
scheintsichhierüber klagendan den Kaiser Otto
KenII. (feit 974) gewandtzuhaben, allein dessen
entferntereBeschäftigungmit den Unruhen Jta<
liens verschafteden Wenden Mukh und Gelei
genheit, seinen Befehlen sich zu widersetzen.
Doch verhütete glücklicherweiseder schwache
Ueberrestvon dem Ascendantdes H. Bernhards
zu Sachsen (seit 97z) über die Obotriten ihren
gänzlichenAbfallvomChristenthumund einenförnu
lichen Krieg mit denSachsen m).

An demAufständehingegen, welchendiemär«
tischenWendengegenden übermüthigenMarkgv.
Dieterich zu Brandenburg erregen, nehmendie
ObotritensehrlebhaftenAntheil, besondersbewies

sichMistui bei der Verheerungdes Bisihums ")
Braw

m) Hclmold.L, 1. cap. 13,14,
n) Homanburg, vbi ledes episcopalis quondam

^ erat. Dilmar. Merfeb. p. ^7, aus dem Mun¬
deeinesAugenzeugen,Lvico, MisiuiSKapellan'
nicht also der damalige crzdischöfticde Sitz,
Hamburg (Hammaburg), wieman gemeiniglich
dafür halt. Davon schweigtnicht alleinderham-
burgische Kirchengeschichtschreiber,Adam voit
Bremen , sondern auchjederanderegleichzeitiger
und spätererAnnalist,denendocheinsolchesSchick-
fal einer Metropolitankirchewederunbekantnoch
unbeträchtlichhätte ftyn könne». Im Gegentheil
versichertHclinold (s.a. £>.) dieFreundschaftd«r
Obotriten mit den Sachsen geradezu. Mafcov.
Cotrim, in Otcone II. p.76, nr.4.
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Brandenburg geschäftig, und zerstörte den ehema-

ligenSiß der dortigen Bischöfe, Honianburg, wird

aber auch zugleich mit den übrigen Wenden von

den vereinigten sächsischenTruppen an der Tanger

geschlagen°), obgleich dieFeindseligkeiten mit den».

Markgr. Dieterich noch eine Zeitlang fortdauern.

Fürs: MisiuL (Biliug) komt nachher noch mit

Unter deuienigen Herren vor, welche nach Ottos

des Il.Tode den H. Henrich von Baiern auf ei<

ner Verfamlung zu Quedlinburg zum Könige aus-

rufen und ihm den Eid der Treue schworen P),
Nachher wird seiner nicht weiter gedacht»

Zu Aldenburg wird inzwischen nach Wagos

Tode Eziko Bischof, und unter ihm ni.mt der.
bisherige gute Fortgang der Glaubenspredigten,

Wik so gesegnetem Erfolg zu, daß allenthalben in

den wendischen Landen Kirchen und Klöster beider-»

lei Geschlechts errichtet werden und, nach der Verl

sicherung eines Augenzeugen, von den achtzehn

jaudschasten,. worin die Wenden damals vertheiltz

leben, nur noch drei übrig bleiben, die dem Chris

ßemhum das Gehör versagen )

IHw

p) Ditrnar. Merfeb.. p. m. so. fcqq. t. ITI. An-

jialifta Saxo. a.d a. s»83. p. sZs hat diese Be-

gebenheit auf eine unbegreifliche Weise mit einer

ahnlichen späteren aus dem folgenden Jahrhundert

vermischt und eben dadurch zu der Vcrwcchsclynz

Hamburgs mit Brandenburg Gelegenheit gegeben».

f>) Ditmar. I. c. L. IV. p. 54.

g) Adam Bremenf, L c. Cap« XVII«
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ni

(985 noi8.)
Bislugs Sohn Mttzlaff (Misitzla).

Nach Mistuis Abgange werden MisitzlüV^
Naccon und Sederich, als die Fürsten der im
hamburgischen Kirchensprengel wohnenden Wen»
den r) aufgeführt. Von dem erster« ist es gewis,
daß er ein Sohn Billugs und Fürst der Obotriten
gewesen ist s_); die beiden andern sind wahrschein«
lich die Regenten der benachbarten Polabcn und
Wagrier gewesen, obgleich siem, übrigen für unsre
Geschichte gleichgültig bleiben.

Mit den Sachsen beobachteten diese Fürsten
anfangs (bis 988) eine ununterbrochene Friedfer«
tigkeit; die Wenden ertrugen das Joch ihrer Zins,
pflichtigkeit geruhig c). Bald aber ward diese
Ruhe, vermutlich durch die fortwährende Theil«

^ nehmung der ersteren an den Kriegen der Wilzen
merklich unterbrochen. Es geht fast kein Jahr
hin, das sich nicht durch eine Schlacht zwischen
den Sachsen und Wenden auszeichnet, wobei
manche Feldzüge der ersteren für die Oboinren
als sehr nachtheilig beschrieben werden U).

Die

r) Adam, Bremenf. L.II. c. 17.
s) Helmold. L. I. c. 1s. §. 3,
r) Adam Brem. 1 c.

u) Annalifla Saxo ad a. 98s. 986. 987' 985.
990. beim Eccard. 1. c.
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Die Wenden rächen sich aber bald durch un<
aufhörliche Skreifereien und Beunruhigungen der "*

sächsischenLande, und wcil die Sachsen wenig
gegen sieausrichten können w), so überzieht sie der
K.Otto der III, (feit^84-) auf seinen wilzifchen
Feldzügen, mit Hülfe der Polen und Böhmen, 99i
mit einem fürchterlichen Heere; er muS aber ohne
diese Unruhen gedämpft zu haben, nach Verwüt
stuug etlicher Städte sich wieder zurük ziehen *). ^
Er vermittelt darauf einen Frieden mit den Sach»
sen, den aber die Wenden bald wieder unterbrechen,
und dafür von den Sachsen geschlagen werden Y). 997

Auch mit der römischen Geistlichkeit verdirbt
es Mißlaff, ob er gleich im übrigen das Christen-
thum nie öffentlich verleugnet hat, dadurch, daß
er seine Schwester Hodika von den Beschwerlich?
keiten des Kloster? Gelübdes befreiet, nnd sie an
einen nahen Blutsverwandten, Namens Boleslav,
verharschet. Auch die übrigen frommen Jung«
frauen zu Mcklenburg werden, dem Ruf der Natur
gemäßer, theils seinen Rittern zu Weibern gegeben,
theils in ihre Heimath zurückgeschickt, und dadurch
diesesKloster kurz und gut säkularisiret z).

Mir

Jimnilifta Saxo ad 3.992.99z. 994.

sc) Ditwar. Merfeb. L. IV. p, 74, Anmlißa Sa-
, xo rJ 3,92 f.

y) Antu':ßa Sax0 ad s. 996. 997>

1) Helmld. L»I, cao. j 5. §. z»
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Mit dem K. Sueno (Suem-Otto) von Dan-

nemark bekommen die wendischen Fürsten einen

Krieg, worin der König selbst zweimal gefangen

wird, und sich jedesmal mit ungeheucrn ©unw

men lösen muß ).
Wie inzwischen mit K. Otto dem III, die re»

toot gierende Linie des königlichen Hauses abging, fcw

dienten sich die sächsischenBeamten des kurzen

Zwischenreichs, welches während der Uneinigkeiten

über die neue Königsmahl, im Reiche entstand, die

ihnen untergebenen Wenden über die Gebühr zu

drücken. Vollends aber häuften sich durch dm

Geiz des jüngern Bernhards, Herzogs zuSachscn,

(seit roi i) jene Bedrückungen aa), dergestalt, daß

die Wenden, welchen der Geist des Christenthums

durch Mönche und Pfaffen zu wenig mitgetheilt

war, um die verehrungswürdigen Grundsätze der

Religion von den Leidenschaften ihrer Bekennet

unterscheiden zu können, und die folglich die Ve»

önderung ihres väterlichen Glaubens für das Grab

ihrer Freiheit ansahen, auf den aujsirsten Grad

der Verzweiselung gebracht wurden. Die Sanfte

Much und das Ansehen des Kaisers Heinrichs des

II.

5) Adam,, Brem» l.» II. c. 21» Saxo Grammati*
cur in hiß» Daniae Lib. X, p, 192.

Äa) Anders weis ich den anscheinenden Widerspruch

beim Adam von Bremen L. II, c. 30. und 5z»
«icht zu erklären, da es ausserdem unmöglich sey»
würde, beiden Bernharden die Veranlassung des
Aufsiandes zuzuschreiben, der unleugbar vor ioiz»
«rsolglist.
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!I. der deshalb verschiedentlich, bald zu Werben
an der Elbe b), bald zu Hornburg (Arneburg) 101«
Zusammenkünfte mit den Wenden hielt, scheint
die Wirkungen jenes grausamen Verfahrens, zum
Theil wider ihren Willen, noch einige Zeit erstikt
zu haben. Allein Aberglauben und Vaterlands«
liebe behielt endlich in den erbitterten Gemütherir
die Oberhand und brach bald in einen förmlichen
Aufstand aus.

Mizzidrag und Mistrowoy, letzterer:
Mitzlavs eigner Sohn, waren die wendischenFür,
sten, welche sich an der Spiße der ausrührischen

Wagner und Obotriten stellten, um die Rechte der
Freiheit und der altväterlichen Religion geltend zu
machen. Sie nahmen den Zeitpunkt wahr, da
eben der H. Bernhard im Krieg mit den Polen
verwikkelt^war, Nordalbingien mit Feuer und
Schwerdt zu verheren; darauf wurden alle Kitt
chen in den slavifchen Landen von Grund aus zers
störet, so daß in der ganzen Gegend zwischen der
Elbe und Oder von dem, seit mehr als 70 Iahren

eingeführten Christenthum keine Spur übrig blieb.
Der Bischof Volkward zu Aldenburg, der immits
telst auf Eziko gefolgt war, ward vertrieben, alle
übrige Geistlichen aber, deren sie zu Hamburz

und

t>) Ditmar. L, VI. p. 138; AmalißaSaxo ad
a. 1005.

t) Ditmar, Merfeb. 1. c, p, 171* AtivaUß*
Saxo ad a, IÖI55,
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und Aldenburg eine zahlreiche Menze vorfinden,
musten einen betrübten Gegensiaus ihrer Mis,
Handlung abgeben d).

Mißlaff selbst scheint an allen diesen Auftritt
ten keinen Antheil genommen zu haben. Er bv

1017 komt bald nachher noch einen Krieg mir den Wil,

»zen, weil er ihnen auf den Feldzuge des Kaisers
»»achPolen keine Hülfe leisten wil; sie wenden

d) Adam. Brcmenf. L. II. c. 30. Z r. Z2. zz.mir.
der dieses alles aus dem Munde des dänischenK.
Sueno 1015) erzahlt. So hängt übrigens
diese Geschichte ganz natürlich zusammen. Wenn
aber spätere Gefchtchrschreiber (Ldam und Hcl-
mold) hinzufügen, als ob ein verunglückterLiebes-
Handel des wendischen Prinzen Mistevoy mit des Jj.
Bernhards zu Sachsen Nichte an diesem Umstände
schuld sei; daß der Prinz, seiner Dame zu Dienst
und Ehren, nebst einem Gefolge von 1000 tapfer«
Rittern, dem Herzoge zu Hülfe nach Italien auf
Ebenrheuer gezogen, alwo die besagten Rttter samt
und sonders, wie sichs gebühret, ihr Grab gesunden,
daß man darauf dem ungeduldigen Liebhaber, aus
Markgr. Dieterichs zu Brandenburg Anralhen,
statt der verlangten Braut e»nsehr unhöfliches Com.
pliment geschickthabe u.s.w.; so ist das wol weder
mehr noch weniger als eine Legende. Dafür er-
klart es auch Zelmold (L.l. cap. 16. §. 3.) und
6« gleichzeitigeDilmar (Lib. VIII. p j weis
kein Wort davon. Vor ioi z, da K. Henrich,der
II. selbst erst seinen Römerzug antrat, ist H.
Bernhard der II, gewis nicht in Italien gewesen.Si¬
cherlich aber ist der gute Markgraf Dieterich an
dem tragischen Ausgang des Romans unschuldig:
der war schon lange todt und seit 985. die Mark-
grafschast a» den Grafen Lothar von Walbeck ge-
kommen , dem (1011) sein Sohn Wernher folgte.
Ditmar L, IV. p, 79. L. VI. p. 173,
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gleichnachdemmit Polen zu Budißiu geschlossenioig
nen Friedenihre Waffen wider ihn, und nörhigen
ihn, nachdemseinLandheftigmitgenommenwor-
den, sichmit seinenbestenTruppen in die Ve-
stlmgewerkeder Sadl St!)WtNN (die hier zum
erstenmalvorkämt)zu werfen. Nun empörensich
seine eigeneLandeöleuteöffentlichgegen ihn, in
Verbindung mit den Milzen, und Mitzlassentf
kömt nur mit genauer Nvth aus seinen väterlü
chenErblanden ( a pacerna hercdicace ) nach¬
dem seine Gemahlin und Schwiegertochter(»et*
mnthlich seines abgefallenenSohnes Mistewoy
christlicheGemahlin) schonvorher die Flucht er-
griffenhatten e).

Die ganze Nation behauptetesichnun, nach
demälterenVorgange ihrerNachbarenderMilzen,
in demvölligenBesitzderFreiheit, und ihrer ur-»
sprünglichenReligion, und Mihlas überlebtediese
Revoluzion wahrscheinlichnicht lange. Seine
Gemahlin ist nichtbekant, seineTochteraber war
vermuthlichdie obotrikischePrinzeßin Estred, des
schwedischenK. Olofö Gemahlin und Mutter des
nachherigenK. Jacob Amond f)

IV.

«) Ditmar.Merjel, L. VIII. p, 2)5. ada, 10lg,
f) Adam, Brem. L. II. c. 28»

D



5Q ErsterTheil.

IV.

(io 18 bis etwa 1025.)
MitzlaffsSohn, Mistewoy.

In wie ferne Misiewoyan dcr EukchronunK

feinesVatero Ankhcilgenommen, istnichtausge,

macht, gewis ist aber, daß, wie er den furcht,
barstenTheil seinerNolle bei fcineSVaters Ic&s

jeiten gespielt, er nachhernur nocheinekurzeZcit
regiert habe.

H. Bernhard der II. war bis dahin mit aller,

lci einheimischenHändeln beschäftigetlind nun

(,019) gar in offenbaremKrieg mit demKaiser

verwickelt. Nachdemer mit diesemwiederauLges

1020 söhnt worden, war er ernstlichdarauf bedacht,

theils durchGüte, theilö mit Gewalt die Ruhe

in den überelbifchenGegendenund die Slaven in

ihre Steuerpflichtigkeitwieder zurück zu rufen,

wozu ihm auch der hamburgische Erzbifchof
Unwan(seit i o i 3) behilflichwar S). Dadurch
aber kam der Bischof Reginbert zu Aldenburg,
Volkwsrds Nachfolger,nochnichtwiederzumBe¬
sitzfeiner bei dcr wendischenInvasion verlohrcn

1021 gegangenenGüter. Wie nachReginbcrlSTode,
Bernhard HieselbstBischofward, wandtesichsel>

biger

g) Annaltßa Saxo ad 3. 1019. 1020. .Ma-
fcoV. Corara. in Henr. II. p. r^o. Adam

Brem. L. II. cap. 33. in f. Helmold L. I#
cap. 18. §. 6.
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bige?sagendan denKaiser,wardabervondemMo»
narchenmit leerenVertröstungenaufgehalten^).

Er beklagtesichdaraus bei deinHerzogüber
HieEntziehungseiner Hebungen. Dieser veran-
sieltet eine Zusammenkunftmit den wendische»
Fürsien; sie entschuldigensichaber mit der Bs,
schwerlichMi ihrer anderweitigenAbgaben, und
da bei deren Forkdauer, die ehemaligevttonische
Stiftung sichnun nicht füglich wiederin Ganz
bringenlies, kau es der Herzogkaum durcheine
Bitte (Bedt, pcticio^»dahin bringen, daßeine
veue Austageauf die Hauser i» dem Landeder
Dbolriten für den Bischof bewilligetwird; die
wagnschctiGüter wurdendeinBischöfezwarwie«
dergegeben; vergebensaber bemühter sichdie in
denhicsigenGegendenzmnBisihume Aldenburgehe--
mals gelegtenGüter, (Derzow, Müntz UNdKuzin)
durchdes HerzogsVerwendung wiederzu erhal¬
ten. Der nnermüdetePrälat veranlast darauf 1012
nachderZurückkunftdes Kaisersans Italien, bcy
demselbeneine neue VersaMlung zu Werben.
Auf derselbenGloben titdn mir alle Fürsten der
Wenden, dein Kaiser und Reiche Friedfertigkeit
und Unterwerfungund verstehensichzur Heraus-
gäbe der vottnthaitenenbischöflichenGüter, 'fbiu

Hern die Obotriten, Kißiner, Polaben, Wagrier
«nd andre in demaldenburgischcaKirchspreng??be<

D 2 grift

l») Ditmar. Lib. VIII. p, 2Zs« beschließthicmik
seine Geschichte»
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gnffeneslavischenVölker machensich auch anfs
neue zur Entrichtung der von Okto dem Grossen

ro»z verordnetenZchentenanheischig.Kaum aber hakte
derMonarchdenRückengewandt, so istdie aber»
maligeSteigerung der sächsischenAuflagenschuft
daran, daß jenes Versprechenwieder in Bergest
ftnhcit gerath '). Der Bischof verläßt darauf
seinenSitz, auf dem er sonst durchseineHeiden
bekehrungenvielenNutzengestiftethatte k).

Ob unter denWenden, welchenachHeinrichs
1014 des 1/. Tode bei derKönigswahlKonrads des II.

im Gefolge der Sachsen erschienenJ), sichauch
obotritischeFürstenbefundenhaben? ist ungewiö;
bald nachder Wahl aber nähertesichder neueKüi
nig auf7seinererstenReisedurchDeutschland, auch
unfern Gegenden, um den Tribut der Wenden
für die königlicheKammer zn erheben^).

Von Mistewoyfindet man nichtsweiterauft
gezeichnet, als daß er in der Folge wieder zur
christlichenReligion übergegangen, darüber von
seinenUnterthanenverjagetseiund seinLebenauft

st«

i) AmialißaS#xo,ad a. 1022. Helmold.L, lt
cap. ig.

k) Adam Brem. L. 11. cap, 34.

1) IVippoin vita Chuonradi Saliciiin PISTORIS
1. c. T, III. p. 463.

m) Wippe, I. c. p. 469«
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serhalbLandes, dem Chriftenthum getreu, zu
Bardewikbeschlossenhabe n).

V.
(1025 - 1032.)

Miftewoys Sohn Udo.

Mit ihm zugleichregierte noch Sprich,
vermuthlichderfelbige, dessenvorhin als wahr»
scheinlichenFürsten der Wagricr oderPelaben cr-
wähnet worden. Beide unterhielrenein gutes
Vernehmen mit den benachbartenSachsen ttnö

einen vertrautenUmgangmir demErzbischosUn-

wan zu Hamburg (f 1029) °).
Nachher(l 029 - ioz 2) werden, stattScde/

richö, Anadrag und Gneuö mit Udo als Für,

stender im hamburgschenKirchensprengclwohnen,

denWenden, und also wahrscheinlicheNachfolger

Sederichs und Mizzudracks, aufgeführet. Sie

bliebenderReligionihrerVater getreu, Ukohinge-

genbekantesichzumScheinzurchristlichenReligion.

Alle drei aber beobachten, aus Achtungfür den

wächtigenK. Kanut den grossenvon Dännemark

und für denH. Bernhard zu Sacbfen, auchaus

Furcht für den Kaiser?), die Ruhe disseitöder

Elbe ununterbrochen,
D z Weil

n) JJelmeld,. L, /. cap. 16. in f.

o) AdamBrem. L. II, c.42.

p) AdamBremenf. I. c. cap. 48- Von einem
Kricze,dender Kaisir mit den Wenden «m diese

Zeit
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Weil Udo sichdochgrausam gegen die Chri¬
stenbewciftt, wird er voneinemsächsischenUebev,

läufer bald aus der Welkgefthast-z).

Vk.

(IOZ2-IO42.)

UdosBruderoderSehn Ratibsr.
UdohinterlieseinenSohn NamensGonschalf,

der bisher in dem Michaelisklosterzu Lüneburg«
unter derAnweisungdesgothischenBischofsGott»

fried, Unterrichtin der Religionund in denWis<

fenfthastengenoß. Auf die Nachricht von sti<

ueS Vaters Tode verlies er erbittert den Glaui

ken mit der Schule, und rächte, in Verbindung

mit einer räuberischenParthci seinerjandsleute,

feinesVaters Tod durcheineerfchreklicheVerwü?

siung in Nordalbingien. Er wird aber bald von

H. Bernharden gefangenund anfangs, seinemGei

folge gemas, übel behandelt, dochnach einiger

Zeit tu Betracht seinerTapferkeit, wiederloSge-

lassen, nachdemer vorher mit dem Herzogeeine

genaue Verbindung errichtet hatte. Er bezieht

sichdarauf an denHosdes grossenK. KanutSnach

England, und leistetdemselbenverschiedeneJahre
nütz,

Zeit (vorio'2> geführthabensoS,weißdessenLe»
benSb-schreiberM-ppa nichts, mußalsowohltil»
Anachronismusseyn.

<z)AdamBrems l. c. cap.43,
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uühliche Kriegsdienste r), An der Regierung

vinit er aber noch keinen Antheil, sondern Anas

drag, GneuS und Rattdor sind ißt die einzigen

Regenten der Wenden. Weil, so lange lezcerer

lebte, Gottschalk von der Regierung des Landes

ausgeschlossengewesen zu sein scheint, so wird es

wahrscheinlich, daß Ratibor, entweder ein jutig?*

rer Bruder, oder älterer Sohn N>o6 — übrigens

ein angesehenerHerr und ein Christ s), — in nittelst

die Obotriten beherrschet habe. Alle drei leben

mit dem Erzbischos Bezelin zu Hamburg (103 f»

io4>) sowol, als mit dem H. Bernhard zu Sach¬

sen in der volkominensten Harmonie und leiste^
beiden erspriesliche Dienste. Beide erweisen sich

auch an den Wenden gleich geschäftige der eine

an ihren Seelen, der andre an ihrem Vermögen.

Weil aber solchergestalt der geistlicheund der wlti

liche Arm oft mit einander in Collision gerierheu,

Und die Sachsen gemeiniglich schon da gewesen

waren, wo die Geistlichen etwas holen wollen;

so konte das Christenthum in diesen Gegenden

Nochnicht recht zu Kräften kommen c).
Mit den Dänen fangen unsre Wenden nach

KanutS desgrosseuTode (f 103?) allerlei Feindse,

ligkeiten an. Sie gerathen deshalb mit dem,

D 4 nach

r) Adam Brem, L, II, c. 48, Saxa Grammalt.

L. X, pag. 196.
s) Adam Brem, c. 59^

t) Adam Brem, c, s z»
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1041 nach Abgang 6fr Söhne KanutS, (1042) über

Dännemark herrschenden K. Vkagnus von Nors

rochen in Krieg, worin Ratibor ums Leben köml.

Seine «cht Söhne wollen ihres Vaters Tod

räche» und streifen mit den wendischen Truppen

bis Ripen, werden aber bei Heidebo (SchleSA

wig) vom K. Magnus geschlagen und sämtlich ge«

tödket ").
Vlk.

(1042* IG66.)

Udo's Sohn Gottsthalk.
Nach NatiborS und seiner Söhne Abganz

war niemand zur obotritischen Thronfolge weiter

berechtiget als Gottschalk. Dieser hatte die vors

trefliche Anlage, womit ihn die Natur beschenkt

hatte, in seiner Jugend erst durch den Geschmack

an den Wissenschaften und Hernack an dem Hose

und unter der Fahne des grossen KanutS volkom-

wen ausgebildet und besas nun alle Eigenschaften

um ein Land glücklich zu regieren» Weil er auch

nach KanutS des grossen und seiner Söhne Tode,

keinen Beruf fand, sein eignes Glück langer den

Ungewissen Schikfalen eines fremden Herrn auf!»

zuopfern, fo verlies er die Dienste des K. Svens

Estridsons (KanutS Schwestersohns) und kehrte

in seine väterliche Erblande zurückw). Diese sank»
er

u) Adam. Brem. c. 59. Saxo Gramm, I. c, p, 2OZ

v) Saxo Gramm. L. X. p. 204» Adam, Brem.

lib. 11. c. s9. in f.
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*r von Usurpatoren in Besitz genommen. Wer

selbigegewesen, ist nicht gewis; weil Gottschalk

aber mit seinen eigenen LandeSleuten gleich bei

feiner Besitznehmung Krieg führen mus, und

Anadrag und Gneus nachher nicht weiter vorkoms

wen, sondern Gottschalk bald hernach, als der

alleinige Beherrscher der Wagner, Obotriten und

Polaben erscheint, so wird es wahrscheinlich, daß

eben sie in seiner Abwesenheit sich seines Landess

Ancheils bemächtig«, und darüber auch den ihr«

gen zugleich mit dem Lebeneingebüßt haben. Ge-s

ruig, Gottsckalk wustc sich durch seine Klugheit

And Tapferkeit bei allen slavischen Völkern so- in

Respeet zu setze», daß ihm von allen Seiten Tribut

und Unterwerfung angeboten wurde, daher ihm

auch eine fast königliche^ wenigstens ausgebrei,

tetere Gewalt, als irgend jemand vor ihm beklei¬

det hatte, beigelegt! wird. Ohne Zweifel trug

hiezu auch seme eheliche Verbindung mit des K.

Sueno Estridfons (seit 1047) zu Dannemark

Tochter, Sltttha, das ihrige bei x).
Sehr rühmlich wandte Gottschalk alle diese

Vortheile zur Ausbreitung der christlichen Lehre

an. Durch sein genaues Verstandniß mit dem bw

rühmten hamburgischen Erzbischos Adelbert (seit

104z) wurden allenthalben in den wendischen Lan«

denKirchen gcbauet, Mönchs^ und Nonnenklöster

<, und

x) Adam Brem. L. III. c. 2t« Saxo Gramm»
L XI p. 208-
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und andre geistliche Congregationen zu Lübeck, Ad
denburg, Ratzeburg, Lenzen und anderswo ange-
legt; allenthalben wimmelte es voll Priester und
Ordens-Geistliche und zu Mecklenburg ftKitrcnal<
lein drei geistliche Stiftungen. Goclschalk vergas
selbst seiner Würde und schämte sichnicht, in eigner
Person die geheiligten Wahrheiten der Religion,
wen» sie von den Mönchen in Schulgeschwätz ver»
hüllet wurden, dem Volke in seiner Muttcrsprai
che faßlicher vorzutragen. Hiedurch wurden alle
zum Hamburg -Aldenburgschen Kirchensprcngcl ge,
hörige wendischeVölker, die Wagrier, Obolritea
und Polaben, ja selbst die entferntem Lingonen,
Warnaher, Kißiner und Cireipaner bis an die
Peene, und also ohngcsähr der dritte Theil der
Länder, die unter seinem GroSvater Mistewoi)
abgefallen waren, zum Bckenmiö des Christen
thums zurückgebracht 7).

Dieser günstigen Constellmion bediente sich
der ehrgeizige Metropolitan Adelbert, durch Aule,
gung mehrerer Bisthümer, sichbis zu der Wurde
eines Patriarchen empor zu heben. Der aldens
burgische Kirchensprengel war nun für einen Oben
Hirten zu gros und ward daher, nach des Bischofs

30S1 Abclins Tode (etwa 1052) in drei Theile verchcilt.
Nicht sowol unter kaiserlicher Autorität, sonder?»
im Vertrauen auf die Nachsicht des Kaisers Hein»

richs

y) Adam Brem, f. c, cap. 22,
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richs des!!?, (seit 1039, \ 1056) und des Pab«

stesLeodes IX, (104-8, Dec. --10*4, ?lpr. 19.)
bestellteAdelbert einen schottischenPilger,

zum Bischof zu Mecklenburg und eine» eben

ouö Jerusalem zurückkommendenWHl) zum Vv

schofzu Ratzeburg z).

Eine innerliche Mishelligkeit unter den Wel¬

zen brachte die verschiedenen Völkerschaften bcvfct?

den gegen einander in Waffen. Die

und Tol'enfer machten den Cücipanern den

Vorzug streitig und wurden, ob sie gleich die

Klemer zu Gehülfen hakten, dennoch dreimal

geschlagen: sie riefe» darauf Gottschalken nebst

dem König von Dännemar? und dem H. Berns

hard von Sachsen zu Hülfe, durch deren vereinigte

Heere werden die Circipaner endlich auch, nach

hartnäckigem Widerstände, gezwungen, mit cinec

«»sehnlichenGeldsumme denFrieden zu erkaufen a)„

Ohne Zweifel fehlte es unter Gotlschalks

Regierung nicht an Misverguügten. Seine ges

waltsame Besitznehmung von den wendischen

Staaten war vielleicht noch nicht verschmerzt, als

der Verdrus über feine Bseiferung für den Fort-

gang der neuen Religion und über die daraus
enfc#

2) Adam Brem, L. III. c. 23. & 34« Heimlet

L. I, c» 20*

s) Adam Brem. c. 24. Zahns Reichshift. III»
Th. 2. Kap. §. 11«s).
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entstehende Vermehrung frommer Stiftungen, die

doch alle auf Kosten des Vaterlandes zehrten,

hinzukam, am meisten aber ward die Nation durch

die enge Freundschaft des Fürsten mit dem H.
Bernhard und durch den unersättlichen Geiz der

Sachsen empört b).

Man bediente sich der Unruhen, welche wähl

xend der Minderjährigkeit K. Heinrichs des IV.

das innerste von Deutschland entnervten, und der

Schwache H. Ordulfs, der feinem Vater Bern,

ioöi hard dem 11. in der Regierung der sächsisch--fla#

vischen Lande gefolgt war C).

1066 GottschalkseignerSchwagerBlussi),war
das Haupt der Rebellen. Er selbst ward zu Lei»

zen daö erste Schlachtopftr ihrer Wuth, und aäe

Geistliche, zn Lenzen, Mecklenburg und Naheburg,

hatten ein gleiches Schiksal. Die Gemahlin des

Fürsten ward ans Mecklenburg vertrieben und der

Bischof Johan dem Radegast zu Rhetra geopfert.

Darauf wandte sich die verwüstende Flamme des

Aufruhrs nach Nordalbingien, zerstörte Hamburg

«nd Schleswig, und machte so dem Christenthnm

i»

b) AdamBrem,L.III.c.2s. HdmoldL,/»
c. 2s. c. zz. in f,

e) helmold L. I. c. 22. §. 6. Adam Brem, L,
IV. c. u
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in dicftnGegendenzum zweitenmaleein schrei
lichcsEnde ^).

VUI.

(ic66 » 1074.)
GottschalksältesterSohn ZZuthue

und gegenihn

Rruko (Crito) aus Rügen.
Gottschalkhinterlies zwei Söhne, Heinrich

von der dänischen,und Buthue von einer vo«
hergehendenGemahlin. Ob nun zwar dieReis

He der Erbfolge in den väterlichenLandenunstrei«

tig den ältestentraf, so wählten doch die aufrüh«
tischenWenden, aus Furcht, daß er seines Va-
ters Tod durchHülfe der Sachsen rächenmögte.
Mit Ausschliessungder rechtmäßigenNachfolger,
einenrügianischenFürsten Kruko zu ihren Obett

Herrn. Heinrich wendet sich darauf mit feiner
Mutter nach Dännemark, und Burhue geht

nach Bardcwik um bei den Sachsen Hülse zu

suchene).
H. Orduls liefert denWenden zwar ein Treft

fen und verschaftmit unbeschreiblicherMühe dem
Prinzen Bulhue ein Etablissementin Wagrien»
Dieser aber, wegen seiner Freundschaftmit den

Sach^

Adam. Brem. L. IV. c. it. 12. IZ. 4s.
Helmold C. 22. §. 7. cap. 2Z. 24,

e) Helmold L, /. c. 25» §, l. 2,
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Sachsen scincn Landslente»verdächtig, ist zu
schwach, um sichin der Liebedes Volks und im
BesitzderRegierung zu behaupten. Die Wen,
den waren durebdenGeiz der Sachsen beidesge-
gen dieHerrschaftund gegen die Religion derfel«
beneinmal sosehr erbittert und durchden günsti,
genFortgang ihrer erstenUnternehmungin Nord-
albingienso imithiggemacht, daß sie, dieWaffen
in der Hand, fnr ihre Freiheitalles standhaftwag»
te». Ordulf zogzwarwahrend seinerzwölfjahri-
gen Regierungalle Jahr gegensiezu Felde, ward
aber eben so oft von seinenFeinden geschlagen»
und von seinenFreundenverlacht. Hamburgward

1071 unterdessenzweimaleingeäschertf) und darüber
der erzbischöfllcheSitz nachBremen verlegt. Das
Bisihum Aldenburg aber blieb noch lange Zeit
unbesetzt.

Ordulfö Sohn, H. Magnus zu Sachsen (seit

1071 *°73) wendet zwar auf Buthnes Anrufen die
erstenKräfteseinerRegierungdazu an, dieWen?
den wieder unter das abgeschütelte Joch zu brin»
gen. Allein Kruko widerstehtihm tapfer, Vu-
lhne wird bald wieder ans seinenZusiuchtsörtern

1074 vertrieben, und der Herzogkan ihm, wegenseiner
eignenUneinigkeitenmit dem Kaiser, nichtmehr
alö dieHolsteiner, Stormaren und Ditmarftn zu

Hülfe

£) Helmold L. I. c. 2s. z. c. 24. §. s»
Adam Brem, L, IV, c, 13, 31. in k.
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Hülfe fdiifcit. Ehe aber Buthus sich einmal
diesesBeistandesrecht bedienenkan, läßt er sich
mit einer auserlesenenAnzahl Lüneburgerin die
VestungPlön locken, und wird, unterdessendaß
seine Alliirten vom Entsatz abgehalten werden,
durchHunger zur Uebergabegezwungen. Kruko
gestattetihm zwar einen freien Auszug, läßt ihn
aber während desselbenmit allen seinen Leuten
niederhauens).

Villi»

(1074 j! IIO5.)
BiCUt'O allein.

Weder Buthueö hinterlassenerSohn, Pri?
bislav/ noch sein Bruder Heinrich waren in»
Stande ihre rechtmäßigenAnsprücheauf die wen?
bischeErbfolgegeltendzu machen. Ersteren hin?
dem unstreitigseinezarteJugend sicheinmalnach
Hülfe umzusehen, wobei seine Erhaltung über?
Haupt nur als ein Glück anzusehenblieb; und
Heinrichdurste nachdemTode seinesGrosvaters
K. Sueno Estndsous (f 1076) bei den grossen
Unruhen, diedessenfünf Söhnen alleEinmischung
in fremdeHändelversagte, aus Dänuemarkkeinen
Beistand erwarten. Eben soununterbrochenwas
ren dieSachsenin deninnerlichenKriegenDeutsch?
lauds verwickelt,die dieRegierungHeinrichsdes
IV. zu einen immerwährendenSchauplah dey
Zwietrachtmachten.

Nicht«
g) HelmoldL, /, c, 2s. 26»
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Nichts hindertealsoden Fürsten Krnko nach

jener treulosenHinrichtungButhues, sichin den

ausschlieslichenBesitz aller von Gottschalkbe,

fesftnenStaaten zu setzen. Von dem Umfange

seinerHerrschaft, wozu Rügen ausser Streit ge<

Hört, wird in so algemeinenAusdrückengeredet,

daß man auch die entferntemsüdlichenund ösili»

chenWenden mit darunter begreifen kan. An

eine Unterwürfigkeitund Steuerpflichtigkeitgegen

die Sachsen war hiebet um so wenigerzu denken,

daßes vielmehrdemKrukoleichtward, auf Kosten

der so sehr geschwächtenSachsen sichdes ganzen

Nordalbingiens zu bemächtigenund dessenBe-

wohner, die Holsteiner, Stormaren und Dilmar-

senzu zwingen,daß sieihmitzt denTribut und den

Gehorsam leistenmusten, den die Sachsen lange

genug von den Wenden erpreßthatten. Selbst

die benachbartensächsischenLandewaren für die

räuberischenStreifereien der Slaven so wenig

gesicherth), als die DänischenInseln ').
Zwar wird dem H. Magnus ein siegreicher

Feldzug gegendie Wenden zugeschrieben,der die-

sen 14 Städte gekostethabensollk). Allein,ent»

wederwaren dieseWenden andreals dieunsrigen,

oder die EindrückeseinerExpeditionwaren nicht
daum

h) HelmoldL,1. cap.26 §.2.

i) SaxoGrammatic.L. XII. p, 22s»

k) Annalifta Saxoad a»109z»
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dauerhaft. Genug, Krukobehauptetesichbis an
seinenTod im BesitzseinerHerrschaft*).

Immittelst hatte sichHeinrich einen Anhang
sbwolin Dännemark als auch selbstunter den
Wendenzu verschaffengewust: mit beiderHülfe
unternimter verschiedeneglücklicheLandungenan
denWagrisch-ObolritischenKüsten,erobertAlden¬
burg, und Kruko, um in seinemhohenAlter für
seine eigene Unterthanen nur Ruhe zu haben,
siehtsichgenöthiget, ihm eineanständigAppanage
einzuräumen. Beide beobachtenseitdemäusserlich
ein gutes Vernehmenund obgleichKrukonur auf
Gelegenheitlauret, seinenRival an die Seite ;n
schaffen,so werden dochalle deshalb angestellte
Versuchedurchdas genaue Verständnis zwischen
Heiiltlchund der jungenGemahlin feinesFeindes,
Slcwina, glüklichvereitelt. Krukofält zuletztselbst
in dieSchlingen, dieer seinemNebenbnhlergelegt 1105

Hatte,und HeinrichsiehtsichindenArmenderSfcw
vina, dr.rchdieBesitznehmungvon der Regierung

seinerväterlichenLande, hinlänglichfür seinebis¬
herigeExpatnirung entschädigt111),

!) Helmold, I.c, §. 2.

«') Helmold L, I, cap. 34, §. I-Z5'

t B)



66 ErsterTheil.

V) Verfassung.
Von der Lage der wendischenVölker, Winuli,

(irrrhümlichWandali genanr) welchediehiesigen

Gegendenbewohnten, besitzenwir itzr schonett

was zuverläßigereund bestimtereNacl>cicht. Die

nächsten Nachbaren der überelbischenSachsen

waren die Wagner/ derenHauptstadt Aldew

bürg war; au dieseglänzten ostwärts die ölW

triten, sonstauchReregengenant,undderen
Hauptstadt Mecklenburg; weiter nachSüden

die Polaben um ihre Hauptstadt Ratzeburg;

disseitö derselbenwohnten die LmgontN und

Warnaher; darauf folgendiemächtigenSlam*

nie der WllzkN (bucicii, Leucici): disseitder

Peene die Kißincr und Circipaner um die

Stadt Demmin, so wie ienseit des Stroms

dieToUenftr und Redarier; und diesehingen

wieder gegen Mittag an der Havel, und gegen

Morgen, ienseit der Oder durchandere wendische

Völker mit den unermeßlichenRegionenderst'iölu

chenund östlichenSlaven in Polen, Rußland und

Ungarn, von denen sie sichauch durch Sprache

und Kleidung nicht unterschieden,zusammena).
Die Smcldinger aus der vorigenPeriode kommen

nichtweitervor; die Lingonenhingegensindim*

streitig keine andre als die vormaligenLinonen.

Die Warnaher hattenihreNamen undihreWohn«
fitze

/ . •»
t) /dam, Brmcnfi Lib, II, cap, is»
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sißeohneZweifel der Warnow zu danken, so wie
die Cireipanerder Peene und die Tollenser dein
See und Strome dieses Marxens. Als eine
Spur des Namens und Aufenthalts der Kißiner
ist entweder das nachherige Schloö KußtN
(an der Stelle des späteren Neuen-Klosters)
öder auch das Dorf Kcßin an der War-
now anzusehen. DieNedaner, derenHauptstadt

Rhctra hies, waren zwischender Elve, der Mi»
ritz, der Havel und der Elbe eingeschlossenb).
Näher lassensichdie Grenzen dieser, den Frem?
den gröstentheilSunzugänglichenVölker, nicht

angeben.

Die Natur hatte alle diesewendischenLand, Bevölke.
schastenmit Menschen, Vieh und Früchten reich-r»nz.

lich versorgetund durch Wälder und Flüssesehr
unzugänglichgemachtc). Von ihrer Volksmem
ge könnendie vielenKriege einenBeweis abgeben,
die jedesmal eine grosseAnzahl Einwohner weg-

rasten. Zwar waren vielleicht die Schlachten
nichtallemal so blutig, als die Chronikenschreibec
sie ausgeben, um entwederden Ruhm der Sieger
oder das Verdienst der Märtirer zu erhöhen.

E % We«

b) Rbetra und dessen Goyen; Schreiben eine«
Marlers (des fet. $n. OberpfarrcrsLuchhoiz zu
Lüchen) an einen Mecklenburger,177J. 4. E.
-4. ff.

«) Adam.Bremen/, 1,<4
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Weil aber die christlichenDeutschen gegen ihre

heidnischenFeinde sichein sehr unchriftlicheSKriegsi

reckt erlaubten, welchesweder Gefangenen noch

Weibern und Kindern Pardon gab, so mustendie

Kriege unstreitigviel entvölkernderfür dieWenden

sein, als sie es für gesittetere Völker gewesen(Vju

würden. Ausserdemwaren die übertriebenenEr?

Pressungen der Sachsen auch gewiü der Vcvölkei

rung nicht vortheilhast. Und dennochliessenalle

diesegewaltsamenEntvölkerungenfür jedenAnlas

nochKrieger genug übrig.

5andstän- Der algemeine Nationalcharakter der Wens

den wird uns als äusserstunbeständigund widere

späüstig geschildertd). Ihr Enthusiasmus für

die Freiheit war so unüberwindlich, daß sie ihr

zu gefallen alles aufopferten und mit Freuden sich

den grosten Gefahren unterzogen, um der Knecht

fchaft zu entrinnen e). Von einer solchenNa¬

tion die dabei thätig und unternehmend, anchwe,

der an Menschennochan innerm Vermögen arm

war. laßt es sichgar nichtgedenken, daß sieihre»,

schonin der vorigenPeriode der Knechtschafttitw

gewohntenNacken dem eisernenJoche des Defpos
tiömus

«?) Helmold. L. l. c. 2. §. IZ. cgp. 52. §. 4»
Günther. Lignrin Carm. Libr. VI pr. beittl

Ii etiler. ! c. p. 362» Ditmar, Merfeb,L.Vi.

p.m. IZ6»

e) i -vCcrbej, L, II. p, 647. bei Mei¬

bom.1,c,
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tismus selten unterworfen haben, obgleichsie es
oftnichtändern kontcn, derUebermachtvon aussen
nachzugeben. Zwar unterschiedensich die Obo-
triten darin von den Wilzen, daß dieseeinevöllig
demokratischeRegiernngssonn unter sicheinführ¬
ten ^), ansialt daß jene die höchsteGewalt eines
einzelnenOberhanptS verehrten. Allein da sie
übrigens in Sprache und Kleidung so wenig als
in Sitten und Gesetzenvon ihren näheren oder
entfernteren Landsleuten abwichen, so giebt die
KentniS, welchewir von der Regimentöverfassnng
der Pommern, Wilzen und Böhmen besitzen,einen
««verwerflichenVermuthnngsgrund ab, daß sich
auch dje Obotriken wenigstens nicht wilkührlich
habenbeherrschenlassens). Freilich giebt es kei¬
ne soeclatante Beispiele von dem Antheile deS
Volks an der höchstenGewalt wie in der vorigen
Periode. Dafür sichertedie Fürsien das gemein?
fame Interesse des Vaterlandes gegen die Sach?
fen, welchesalle möglicheEinstinuuigkeitzwischen

Haupt und Gliedern anrieth und alle Gelegenheit

zu bürgerlichenUneinigkeitensorgfältig vermeiden

HieS. Vielmehr blikt bei verschiedenenGelegene

E z heilen
» -

f) Ditman Merf. L, VI. p. m. rz6. 137. U
VII. p. 223.

g) Schurzfleifcb. DifH de rebus Slauic. §. r0*
Meinesftl. VatersE. A. Z>!Zd!ojfsUntersuchung,
obdieslavischenundbesondersobotritischenKönige
«inabsolutesRegimentgcsührec?Mftpt. -
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Hertendie friedfertigste Theilnehmung der Vor,
liehmsten(Prii«oriim)fln den Negiecungseschäft

ten deutlichhervor h). Sogar auf der kaiserlü

che»Hofversamluugzu Werben (l 12?) kauman

die Coneurrenz der wendischenVölkerschaftenan

den Beschlüssenihrer Fürsten über dieRegulirung

des Bischofsi Zehenten schwerlichverkennen.

Aus dieser so lange gewohnten gemäßigten

Regimentsform last sich auch das Miövergnügen

der Nation über den Fürsten Gottfchalk erklären.
Ohne Zweifel gab die ausgebreitete und fast

Nlgllche Macht desselben,verbundenmit derFreundt

fchaft der Sachsen, der fürstlichenGewalt em

starkes Uebergewicht. Ohne Zweifel brachteaber

mich ebendas eineneue Springfeder in den rohen

Gemüthern des freiheitliebendenVolks an, um sich
einem so beschwerlichenJoche auf einmal wieder
zu entreissen. Und das war die Veranlassung zu
demUebergang der höchstenGewalt von dem bi&
Herigen uralten Regierhause, auf ein neues Oberi
Haupt. UnstreitigwüsteKruko den Umfangeiner
Würde die er blos derWahl desVolks zu danken
hatte bessernach dem Geschmak und den Sitten
der aufrührischenNation zu mäßigen, wiewol es
zuletztdoch nicht an Misvergnügten fehlte, diees
mit dem Ueberrestedes vertriebenen Regentengei
schlechteshielten.

AI«
h) A Ex. Helmld.L.I. ap. 14.
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AlsStädte werdenausserAldenburg,Städte.
MecklenburgundRatzeburg,indemobotri,
tischenReiche auch noch ©dwcrin (ic»i 8),
LübcckundLenzen(lO^s)nahmhaftgemacht.
Obgleichman sichvon der Anlage und Verfassung
der obotritischenStädte einen ganz andern Bei
grif machenmus, als von den deutschen,so ha«
bei, sie doch vor den Städten der Redarier das
voraus, daß sie sich noch bis auf den heutigen
Tag erhalten haben, anstatt von denmeistender
letzterenauch nicht eineSpur ihres Daseins übrig
gebliebenist. Zum deutlichenBeweis, daß bei
unfern Wenden die Baukunst schoneinen höhen»
Grad der Cultur erreichthabe, als bei ihren fud*
istlichenNachbaren. Ohne Zweifel haben iene
KiefenVorzug, wie die deutscherenNamen ihrer
Städte beweisen, dem friedlichen;Umgange mit
den Sachsen zu danken.

Die Handlung der Obotriten schienmit der Handlung,

ehemaligenStadt Rerich zu Grunde gegangen zu

sein. Auch waren die unerschwinglichenAuflagen
der Sachsen wol nicht das Mittel, die Handlung
empor zu bringen. Sie hatten seitdem keinen
Seehafen mehr, und die wenigeSchiffahrt schien
keineandre Absichtals die Seeräuberei zu haben,
womit sie den Dänen sehr beschwerlichwurden.
Indessenfehltees der Nation dochnichtan Gelde,
das beweisenebendie baaren Abgabenan die Her«
Zögezu Sachsen und an die aldcnburgischenBi«

E 4 schöfe.
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schöft, so kümmerlichsiesieauchaufkrachten. Da
sie nun selber keine Bergwerke befassen, so kan

man denUmlauf ihres Geldes, ausserder wen»

gen Beute in auswärtigen Kriegen, füglichaus

keinerandern Quelle, als aus einem HandlungSi

verkehrmit den Sachsen herleiten, bei denenin

diesemZeitraum die Harzbergwerkeschoneinerei»

cheAusbeute an gemünztemSilber gaben. Auch

koute eö den Wenden bei der vorzüglichenFrüchts

barkeit ihres Landes, nicht an Gelegenheit zum

Absah ihrer Naturprodukte fehlen und da sie

vermuthlich auswärtige Bedürfnissegerne entbehr«

ten, so (fandensiemit den Sachse» im Aetivhandek»
Ackerbau. Der AckfrdNU «nd die Viehzucht machten

also den Nationalreichchum und das hauptsäch¬

lichsteGewerbe aus. Auch war es an sichb#

trachtet, der Jndüfirie des slavischenLandmannes

keines weges uachtheilig, daß Otto der Grosse»,

anstatt die Einkünfte des Bischofs zu Aldenburg

auf den ungewissenErtrag der Zehenten ankoms

men zu lassen, eine fixe Abgabe an Naturalprw
duckenauf die wendischenAeckervertheilte, wen»

mir die übrigen starkenAuflagen nicht so verderbe

lich für den Nahrungsstand gewesenwären.
Landes. So wie die Grenzen des obotrischenReichs

nichtallemal von gleicherAusdehnung waren, ss

scheinenauch die Schriftsteller ungewiß gewefe»

zu fein, was für einen Titel siedenOberhäuptern

derselbenbeilegen wollen. Der königlicheTitel,
der
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der nuralleinim Anfang dieserPeriode vorkam,
wirdseitder nähernVekantschastder Deutschen
mit denObotntennichtweitergebraucht,sondern
stattdessenwerdendie hiesigenFürstenbald Re¬
guli, baldSubreguli, baldPrincipes, baldauch
Seniores oderSatrap«: genant, bis GottfchalL

sichwiederzu einembemtth? königlichenAnsehen
emporschwinget.

Von der Thronfolgeverwandeltsichunsre
hievorigeMuthmassungnun in dieunwidersprech«
lichsteGewisheit, daß man darin dieRechtedes
Erbgangs in unverrükterOrdnungvonVater auf
Sohn heiligbeobachtete. In wiefernaber mehl
rere Brüder an der Erbfolge eoneurrirethaben,
läst sichnichtbestimmen,weil dieGrenzensowe*
nig, als die Verwandschaftmehrerzugleichüber
dieWenden regierendenFürsten jedesmalbekant
find. Auchselbstnach GottschalksErmordung,
wie manimTumultdieregierendeFamilieverlies,
scheintsichder Eindrukvoniener Sneeeßionsordi
itungbeiderNation nichtganzverlohren,sondern
vielmehr, nachdemsichder Haß gegenden ent«
trohnteuFürstenstammcinigermaassenabgekühlt
hatte, demübriggebliebenenSprößlinge desselben
die Rückkehrin seineallen Rechte erleichtertz»
haben.

Die EinkünftederFürsten, welchebis dahin Stemm»

vermuthlichwol nur in demGenus ihres Land,
«izenthumsbestandenhatten, bekamendurchdte

E 5 Aöj
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Acquisikiondes Bischofs-ZehentenCpontificalc
iributum) unter Billugs Regierungeinen be¬
trächtlichenZuwachs. Welüastens ist e? gar
nichtwahrscheinlich,das MizislavnachderVer,
heirathnngseinerSchwesterund nachder Einzj«
HungdesKlostersMecklenburg,sicheinersohüb-
schenundsichernRevenüe, zu derenunweigerlichen
EntrichtungseineUntenhanennun schonsolange
gewöhntwaren, sollebegebenhaben. Dies wä»
re also die älteste Spur einer landesherrliche«
Steuereinnahmein den hiesigenGegenden. Sek
bige bestandenin einem Maas Korn, vierzig
Strängen (rcfliculi, Risten) Flachs, und 12
PfennigenfeinSilber vonjedemPfluge,faracro)
wozufo viel Land, als man mit 2 Ochsenoder
einemPferdebestellenkonte,gerechnetwurde,nebst
nocheinemPfenning für die Hebungöbedienten.
Da mannirgendsfindet,daßdieBemühungender
Prälaten zur Wiedererlangungdiesereinmalven
äussertenHebungvon Erfolggewesen,soistkein
Zweifel, daß die Fürsten nichtauchnachherin
dem Besitzderselbensollengebliebensein.

Verhält- Wie dieWägernund Polabenin dervorigen
ü'br'ig^n keinvondenObotritenabgesondertesVolk
Wenden, ausgemachthaben, sohallensieauchin dergegen?

wärtigenmit ihnenim ganzeneinerleiSchicksale
und seit GotlschalksZeilenwarensieauchwieder
mit ihnen unter einemgemeinsamenOberhaupte
vereinigt. Der ehemaligeNativnalhaßzwischen

den
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tenObotritenund Milzen, deruns zuerstmit den
hiesigenGegendenbekantmachte,schiennun ganz
erloschenzuseyn» OhneZweifelwar diebetrübte
Erfahrungvcn dcnFolgen derEinmischungeines
fremdenSouveraiuS in dieseeinheimischenHändel
derbesteGarant für ihrewechselseitigeFriedfertige
fett. Ein gemeinschaftlichesBand hielt sie viele
wehrin-unzertrennlicherVerbindungunter einans
der: das war das System ihrer altväterlichenRee

ligion. Zwar fehltees in keinerGegenddesLan-Religions»
des an Götzentempelnund Götzendienste. AlleinBerfas«

denRang vor ollenandernbehauptetedochderzu f""9'

RiedeMl, einerim LandederRedarier, mitten
in einemdichtengeweihetenWalde,einemschauere
lichenSee gegenüber, liegendenStadt. Hier
fihe man alle wendischeGottheiten, unter denen
Lumüstti sichimBesitzderallgemeinstenRatio-
ualverehrungbefand; nie zog man in einen
Krieg, ohnehier seineAndachtverrichtetzuhaben, »
und niemandkehrteohneGeschenkefür diesenGüte
tersitzsiegreichzurück. Weil aberdasganzePan¬
theon, mit allenseinengöttlichenBewohnern,nur
aus HolzvonMenschenhändenverfertigetwar, so
fönte es der Zerbrechlichkeitnichteben sehrTroz
bieten '). Nachdemes, aus irgendeinerunbe«
merktgebliebenenUrsache(nach1020) einOpfer

der

• i) Ditmar. Merfelurg.I, VI, p. m. 13f. 7Z6.
Hn. ConsistorialrachMasch gotttödienstlicheAl-
tktthümerderObotrittn,177z.4. .
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derVergänglichkeitgewordenwar, wobeiauchdaS
ganzeAndenkendesOrtSselbstverlorenging, blieb
dennochder Hauptsij des Götzendienstesin dem
Landeder Redarier. Rethm, vierTagereisen
vonHamburg,mittenin einemtiefenSee belegen,
wardnun ebensoberühmtdurcheinengrossenTenn
pel, worinein goldenerauf Purpur ruhenderRlU
degüst Gölterkönigwar-, und öfneteseineneim
Thore allenOpferndenund Nachfragendenausder
ganzenNation k). Dieser häufigeBesuchan«
dächtigerPilger gab demMuch und demReich-
thum der Redarier ein beträchtlichesAscendant
überalle J) ihre Landesleute,undbliebdaherauch
ein sichererBürge für die dauerhafteEintrachtmit
ihrenübrigenGlaubensgenossen.

Verhält- Das Verhältnis derObotritenmit dembeut*

fccmbeut-̂ en ö^ttesichfeit dervorigenPeriode ges
schenRei-waltigverändert. Seitdem das Amt einesHers

zvgözv<Sachsen mit der königlichenWürde ttt
Deutschlandin einerPersonvereinigtwar, glaubte
Heinrichder I. einendoppeltenBerns zu haben,

dt©

k) Adam. Bremen/,\ 1.c. Cap. XI. Wo die Stadt
Rethra eigentlichgelegenhabe, dasbleibt, beialle»
darüberangestelltenUntersuchungen,nochimnikc
»mgewis.(SchreibeneinesMarkers, S. !;.) S»
viel siehtman wohl aus den angeführtenwesentli»
chen UnterschiedenmitGcrviöhtlt, daßRiedegafi
und ^echra unmöglich ein und derselbeOrt habe
seynkönnen.

l) Helmold,L, I. cap.si. §, i»
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die WendenseineschwereHand fühlenzu lassen.
Von demerstenglüklichenFeidzuge(9zi) an bet
trachtetemandieObotritennur als besiegteFeinde
desReichs. Man verliesdabeiganz denPlan,
dendermenschenfreundlichereKarl beyseinenEtt
oberungenbefolgte, den er selbstin Ansehungder
Sachsenin Anwendunggebrachthatte. Karl
machteseineUeberwundeneuzuMitgenvsscnseines
Reichs; er suchteihnen allmählig die Sitten,
SpracheundGesetzederFrankenbeizubringenund
wachtesie allerRechteseinereigenenUnterthanen
«Heilhaftig;ihre Fürsten mustenseineGerichts-
barkeiterkennen,feinemHofe und mit ihrenUns
terthanen, gleichallen frankifchenGüterbesißern,
feinemAufgebotfolgen,ober ihnengleichimübn*
genihreinnereVerfassunglies; dadurchverlohc
sichnach und nachalle Antipathieund alle Uns
gleichheitoderUnzufriedenheitzwischenUeberwin»
derundUeberwundenen.Jtzt hingegen,da sichdie
deutscheVerfassungso merklichveränderthatte,
da die Herzogeund Grafen mehr Ancheilan der
Reichsregierung,mehr eigenfhümlicheGewalt in-
den ihnen anvertrautenProvinzen befassen,ihe
war es ihnennichteigentlichum mehrereTheilha»
for an ihrerStaatsverfassungzu thun, man war
schoneifersüchtigerauf denVorzugein deutsche«:
Reichsstandzu seyn und fürchtete nachtheilige
Folgenfür die erst aufkeimendeVerfassungvon
der Aufnahmeneuer Viitgliederin ihreGemein«,

schaft.
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schaft, deren Sprache man nichteinmal kante.
Es fehltzwaraus diesemZeitraum, wo sichdie
Erzbeamtendes Reichs nochnicht in demaus»
schlieölichenBesitz des Wahlrechtsfestgeftzthat¬
ten, nichtan Beispielen, wo auch(984, 102^}
wendischeFürsten an den deutschenKöniqSwqhlel»
unmittelbarenAncheilnahmen. Alltin da ftlbst
mittelbare Reichsunterthanendamals nochnicht
ganzdavonausgeschlossenwaren,sowurdenauchdie
FürstenderWendendadurchnochkeineReichestände.

In so fernediebesiegtenWenden nichtganz
bezwungenund ihresEigenthumsgänzlichberaubt

werdenkonten, wie die in Meissenund in der

tausiß, bekümmerteman sichwederum ihreVen

feinernngnochum ihre Beschüßung. Das einzu

ge, was Otto d. G. in dieftr Absichtfür siethat,

war dieSorge für ihreBekehrungzum Christen?

thum. Man verlangteauch von ihnen keine
KriegsdiensiedurchEinführungdesnunin Deutschs
land herrschendenLehnssistems. Sie wurdenvon
den Rechten, wievon denVerbindlichkeitendeuti
scher Einwohner ganzlichausgeschlossen.Aus
einemseltsamenNationalstolzglaubtendieSachi
.fen, als Christenund als dasersteVolk Deutsch»
lands, ihren heidnischenFeinden alle Pflichten
der Menschlichkeitversagenzudürfen; dieGcfan,
genen, diederRachedesUeberwindersentronnen,
wurdenals Knechteverkauft,undvielleichtistvon
dieserBehandlung der Slaveu das Wort (£f

ve
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Ve in die Deutscheund andre Sprachen aufge¬
nommenworden. Um sie in Abhängigkeit zu
erhalten, bedientemansichebendes Mittels, wos
mit die mächtigenUngarn Deutschland belastet
hatten. Man nöthigte sie zur Entrichtungeines
jährlichenTributs, einer Verbindlichkeit,die den
Begriffen eines frcigcbornenDeutschengeradezu
wiedrsprach.

So lange das Amt eine« Herzogs zu Sach- Mit de»
fen mit der königlichenWürde von Deutschland
in einer Person vereinigtwar, wurden zwar die

4

wendischen Kriege hauptsächlichmit sächsischen
Waffen geführet, weil aber der Erfolg immernoch
zweideutigblieb, lies sichauch noch keinEisten»
eines Verhältnissesmit Sicherheit formiren. Die
erste Zinspflicktigkeit(s z,) hatte bald ein Ende,
und erstnachdem redarischenKriege, wie beid»
Beziehungenvon einander getrennt wurden, gtt
lang es Hermann Billungen (96 z), ienes Vers
hältnis wieder herzustellen. Nun blieb zwav
die Aufsichtüber die Obotriten, die in ander»
GrenzgegendenDeutschlandes von Markgrafen
verwaltetwurde, eineherzoglichePflicht und Her?
mann Billung maßte sichsogar die Gerichtöbari
keit überihreFürstenan,die nachdeutschenGründl
sähen nur der König an der Spitze ebenbürtiger
Genossen über Fürsten ausüben konte. Die
Zinsbarkeitder Wenden hingegenbliebnochlang«
eineRevenueder königlichenKammer. Worin

diese
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dieseAbgabebestanden,istnirgendsbestimmt,vw
mnthlichaber war sie, so lang sie unmittelbar
demKönigberechnetwurde, nur sehrgelinde,weil
man nieKlagendarüberhört, und solangesie sich
in dieserLagebefand,hieltdieFmcktfür dieSacht
ftn demVersuch, ienerVerbindlichkeitsichzuenk
ziehen, so ziemlich das Gleichgewicht» Die
eigentlicheZeit, da sichdiesachsischenHerzogeselbst
ermächtigethaben, dieseEinnahme mit der Be«
fchwerdeder Aufsichtüber die Obotritenzu com*
pensirenund sichselbstin den Besitz derselbenzn
fetzen, last sichschwerlichbestimmen.Wahrschein-
lich aber, wenn es nichtschonwahrendder Em,
fernung der jungem Otlonen aus Deutschland
geschähe,gehörtedieseAnmassungmit zu den Be¬
drückungen,worüberunsreWenden in demkurzen
ZwischenreichenachK. Otto des III. Tode seufze
ten; Und da Heinrich der II. den Sachsen, ehe
sie ihn als König anerkanten(1002), die unge«
kränkte Erhaltung ihrer Rechte und Gewohnheit
ten versichernmuste"), so war nachheran die
Wiedererlangung dieses königlichenVorrechts
nicht weiter zu denken. Nun richtete sichdie
Summe dieserAbgabenur nachden Bedürfnissen
des Herzogszu Sachsen, und ein sounleidlicher
MiöbrauchseinerGewalt machteendlichdurcheinen

förm«

fn) Mafcou, in Comnient, ad Hernie, II, §.
Ji.p.ni»
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förmlichenAufstandderganzenobotritischenSteuers
pstichtigkeitnach einer fünfzigjährigen Dauer
(i vsz) mit einmal ein Ende.

Durch gütlicheVerträge ("paflionesj sehte
sichderHerzogwiederin Besitz seinerehemaligen
Rechte; dochhatte das herzoglicheAnsehensosehr
dabeigelitten, daß er kaumdurchBlltLN diewen-
bischenFürsten zur Entschädigung des Bischofs
von Aldenburgdisponircnkonte, zufrieden,wenn
er nur seine Schatzkammermit dem Vermögen
ihrer Unterthanenbereicherndurfte. Worin iene
Verträge bestandenhaben, weis man nicht; der
GeizderSachsenüberschrittsieaberbald. K. Co»u
rad der Ii. stelltedarauf, nebstandern königlichen
Vorrechten, auchdas Besteurungörechtder Wen-
den wieder in die Hände des königlichenFiseuS
her, vermuthlichaber blieb diese unmittelbare
Einnahme nur auf seinenAusenchaltin Sachsen
(1024) eingeschränkt;dochhört man lange von
keinenKlagen der Obotriten über die Sachsen,
sondern beide Theile leben in ununterbrochener
Friedfertigkeit. Wahrend der Minderjährigkeit
Heinrichsdes IV., dieserfruchtbarenQuelle ss
vieler Veränderungen im deutschenStaatsrechte,
gieugeirdieErpressungender Sachsen wieder bis
zur Unmäßigkeit, und triebendie Erbitterung der
Nation so weit, daß sie(1066) auch die Unter,
thanenpflickkengegen ihre angestamtenFürsten
darübervergas, und uachverschiedenenfruchtlosen

F Ver,
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Versuchenabstitcn der sächsischenHerzoge, in
den Zustand der gänzlichenIlnabhängigkcitund

Zügellosigkeiczurüksank.
' Durch die Rechte der Aufsichtund Bestens

rung, welchefctcHerzoge zu Sachsen über die

Ol'vtritenausübten, wurden letztereübrigensvon

derOberherrschaftder deutschenKönigeund Kaiser

doch nicht ausgeschlossen. So wie die Herzoge

selbstihr ganzesAmt nur einerwiderruflichenkös

»liglichenBegnadigung, die damals nochnicht

auf die Erben ging, zu dankenhatten, so waren

auch alle demHerzogthum untergeordneteLander

mittelbare Angehörigedes deutschenReichs und

deren Bewohner ursprünglichwürklicheUnterthas

nen des Kaisers. DieseHattensichauchihrer ober»

herrlichenRechtesowenig begeben, daß sie vieli

mehr, bei der damaligenWandelbarkeilihrer Hoft

Haltung, in allenProvinzen, wo siesichzur Zeit

aushielten, alle diejenigenRechte, in Concurreiiz

mit den Herzogenund Grafen, unmittelbar ausi

übten, in deren ausschUeslichemBcsiß sichdiese

sonst befanden. Wie auf der einen Seite die

Obotrirenoft dieunmittelbarenWirkungenderkau

serlichcnUngnadeim Kriegeerfahren musien, so

fehltees auchauf der andernSeite nichtan Bei»

spielen,wo die Kaiser während eines persönlichen

Aufenthalts in Sachsen Zusammenkünftemit den

wendischenFürsten veranstalteten,ihreAngelegen-

heilenselbstentschiedenundihreStenern nmnitteb
bar
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bar erhoben. Das Beispiel der richterlichenEnt¬
scheidung,welcheConrad der II« in denStreitig-
keilenderMilzenmit denSachsen auf einemJu¬
diciumPrincipumzuWerben(lozs), ver-
MittelsteineöZweikampfszumVortheil der Wen-
denfällte"), enthält sogareinenBeweis, daß die
Kaisersieauchvon den gemeinenRechtöwohltha-
ten des damaligendeutschenProzessesnicht aus-
schlössen,sondern ihnen gegendie Sachsen Ges
rechtigkeilangedeihenliessen, und vielleichtven
/chaste eben diesesPräiudicium unfernObotriten
auch eine Zeitlang Erleichterung des sächsischen
Joches. Ausserdemaber nahmen die Kaiser um
mittelbarkeineNotizvondenSchicksalenderWen»
den, undalle ausserhalbSachsen vor demköniglis
chenRichterstuhlgebrachtenKlagenwider sieweit
ren ohneErfolg.

Nach Conrads des II, Zeitenfindetman aber
auch vonienen Einflüssender königlichenGewalt
kein Beispielin denhiesigenGegenden, und un-
ter Heinrich dem IV. hörten sie gänzlichauf.
Die ewigenMiShelligkeitendesselbenmit demrö¬
mischenStuhl, mit feineneigenenUnterthanen
und mit feinen leiblichenSöhnen, erlaubtenihm
nicht, an so entfernteAeusserungenseinerohnehin
genug geschwächtenMacht, zu denken.

n) Mppo in vita Gonr. Sal. beim fiflor,, T.
Iii. p.475.

L 2 Dritte
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Dritte Periode.
Lehnsverbindungder Obotritenmit

dem Hcrzogthum Sachsen.

IIOZ^ l lZl. (76 Jahre.)

Quellen.
Von dieser Zeit an sind als einheimische

Schriftsteller anzusehen:

HELMOLDI (presbyteri) Bofottienßs Cbronicon Sla-

norum (bis 11 70), nachher dessenContinuator

ARNOLDVS ( Abbas ) Lubecenfis cura Henr>

BANGERT. Lubec. 1669, 4.
SAX0N1S GRAMMATTICl hiftorin Daniae, Edic.

Stcj)h, Stcphanii, Sorae 1644, Fol.

Eottscha!ksjüngererSohn ^»emnch.

einrich kantedie Denkungöart seiner Lands«
lenkezu gut, als daß er sichauf ihre Treue

sicherhalte verlassendürfen. Er muste sichals»

nacheinerStühe vonaussenumsehen, um dieRus

he seiner Regierung von innen zu bevesiigen»
Durch seinen langen Umgang mit Dänen und

A) Geschichte.
1.

1105*1126.

Deut,
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Deutschenhatteer sichohneZweifelvon den Vor,
»heilendeSnun in ganzEuropa eingeführtenLehns¬
systems, als dein zuverlaßigftcnMittel, einem
Schwächerenin diesenunruhigenZeitender nllge,
meinenBefehdungenSchutz und Beistand zu ver-
schaffen, überzeugt. Zu dieser Schutzleistung
schienihm vermuthlichder Herzog (Magnus) zu
Sachsen, der ohnehinseinmütterlicherVerwand,

ter war a), nicht allein gelegner, sondernanch
mindergefährlich, als etwa dieweichlichenKönige
Pannemarks. Auf der andern Seite hatten

die Sachsen von einer mehr als hnndenjahrigen
Bekantschaft mit den Wenden am Ende nichts

weiter, als die kostbareErfahrungübrig behalten,

daß dieZinsbarkeitnichtdas Mittel sci, so unru¬

hige MachbarenmitNutzen in Unterwürfigkeitzu

erhalten. Ein geringesMaas von Steuer war
denBedürfnissenderHerzogsund demAufwände,
den siezurBeschützungdesReichsauf dieserSei-

te machennnisten, nicht angemessen;ein jedes
Uebermaaöaber brachte die Nation sogleichin

Wuth und diegrenzenlosenWürkungen der leßtc-
ren überwogenbei weitemden vieljährigenVor-
theil überspannterErpressungen. Hingegenhatten
sieebenhiedurchdenMuth und dieTapferkeitder
Wenden kennengelernet,und dievielen, gcosten-

theilSzuihremSchadengeendigtenKriege, weiche

F Z si-

a) GebhardiOrigg. Meclenbiirg,p 2^,'



86 ErsterTheil.

sie eine Zeitlang mit dem K. Heinrich dem IV.

geführt hatten, föntensie leichtauf die Betracht

tuin; zurükführen, wie nützlichihnen die Treu«

tapferer Vasallen bei ähnlichen Gelegenheiten,

woran dienunmehrigeVerfassungDeutschlandes,

bei dessenVerhaltnissenmit dem römischenHofe>

nie einen Mangel besorgenlies, werdenkönte.

Sobald Heinrich daher nur von den vesten

Oertern dieKruko bisher inne gehabt, Besitzge¬

nommen und seinevornehmstenFeinde aus dem

Wege geräumt hatte, wandte er sichan den H.

Magnus, und schwurihm denEid derTreueund

der Gewärtigkeit (iuramentum fidelicatis ac

iubiedionis) j zugleicherlies er die Nordalbin^

gier des beschwerlichenJochs, worunter sieKrw

io hatteschmachtenlassen, verbandsichmit ihnen

auf das unverbrüchlichste,und mit Freuden vcr-

sprachensie ihm dafür wieder die unverdrossen

sienKriegsdiensteb). Daß aberauch, ausserdiel

fcr besonder»Dicnstverpflichtungder Holsteiner,

Stormaren und Dirmarsen, derHerzogselbsteine

algemeineHülsöverbindlichkeitbei dieserGelegene

heit übernommenhabenmüsse,lehretderErfolg.

Heinrichs aufkeimendeGewalt ersirektesich

bis izt nur über dieWagrier und Polaben. Die

südlicher»und östlicher»Wenden, des sanfte»

Jochs des Christenthumsund des fürstlichenBei
stew

b) Helmold.L«I« cap,34, §. 3,4.
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sreurungörechtS,das ihr neuerFürst ihnen cuiflc#
gen wolle,ungewohnt,verschwurensicheinmüthig
wider Heinrichenund wählten sichein den Chri»
sie»gehäßigesOberhaupt. Magnus und dieübri-
gen verbundenenSachsen werden sogleichzum
Beistand aufgefodert und liefern den Rebellen
beiSwilow im Polabcrlandeein soentscheiden^
des Treffen, daß von dieser Zeit an alle östliche
Wenden, dieObotriten, Kißiner, Circiyauerund
übrigenWilzen,gleichdenPolabenundWagriernc),
HeinrichssteuerbareUnterkhanenbleiben. Heinrich
benuht seinen Sieg durch die Wiederherstellung
des Wohlstandesund aller Künste des Friedens
in seinenStaaten. An der Stelle des Geistes
der Räubereiund derLandstreichereimachter durch
HeilsameVerordnungenden Ackerbauund andere
nützlicheHandthierungen unter seinen Landöleu-
ten algemeiner. Die Wiederherstellungdes Chrit
stenthumSaber bleibt noch auf die Stadt Lübeck
eingeschränkt,weil Heinrichdaselbstseinegewöhn,
licheHofhaltungaufschlägtd).

In Sachsen verblühetenun der BiNungische/
Mannsstammmit demH. Magnus. Das Her* ?

zogthumSachsen, mit der kurzzuvorvon demsel?/
ben acquirirten tehnsherrlichkeitüber die wendü
scheuLande, fiel darauf in die Hände des Ober-

F 4 lehnö-

c) Hclmold.I.c.§. s - 7«cap,z6. §. 6»
Hclmold. c, 34, §.7.8»



88 ErsterTheil.

lehnsherrn, K. Heinrichsdes V. der um ebendie

Zeit seinemVater K. Heinrichdem IV. gefolgt

war, znrük. Er verlieh selbigeswieder an den

Grafen Lotharius von Supplmburg, Besitzer

der Nordheimschek,und BraunschweigfthenErb«

guter, und dieserstand seitdemder Regierung der

Sachsensowol,als derWenden, mit gleicherMass

sigung vor. Auf unfte Gegendenhat übrigens

dieseVeränderung keinen weitern Einfluö, als

daß der neueHerzogdas entlegenereNordalbingien

einemeignenGrafen, Namens Gottfried, anve«

trauet, der seinenSitz zu Hamburg »imt. Wie

dieser von einer streifendenwendischenParthei,

ji io die Stormarn in Contribution setzte, erschlagen

wird, zieht iothar selbstengegen die Wenden zu

Felde, erobertneunfestePlätzeund kehrtmit Beu¬

te und Geißeln zurüke), Die erledigte Graft

schaftverleiheterAdolfenvon Schauenburg, mit

dem der Fürst Heinrich nachher ununterbrochen

das besteVernehmen beobachtetf).

Die Rügianer (Ranen), die herrschsüchtigste

und barbarischsteSeemacht unter den Wenden,

wölkensichvermutlich bei der Trennungdes ve«

einigten obotritisch>wilzischenReichs von den

Nachfolgern ihres bis dahin gemeinschaftlichen

Regenten, nichtsoschlechterdingsberuhigen. Un,
veri

c) Helmold.c. z f. AvnaliftaSaxoada. 1110»

{) HclmoU. [c. Z6. §. 1. cap. 41. §. s.
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vermuchetlassensichihre Schiffe auf der Trave m4
vorLübecksehenund drohen, sichdes ganzen Wa?
grieiisund Nordalbingiens zubemächtigen. Sie
findenaberan Heinrichenauf der einen, so wie an
Lotharenauf der andernSeite, einetapfereGegend
wehr, und werden von diesemzur Gelobung der
Treue, von jenen aber durch eine blutige Nieder-
läge (Aug. i«) zur Zirispflichtigkcitgcnöihigt.
Nun ersirektesichHeinrichsHerrschaftund Bc-
steurungvrechtüber alle wendischeVölker von der
Elbe, längstder Ostsee, bis zur Oder, ja wenn es
wahr ist,daßauchdiePommernihmunterthanigggf
wesensind&), bis an dieGrenzenvonPolen; und
wegendieserausgebreitetenMacht gaben ihm alle
Wenden sowol, als die benachbartenNordalbin?
gier, den Titel eines Königs 3).

An das königlicheHaus Dannemark, woselbst
seit K. Sueno EstridsonsTode (i 076), dessen
fünf Söhne nacheinanderregierten, hatte Heins
rich einegegründetePrärcnsion wegenseinermüt¬
terlichenGüter, die ihm der jüngsteseinerMut/
terbrüder,K. Nikolaö,(seit l 10s) unrechtmäßiger
Weise vorenthielt. Nachdemer selbigelaiigesehr
dringendvergebensgesoderthatte, gris Heinrich inS

zu den Waffen, und nur mit genauerNoth fand
Nikolaö durchdie Flucht feineRettung in Achtes?
wig, nachdemdie ganze Provinz von Heinrichen

F s cntt

lk) ScbXvarzde finibusRugiae, Aetasl. §. 1r»
g) Hämold,cap. 36. AnnaliftaSaxoada.i 114,



90 ErsterTheil.

entvölkertwordenwar. Umsichhierfür zu rächen,

unternimtderKönigeineLandungbeiLütkelenburg

in Wagrien, und schikt den Statthalter von

Schleswig,Elivo, zuLandeebendahin. AlleinElu

vo wird durch Bestechungvon der Vereinigung

mit den Truppen des Königeabgehaltenund diese

werden von denWenden (Aug. 9.) so übel znge»

richtet, daß sienur mit Mühe wiederihreSchiffe

erreichen. Dännemark und Schleswig bleiben

nochlange den AngriffenHeinrichsund seinerAl»

liirten ausgesetzt. Als nachher des Königs

derssohn, der eigentlicheKronerbe KüNUt

ward, Herzog in Schleswig wird, bietet er

Heinrichen einen nachtheiligenFrieden an, den

S116 dieseraber ausschlägt. Er überfäll ihn darauf

in seinereignenResidenz(Lübeck)und nöthigtihn,

über denStrom (die Trawe) zu fliehen, worauf

das Schlos erobert und ganz Wagrien verwü?

stet wird. Plötzlichaber last der ebensoedels

müthige als tapfere Kanut alle Feindseligkeiten

gegeneinen so nahen Blutsverwandten einstellen,

und auf einerpersönlichenZusammenkunftmit ihm

zu LübeckwirdHeinrichmitdemKönigevölligwie-

der ausgesöhnt. Er verkauftseineganzemütterliche

Verlassenschastan seinenVetter Kanut, dersolche

demKönigefür denbehandeltenPreis überläßth).

Die

h) SaxoGrammatticuf,Lib,XIII, p. 230-233«



DrittePeriode. 91

Die Briezanischen und Stoderanischen Ha^
veler in der Gegend Brandenburg und Havelberg

rebelliren gegen Heinrichen. Um diesem Uebel

beiZeiten, chees sichüber denganzen Osten seines

Reichs verbreitete, zuvorzukommen, werden alle

Obotriten und norddbingische Sachsen aufgebo¬

ten; durch deren Hülse wird auch, nach Erobei

rung der Stadt Havclberg, die Unruhe bald wie^

der gestillet. Bei eben dieser Gelegenheit werden

die LlNVNM, ein ruhiges, friedfertiges und von

Natur sehr unzugängliches Völkgen, in einer Ents

fernnng von zwei Tagereisen von Havelberg, durch

einen Sohn Heinrichs, Namens MlstUt, an der

Spitze der vereinigten sächsisch<wendischenTrup-

pen, mit ihrem Fürsten gleichsalödem obotritischen

Zepter unterworfen ').
Auch die Kißiner an der Ostsee hatten noch

einen eignen Fürsren AukNtubüld, (vielleichtden

ehemaligen Heerführer der südlichen und östlichen

Wenden), der das Unglückhat, von dem H. Lo»

thar aus einer unbekanten Ursache feindlich über-

zogen zu werden, bis die Hauptstadt KußlN nebst

andern erobert wird, woraufder Herzog mit Geis«

seln und Beute siegreichzurückkehrtk)„
Ein andrer von Heinrichs Söhnen, Woldes II24

mar,wirdvondenRügianernerschlagen.Um
seinen

i) HeJmold, L.T, c. Z7«

k) Annalißa Saxo ad a, IIÄI,
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seinenTod zu rächen, geht Heinrich mit einem zahl«

reichenHeere Wenden und Sachsen, hauptsächlich

auf den Beistand der letzteren sichverlassend, bei

Wolgast mitten im härtestenWinter über das gefror-

ne Meer und uöthigt die erschrockenenInsulaner in

der ersten Betäubung, den Frieden mit einer gros»

sen Summe Geldes zu erkaufen 1). Weil es aber

den Ueberwunbenen, bei dem Mangel alles Ver-

kehrs mit Fremden, an baarem Gelde gänzlichfehl-

te und daher die versprocheneAbgabe nicht richtig

erfolgte, so unternimt Heinrich zwar mit Beistand

i»S des H. Lothars einen zweiten Feldzug nachRügen,

allein dieser Winter war ihm nicht so günstig, als

der vorhergehende, und beide müssen, nach einer

kurzenLandung, in aller Geschwindigkeituuverrich-

teter Sache wieder nach Hause gehen. Heinrichs

bald nachher erfolgter Tod verstattete ihm keine

weitere Unternehmung gegen die Inselm).
Heinrich hatte jwar ausser Mistue und

Waldemar, die vor ihm gestorben waren,

noch zwei Söhne, ZwtNtepolk und

NUt« Weil er diesen aber nicht Stärke genug

zutrauet?, den Deutstl)?n gehörigen Widerstand

zu leisten, von denen diewendischenLande am niei-

sten zu befürchten hatten, so wolte er lieber, durch

einen vorsichtigenGebrauch der, in seinerWillkühr

stehendenMacht, bei Zeiten einen tapfer» Thron¬
folger

1) Helmeld. c. 3 g. §. I»6.

ni) Annalifta Saxo ad a. i i2s. Helmold,), c,

§. 7, 8.
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folqer bestimmen, als durch die natürliche Eues

ccßionsordnung seine Erblande den Anfällen aus-»

wartiger Feinde preis geben. Auf »iner perföns

licheu Zusammenkunft mit dem Prinzen Kanut

von Dännemark versichert er diesem daher, auS

Dankbarkeit für sein voriges edles Betragen, die

Erbfolge in seinen gesamten Staaten mit einem

Eide. Kaimt hielt es für ungerecht, zum Nach?

theil der Kinder von einem so lieblosenAnerbieten

Gebrauch zu machen, auf Heinrichs dringendes

Anhalten aber, der ihm die Unfähigkeit seiner

Söhne begreiflich machte, nahm er endlich die

Offerte an. Um sichauch im voraus der Gnade

des, nachHenrichs des V. Tode (i 125) zum Kai-

ser gewählten Lothars zu versichern, der zugleich

Lehnherr der wendischen Lande war, macht ihm

Kanut auf Heinrichs Anrathen ein ansehnliches

Geschenk").
Heinrich macht sichdarauf noch um die christ?

liche Religion dadurch verdient, daß er dem from¬
men

n) Saxo Grammatic. 1.c. p. 234. Das eigentli¬
cheJahr laßt sichmit Gewishcit nichtbestimmen.
Weil aber der Geschichtschreiberden Laiser zum
LehnherrnderwendischenLandemacht, welchesK.
HeinrichderV. (1106 =1115) bt fannrlid) nie ge¬
wesenist, s» kandiesesnichtfrüher geschehenseyn,
als nachdemdieköniglicheWürde mit demHerzog«
thum Sachsenin derPerson Lothars(>125) vere»«
nigt worden, und das ist auchum so vielglaubli»
cher, weil damals die Zahl von HeinrichsSöhnen
auf zweiredueirt war, die seingegenwärtigesUr-
theilvon ihnenin derFolgevollkommenbestätigen.
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menVkttltN, einemPrämonstratenftr Mönch, der
eben aus Frankreich zurückkam, die Erlaubniß er-
theilet, in den wendischenLanden daö Christel»
thum zu predigen, und ihm bei der einzigen in dieser
ganzen Gegend vorhandenen Kirche zu Lübecksei-
nen Posten anweiset °). Allein sein bald hernach
erfolgter Tod verspätete die Ausführung des ange-
fangenen Entwurfs nochauf lange Zeit.

I!.

(II26-IIZI.)

Heinrichs Söhne:
a) Zwentepolk,stirbtetwa1129,nachihm

dessenSohn

ZwMlke,stirbtetwanzo.

b) Kanut, stirbt etwa 1127,

nach deren Abgang

KanutLaward, HerzogzuSchleswig,
stirbt 11 zi.

Nach Heinrichs Tode macht Kanut Lawarb

noch keinenGebrauch von seinem SucceßionSrech-

tt, sondern überlast Heinrichs Söhnen die Erb,

folge. Unter diesenentstehen bald heftige Strei-
tig--

v) Helmold. L. I. cap. 4.T.46. Diplomat.Neo-
monafter, m Wt'ßphäl. momim, inedtf» Tora»

II« P«I*



DrittePeriode. 95
tigkeiten, die in förmliche Kriege ausbrechen.
Zwentcpolk, als der allste, maßt sich die Regie-

rung allein an und fügt feinem jüngern Bruder

alles möglicheHerzeleid zu. Wie er ihn zuletzt

mit Hülfe der Holstciner in der Vestung Plön be^

lagert, vermitteln die Angesehenstendieser feiner

Bundvgenossen eine Aussöhnung beider Brüder,

wodurch das Land zwischen ihnen getheilet wird.

Doch überlebt Kanut die Freude eines eignen Üte* ni?
gierungsantheils nicht lange, er wird bald nachher

zu Lütkelenburg, vielleicht nicht ohne Zuthun fei#

ueS Bruders, aus dem Wege geräumt, und

Zwentepolk erreicht nun seine Absichtvon selbst?)»
Während dieserhäuslichen Unruhen war nicht

allein die Ausbreitung des Christenthums in Ste-

cken gerathen, sondern auch die durch Heinrichs

Tapferkeit bezwungenenLandschaftenhatten sichih¬

rer Zinspflichtigkcit almählig entzogen. Zwente^

polk sieht sichdaher nicht so bald in den alleinigen

Besitz der Regierung gesezt, so läßt er es sein et*

steö seyn, die abgefallenen Völker wieder in die

Schranken der Unterwürfigkeit zurückzuführen»

Mit Hülfe des Grafen Adolfs, der Holsteiner und

Stormaren werden zuvörderst die Obotriten, nach

Eroberung ihrer nunmehrigen Hauptstadt Werl?,

wieder zum Gehorsam gebracht, worauf die Kißi«

ner, nach der Einnahme ihrer Hauptstadt (Kißin)
ein gleiches Schicksal haben. Ob sichder Abfall

nicht
x) Helmold. L. I, ca», 4g. §.1-4,
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nicht weiter erstrecket, oder ob Zwentepolk sich
nicht weiter zu gehen getrauet habe, ist ungewis;
Mit den Gefangenen und Geisselnzufrieden, kehrt
er ruhig wieder nach Lübeckzurück 1).

Der dadurch im Wendenlande wieder herge/
stelltenRuhe bedient sichder frommeVicelin, Pries
ster zu Falber» auf der wagrifch t nordalbingi-
fchen Grenze, den unter Heinrichs Genehmigung
angelegten Bekehrungsplan, seiner Ausführung nas
her zu bringen. Zwentepolk bezeigt sich selber
dem Christenthum geneigt und verspricht Vicelineii
üile Begünstigung; zu Lübeck,wohl» Heinricheine
nicht unbeträchtliche Colonie christlicher Kaufleute
gezogen hatte, werden Mißionarien angestellt und
ihnen wird eine Kirche eingeräumt r).

ins Bald aber wird die Ruhe in dieser Gegend
durch einen Ueberfall der Rügianer wieder unters
krochen. Lübeckmit dem hortigen Schlosse wird
zerstört und die Geistlichkeit verjagt. Nicht

IU9 lange hernach wird auch Zwentepolkvon einem ai»
gesehenen Holsteiner, Namens Dasi), mit List
ums Lebengebracht. Sein einzigerSohn AwÜ
Nike wird ihm bald nachher, wie er zu Erthen<
bürg in Nordalbingien über die Elbe gehen wil,

Ii30 in die Ewigkeit nachgeschikt. So erloschHein-
richs ganze Nachkommenschaft, und so traf das

Ur,

q) Helmold, c.46. §. 5« c.48. §. s.
r) Helmold, c. 48, §. 6.



Dritte Periode. 97

Unheil, welches er int voraus von seinen Söhnen

gefällt hatte, in wenig Jahren ein *).
Nun stand dem H. Kanut von Schleswig

von dieser Seite nichts mehr im Wege, das ihm

übertragene Erbfolgsrecht in Anwendung zn britw

gen c). Er ging deshalb persönlich zum Kaiser

Lothar, an dessen Hose er einen Theil seiner Ju»

gend zugebracht hatte, und bat um das N'öfmte

Fürstemhnm der Wenden. Gegen Erlegung eines

ansehnlichen LaudemiumS verlieh ihm der Kaiser das

vbotritischeReich in dem ganzcnUmfange derGcwalt,

die Heinrich besessenhatte, frönte ihn mit eigner

Hand zum König der Obormen, und empfing

von ihm Hasür den Vasalleneid (hominjum) ")»

Doch hat Kaimt von dem stolzenTitel eines Königs

der Wenden nie Gebrauch gemacht *).
Der neue König setztesichzuvörderst in Wa-

grien fest, legte auf dem Berge Alberg eine Ve-s

stung an, die aber vom Gr. Adolf bald wieder

zerstört wird w) und macht mit Hülfe der Holstein

uer verschiedeneglücklicheVersuche auf die übrigen

wendischen Lande, wo sein Sncccßionsrecht aller-

dingö vielen Widerspruch fand. Insonderheit

hatte

s) Helmold. 1,c, §..7-9»

t) Saxo Grammaticut L. XIII. p. 234»

u) Helmold. c, 49. §.1-7.

v) Saxo Grammatik p, 337.

. yy) Helmold, I. c. cap, 53. §. 1.

G
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hatte er hier zwei gefährliche Gegner, Prlbl^la^,
Buthues noch lebendenSohn, (Tratruelero Hen-

rici) der sich bioh.r über fünfzig Jahre im ver,

borgencn gehalten haben muS, und dessen unter,

drükte ?l»sprüche auf die Erbfolge in seinen alt<

väterlichen Staaten nun endlich erwachten; und

Nlktor, einen Grossen der obotritifchenLande (Ma¬

jorem terrae Obotritorum) x).
So klar das Fundament der Prätension des

trsteren vor Augen liegt, so ungewisisteü, aus

was für einem Titel der letztere sich dem Kanut

widersetzt habe; sogar ist die von ihm gebrauchte

Bezeichnung so unbestimt, daß man nicht weis,

ob sie ein cigenthümlicheS oder ein gemeinfchaftl»

chcSVerhältnis andeuten soll. Wahrscheinlich war

er schon das Oberhaupt der Obotriten, als sie von

Zwentepolk abfielen und vielleicht ein Sohn desjei

nigen Heerführers, welchen die Wahl der sämtli»

chen östlichen und südlichen Wenden an ihrer Spi5

He vormals(i i of) dem Fürsten Heinrich entgegen

gestellt halten, wo nicht gar des Zwentubalds,
Fürsten der Kißiner die mit dem Oboe

triten allemal gemeine Sache wider ihre Regenren

zu machen gewohnt waren. Für einen Bruder
Pribislavs berechtigt UNSsicherlichnichts, ihn zu
Halten. Auck ist es eines Thcils unmöglich, daß

beinahe 9 o Jahre nach Buthues Tode noch ein

Sohn desselbenbei vollen Kräften sein Lebensölte
- ' • haben

x) HeJmold. cap, 47« §. 8«
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haben einbi'isscukönnen; und andern Theils ist es gar

nicht wahrscheinlich, daß die Qbotriten, die schon

vor mehr als 60 Jahre» die regierende fürstliche

Familie verlassen hatten, die nachher bei jeder &tf

legenhcitwieder abfielen und kaum mit Gemalt in

Unterwürfigkeit gehalten werden fönten, daß eben

diese,sage ich, einen Abkümling ihres entthronten

Fürsten zum Oberhaupt freiwillig angenommen

haben sollen. Auf der andern Seite enthält aber

auch die von ihm gebrauchte Bezeichnung nochkei¬

nen Grund, ihn bloS für einen Obotritischen von

Adel auszugeben: vielmehr bestärkt sichdie Ver-

mulhung seiner Verwandschaft in aufsteigender

Linie mit dem alten obotritischen Regierhause aus

andern Gründen bis zu einem hohen Grad der

Gewieheil y).
G 2 Dem

j) Von Niklore Herkunft, gicbt es folgende Streit«
fchristen:

l) D. G- G. Gerdes Sammlungen Meckl. Schrif«
ten und Urkunden, M. S. 114.

») 3- IarAorvs Gründlicher Beweis/ daß Nico-
lotus — tin Bruder Pribislai I. —> und also
ein Sohn des IZutKue,nicht aber ein blosserwen-
bischerEdelmann gewesen1 . in Rlüvcrs (ver¬
besserten)Beschreibung des Herzogthums Mrck»
lenburz, II.THeil. I p. 707 -724.

z) Schulden eines Ungcuanren (!) E. A.Rud-
toffs) an seinenFreundin Mecklmburg,berrcf-
send des obotritischenKönigsund Fürsten der
WendenNiklotsdesl. wahrhastenUrsprunglt.
»739/ ?! S. in 4.

4)
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Dem K. Kanut glückte es indessen, sich der

Persviicn dicftr beiden Competenten zu bcmächtA

gen: er lieg beide nach Schleswig in Fesseln legen,

woraus sie theils durch Geld, thcils durch Bürg,

schaft wieder befreiet wurden, als sie sich zur

Anerkennung der Herrschaft KanutS bequemte» z).

Wahrscheinlich würde er sich hiedurch den

Weg zum ruhigen Besiß der wendischen Lande g«

bahnt haben, so wie sich auch das Christenthukn

von ihm vieles zu versprechen Ursache gehabt hätte,

wenn ihm die Zeit dazu übrig geblieben wäre a),

Ohne Zweifel würde er aber auch die wendischen

Lande

4) (?arAorvs) Antwort des Freundes in Mecklenh.

auf daö Schreiben eines Ungenanten, betref-

send den wahren Ursprung:e. l?zy> inLlüvcrs

(verbess.) Beschreibung des H. M. Ul. TheilS,

x Stücks i Anh. y6 S. in 8.

5) (E. A. Rudioffs) fthlieslicheErklärung auf die

Antwort des Freundes in Mecklenburg ,e. in

Gcrdcs Sammlungen zc. IX. S. i - 21.

Nugenfi dißettation, proving that Nie lo¬

cus firfl King of the Venedi and Obotri-

tes, and undoubted progenitor of the pre-

fent princes — of Meklenbnrg,was either

the Son, or a defeendant of King Biuhue;

in his Hiftory of Vandalia, Append, 1,

p. 43f- 44°»
Gebhardt Origines Meclenburg. p. 32» 33»

Origg. Gueljf, T.III, pt 177.178» (M.)

2) Helmoid. I, c. §. 9, ,

a) HelmoJd. I c §, fO. Ii»
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Landein eine nähere Verbindung der Abhängigkeit

»nitdemKönigreichcDänncmark gebracht haben b),

wenn solchesnicht sein früher Tod verhindert hät¬

te, den er (Jan. 8>) in den meuchclmörderischen uz-

Nachstellnngen seines neidischen Oheims, des K.

Nikolas und dessenSohnes Magnus in Daune-

mark fand c).
K Lvlharins rächt diese ehrlose That und den

Verlust eines dem deutschen Reiche so schätzbaren

Freundes durch einen siegreichen Feldzug gegen

die Dänen, wobei gelegentlich auch die Widers

spenstigen Wenden von dem Kaiser gezüchliget

werden^).
III.

(IIZI- li6i.)

a) In Wagrien Buthues Sohn priblss

lebt noch 1156, mit ihm

b) Im Obotntenlande Nlklot (^aioc

rerrae Odorricorum) | 1161.

Mit Kanut iawards Tode wurden Pribislav

und Niklot ihres ihm geleisteten Versprechens

entbunden und beide in ihre hievorigen Rechte zu-

G z tue?#

b) Saxo Grammat. p, 237.

c) Saxo Gramm. 1. c. p. 238 - 240. Die Chrono¬

logie dieses Abschnitts berichtiget Gebhardt i, c.

§. 36. p. 29. Hclmold, c. so.

d) Annalift a Saxo ad a. 1x3 r. Hclmold. I. c,

§• s. 6.
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rückgesißt. So wie beide bisher Genossen im
Unglück gewesen waren, so theiltcn sie auch EM
Vorkhcile dieser günstigen Wendung ihres gemein»
fchaftlichen Schicksals. Pribislav, allein zu
schwach, seine Ansprüche auf die ganze Verlassem
schaft seines Grosvaters gegen so viele unruhige
Nationen geltend zu machen, begnügte sich mit
der Herrschaft über die Wagrier und Polaben, und
überlies seinemFreunde, aus wahrscheinlicherUeber«
zeugung von der Berechtigung desselben,die Reqiei
tung derObotriten e), mit denen sichißt auch dieKißi»
ner undCircipaner vereinigt hatten. Die übrigen, im#
ter Heinriche Zepter vereinigt gewesenen wendischen
Völker hatten sich ohne Zweifel gleich, nachdem
das Band, was sie bis dahin an den obotrilischen
Staatskörper angekettet hatte, mit Heinrichs Tode
aufgelöset war, von ihren nördlichen LandöleUten
wieder getrennet t).

Pribislav und Niklot bekanten sich beide zu
der Religion ihrer Väter. Unter beider Begün¬
stigung hatte daher der Geist des Aberglaubens
und der Räuberei freie Hand, seine uralten Be»
sitzein den Gemüthern der Nation wider einzuneh?
wen. Ihre Gottheiten wurden nun reichlichmit
dem Blute der Christen bewirthet, deren sichdie
unruhigen Wenden auf ihren räuberischen Streife»

reien

e) Hclmold. L. I. cap, 52. §. 1.

5) Schreiben eines Ungenannten, Nikldts des I. Uk«
K>r«»gbetreff. S. 69. 70.
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reien zu Wasserund Landein der Nachbarschaft

bemächtigtenS).
Vicelin,derwol einsähe, daß beidiesenIlm»

ständenseineMißion sichwenigFortgangzu ver- l

sprechenhatte, war ans Mittel bedacht,durchHül--

fe des weltlichenArms fernenPredigten bessern

Eingangzu verschaffen. Er beredeteden K. ioi

thar unddie KaiserinRichenza, eineBergsestung

in Wagrien anzulegen. Nicht alleindie Nordels

bingier, sondernauchdie wendischenFürstenselbst

wüsten, aus GehorsamgegendenKaiser, Dienste

zu diesemBau leisten,ob siegleichdiegefährlichen

Folgen davonfür die Freiheit ihrer Staaten mit

Bekümmernisvoraus sahen. Das Schlos wur-

de Segeberg genannt, und mit einerzahlreichen

Besaßungversehen. DieseVertheidigungS-An»

staltvermehrtederfrommeKaiserzuViceliuSVor«

theil mit verschiedenengeistlichenStiftungen,] und

befahlPribiölav, beyVerlustseinerGnade, alle

möglicheAufmerksamkeitfür diesen Geistlichen,

mit demfestenVorfaß, dieganzewendischeÜuw

lion in demSchoos derchristlichenKirchezu ver<

einigen>').
Nachdemauf solcheArt die Verfassungder nz6

Sachsen und Wendenin Ordnung gebrachtwar,

l'ibergabderKaiserdasHerzoKhumseinemSchmie«

gerfohn, demHerzogHenrichvon Baiern aus der

/. . G 4 berühm-

<lg)Helmoli.i.c»p.s2.
h) Hclmold.cap, sz. ;
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berühmtenFamilie der Welsen '), dessenMuk
ter Wulfhild eine Tochterdes leztenbillungische»
HerzogsMagnus gewesenwar. Wie aber bald

1137 nachherK. Lothar mit Tode abging, machteder

Markgraf Albrcchtvon Salzwedel aus demHause

Balsensiädt, gleichfalöein Enkel des H. Magnus

von dessenTochterEilike,demH. HeinrichdenBeD

fiß des Herzogthums streitig, und erwürktedar?

über eine günstige Entscheidungvon demneue,»
KönigConrad vonHohenstanffen,derHeinrichen

in die Acht erklärte. In dem hieraus nothwen,

dig entstehendenKriege, worinn derMarkgraf an«

fangs glücklichwar, ergriffendie Nordalbingier

die brandenburgischeParthei; darüberward Graf

Adolf der II. (feinesVaters Adolfs des i. Nach¬

folgerfeit 11 30), weil er derKaiserinund ihrem

Schwiegersohn nicht untreu werden wölke, vm

trieben, seine Grafschaft aber vom Markgraf

Albrecht einem gewissenHeinrich Büdewtde
verliehenk).

Dieser sächsischenUnruhen glaubte sichPrit

bislav von Lübeckaus bedienenzu müssen,um sich
der beschwerlichenNachbarschaftvon Segeberg zu

entledigen. Er erreichtenicht nur hier seine«

Zweck, sonderndurchzügelloseStreifereien setzte»
die

i) Helmold.c. 54. §. T, OriginetGuelßcaeLih*
VI. cap.1V.§. 20, Tom.II. p-346, le<^.

£) Beimeldtcap, 541
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dieWendenwährenddicscSKrieges ganz Holstein

in Strecken, wiewoi er dennochder. seinem

Schuß anbefohlncnGeistlichkeitin seinerResidenz

schonte, Allein eben dieseUnternehmungward

das ganzeUnglück des guten Pnbielavö. Nicht

alleinbekomter unterdesseneinensehr unangenehm

wenBesuchvon den allen Fcindendes fürstlichen

HauseS,den Rügianern, unter Anführnng ihres

Fürsten Racc, aus der NachkommenschaftKru-

kos, worüber Lübeckganz zerstöretwird; sondern

der Graf Heinrich Vadewide rächt sich auch, mit nzZ

Hülfe der Holstcinerund Stormaren durcheinen

gedoppeltenEinfall in Wagrien, wodurchdas

ganze iand von der Snale langst der Ostseebis

an die Trave ein schrecklicherSchanplaz derVer«

Wüstungund iede Vestung erobert wird >).
Inzwischenwird das Glück demH. Heinrich

günstiger, und er kömtzum ruhigen Besih des

Herzogthums; Heinrich Vadewide muß nun in

HolsteinwiderdemGr. Adolfweichen. Umerstem

ren aber für diesenVerlust zu entschädige»,muS

Pribislav, nach dembald darauf erfolgtenTode n38!

des Herzogs, ein trauriges Schlachtopfer der

Kabbale an demHofe des jungen HerzogsHein*

richö abgeben. Hier säheman Wagrien nun für

eineeroberte Provinz an. Die verwitwete Herl

zogin Gertrud, um demGr. AdolfVerdruö zu

erwecken,verlieh solchesHenrichBadewiden für

G 5 eine

\) HehnoJd, cap« s s. ,
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eine Summe Geldes. Wie nachherderjungeHers

114» zog bei seinerAussöhnung mit dem K. Conrad,

durchAufopferungdes baierschenHerzogthums,in

demBesitzvon Sachsen bestätigetwird, und die

bisherigeHerzoginVormündcrin, nachihrerzmeii

ten Heirath mit dem nunmehrigen Besitzervon

Baiern, demMarkgraf HeinrichvonOesterreich,die

RegierungdesHerzogthumsSachftnniederlegt,weis

Gr.Adolf demjungenHerzogunddessenRäthendurch

eine vorzüglichereGeldsummeseinevorzüglicheren

Ansprücheauf Wagrien begreiflichzumachen. Um

endlichbeideCompetentenmit einanderzu vercinba?

ren, musPribiölav wiederzumStaatsopfer dienen.
Adolf behältWagrien mit der Vestung Segeberg,

HeinrichBadewieden aber wird zu seinerSchade

losHaltungRatzeburgmit dem Polaberland angei

wiesenw). So gingendiesevieljährigenschönen

Provinzen desehemaligenöbotritischenReichsver<

lehren; Wagrien wurde bald völligauf deutschen

Fuß eingerichtet,und Lübeckan einerneuenStelle
wieder erbauet. Pribiölav aber, zu schwach,
um so überzeugendenGründen die Wage zu hat*
ten, mustesichdamitbegnügen,daß ihm der Gr»
Adolf von dem ganzen wcikschichtigenUmfange
seiner grosväterlichenMonarchie nur einensehr
kleinenTheil in der GegendAldenburgnndLütt
kenburg an derSee, gegen einenschwerenjähr!«

chen

iu) Helmold.cap. 56. Origg.Gueljf,L, VII,
cap. 1. §. f. Toin.IIIi p. 11. j
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tfietiZins,z«bewohnenund anzubaueneinräumte»
Hier lebter, als ein Christ, nochviele Jahre NU
hig und erträgt sein widrigesSchicksal mir uns
erschültcrlerHeilerkeit und Grösse des Gei¬
stes"), ob er gleichim übrigenaus der mecklenL
burgschenGeschichtehiemitAbschiednimt.

Niklot hatte allen diesenBesehdungenseiner
tandeleute geruhig zugesehen. Vielleicht gönnte
er seinem ehemaligenNebenbuhler dieseDemw
thigung und dieTheilungseinertander rechtgerne.
Vielleicht hatte er aber auch mit dem Inneren
seineseignenLandesgenug zu thnn, um sichin
t-em Besitz der obotritifchcnRegierung recht fest
zu setzen. Gr. Adolfenaber war nun um feine
Freundschaftzu lhun, damit er den überwundenen
Wagriern keinenBeistand leistenmögte. Durch
die unwiderstehlicheKraft feines Geldes wüsteer 3
michhier die edelstender Nation in sein Interesse
zu ziehenund Niklot versprachihm, ein Augeauf
die Wenden zu haben, damit sie keineVersuche
zur Wiedereroberungihrer väterlichenLandema?
chenmögten, aus derenBesihe sie sichso unge«
rechtverdrängtsahen. Niklot hielt sein Wort
treulich°), und schränktedie Naubsucht seiner
Unterchanenblos auf dieDänen ein, derenweich-

licher

n) Helmold,cap,j7, §. z. c. 82. §. 7. c. 8Z^
§. 8-'0.

0) Heltnold. c, f7. §. s. c. 62. §. 4.
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TT4J licherKönig Erich der Ilf. (1143*1149) nicht

im Stande war, den Wenden ernsthaftenWiders

stand zu leisten, vielmehr durch fein unmänw

lichesBetragen ihnen zu wiederholtenEinfällen

Muth einflösteP).

AlleinebendieseBeunruhigungen derDänen

wurden auf eine andre Art die Quellealles litt/

glücks, was sichnachherin soreicherMaasseüber

Stiftet und seineLänder ergoe. Ganz Europa

war damals durchdie Kunstgriffeder römischen

Geistlichkeitvon der Seuche angesteckt, durch

Heldenthatengegen die Ungläubigensichzeitlichen

Ruhm, Vergebung der Sünden und die ewige

Seligkeit zu erfechten. Auchin Deutschlandgab

man nun den schwärmerischenPredigten des Abts

Bernhards von ClairvauxGehör und lies sichall

*147 lenthalben häufig mit dem Kreuze bezeichnen»

Nur die Sachsen weigertensich, diesemheiligen

Ruf zu folgen. Sie wusrendas Heil ihrer Sc«

len mit ihrem zeitlichenInteresse besserzu ver?

knüpfen. Mit den Wenden war nach demAb«

gange der HeinrichschenFamilie, durch Kanut

Lawards Ermordung, die bisherigeLehnsverbim

dung abgebrochen;Sachsenhatte alsokeineVer«

Kindlichkeitweitersie zu schützen. Da sieauch

fortfuhrendenChristenin Dannemarkbeschwerlich

zufallen, so war das Beruf genug, sieals ge,
meiw

p) SaxoGrammatt.L. XIII, p, 2^3.
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meilischafilicheFeinde des Kreuzes Christi, und

ihre Bezwingungals ein verdienstlichesWerk am

zusehe». Anstattalso, daß dieganzeübrigeeuro¬

päischeChristenheitihre bestenKräfte an Gelbe

lind Mannschaftauf unfruchtbareEbenthcnerge-

gendieSarazenen in Spanien undPalästina ver->

schwendete,verbandsichder jungeHerzogHeinrich

(der Löwe)zn Sachsen mit seinemSchwiegerva»

ter, demH. Conrad von Zähringen, demMarki

graf Albrechtzu Salzwedel und demGrafen Con»

rad vonWettin, und wählteein weit kürzeresund
einträglicheresMittel, um in Geselschaftdes Erz-

bifchofsAdelbcrtvonBremen und aller sächsischen

BischöfeseinenfrommenTriebenmit minderenKo¬

sten und destosichrem,Erfolg auf einemKreuz-

zuge gegendie Obotritenund Wilzen Raum zu

verschaffen̂).
Sehr natürlich glaubte Niklot, bei derAu,

Näherung dieses UngewitterS, nachdem er die

Nation zusammenbernfenund auf allenNothfall

die VestunZDobblN zu seinerRetirade angelegt

hatte, eben so sicherauf den Beistand des Gr.
Adolfs rechnenzu dürfen. Allein dieserentschul-

tigte sichmit seinembekantenVerhältnissegegen

jenenFürsten. Niklot war auchsodiscret, dieses

Hindernis für gültig anzusehenund erneuerteso/
gar

3) OTTO FRJS1NGENSIS,Lib. I. cap. 4s.
Helmohi. C.62. §. I, Gfat&iceßMotßij [«"
rem, ad a. 1 »47.
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gar seinvorigesVersprechen,demGrafen von de»
etwanigenBewegungen der Wenden einen Wink
zu geben,wiewol letztererihm dennochnichtrecht
trauete r).

Für Niklot blieb also nichts weiter übrig, als
den Feinden zuvorzukommen. Er bemannteine
Anzahl Schiffe, landet an demAusflus derTrave
in Wagrien und richtetdaselbst, unter Begünsii,
gung der Holsteinerselbst,grosseVerwüstungan»
Vorher giebter zwar noch,seinesobigenVcrspre»
chens eingedenk, dem Grasen einen Wink: che
aber dieser sichnur in Vertheidigungsstandsehen
kan, ist Nikloc schonwiedermit Bellte und Ges
fangenenreichbeladennachHause gesegelts).

Diese rasche Unternehmung beflügelte den
Marsch und den Eiser der Kreuztruppen. Das
andächtige Heer theilte sich in zwei Solennen*
wovon die eine gegen die Obotriten auf Dobbm
(infignc pirttica appidum) und die andre
gegendie Milzen auf Demmin ihr Point de Vüe
richtete. Mit ersterervereinigtesich,ans gleichem
heiligenEifer> ein Corps Dänen. Diese werde»
aber von denBelagerten ineinemAusfall jammer?
lichgeschlagenund genölhigtauf ihre Schiffe zu»
rückzugehen, die unterdessenvon einer zu Hülfe
eilendenRügianischenFlotte übel zugerichtetwas.
ren, Wie demnächstdie Sachsen undBranden»

burger

i) He.lmoU,cap, 62»
s) Helmold, e.63. 64.
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burgernähermit dem Innern des Landes bekanl
wurden, bekamensie cincn Gcschmackan der
Fruchlbarkeitdesselben.Die Vorstellungder Vor-
theile,diesiehieraus, bei derWiederherstellungder
hievorigenVerbindungmit denWenden, für sich
ziehenkönten, erkalteteden Muth der Krieger gar
sehr, und flößte ihnen friedlichereGedankenein.
Es ward unter der Bedingung Friede geschlossen,
daß die Wenden sichtaufen lassenund die dänv
schenGefangnenherausgebensollen. Beide Be#
dingungen wurden erfüllt, jedochdie ersteweder
aus Ueberzeugung, nochdie andre in ihremgan¬
zen Umfang. Und kaum war der Fcldzuggeen,
bigt, als man demChristenthumwiederentsagte
und dieKapereienin Dannemark von neuematw
gingen r). Auch mit demGrafen von Holstein
ward die abgebrocheneFreundschaftNiklots und
der übrigen östlichenWenden vollkommenwiede«
hergestellet»).

In der Folge entwickeltesichdie wahre Ab,
ficht der frommenAnführerjenes KreuzzugeSbald
deutlicher. Bei demmuthigenH. Heinrichschien
von dieserZeit an die alte Idee von der ehemali,
gen zinsbarenUnterwürfigkeitder Wenden wieder
zu erwachen. Mit Freudenbenutzteer daher dw
geringstenAnlas zum Unwillen,den sie ihm ga,
ien, um sie mit demDegenin der Faust zurWie,

der,

t) Hclmold.c. 6s. Saxo Grammatt, !. e« p.
254- 25 s.

") Helmold, c. 66, §. I«
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derherstessuugihrer Zintpstichtigkeitzu nöthigen.

Durch wiederholteFeldzügegelang es ihm auch,

nichtallein feineScbazkammecreichlichzufüllen,

ohne sich weiter um ihre Bekehrung zu bckünis

niern, sonder»auchzu merklicherVerbesserungsei,

»er Finanzen ihren Tribut weil über dessenehemai

ligen Ertrag zu erhöhen ^). Bei einer dieser

Gelegenheitenhatte Niklot selberdas Unglückdem

Herzog in dieHände und nachLüneburgin Gcfan»

genschaftzu geratheu; durcheinen muihigenEin»

fall seiner Söhne Pribislav und Wertiolavaber,

ward er wieder befreietx). Markgraf Albrecht

beschrankteunterdessenseinAugenmerkauf diesüd¬

lichen Wenden, deren Bezwingung er sichmit

vielem Eifer und glüklichemErfolg angelegen

seynlies.
.115° Dieses günstigen Zeitpunkts bediente sich der

ErzbischofHartwig zu Bremen, der an Ehrgeiz

seinemVorfahren Adelbertnichtsnachgab, dieseit

84 Jahren erledigtenwe»dischenBisihümer wie¬

deraufzurichten, weil er feinenWunsch, die ehe/

maligenGrenzender hamburgsebcnMetropolitani

kirchewiederherzustellen,auf andre Art nichter*

reichenkernte. Er verordneteden heil. Vicelin

zum Bischof zu Aldenburg und einen gewissen
Em-

Vi) Hefoivld. c. 68- e. 69. §. 8. O'plomztar.
Ksceburgeulead a. 11<;8- 'n Wcfiphal,Mo-
niimeat.inedit.Tom.il» p.2030.

x) Htlmold.L.II, cap,2. §, t»
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EwMkhard zumBischofzuMckkenburg. Weil
aberdieseVischofsweiheohneVorwiAn d.'ö Her-
goqßlind des Grafen vorgenommenwar, so sähe
es auchfür das zeitlicheAuskommendes gutenVi«
telinsnochso langeseh?betrübtaus, bis er sich,
allerGegenvorstellungenseinesMetropolitanSvon
demausfchlieslichenJnvestiturrechtedes Kaisers
vhngeachtet,endlichbequemte,dieBelehnungaus
den Händen des Herzogs anzunehmen7). Von
demBischofEmmehardweis man gar nicht, ober
ie zum Besitz feinesBisthumS gelanget, oderin
der Heidenbekehrungweitgekommenfei»

Wahrend der Abwesenheitdes.Herzogs auf
«inemFeldzugenachBaiern, wider seinenStief¬
vater, den Markgraf Heinrichzu Oesterreich,weis
sichderGr. AdolfdlHchdie, ihmvonseinemHerrn
anbefohlneAufsicht

"über
die Wenden, bei diesen

in diegkDe Achtungzu sehenz% Wie dieKißii
ner und CircipanersichdemFürstenNiklocwidere
sehen und ihm den gewohnten Tribut versagen,
wird ihm von der Herzogin Klemenziader Gr.
Adolf mit den Holsteinern und Stormaren zn
Hülfe geschickt. Beide vereinigteHeere bringen
die Rebellenauchbald dahin, daß sieden Frieden
Mit vielemGelde erkaufen,und den aufgeschwollen
neu Tribut mit Wuchernachzahlenmüssen,' Die-

see

y) Hclmold. L. l. c, 69.

4) Helmold, c. 70.

H
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fcr günstigeAusgang des gemeinschaftlichenFclds
zngeobevestkgetdieFreundschaftzwischendemGrs-

se»linddem dankbare»Niklotbis zurengstenBen

tranlichkeit,die nachherzu häufigen Unterredum

gt'ii beiderHerren über das Wohl ihrer beiderseits

gen Staaten ?lnkaSgiebt 3).
Ji5* Von dem, an Conrads des III. Stelle gn

wählten K. Friederichdem I. erhält H. Heinrich

nichtalleineinevortheilhafteEntscheidungüberde»
Bcfiß des HerzogthumsBaiern, sondernderKö«

Zi54 »ig ertheilt ihm auch, wie es scheint, um allt

Zweifel wegen deS herzoglichenJnvestitnrrechtz

riber die wendischenBischöfezu heben, denAuft

trag, in dem über der Elbe liegendenTheiledes

reichslehnbarenHerzogthumsSachsen Bisthümer

nnd Kirchen zn stiften, mit der freien Gewalt,

selbigenvon den NcichSgnlernso viel beizlilegcw,

als er es für gut findenund der Umfang des Lan«

des verstauen würde; zur Aufmunterungin dem

fleißigen Betrieb dieses gottseligenGeschäftes

gestatteter nichtalleinihm und allenfeinenNach?
folgernta dieserProvinz dieInvestitur der Bis^

thüwer Aldenburg, Mecklenburgund Ratzeburg

so, daß die künftig daselbstzn bestellendenBi#
schüfeihre Regalien aus den Händendes Herzogs

so gut, als fönstaus den kaiserlichen, empfanget»
sollen, fondern er erlheilt ihm auch, falls in den
umliegendenGegenden,wo die christlicheReligion

»och

s) Hdmokl,c,7i»
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nochnichteingeführtist, nochmehr Bisthümer
anznlegenwären, in Ansehungderselbengleiche
Gewaltb).

DieseköniglicheAnctorisnrnngc) gab derzeit^
kl'chenVersorgungder wendischenBischöfe eine

H 2 unmitt

b) helmold. L. T. c. 87. §. Tl. Eccard in Origs;.
öucljf, L.VII. c. >. §. 21. Zs. <;z. T.III,

p. 27. 48. 55. feqq. Probarion. L. VII. n.
36. ibid. p. 470. C. L- Scheid in praef".ad

Qrig%. Gueljf. T. IV. §, 3. p. 6. an beide»
^OrtennachdemOriginal. Diplomatar. Racc-
burg. in Weßpbal, J» c. T. II. p. 2020.
Sistorische t?u«t>r,cht v. d. Verfass. des Für-
firotl).SchwerinS. 5. Bünau's LebenundTha-
ten K. AriederichsdesI. ad a. 1155. <g,49, Die
Jahrzahl dieserUrkundeist zwar nichtausgedrukt,
siewirdabermit demgrößtenRechtein das Jahr
1154geftzt.

c) Man stelltdieserköniglichenConceßionzwareim»
Revers H. HeinrichsvomI. 1154 entgegen,worin
er das ihmverlieheneInvcstiturrechtblosauf seine
Lebenszeiteinschränkt,nachseinemTodeaberden
Rüksalldesselbenin dieHändedesKaisersversichert.
{LudeXvig Reiiq, Mlccorum. T, VI, p. 231.
Pfeffingcr» HistoriedesBraunschweig-Lüneburg-
schenHausesII.Tb. S. 671> Historische
rict r vomFurstenthumSchwerin.S. 1Allein
diesesInstrument ist so vollergrober Anachro¬
nismen, widersprichtderunmittelbarvorhergegan¬
genen königlichenVerleihungso geradezuund ist
dem sonst genugbekantenChärakterdes Herzogs
so schnurgeradeentgegen,daßsichin ftlbigcmdie
Spuren der Verfälschungallenthalbenausödenk«
Uchsievkroffenbaren. Es fönte in dem Jahre

»54
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unmittelbarvortheilhafteWendung. Zu Raße<

lurg wird der bisherige MagdeburgischeProbst

(HJttttlOt) zum Bischof verordnet. Um diesem

ein hinlänglichesAuskommenzu verschaffen,re,

signirteder polabischeGraf Heinrich 300 Hufe»

in die Hände des Herzogs, um solchezumvoce

der neuenKirchezu verleihen; AuchüberliesGr.

Heinrich demBischöfe denZehentenaus dergan»

zen Grafschaft,wovoner jedochdieHälftevondem

Prälaten sogleichwiederzu Lehnnahm <*).
DiesesfortdaurendeguteVerständniszwischen

dem Grafen und demBischöfehatte auchauf die

?si'Sb!'kl'ttlNsides Chriftenkhums in dem Pola«

verlandeeinensehr heilsamenEinffus e). Doch
ver»

1154 so wenigvon einem Zaistr Friederich(feit

1155), als von der Wiederherstellung eines

Bisthums zu Lübeckund Sehreerin, am wenig-
sren aber von der angefallenen Erbschaft des
H.Welss 1167) dieRedescyn. Handgreiflichist
das ganzePapier eineErfindungeinesunwisienden
Geistlichenaus dem .XllitenIahrbunderte, ver-
muthlichvon der RatzeburgschenKirche,etwa um
dieseStifter gegen dieAndringlichkeitdes damall-
genHerzogezuSachsen (Verhältnis zwischendem
HerzogthumMecklenb.und dem Bistl). Schwerin

§.5. c.) zu sichern. S. Scheid in praef. ad

Origg. Guiljf, T. TU. p. 41, §. 14. I. G.

ECCARD in Origg. Gueljf. L. VII. c. 1. §.

6g. Tom. Iii. p. 88. l. D. GRVBER ibid.

L. VIII, c. 1. §.66. T.IV.p.74.

d) Ihbrnld. c. 77.

c) Hdnwld. c. 8z. §. 23.
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verspätetesichdie päbstlicheBestätigung f) und

dieförmlicheEinrichtungdes neuenBischofthums,

wegendes unmittelbar hierauferöfnetenRömer-

zugeö,nochverschiedeneJahre nachdes Herzogs

Ziirückkunft(i158) §).

In demLandeder Obotriten fand die Ein-

nchtungeines Bisthums nochmehrSchwierigkei¬

ten. Zwar versuchteder HerzognachseinerZu- 1^56

ruffünft aus Italien, die wendischenFürstenNu

klot und Pribislav auf einerLandesversamlungju

Erthenburg zur Annahmedes Christenthumsge-

neigt zu machen.Mein Niklot verriethbaldseine

rohe Unbekanlschastmit den Begriffen des Chri¬

stenthums, und da es demHerzogmehrum die

AnfüllungseinerdurchdemRömerzugerschöpften

Kammerzulhun war, so ward an die Anlegung

einesBisihums odereiner Kirchenichtweiterge,

dachth). Bischof Emmehardscheintnicht lau^

ge seineEinweihungüberlebtzuhaben, nnd

H Z
hce

f) Diplomatar. Raceburgenf? ad a. I ss7. in

Weßfbal. 1, c. T. II. p. 2027. Ori^g. Gueljf,

T, III, pra?f,§. 14. p.42.

g) Diplomatar. Racebnrg, ad a. 11 fg. in IVefl-

phal, 1 c. p. 2030. Erundlichcr Lcricht

von der Herrschaft und Vogtei Möllen. Beil. 2 f.

S. 27. Origg, GucljthicAeX»ni, Iii. puef«

§. '4. P« 43«

h) Heimühl, c. 8Z. §> 10,11,
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her wird (i i s Z) BMW Bischofzu Schwerirk
genant *).

Die Dänen hatten unterdessendurch dieutw
anfhörlichenKapereiensowolderwagrischenals der
obotritifthenWenden erstaunlichviel leidenmüssen,
wiewol sie zn Landein Seeland einige Vortheile
über dieseFeinde erhalten hatten. Zwar glaubte

K. Sueny, (seit 114 z) Kanut LawardaBruder-
söhn, sichden Beistand des H. Heinrichsdurch
eine ansehnlicheGeldsumme erkauft zu haben;
allein diesem,den»es, nachdem Urtheil derDÄ
nen, mehrumihrGeld als umihreFreundschaftzu
thun war, fehltees entwederam Willen oder ain
Vermögen feinVersprechenzu haktenk).

Bei den Unruhen, welcheum eben die Zeit
das Innere von Dännemark unter drei Kroncom-

£157 Petententheilte, ward, nach des HerzogsZurük-s
kunft, Niklot selberdas Werkzeug wodurchdie,
von dem Herzog unmittelbar vergebensversuchte
Wiedereinsetzungdes vertriebeneuK. Sueno, auf
des HerzogsGeheis, glücklichzumStaude gebracht

wird

i) Emmehardas Micbelenbtirgenfis epifcopus»
Relig Mfctor.T. II. p, 191. ada»

11 52. Berna Zwecitienfisepifcopus,Di-
plomatar.Raceburg,ada, n sg. heimWeß*
yhal. 1.c. inf»

k) Saxo Grammatt. L, XIV, p. 267.26?. HeU

tnold. c. 67. §. I, 13, C. 6Z. c.70. inft C,!

,S.3<§ 6-
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ward l). Nach dessenbald darauf erfolgten

Todewirdder nunmehrigeK. Waldemar (Kanut »58

LawardseinzigerSohn) wiederohneUnterlaövon

denWendenbeunruhigt. Wie daherH. Heinrich

iin Begrif ist, denKaiserauf dessenzweitenZuge

nachItalien zu begleiten, vorheraber nochzuc
einstweiligenBevestigung der Ruhe in seinen

Staaten, mit Waldemar» Freundschaftmacht,

war es auf Seiten des letztereneineHauptbedin«

gung, daß derHerzogihmFriedefür dieWenden

verschaffensolle, wogegensichdiesereine ansehn-

licheSumme Geldesversprechenlast. Um diese

zugleichmit demedlenFriedenzu erhalten, nuiS

Niklot dem Herzoge alle Friedfertigkeitgegen

Dännemark sowolals gegenSachsen eidlichan-

geloben,auch zu mehrererSicherheit alle wettdi*

fcheRaubschiffezu Lübeck,welchesGraf Adolf

itztdemHerzogehatte überlassenmüssen, einein
herzoglichenBevollmächtigtenausliefern. Ni-

klotwar sovorsichtig,nur einigewenigeunbrauch-

bare Fahrzeugeabzuliefern, die zum Seedielist

tauglichenhingegenzurückzu behaltenra).

Kaum halte nun der HerzogdenRückenge- 1159

wandt,soglaubtendieWendeninAldenburgsowol

als inMecklenbnrgfreieHändezuhaben,denDanen

H 4 von

I) SaxoGrammatt. I.e. p, 272. HelmolJ. c. ?4.

'
w) Helmold> c. 86. §, I'4, Saxo Gramatt,

p. 280.
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von nctscnbeschwerlichzu fallen. Die schlechte
Besch.-,ffenhctrderdänischenSeemacht, verbunden
NM den Unterhandlungen des Bischofs Gerold
(seil 1155) zu Aldenburg, verhüteteglücklicher
Weise cjne effcnsiveUnternehmungdes Königs
von Dännemark gegenein so geschicktesals wohl»
hewafnetesVolk, bei welchemer, nachdeinU«
theil der WeisestenseinerNation, das Wohldes
ganzen dänischenReichs aufs Spiel gesetzthaben
würde. Den Holsteinern hingegenhieltNiklot
das VersprechenderFriedfertigkeit,welcheser dein
gleichfalsabwesendenGr. Adolf, durch dieVer»
Mittelungender vornehmstenWagrienS, Marchs
xad undHomo, gegebenhatte, heilig

Ohne Zweifelfolgtendie Klagen des Königs
demHerzogein Italien nach, und der anscheinen-

Jifo de Verlust des Vortheils von seiner Verbindung
mit Dännemark nvlhigteihn, mit seinenTruppen
nach Hause zu eilen. Alle, sowol deutscheals
wendischeBewohnerdieserReichsgrenze(Marco-

rnanni) wurden zu einerLandesversamlungnach
Bcrenvorde(Bremervörde)beschieden;derK.
Woldemar kamauch, unter den bitterstenKlagen
über das Ungemach,was ihm dieWenden, gegen
das öffentlicheVerbot des Herzogs angethanhatt
ten, nachErchenburgzumHerzoge. Dieseaber«
ihrerSchuld sichbewust,hütetensichwol,temHer»
zögeunter Augen zu treten. Der König, wohl

«ins
I») {hlmchi. I, C, §. 4, tz, A,
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einsehend, daß er allein den Wenden nicht gewach»
sen sci, suchte durch ansehnliche Versprechungen
den Herzog zu einer Verbindung gegen sie zu bes
wegen; und auf der andern Seite wirkte die süsse
Hosnuug, ausser einem beträchtlichenGewinn, seine
Grenzen merklich erweitern zu können, so stark
auf den Herzog, daß er in einen gemeinschaftlichen
Feldzug gerne willigte °).

Nun ward das Rachschwert über die guten
Wenden ausgezogen. Der Herzoq erklärte sie
für friedlos, und machte alle Anstalten znr Eröf»
nung des Feldzuges. Niklot war ißt nur darauf
bedacht, dem unvermeidlichen Hebel zuvor zu kom¬
men und lies durch seine Söhne einen Versuch
auf Lübeckmachen, der aber durch die Geschick?
lichkeiteines Priesters, Namens 2iDflO, vereitelt
ward P).

Das war das Signal zum Aufbruch der Ar- *>6*
wee H. Heinrichs aus der einen Seite, unterdessen
daß die Dänen auf der andern Seite ins Land sie-
len, bis beide Heere einander gerade gegenüber
zu stehen kamen. Niklot sähe wol, daß er sich
gegen so mächtige Feinde doch schwerlich würde
behaupten-können und steckte, um nur eine Belai
gerung zu verhüten, seine Schlösser Jlow, Me>
cklenburg, Schwerin und Dobbin in Brand,

H 5 selbst

o) Helmold» 1, c» §. io« Saxo Crammatp^
p- 292.

f) Helmeid, I. c, ^ II, 12, I^,
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selbst warf er sich in daß Schlos Werke, an der
Warnow, neben der kißinischcn Grenze. Von
hier aus begnügte er sich, in kleinen Streifereien
seinen Verfolgern Abbruch zu thun, worüber aber
einmal feine Söhne Pribislav und Wertislav von
der feindlichen Armee, die bei Mecklenburg stand,
mit grossemVerlust zurückgeschlagenwurden. Dw
sen Schimpf zu rächen, unternimt Niklot selbst
einen Ausfall auf eine feindliche Parchei, läßt sich
aber feine persönliche Hitze so weit verleiten, daß
er darüber ganz von Feinden umringt und durch
die Hand eines gewissen Bernhards (vermuthlich

Gr. Heinrichs zu Raßeburg Sohns) getödter wird,
ohne daß ihm von seinen Leuten jemand Hülfe lei¬
sten kan. — So endigte sich das Lebendieses Herrn
mitten im Gefecht für die Freiheit feines Vaters
landes; den Ruhm der Klugheit und einer, selbst
gegen Feinde, unbezwingbaren Redlichkeit nahm er
unstreitig mit ins Grab. Sein Kopf ward mit
vielen Freudenbezeugungen über den Fall eines
sogrossen Mannes, ins feindliche Lagergebracht q).

Er

q) Helmold. c. 87« §.!»?. Saxo Gr, p. 292,
29Z, 29 Annales Bofouienfes ad a, 1160.
btimEccard. Tom, I p. 101 <?. Albert, St&-
denf. ad a, ri6o. Diplomatar. Raceburg. in
Weftpbal. I. c. Tom, II. p, 2038. Die Zeit-
rcchnung berichtige» Eccard, in Origg. Gueljft
L. VII. c. k. §, 38-42. T. III. p. so- 5s.
Qebhardi.Origg. Mecienb, p, zz. §. 39,
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Er hinterläst, ausser den beiden vorhin genant
ten Söhnen, noch einen dritten, Namens

flfll)/ welcher schon lange wegen seiner Neigung
zum Christenthum und Kaltsinnigkeit gegen seine
väterliche Religion, von dem Vater, aus Furcht
baß er ihm nach dem Leben trachten mögte, des
Landes verwiesen war; er hielt sichseitdem bei den
Danen auf, wo er sichnicht allein öffentlich zum
christlichenGlauben bekante, sondern sich auch bei

dem K. Woldemar so beliebt gemacht hatte, daß

er ihm seine Schwester zur Ehe gab, und wegen
dieser Verwaudschaft eine beträchtliche Insel nieSI

bräuchlich einräumter).

IV.

(1161 - llZl.)
NiklotsSöhne

1) Pribislavstirbtn8i, D-c.2s.
2) Wertislav stirbt 1164.

Z) Prisklav, Herr zu Laland (f vor

1170.); nach ihm sein Sohn Kanut.

NiklotS unvermutheter Tod machte auf seine
drei Söhne einen sehr verschiedenen Eindruck.
Pribislav und Wertislav stekten im ersten Schrei

ken nun auch Werls in Brand, retirirteu sichin

die

r) Saxo Grammtt, L. XIV, p,285>. 29z.
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biejWalder') und brachten ihr Familien zu Schiffe,
(vermuchlich zu ihren Freunden nach Rügen).
Prisklav hingegen, der sich im dänischen Lager
eben bei der Mahlzeit befand, lies sich durchdie
Nachricht von feines Vaters Tode in feiner ge,
wohnten Heiterkeit und Gesprächigkeit nur auf eine
sehr kurze Zeit unterbrechen und tröstete sich bald
wieder mit der Betrachtuug, daß ein Verächter
der christlichen Religion kein besser Schicksal vcrs
diene. Auch nahm er wenig Anlheil a» den ft»
neren Schicksalen seines Vaterlandes, sondern
miübrauchte vielmehr seine Keinnisse von dem In-
nern des Landes und die Achtung worin seine

t(VÜd)C bei öen Wenden stand dazu,

daß er den Dänen manche Vorcheile zur Unter,
Haltung der CsnimunictXion mit den Sachsen und
sonsten bekant machte <),

Letzterenward es nun so viel leichter, sich des
verwaiseten Landes zu bemächtigen. Zur Sicher-
stellnug seiner Position lies der Herzog SchwttM
wieder aufbaue» und bevestigen, gab dem Ott die
ordentliche Verfassung und Rechte einer Stadt,
und legte einen tapfern Ritter, GUN^llN V»!l
HagkN" ), mit einer Besatzung hinein v)

Die

s) Helmohl. c. 87- §• 6.

t) Saxo Grammatt, 1. c. p, 29Z. 294.

u) Diplomatar. Raceburg. ad a. r i ^g. ll 62. in
Weflpbal, I.e. T. II. p. 2034,2038» 2039»

v) Hämoldt 1,c. §, 7, Saxo Gramm, p, ZO9»
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Die dänische Flotte, die inzwischen unter Ans

führung des Königs und seines GnnstlingS, des
berühmten Erzbischofs ?lbsalon von Lund, an ei«

uem unsicher»Ort vor Anker gelegen hatte, fkucc#

te nun in die Mündung der Warnow, (von den

Dänen Gu^akra genant), sie fand aber den
Slroni so voller Untiefen, daß ihn keine andere

als leichte Fahrzeuge paßiren konten, und ihre,

dieser Gegend unkundigen, Seeleute, hatten gross

se Mühe sich der feindlichen Schiffe, welche die

tiefer ins Land hinein liegende Breite des Stroms
besetzt hatten, zu erwehren. Sobald aber die

Wenden ans Land zu fliehen genöthiget und ihre
verlassenen Fahrzeuge von den Dänen erstiegen wa-

ren, ward es dem Könige leicht, die von Ems

wohnern entblößte Stadt Rostock mit dem daselbst

(vielleicht von Mecklenburg hingebrachten) verehr-

ten Götzen den Flammen aufzuopfern. Hier
vereinigte sich die dänische Armee, nachdem der

König eine Brücke über den Strom hatte schlas

gen lassen, wieder mit dem Herzoge w).
Ohne Zweifel war dieser furchtbare Fortgang

der sächsisch-dänischen Waffen die Ursache, daß

sichPribislav und Wertislav wieder mit dem Hers

zöge aussöhnten, und durch den Krieg, welchen die

Dänen mit den Nügianern bekamen, ward auf der

andern Seite die Aussöhnung vermuthlich beförl

dert. Der Herzog gab ihnen Werte mit der

vm,

v) Saxo Grammat, p, 294. 2A s,
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umliegenden Gegend wieder; ihr väterlich Landder
Obotriten aber bekamen sie nicht, das sähe Heinrich
einmal als eine eroberte Provinz an und verlheilte
cö unter seine Krieger. Ludolf, Vi?gt V0l!
BraunschweigwardzumBefehlshabervon
KußinverordnetundLudolfvonPeinanach
Malchowgesetzt.Schwerinund(Jlone)
JlenburgwardGunzelinenanbefohlen,Me--
cklenburgaberHeinrichEdlemvonSca¬
lenverliehen,welchereineMengeneuerEinwog
ner von Flandern mitbrachte, und die Stadt
Mecklenburg samt der umliegenden Gegend

mit bevölkerte x)»
Nun ward auch die vorhin schon geäusserte

Absicht des Herzogs, das mecklenburgische Bis-

thum wieder herzustellen und selbigem seinen Siß
jw Schwerin anzuweisen, der Ausführung näher

gebracht. Er verordnete EmmehardS Nachfol?
ger Berno zum Bischof der Obotriten und bestim-
te seiner Kirche, gleich wie vorher bei der Afönt*
burgfchen Und Raßeburgschen geschehenwar, drei,
Hundert Hufen zum voce. Gleich den dortigen
Bischöfen Gerold und Evermod, raufte nun auch
Berno, vermöge obiger kaiserlichen Vergknsti,
gung, die Investitur aus den Händen des Her>
zogs annehmen und ihm den Huldigungseid Utt
sien, der sonst nur dem Kaiser geschworenward,

wozu

«) Helmold, lt ct '§, 8» I, Grmmrtti
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wozu sichdennauchderPrälat Friedens halber endi

lich bequemte. Doch scheint die würkliche Atp

Weisungund UeberlieserungdesbesiinitenGebiets

«och Schwierigkeiten gefunden zu haben. Für

diesmal begnügte sich der Herzog, die Abgaben

zu bestimmen, welche die wendischenBewohner

des Landes ihrem obersten Selsorger zu entrichten

hatten y).

In seiner Abwesenheit übertrug der Herzog nfii

daraus die Regierung des obotritischenLandes sei,

nen» Vertrauten, dem tapfern Gunzelin. Eine

der beträchtlichsten Folgen des nunmehro wieder« k i
hergestellten Friedens in den wendischen Landen

war, daß unter seiner Regierung der UeberstuS

des Landesan Getraide, Viehweiden, Fischereien,

Schlachtvieh und an allerlei Naturproducten eine

Menge deutscherColonistenanlokte, sichunter dem

Schutz der Vestungen in dem Lande der Obotrii

ten, welcheH, Heinrich mit dem Rechte der Eros

berung ruhig besas, haufenweise niederzulas,

seu. Gleichergestalt bevölkerte Gr. Heinrich zis

Raßeburg die verödeten Wohnsiße der Polaben

mit Westphälingern. Durch diesenAnwachs der

christlichenEinwohner ward die Zahl der Kirchen
sehr

y) Hehnold. I. c. §.10-14. Diplomaten-, Ra*

ccb. ad a. 1162. in Wtßphal. Tom. II. p«
2038' 2039. Albert. Stadenf. ad a. 1I60#
1163» Ämtükt Bofauiaifci ad a, 116 Q.
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sehr vermehrt, und die Einnahme der Bischöfei»
eben dem Maasse erweitert z).

Unmöglich koittcn Pribislav und Wertislav
alles dag, was mit ihren väterlichen Erblans
den vorging , so gelassen ansehen und sichauf den
Besiß der Kißiner und Circipaner länger tinschräm
ken lassen. Ihre Bewegungen zur Wietererlan-
gung des Obotritenlandes wurden von dem hm
zoglichenBefehlshaber (praefr&o terrae Obo-

tricorum) Gunzelin zu Schwerin bald entdeckt.
Sobald sich darauf der erzürnte Herzog mitten im
Winter mit einem starken Heere den wendjschcn
Landen näherte, warf sichWertislav mit den edel»
sten der Nation in die Stadt Werke, und
verschanzte selbige so gut er konte. Unstreitig
konten hier die Sachsen ihren Feinden weit lcichs
tec beikomnien, als im freien Felde, in einem
wald - und wasserreichenihnen grösienlheils unbe<
kanten Lande. Um sie nicht aus der Falle entmi-
schenzu lassen, ward Gunzelin voranqeschlckt,und
der Herzog bot alle seine auf den italischenFeld,
zügen erlernte Manövers und Bclagerungsma>
schinengegen die unglücklicheuWenden auf. Pri^
bislav, der sichbisher in Wäldern und Morästen
verstecktgehalten hatte, that zwar den Belagerern
manchen Abbruch, und vergebens bcnü'lhetesich
Gr. Adolf ihn aufzusticken; allein dies dientenur
die Feinde desto mehr zu erbittern und Wertislav

, umsie
?) Helmold. I. c, §. IZ. c. 9l»
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wüste sichnach riner schwerenVerwundung, end»
lich nur glücklichschätzen, (im März) durch die
llebergabe der Vestung, sich und den edelstensei*
ncr Leute, auf Kosten ihrer Freiheit das Lebenzu
erkaufen, wobei jedoch auSbedungen ward, daß
auch PribiSlav die Waffen niederlegensolte. Diese
Eroberung verschasteden gefangenenDanen, deren
eine grosse Menge in Werle aufbewahrt wurde,
die Freiheit wieder. Wertislav ward in Fesseln
«ach Braunschweig geführt, die übrigen gefange¬
nen Wenden aber hie und da verlegt, bis sie sich
mit Gelde löseten. Der Ort selbstmir dem ge-
ringeren Theil des Volks blieb verschont; seinen
rechtmäßigen Herrn aber ward er nicht wiederge-
geben, sondern Niklotö noch lebendem Bruder,
Lubimar, einem abgelebten Herrn (veterano

cuidam), unter dem Bedinge der Friedfertigkeit
bie Regierung des Landes übergeben *),

Durch diesenabermaligen Verlust noch tiefer
tzebemüchiget,giebt sichPribislav alle Mühe, de»
Herzog zu einen Vergleich geneigt zu machen.
Er wird aber mit vergeblichen Vertröstungen bei'
nahe Jahr und Tag hingehalten, wahrend welcher
Zeit die Wenden sich ruhig beznze,, und die her-

Helmste. L. I, t, Ag. Albert, Stadenf. ai

II6J.
S
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zoglichen Vestungen Malchow, Kußin, Schwei

riu, Jlow und Mecklenburg ungestört lassen^).

Wcrtislav mußte indessen Hülflos in feiner

Kriegsgefangenschaft schmachten. Auf sein An?

»164 fodern greift (im Febr.) Pribiölav wieder zu den

Waffen, überrascht Mecklenburg in Abwesenheit

Heinrichs von Scalen und läst, wcil die Fla-

mänder den angebotenen freien Abzug nicht ant

nehmen wollen, sondern sichherzhaft wehren, kei-

nen Mann von der Besatzung am Leben; Weiber

lind Kinder werden weggeführt und die Vestung

in Brand gesteckt. Ehe Pribiölav darauf feines

HeimlichenVerständnisses mit den wendischenEin-

wohnern in Jlow sich bediene» kan, um auch die»

fen Ort zu erobern, war Gunzelin ihm schonzu-

vorgekommen und nöthigte ihn, die Belagerung

axszuheben c), ehe noch der zum Entsatz herbeiek

lendeReichard von Salzwedel sichvon demSchuhe,

den er den schwerinschenGeistlichen, bei der Beerdü

gung dermecklenburgischenErschlagenen, gegen die

wendischenStreifcreien leistet, abmüßigen konte»

Pribislav geht nun vor Kußin und Malchow, tifo

thigt dieBesatzungen zurUebergabe,und last sieüber

diewendischeGrenze bis an die Elbe begleitend).
Nun

b) HelmcU. c. 92. §. IQ« Origg, Gucljf, T,

III. p.61.

c) Helmold. L. II. c, Z.

d) tielmeld, L.II, c, z.

I
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Nun waren alle sächsischeEtablissements in

demLandeder Dbotriten, bis auf Schwerin und
Jlow, wiederin den Händen ihrer rechtmäßigen
Herren. Was mit Werle untördessenvorgegan»
gensei, meldet die Geschichtenicht, weil PribiS»
lav vermutlich seinenalten Oheim Lubimar nicht
für seinen Feind ansah. DNrch diesekühne Un5
ternehmungwar aber auch der Zorn Heinrichs des
Löwen auf den ausserstenGrad der Erbitterung
gebracht. Er bot nun alle seine Kräfte aus, um
sich an die armen Wenden auf das allcrempfinds
lichstezu rächen. Zuvörderstwurden die Besatzung
gen zu Schwerin und Jlow anschnlichverstärkt.
Er verband sich demnächstmit dem Markgr. Al-
brecht zu Brandenburg und allen übrigen sächsi¬
schenHerren, auch mit dem K. Waldemar von
Dännemark, um dieWenden zugleichvon derLand?
Und Seeseite anzugreifen, ging darauf mit einem
fürchterlichenHeere über die Elbe, und vereinigte
sichmit dengleichfalsaufgebotenennordalbingischen
Völkern des Gr. Adolf bei Malchow. Hier veo
gas sichder sonstso ehrgeizigeHerzog so weit, daß
er den gefangenenWertislav. der doch an allen
diesen Auftritten nur sehr zufällig Schuld war,
hieher bringen und vor den Augen seiner Landes-
leute eines sehr schmählichenTodes sterben lies.
Pribislav war unterdessennachPommern geflohen,
umbeidendortigenFürstenKasimirundBugis-
l«v Hülfe zu suchen: ihre veieini^l« Armee |i«n&

2 2 nutt
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nun bei Demmin« Ell! Thcil des sächsischen

Heeres unter Graf Adolfs Anführung, wobei sich

auch Eunzelin nebsi den Grafen Heinrich von Ras

Heburg, Reinhold von Ditmarfen und Christian

ro» Oldenburg befanden, erwartete in einigerEnt,

ftrnung, bei Varchen, die Ankunft des Herzogs,

der sich mit dem Markgrafen noch zu Malchow

aufhielt. Um diesen zuvorzukommen, suchtendie

Wenden den Gr. Adolf durch verstellteFriedens

vorschlüge einzuschläfern und überraschten ihn,

durch Zuschub der im feindlichen Heere befindliche»

-Wagner, mit einem hitzigen Treffen, worin zwar

die Grafen Adolf und Reinhold nebstvielen tapfern

Sachsen das leben einbüßten, am Ende aber doch

die Wenden, durch die EntschlossenheitGunzelins,

Heinrichs und Christians genöthiget wurden, das

Schlachtfeld zu räumen. Der Herzog vereinigt

sich darauf, nachdem Demmin zerstöret worden,

bei Stolpe an der Peene mit den Dänen, die im,

mittelst Wolgast erobert hatten. Den weitem

Verheerungen dieses Landes kamen nun aber die

pommerschen Fürsten durch einen Frieden zuvor,

«ach welchem Wolgast zwischenCasimir, Pris?

klav und dem rügianischenFürsten Tetzloffgemein

blieb; H. Heinrich aber behielt seine eroberten

wendischen Vcstungen ungestört und verlies dar*

auf das verödete Land der Obotriten Mitdemarm*

seligen Rest seiner Einwohner in den erbärmlich,

fien Umständen e), Fiic

c) Hdmold. L, II, c. 4, f» Saxo Gramm, p»
308-310- Albert. Stadenf ad a, 1164,
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Für Pribislav bliebnun, aus seinenErblan- ll()5
den entfernt, keineandreZufluchtübrig, als bei

seinenFreundenKasimir und Bugiölav zu Denis

niin. Von hier aus begnügteer sich,vonZeit zn

ZeitdurchStreifereicn die Gegendbis Schwerin

und Raßeburg unsicherzu machen,worüberzwar

Ilow wieder erobert und viele Beule gemacht

wird; dieübrigensächsischenVestungenavecwur-

den durch die tapfern GegenanstaltenGuuzclinS

zu Schwerin und Bernhards, der immiticlstsei«

«em Vater Gr. Heinrichenin der GrafschaftRa--

tzebnrggefolgtwar, erhaltenund überhaupt die

wenigen noch übrigen Kräfte der Wenden durch

lauter unglücklicheGefechtefastgänzlicherschöpft.

Der Herzogtritt indessennochin eine engereVer-

bindungmit demKönigevonDännemark; das da-

nifcheGeld auf dereinen, und der Beistand ge<-

gen die Wenden auf der andernSeite waren die

wechselseitigenBedürfnisse, deren Befriedigung

ein kräftigesMittel abgab, die feil einiger Zeit

etwaserkalteteFreundschaftbeiderHerren wieder?

herzustellen. Beide bekräftigtenihreVerbindung

mit demVersprechen,dieVortheile ihrer zuLan-

de oderzuWasseretwazu machendenEroberungen

gleich mit einander zu theilen. Beide richten

darauf ihre Waffen gegenPommern und machen

durchdieVerheerungdieserGegenddenräuberischen

Strcifereien,wodurchbisherdieWendenvon hie-

aus sowoldic siichsifchcuEroberungen,als die c>ä-

I 5 Nischen
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NischenInseln beunruhigt hatten, mit einmal
ein Ende. Nun war also Pribislav auch die,

ft letztekleineGenugthuung versagt, seitdemdie
Pommern, gezwungen,dieFreundschaftihrermäch»
rige» Feinde mit Oelde und Geisse!«zu erkaufen,
ihm keinenScbutz mehr leistendurften, undHein,
rich befand sichnun, da er seinenZweckgegen
Sie Slaven so vollständigerreichthatte, aufden
höchstenGipfel seinerMacht f), Nicht undeup
lichverrieht er bei verschiedenenGelegenheiten,in«
sonderheit bei der ?lcquisirionder Stadt Lübeck
(i i s 8) He Absicht,sichdereinstnachdemBeispiel?
Kanut Lawards, die Krone eines Königs dtt

aufzusetzen$).
Allein ebenojeserfurchtbareUmfangder übe«

wiegendenMacht des Eroberers, die wegenihres
plözlickenAnwachseSschonlange der Gegenstand
des Neides seinerNachbaren gewesenwar, muste
nun ein Mittel zu PribiSlavS Wiederherstellung
abgeben. Seine Feinde, unter welchendey
Markgr. Albrechtzu Brandenburg und der Erz»
bischofReinholdzuKöln diebeträchtlichstenwaren«
bedientensichder vierten Reife des Kaisers nach
Italien, sicheinenzahlreichenAnhang unter den
sächsischengeistlichenund weltlichenHerrenzuyer,

schaffen,

f) SaxaGrammatt-p, 3t ? - 317. Helmold,L»
I! cap,6, feqq.

ff) C L Scheidin praef,ad To», III, Qrtyg*
Gudff, §. l l. x. zz.
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schaffen,und ienerimOsten, dieserim Westen des

Herzogthumsein fürchterlichesUngewitter wider

denHerzogzusammenzu ziehen. Vermuthlich,

um sichwährendseinerVertheidigung hiergegen,

den Rückengegen etwamze Unternehmungender

Dänen zu sichern, verordnetderHerzogdenGras

fen Henrich von Orlamünde zum Vormund des

jungen Grafen Adolfs des Hl. zu Holsteinund

zum Befehlshaber der nordalbingifchenLanSs.

Ohne Zweifel sähe er auch wol ein, daß er bei

diesenUmständensichin dem bisherigenunmib

telbarcnBesitzdersoverödeten,alsentlegenen
wendischenProvinzen schwerlichgegen die Versi»

che ihrer rechtmäßigenHerren würde behaupten

können. Er zog daher die Vortheile der Lehus-

HerrlichkeitdenUnsicherheiteneiner unmittelbaren

Benutzung vor, versöhntesich, ausAurachen sc«

nerübrigenLehnleute,mit demüberwundenenPrii

biSlav, und gab ihm seineganze väterlicheErb-

schast, das LandderObomten, bis auf Schwerin

und dessenumliegendeGegend, wieder zurück.

Pribislav gelobtedagegendem Herzogeund des»

.senBundsverwandten eine unverbrüchlicheTreue

und diebereitwilligsteDienstwärtigkeitk). Von

kben dieser Zeit an erscheintauch der bisherige

I 4 Start-

. g) Helmold.L.II, c,7, Origg<Gue!jftTom.
III. p. 66.
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Statthalter des Herzogs in demObotriten-Lande,
Gunzelin, als Graf zu Schwerin ).

Ü167 Jmmittelst hatten sichdiePredigten des Bit
fchofsBernv, der schonvor der VerwüstungMe^
cklenburgöin Schwerin Sicherheit gesuchthatte,
unter allerleiVerfolgungen bis Demminverbreitet
und selbstauch beiden Fürsten Pribielav, Kasimir
und Bugislav eine günstigeAufnahmegefunden.
Er wird daher nun von den Fürsten dieserLande
einmüthig als ihr Bischof anerkant '), und der
Herzogweisetihm, mit Bewilligung des Kaisers,
feinen bischöflichenSitz für bestandigin Schwei
rin an k).

Pribislav hatte auchlbald Gelegenheit, eine
Probe seinesnunmehrigenVerhältnissesgegendas
HerzogthumSachsen abzulegen. Rügen suchtsich
feiner nunmehrigenLehnöverbindungmit Dünnen
mark wiederzu entziehen,und Henrich der Löwe,

durch

k) Diplomat, Racel, ad a. 1167. in Weßpbal,

Tom. II. p. 2041. Gunzelinus de Zueriti
heißt er schon in einer Urkunde Bischof Konravs

von Lübeck vom Jahr i166. (1164.) in Origg,

Gueljf, Tom. III. p. 501. Piobat. Lih»
VII, n, 57.

i) K. Friedcrichs des I. BksrältigungSbrief in Qrigg.
Gueljf. Tom. III. praef. §. >4. p. 46. if»^
nold. Ltibcc. L. IV. c, 24. §. 1«

k) Diplomatar. Raccb. ad a. 1167, in Weßphal^

T. II. p. 2040. Origg, Gueljf. T, III, prae£,

S.14. x.42.
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durchdie sächsischenUnruhen abgehalten, Wal?
demarnunmittelbardie vertragmäßige Hülfe z»
leisten, bietet die obotritifchenund pommerschen

Fürstenauf, den Dänen in allen ihren auSwärti-

genEroberungenbeizustehen. Durch ihreHülfe

wirdauchnichtalleinder König bald Meister von

derJustl, sondernebensiesindauch demschwel

rinschenBischof Berne zur Bekehrung derRül

gianer und zur Zerstörungdes berühmtenSwan,

tewit mit allem EnthusiasmuseinesNeubekehrte«
behülfiich 1). .

Wie abernachherder König sichweigert, Hen
erfochtenenTribut in gleicherMaasse, wie diean?
gewandte Arbeit, mit dem Herzogezu theilen,
werden auch eben diese Werkzeugeseiner Hülf>
leistung nun die WerkzeugeseinerRache. Sie
entledigensichdieses Auftrages so gut, daß sie

durchdie reicheBeute, welcheihre Kapers an
Gelde und Menschenauf den dänischenInseln
machen,nachihrenvielenDrangsalen rechtwieder

zu Kräften kommen, obgleichdie Dänen es ihrer
SeitS gleichfalsnichtan Feindfeligkcitenin Wa*
grien und in Pommern fehlen lassen: Auch die
Grafen zu Ratzeburg und Schwerin thun den
Dänen vielenAbbruch, bis endlichbeideHerren II<59

beieinerpersönlichenZusammenkunftauf derGrenze
ihrer beiderseitigenStaaten an derEider, sichwie.'
deraussöhnen, unddenWenden, freilichzu deren

I 5 grossen

y Helmold.L.II. c>12. Origg,Gutlß,\T, III.
praef,§.14. x.46.
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grossenLeidwesen,die fernerenFeindseligkeiteng?i
gen dieDänen vomHerzogeuntersagtwerdenm).

In diesemKriege wird auchPriöklavS Sohn,

KüNUt, unter den dänischenSeetruppen, als
Besitzerder Insel Laland, dadurchbekant, daßer,

wegen der Unbeträchtlichkeit seines Lehns, sich
weigert, das gefährlicheCommandoüber einen

Theil der Flotte gegen feine Landöleutezu über,

nehmen. Nachher läst sichPrisklav selbstzur
Wiederherstellungdes Friedens zwischenDannei

mark und Pommyrn mit gutem Erfolg gebrau-

rhen. Und hiermit verschwindensowohl Vater

als Sohn aus her GeschichtedieserLande'").
Hier blühetenun der Friede mit seinemgani

zen wohlthätigen Gefolge. Von der Eider bis

Schwerin, von der Ostseebis zur Elbe wandelte

man wie mitten in einer sächsischenColonie. Die
Gefahren derRäuberei, die sonstdieverödete&et
gend schrekhaftgemachthatten, verschwandenmit
der Verbesserungdes Landbaues. Allenthalben
entstehenStädte und Flecken,allenthalbenwächst

die

m) Helmold. L. II, c. IZ. 14. Saxo Grammatt,

P- 319-34?«
n) Saxo Gramm. !. c. p. 338- 347« Auch wird

(ebendas. <3. zzy.) einer von Lanvt gebauete«
Stadt an den südlichen Küsten von Füncn erwah-

net. Die König!. Universitätsbibliothek zu Uxsal
bewahrt noch eine Urkunde von ihm, worin er

(li8z) der Kirche zu Gdenstc einen Theil seiner
Erbschaft auf Llftn und anderwärts vermacht.

Mfct,
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die Zahl der Kirchenund ihrer Diener. Auch
Pribielav, der nun wohl einsähe, daß es nicht
gut sei, wider den Stachel zu lecken, begnügte
sichin Ruhe und Friedfertigkeit mit dem ihm
übriggebliebenenkleinenLandstriche, bauete die
Städte Mecklenburg, Jlow und Rostockwieder
auf und bevölkertesie mit seinenwendschenLande-
leuten. Eben so sorgt Graf Gunzetin durch
strenge Polizeianstalten für die Sicherheit der
Deutschen im Lande Schwerin gegen die noch
herumstreifendenwendschenPartheigänger,und ent*
wohntdadurchdieseNation vonihrer sonstigenLieh?
lingsbeschäftigung->).

Auch bedientsichder Herzogder Ruhe, wel?
cheihm der Kaiser, seit dessenZurückkunstaus
Italien (1168) vor seineneinheimischenFeinden
verschafthatte, nun zur völligenEinrichtungdes
zuletztgestiftetenBisthums Schwerin, wo dem
Bischof Berns nochimmerkeinweltlichesGebiet
angewiesenwar. Zwar bestätigteihm derKaiser
Friederichdie Grenzen seines KirchsprengelSund
suchtedie Fürsten dieser Landedadurch, daß er
ihnenseineGnadeundseinenSchutzversicherte,und
daß er sie zur Würde der Reichsfürstenerhob,
«ach dem Beispiel der letzteren, zur Anlegung
geistlicherStiftungen, zur Entrichtungihrer Ze¬
henten und zur Friedfertigkeitmit ihren Nachbar

ren

v) Belmtld,L, II. c. 14, §. 4-6.
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ren geneigtzu machen?). Alleindadurchbekam
der gute Prälat noch keineeinzigevon den 300
Hufen, welchederHerzogjedemder dreiwendischen
Bisthümer vorhin bestimthatte. Das Verhält-
niS diesesLandes hatte sichnun gewaltigverän,
dert; es war nicht mehr eine eroberteProvinz,
welcheder Eroberernach Gefallenvertheilenkonte,
sondernbestand nun aus Lehnendes FürstenPrü
bielavs zu Kißin, Kasimirs zu Denunin und des
Grafen Gunzelins zu Schwerin. Diese musien
erst ihre ausdrücklicheEinwilligung zu derDotu
rung einesBisthums in ihrenLandengeben. Durch

tl?t deren Freigebigkeitbrachte nun auchder Herzog,
ohne eignen beträchtlichenAufwand, durch seine
AuctoritatdieFundation des Bisthums undDom«
kapittelszuSchwerin in völligeOrdnung <0, und
Pabst Alexanderder III, ertheilte (1x77) dazu
seineBestätigung r).

Die bald nachherangetreteneWallfahrt des
Herzogs nach Jerusalem verschaftedem Fürsten

Pri«

x) Nach demOriginalin C. L. Scheid praef. ad
Origg. Gucljf T.III. §. 14. p. 46.

Daß ehemaligeVerhältnis zwischendemHerzoglh.
Mecklenb.und demBisthumSchwerin, Beil. 1.
Origg. Gucljf.T.III, p. 507. Prob, L, V//.
nr. 61.

t) Origg, Gucljf, T. III. pracf. p 47. §. 14»
Lindenbrog. priuilegia A Ecclcf.Hamburg»
N. 61, p. 167. Lünigs Reichsarchiv5pi-
«»leg.cccleflP,II. Anh.S.i;z.
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Pribislav eine Gelegenheit, sowol von seiner
Freundschaftfür denHerzog,als vonseinemMuch,
undbesondersvon seinemEifer für die christliche
Religioneinerecht hervorleuchtendeProbe abzns
legen. Er begleiteteden HerzognebstdemGr.
Gunzelinund andern Grossen(maioribus) zu
allengeistlichenund weltlichenAbentheuren, wel«
chemit dieserbeschwerlichenReise verknüpftw<W
reu s).

Noch mehr machteer sichnachseinerZurüki n73

fünft um die Geistlichkeitdadurchverdient,daß er,
nach demVorgang derPommerschenFürsten, de«
iten um dieseZeit die KlösterBroda r) (1170)
und Dargun ") (1173) ihren Ursprungzu dan«
ken hallen, aus des Bischofs Berno Anrathen,
das CisterzienserklosterzuDvbberan stiftete. Ee
widmetedazuverschiedeneGüter,welchederBischof,
beieinerGeneralsynodezuSchwerin, auf Befehl
des Herzogs, mit Zchcntenund allerleigeistlichen
Gerechtsamenvermehrte. Doch war die Tücke
der heidnischenEinwohner Schuld daran, daß
diese Stiftung bei Pribislavs Lebennicht von
Bestand bliebw),

Pri,

5) Arnold. Lubetenf, L. II, c. 2. Origg, Gueljf.
T.III. L. V/7, §. 6l. p. 73*80. Probai»
6s- p. f2f.

t) Vuchholz Gesch.derChurmarkBrandenburg.II.
Th. 1zS3cif.

u) Schröder«xapist.Meckl.S. 458.455.
\c) Diploroarar.Doberanfinfcin Weßpkal,l. fij

J. III, p, 1469. ibid. pracf. p, 142»
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nso Pribislav erlebtdaraufnochdieSatisfactidtt,
daß sein stolzerUeberwinder, Heinrich der Löwe,
das Opfer,des Neides seiner Feinde, durchdie
Verurlheiluug in die ReichSachl, aller feinet
ReichölehnbarenLänderb̂eraubt, und das mächtig
ge HerzogthumSachsen, Engern und Westfalen
zwischendem ErzbischosPhilip zu Köln und dem
Grafen Bernhard von AfckerSleben,Markgr. Al»
brechts zu Brandenburg Sohue, verrheilrwird.
Ein grosserTheil seinerFreunde und Vasallenb«
dienten sichdieser Gelegenheit, ihn zu verlasse«
und an seinen Untergang zu arbeiten. Unter
diesen befand sich auch der K. Woldemar von
Dännemark, Bugislav, Fürst zu Pommern,

Gr. Adolf der Ii/, zu Holstein, Ludolf von
Peina und vieleseinereigenenUnterthanen. Doch
die Grafen Gunzelin zu Schwerin und Bernhard
ZURatzeburgbleibenihrem Lehnherrngetreu und
leistenihm tapfern Beistand gegenseineFeinde*),
Auch scheintPribislav die Klugheit und Recht«
Hchaffenheitbesessenzu haben, einenzwar des her-
zolichenAmts entsetzten,aber dochwegen seiner

" benachbarten Erblande immer noch furchtbare»
Herrn zumenagiren. Wenigstenserhalt dieTra-

Tlit dition, daß ihm dieLustbarkeit,welcheHeinrichder
Löwe(Dee, 25) zu Lüneburganstellte,dasLebenge?

kostet

ß) 0n'g£> Gtieljf. T« III, §. 75. p. »so.
feqcj.
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kostethabensolle7), dadurch viel Wahrscheiitt
lichkeit,daßer wörtlich zu Lüneburgin der Mü
chaeliskircheseinGrab gefundenhat z),

PribiSlav hatte nur einen einzigenSohn,

Borwin, seit seiner Tauft, vermuthlich dem
Herzogezu Sachsen zu Ehren, auchHeinrich ge¬
nant. Dieserwar, seit derWiederherstellungsei»
liesVaters (1166) mit einer TochterHenrichs
desLöwen,Mechtild, vermählt -»); und ein«
solcheVerbindung war wol das natürlichsteMit»
tel gewesen,dieFreundschaftbeiderHerren zu be-
festigen, und bis zur engsten Vertraulichkeitzu

y) Em, de Kirchberg, Chronic. Meclenb» c#
114. in Weßphal.1.c. T. IV. p. 760. At-
tiold. Lubecenf, (ad a. 118 0 L. II. t, ZZ»
Qebhardi Origg. Medcnb. p. 57. § 44.

z) Gebhardt Difl". de re litteraria coenobii 8»
Michaelis in Lüneburg. §. 30.

aa) GebhardiOrigg. Meclenb.p.4.1, Heber6ie
mütterlicheAbkunfttiefer Prinzeßinsindsichdie
Geschichtschreibernicht einig. Einige nennensie
eineTochterderHerzoginKlemenziaaus demHa»-
ft Zähringen,andreerklärensiegeradezufür «>ft<
natürlicheTochterdes Herzogs, jedochvon einer
Mutter aus edlem Geschlechte;noch ander«
(Arnold. Lub, L.III, c.4. §. s. L. IV. c. 7.
§.2) lasse«sichaufdieseUnterscheidunggarnicht
ein. Am ausführlichstenverbreitetsichhierüber
C. L. Scheid in Origg, Guclff. T. III. g.
I7S. lc)
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B) Verfassung.
Grenzen. ^)er ehemaligeGrenzumris des ausgebreitete«

Reichs der Obotriten hatte sichnun vek<
ändert. Die königlicheGewalt, womitHeinrich
bekleidetgewesen,war eine zu ungebildet Aiasse,
denn daß siesichlanger in ihrerCcusisienzhätte tu
halten können, als das Band dauerte,was siezw
sammen hielt. Rügen hatte sichsihr bald wie^
der zur vorigenUnabhängigkeitemporgeschwum
gen a), und standseitdemmit denObvlritenin ei-
nem ebensoununterbrochenguten Vernehmenals
mit dengottschalkschenNachkommenin unversöhnt
licherFeindschaft. Die südlichenWenden zwischen
der Elbe und Müntz, derElve und Havel waren
von dem Markgrafen zu Brandenburg tlitter,
jochtk). In Osten hatte sich daö Gebiet dee
Pommern über die ehemaligenWohnsitzeder Tol«
Knstr bis an die Müntz, ja selbstin die cireipani-
schenGegenden, disseitSder Peene bis Dargill!
erweitert c), In Westenwar Wayrie», anfangs
die Hauptprovinz des obotritischenReichs nun
«in erobertes Landder Grafen zu Holstein, und
die Stadt Lübeckwar (seit 1158) in den unmit¬

telbares

a) Helmold.L,I. c.46. Inf*

b) Hehnold.L. i, c. 88»
«) 21. G. tzchrvarz ErörterungderFrage: Ob bi»

PommerfchenGrenzensichsoweitinsMecklenburg
fche erstrecket,daß sieauchGüstrow«ntersich
zriffeahabenl tt. Greifsw.«741»
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telbaren Händen des Herzogs, welcher auch
<l 162)denSitz desBischofsvonAldenburgauf
beständighieherverlegthatted ). AufdenTrüm>
merndes wagristh-polabischenReichs war ein
ganzneuerStaat, unterdemNamen der ©i'flf;
schüftRatzeburgerwachsen.Selbigetheilte
sichindieLandschastenRatzcburg,Wilkenburg,
und Gadebusch, wozuauchMöllen,Zarrentin,
Hagenowund Rehna gehörte,und derendamali«
ger Umfang aus den vorhandenenNachrichten
nochitzt völligkenilichist e). In demSchoosse
diesesneuenStaats keimteauchnocheingeistlicher
Staat, das BifthllM Ratzeburg auf, welches
sein Gebiet gröstcnrheilsder Freigebigkeitder
Grafen zu dankenhatte. Zu selbigemgehörte,
ausserverschiedeneneinzelnenVorwerkenin den
umliegendenGegenden, hauptsächlichdas Land
BulM f). Der kleineUeberrestdesPolaberlans
des, zwischenderSude, derWalerow (vielleicht
Röguitz),derElbeundElde,dieLandeJüblt und
Meningen, gehörtenvermwhlichschoniht dem

Gr.

d) Helmold L.I. c. 8?. 89.
«) S. das VerzeichnisderZehentttt der Ratzeburgfche«

Kirche, in Diplom. Raceb bum Wi'ßpbal.
T. II. p. 2003-301?, verglichenmit HeU
tnold. L. I. c. 67. §. 2.

f) Diplomatar,Raceburg ad a. Iff8> 74*
bttM Weflpbal,T. II. p. 2HZ2,̂ >45.

K
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Gr. Volraö zu Dannenberg. Wenigstens
wird dessenSohn in der unmittelbar folgenden
Geschichte,als derHerr dieserGegendauf solche
Art aufgeführt, daß man seinerFamiliefrüheren
Besitzderselbennichtverkennenkan8), unddaman
keinenandern Titel ihrer Acgnisitionderselben

kennt, sowird eöwahrscheinlich,daßsiesichwah-

rend der sächsisch-wendischenKriege dieses, von
feinenwendischenEinwohnernvermuthlicham ett
sienverlassenen,sterilenLandesin allerStille, ver»
muthlichnicht ohneHeinrichBadewidensgute»
Willen, bemächtigetund es angebauethaben.

Auch von dem eigentlichenObotritenlande

war nun dieGrafschaft Sltlwerni abgesondert,

dieausserder Stadt und dem SchlosseSchwee

kill, bis an die GrenzenderGräflicheRaHeburn
gischenLandereichte,obgleichimübrigenihrUmfang

noch nichtgenau bezeichnetwird. Auchin dem
ehemaligenPolaberlandegehörte,in derFolgeroet
nigstens,das Landund dasSchloS ^OlJCiiburg
demGrafen zuSchwerinh),

Alle dieseHerren hattensichauf Kostendes
zerrüttetenobotririscheuSraatekörpersbereichert.
Nur das wenige,was sodannnochvon denvorlna«

ttge»

g) S. obigesZehentcn-DerzeickniSin Dipl.Raceb»
beimWeflpbal.1.c. p. 2018. edendas.ad a»
i ig3. p-2047*

hj RLtzeburc,lschksZehcnten-VerzeichniSbimWefiffai,
a.a.O. ©,loij. isis»
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ligenLandenderObotriten, Kißine?und Cireipa^
ner,zwischenderTrave,denGrafschaftenRatzeburg,
SchwerinundDannenberg, derElve, Münz, den
FürstenchümernPommernund Rügen übrig blieb,
warddemFürstenPribiölavbei seinerWiederher?
stellungüberlassen, und dieKräfte des schwachen
UeberrestesseinerNation warenvielzuerschöpft,
umauf ein ausgebreiteleresGebietmit Nachdruck
Anspruchmachenzukönnen. Dochdas warnoch
nicht Einschränkunggenug. Es mustenochein
beträchtlichesOpferan LandundLeutendargebracht
werden, um das dritte wendischeBisthum zu
Schwerin zudotiren, Hiezugab zwar der Graf
von SchwerineinigeDörfer und den Werder bei
Schwerin, auchdendortigenWasserzoll,undder
HerzogselbsteinigeseinerAllodialgüterin seinem
«igenthümlichenLandeSadelbMidt her; Pri-
bislavabertrat zudiesemZweckdas LandBötzow,
lo Dörfer im LandeJlvw, die Insel Lipz(S;

Mariae) im schwerinerSee ohnweit Dobbin»
nebstnochandernan derMüntz undan derWatt
Kow, mit ihremganzenUmfangeohne einigem
Vorbehaltab, wozunocheinigepomWerscheDött
fer bei Demminkamen')» In der Folgever¬
wehrtePribislav das Gebiet desSchlossesBü/
How nochmirdemangrenzendenLandeWerls an
der Warnow undder BischofvertauschtHingegen

K 2 die

i) S. den Schwerinern Scistunoebnesin ttHiittttt
ehemaligenvechaitn-stt. B.ik.l.
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die völligeGerichtsbarkeitüber Büßow an Pri-

biel.iv mit 8 benachbarte»Dörfern des Landes

Mecklenburgund der anliegendenungebauete»

Gegendk).
National- Ii, ebendemMaasse, wie sichdie Grenzen

LH.,ratter. obotrilifchenReichs beengthatten, warauch

dieKultur des LandesvernachläßigetunddieVolk,

menge vermindert. Da der Characterder Na-

tion, nachdemUrtheileinesgenau mit ihnenbei

kantenSchriftstellers,aufUnbeständigkeitundTrew

losigkeitgestimt und eben deswegengefährlich

war 1), soföntedie Harte, womitsiesichvonden

Deutschenbehandeltsahen,aufdenunbiegsamenund

tlurubigenGeistderWendenunmöglicheinenandern

Effecthaben,alssienochmehrzuerbitternundzuvers

wildern. Da wo zu HeinrichsZeiten Ackerbau

und Handlungo.eblühcthatten, war nun das leich»

tere und einträglichereMetier der Räuberei zu

Wasserund zu LandederernzigeNahrunqszweig.

Diese Beschäftigungwar dem natürlichenHang
der

k) ConfirmatioFrid.[. Imp. d. a, 1181. Bulla
VrbaniP.P. 111.d. a. i i gs. BullaClemen-

tis P. P. d. a. ri 89 in Schröders papist.
Mecklenb.S. 477. Ebcnd>sfidenWismars.

Erstl.S 76. Dipl Med. in Weftpbal.T iV.

p.89*- Hist.Nachr.v.d.Vers,desFürst.Schwe,
rin, Beil.L.

I) Helmold.L. I. c. 14. §. Z. cap.2s. p. 69.

c. 52-§•4* 82- § 9» c«33' § 19- L(II«

«. >Z.§.7, 8.
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öerWendenohnehinweitangemessener,als jene

stilleLebensart,wozu sie nur auf einekurzeZeit

mitMühezugewöhnenwaren; sieerreichtenauch

darineinensehrhohenGrad von Geschicklichkeit

dernur zu oft in GrausamkeitgegendieUnglück

lichen Gegenständeihrer Raubsucht überging.
Was hiebetdieKultur des Landesund derEitle»
verlohr, das gewannauf der andernSeite die

Schiffahrt wiederm). Auchward eben dieses

herrschendeLasierzugleichein Mittel, die ihnen

eigeneTugendderGeselligkeitund eineranstände

gen Gastfreiheitzu ercolirenund zu unterstützen.
Die Vortheile des Raubes wurden zu den

freundschaftlichstenBewirthungenverwandt, wo*

vonauchFeindenichtausgeschlossenwaren, und

man hielt über die Ausübung dieserPflicht so

strenge,daß niemandsicheineUnterlassungdersel-

benungestraftzuSchuldenkommenlassendurfte"

Die Versuche, welchevon de» sächsischenSSeaftfc-

Befehlshabernangestelletwurden, das verödetemnS*

icind mit deutschenund niederländischenColoiii?
sienzubevölkern,war nichtvonBestand, undes
ist nichtglaublich, daß eine Generation,dieser
Ausländersichin demeigentlichenObotntenlande

K 5 C01M

») Helmold. L, II. c IZ. §. 6. 7- L. I. e»

52. §.4.

») Helmold, L; I. c. §2. §. F. 9. < 8Z- '§• &
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«onservirthabensollte°). Die GwfscbaftRahe,

bürg ward zwar mit WestphälingernbevölkertP),
und »achder Wiederherstellungdcö Friedenswa-

ren auchdie GrafschaftenSchwerin und Dann«

bergin dieForm süä)sischerColonienumgeschaffen.

Von Pribislav hingegenfindet man nicht, daß

er deutscheEinwohner in sein Landhereingezogen

habe. Unmöglichkonteer auch diesen, die so

langedie ErbfeindeseinerNation gewesenwaren,

genugtrauen, um siein demSchoosseseinesVa«

terlandeö aufzunehmen. Vermuthlichfehltees

Hingegenin den benachbartenGrafschaftennicht

an Nachkömlingender Wagrier und Polaben,

Sie, von ihren deutschenUeberwindernallenthal»

ben gehaßtund bebrückt,mit FreudendieWohm

sitzeihrer Vater verliessen,um in denArmenih,

rer benachbartenLandsleutemehrererRuhe und

Freiheit zu genicssen. Dort schienman reckteü

gentlichdieAbsichtzuhaben,siedurchunerschwings

licheAbgabenzur AuSwandernngzu bringen,um

ruhigereDeutschemit ihren Gütern zu mästen;

hier hingegenfandensieeine Freistadtgegenihre

VerfolgerundherrenloseAeckerunterdemSchuz-

|c einesPrinzen aus ihrer eignenNation. Auf
solche

o) Io,EelkingDiiT.de BelgisSaec,XII, inGer¬
maniumaduenis, Goetdng.1773. §, XIX»
XXI.

t

p) ilehnold)L. I. e. 9l. §. 2«,
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solcheArtkonlenhier dieneuangebantenGebenden,

beideminnerenMenschenmangel, noch hinläng'

lich mit Wenden bevölkertwerden. Auch die

Antipathiezwischendiese», und den Deutschen,

diesichnocheine Zeitlang durchBefehdungenAus;

serte,verlohrnach und nachdieseWürkung 4).
Einen andern Fonds zur hiesigenBevölks-

rung verschastendie vielen Gefangenen, welche

die Obotriten besonders aus dem letztenKriege

mit Dännemark in zahlreicherMenge zurückdcach?

ten. Diese wurden nach demdamaligenKriegs»

rechteans öffentlichemMarkte feilgebotenund oh*

ne Zweifel von den Käufern als Leibeigen«zum

tandbau gebraucht<H).
Die GrenzliniezwischendenObotriten, Kißis

uern und Circipanernward nun ganz unkentlich, Eintbei-
und dieseVölker unterschiedensichseit PribiSlavS lu>,q dcs

Wiederherstellungnichtmehr voneinander. Die

tnehrstenLandschaftenerhieltenihren Namen nach

der Stadt oder demSchlosse, unter derenSchuh

sielagen, daherdas Land Mecklenburg, das

LandJlt)w und das Land Werl? (auch Wgr-

N0w) an beidenUfernderWarnow, (ohnezw^'i»

fel derehemaligeWohnsitzder WlirNüh?r, de,

K 4 ren

«}) BelmnU, L. IT. c. 14. § 4 - <?. viplom.

K.aceb.beim Weßpbal.Tom, II» p. 2032.
22ZZ.

qq) HclmaU,L.Tl. c.ip,1z. §. z.
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ren Name sichin dieserPeriodegänzlichverliert;)
Der Landstrichvon derTrave längst der Ostseebis
Wismar hies das Land Dürzow und Bre-
feil r). Das Land MÜlltz lag unstreitig an
dem See diesesNamens; von denübrigenLand?
fchaftenfehlt uns die Benennung.

Städte AusserdenbenantenOertern,werdenals Städte
Schlös- Schlösserder Obotriten aufgeführt: ^UßlN

an der Stelle des heutigen Neuenklostcrs'),
©Dbbin in der Gegend des fchwerinschenSees,
der Insel Lipzgegenüberc), Rostock und Mal«
chow. So wenigaberalledieseStädteder
Wenden in ihrer innernEinrichtungmit dendenk
schenStädten zu vergleichensind, deren Verfaft
sung Schwerin von Heinrich den Löwenange¬
nommenhatteu), so wenig darf man sichvon ih,

r«

t) Diplomatar. Raceburg. a. a. O. S. 2060.
206 s.

z) Dipl Meclenb in Weßpbal. T. IV. p, 902-

r) S. denSchwerinschenStiftungsbrief 1171. a.a.O.
ßaxo Grammatt. L X t V p. 2 >4.. Das heu¬
tige Dobbin am KrakowcrSee war sicherlichso
w?nig das alte Dobbin, und das heutige Keßinan
derWarnow, zwischenRostockund demaltenWer-
le, war so wenig das alte Kußin, als das heutige
Dorf Werkeim AmteGrabow »as ehemaligeScbloS
Werke war. So unsicherists, bei ctnwologifthen
Untersuchungensichaus den blossenUebereinklanz
der Namen zu verlassen»

u) Saxo Grammatt, L, XIV, p, ZQ9»
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rcr BaukunstsehrprächtigeBegriffemachen. Da

dieNationkeineruhigearbeitsameLebensartliebte,

so wandteman auchnichtviel auf Gebäude, sow

dernmanwar zufriedenunter geflochtenenHütte»

nur soebengegen Sturm und Regen gesichertzu

sein. Sobald ein Krieg anging, wurdedas ans«

gedroscheneKorn nnd was irgend zu Kostbarkeit

ten gerechnetwerden konte, in die Erde vergra?

ben, Weiber und Kinder in undurchdringliche

Wälder versteckt, und demFeindenichts als das

ledigeNest zur Beute gelassen*).

Der Antheil des Volks an der höchstenGel Regie»

wall hatte, seit der Verjagung der regierendenrungsform

Familie, nnter der Regierung KrukoS einen be- Sucres«

trächtlichenZuwachs bekommen. Die nun schonstonsord»

so lange eingeführteerblicheRegierungsformwar
nttö8'

in ein Wahlreich verwandelt, und lange konten

sichdie Obotriten und Kißiner nicht enrschliessen,

die Begriffe von ihren Wahlbcfugnissenfahren ztt

lassen. Sie suchtendieseGrundsäße auch nach

KrukoSErmordungverschiedentlichgeltendzu mal

chen. Nur blos der Lehnsverbindungmit dem

HerzogthumSachsen hatten Heinrich und seine

Söhne es zu danken, daß siesichin dem Besitz

der Regierunggegendie, durchWahl des Volks

ihnen entgegengesetzteOberhäupter, mit Gewalt

behaupteten. Die Regierungdes ersterenwar so
K s despo,

v) Helmold.L.II, c. i z. §. 8.
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despotisch,baß er nichtallein die, unter Kr»kö,
allem AnsehennachabgekommenenBefteurungen
wiedereinführteund allerlei, demGenius derNa-
tion ganz widersprechendeAnordnungendurchsetz-
$e, sondernauchsogareinenVersuchmachte,durch
tvillkührlicheErnennung seinesNachfolgers, seine
Monarchiein ein Patrimonialreichzuverwandeln.
Ein solchereigenmächtigerSchritt war deruralten
Grundverfassungdes obotririschenReichsund den
Gerechtsamender rechtmäßigenLehnösolgereben
so sehrzuwider, als es gegenSraatsklugheit und
gegenVaterlandsliebegesündigetwar. einenfremi
den Prinzen, der noch dazu der wahre Kroncrbe
eines benachbartenfeindseligenReichs war, den
WendenzumBeherrscheraufzudringen. KaniitLa-
ward war selbstsoklug,dieLehnsbefugnissederHein?
richschenDeftendenke»zurefpctirenund siefolgte»
ihremVater ohneRücksichr»usErstgeburtw). Aber
gegendieWidersprüchedesVolks würdeer, durch
Hülfe der erneuertensächsischenLehnöverbindung,
sichden ganzen Umfang der Gewalt seinesVor-
gangers, allerWahrscheinlichkeitnach,schonzuver-
sichernge.wnsthaben, wenn er ebenso sicherden
häuslichenNachstellungendes NkideShätte entge-
hen können. Jene ehrloseThal seines OheiinS
war alsoein Glückfür die oboiritischeVerfassung»
Die gnnze Nation bekamwieder eineneinheimi?
schen Regenten, sicherlichaber nicht durchdas

Recht
Helmold. L, I. c, 48. §. 2.
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RechtderErbfolge,dazuwäre die damals noch6UV
hendeGottschalkischeLinieihres uralten Regenten?
stammeSamnächstenberechtigetgewesen,sondernges
wis nichtohnedie freie Zustimmungdes, sosehr
zumWiderspruchgewöhnten,obotritischenVolks.
Daß aber bei Niflots Gelanguttg zum Throne
nicht,wie bei der Wahl KrukoS, die AbsichtbloS
auf seinePerson gerichtet gewesensei, sondern
zugleichseinen Descendentendie Rechteder Erb?
folge wieder beigelegetsein müssen, ist aus den
AnsprüchenseinerSöhne auf die Erbschaft ihi
res Vaters abzunehmen,welchevon der Nation,
soviel ihre erschöpftenKräfte es gestatteten, stets
unterstüztwurden*). Und ohngeachtetnachNif
klotSTode, durch die sächsischenEroberungendie
ganzeobotritifcheGrundverfassungzerstöretward,
auchdieRechteder ErbfolgedemRechtedes Krie,
ges weichenmusten; sowurdendochnachher, bei
PnbiSlavS Wiederherstellung, feine Rechteder
Erbfolge von demUeberwinderausdrücklichnicht
verkant, sonderndurchdie erneuerteLehnsverbini
dungmit Sachsen wurdenseineangebohrnenAn?
fprücheauf die Verlassenschaftfeines Vaters von
einer andernSeite gesichertund dadurchzugleich
seinerNachkommenschaftein neuer, von der Will»
kührdes Volks ganzunabhängiger, Titel zueiner

unjew

x) Helmold.L. I. c, 92« §. I» L,II. c, 6. §. I*
!

'
c.7. §. 6.
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unzertrenlichenErbfolqsordnnnqverliehen. I»
der Folge bekam di-fer anderweitigeTitel nvch
dadurcheine neue Stütze, daß der Kaiftr ihm
(i 170) öffentlichdie Würde der Reichsfursten
beilegt?,deren Regierungdamals schondurchgän¬
gigerblichwar.

Fürstlicher So wie unter denjenigendeutschenGrafen
und Herren, djc ihre Ländernichtstatt derBefolg
düng für ein vom Könige verliehenesLand.lehnsi
weise, sondernerblichund eigenthümlichbefassen,
um dieseZeit der Gebrauch aufkam, von ihrem
Stamm - und Residenzfchlosseeinen erblichenZus
namen anzunehmenY); anstatt daß dieHerzöge,
Markgrafen, LandgrafenundPfalzgrafc«gewöhnt
lichnachdemLandegenant wurden, dem fie, ver¬
möge ihres Amts, vorstunden; so scheintauch
Pribislav, seit seiner Erhebung zur reichsfürstli-
che« Würde, nach jenem Beispiel sichgerichtet
zu haben. Zwar fehltee an einheimischenUrknn,
den nochganzlich, in sächsischenUrkundenaber
wird er bald Pribislav V0NKlßlN, am häufig,
fien aber VONMecklenburg, mit demUrsprung!«
lichen Zusatz eines Fürsten der WtNdtN
( dlauorum) genant, gleichwiedie

ponv

y) M. I. Schmidts Geschichteder Deutschen,II. Theil.
» < S,407.I . ^

' '
(*
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pommerschenFürsten den Beinamen VONDkMi
MlNführtenz).

In ebendem Maasse, wie da« obotritischeLandstän»

VolkbeiderUebttlragUNg derhöchstenWürde 6f*

in dieserPeriode concnrrirte, vergrössertesichmw
türlicherweiseauch der EinfluS desselbenin die
AllkÜdllNg der Reqierungsrechte UnterHein«
richsschweremZepterward das GewichtderElan-
deganzunterdrückt; destomehräussertecösichaber
nachseinemTode. Von einerTheilnebmungdes
Volks an einheimischenRegierungsgeschäftenfehlt
es zwar an Nachrichtender deutschenSchriftstel- .
ler; die überwiegendeGefahr von Seiten der
Sachsen und Danen knüpftedas Interesse des
Fürstenund des Volks so fest an einander, daß
eineCollisionzwischenbeiderseitigenRechtendurch-
aus nichtmerklichwerdenkonte. Dennoch steht
es aber schwerlichzu vermuthen, daß ein Volk,
das schonsolangeeineseingeschränktenRecümentS
gewohntwar, sichvon der Willkühr einesFürsten
sollehaben beherrschenlassen, der eben diesem
Volke so viel von seiner Würde zu danken
hatte *), HäufigersinddieBeispieleeinesAncheils

der

i) S. denSchwerinschenStistungsbrief 1171. a.a.O.
Dipl Raceburg,. ad a. 1170, II?/, *>74»
0. a. O. S. 2044.2045, 2047.

») Scburzfleifch. Di(T. de rebus Slauicis, §. ro»
Struken de llacuum prouinciaj, origine Sc

pra«-
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der obotritischenGrossenan auswärtigen Staats
angelcgenheitenunter NiklotöRegierung ^).

i Mit der sächsischenEroberung und mit der
beinahealgemeinenEntvölkerungdesLandeshörte
die ganzebisherigeVerfassungdesselbenvölligauf»
Ohne Zweifel wurden aber nach der Wiederher¬
stellungPribislavs auchseinewenigen nochübrig
gebliebenengetreuenLandsleutewiederin ihrevor-
maligen Rechte hergestellet,und also durchdiese
die ursprünglicheVerfassunggewissermaassenfort,
geschetbl-).

Steinen. Die fürstlichenBestenrungen, welcheunter
HeinrichsmächtigerRegierungsoviel Miövcrgnül
gen verursachten, haben ohneZweifelnichtlänger
gedauert, als dieMacht, ihrer Einfoderungdenge,
hörigenNachdruckzu geben, stchin den Händen
des Fürsten befand. Derjenige Tribut, den die
Kißiner und Circ'paner dem Fürsten Niklot vers
weigerten,war wahrscheinlichkeinanderer, als der

säch,

praecipuis iuribus, § z. in Obferv. V» p»
167. E. A Rudioff Unters,derFrage, oddie
obotritischenKönige ein absolutesRegimentgi-
führet? Nlfct Von denWagriern s. Hel»ioldt
L. I. c 83- §.2.

b) Heltnold. L. I. c. f 7, § s» C. 62. §. 2. 6,
6^, §. 1. c. 86- § Z.

feb)MeinesJH. Vaters gegründeterBerichtvon dem
Alterthum».derMtMenb.Landstände,t.Abch.§<3,

Ml«,
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sächsische;daher auch die bereitwilligeHülfe der
Sachse»zudessenBeitreibung»

Vo» der heidi-ischenReligionsverfassungder Religio»«»
Obotrilcn, ob siegleichin dem gröstknTheil die--versastung.

serPeriodedie herrschendewar, habenwir wenig a)hndvi-
genüueNachrichten» Seitdem das Landderüthe- f^e*
darier von den Markgrafenzu Brandenburg be-
zwungenworden, war Rhetra nichtmehrderMitt
telpunkt des wendischenGötzendienstes. Der
Swantewil auf Rügen behauptetenun dener¬
sten Plaz in Ser Anbetung, seine Orakelsprüche
hielt man für die zuverläßigsten, in seinemTem»
pel wurden von allen wendischenVölkerschaften
reichlicheOpfer an Gelde und an Christen
dargebracht. Ihm war der Radegast zu
Mecklenburg, so wie der Ptvvk ZUAlden?
bürg, der Podaga zu Ploen, und die Slvli
zu Ratzeburgin den besonderenLiturgie»unterB
geordnet. So sehr übrigens alle einzelnewem
discheStämme in den sinnlichenGegenständenihß
rer besondernVerehrung von einander abwiche»,
soglaubtendochalle einen unsichtbarenGötterva»
tcr im Himmel, und ihm warendie Untergotthei¬
ten, derenes in jederStadt und in jedemHain
besoldetegab, als Abkömlingeund Beamte best
selben, stuffenweisesubordinirr. Für das äussere
licheder Religion hegkejedermanndie tiefsteEhn
furcht, die aUchselbstbei Feinden nichtverletzt
Werdendurfte. Die Gerichtsverfassungder Odos
(vitfiiwar vermuchlichebenso, wie beiden Wa?
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griern mit in das Religionssistemverwebt. Eid«
schwürewurdenseltenzugelassen,weil man, beiden

FeindschaftenmancherGottheiten unter einander,

ebendadurcheinederselbenzuerzürnenbefürchtete;

dochwurdenReinigungseidewegen angeschuldig»

ter Verbrechenbei Baumen, Brunnen und Stei«

nen abgelegt. In der Folge ward dieserHeids

Nische RcligionSgebrauch mit dem christlichen Aber»

glauben der Feuerprobe(ferro vel vomeribus)
vertauschtc).

So lange Heinrich der Löwebei seinenwen#

bischenFeldzügennur die BereicherungseinerFi-

nanzen zumAugenmerkhatte, kontensichdiePr«

digten der hiesigenHcidenbekehrerwenigErfolg

versprechenci). Nur so, wie eine wendische

Landschaftnachder andern m eine sächsischePros

vinz verwandet ward, konte das Christenrhum

unter dem Schutz der sächsischenBefehlshaber,

festere Wurzel fassen. So ward erst in Wa»

grien, nachherin Polabien und endlichauchim
Obotritenlandedie christlicheReligion dieherfchem

de «). Dabei bliebes auch hier, nachder Wies

derherstellungPribislavö. Nun bekamdie hiei

figeKirchenverfassungnach und nach die regel«

mäßigeForm der päbftlichenHierarchie. Das
ganze

c) Helmald. L.I. C. f2 c.ZZ. §. 2.Z. 4, l?.

6) Helmold. L. I c. 68- §. 2.

e) Helmold. L, I. e, 8z, 91, L.IL c.4. §. 6»
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ganzeLandwar unke? geistlichenGerichköbar-
fett derbeidenBischöfezuRaheburg und Schwe¬
rin vmhcilt. Beite warenvon Allers her Suf-
ftaganender vereinigten Metropolitankirchezu
Hamburgund Bremen, und daher schuldig,alle
Jahr einmal die cisalbinischenProvincialsynoden
zu Hamburg zu besuchenund die Statuten dersel¬
benzu beobachtenf )•

Die RatzeburgischeKathedralkirchewar der
^ ^al,{.

heil. Jungfrau und dem EvangelistenJohannes burgsche'
gewidmet. Dem Bischöfe war eine Congrega-Diöcese.
tion von k2 regulären Kapilularen unter dem
VorsitzeeinesProbstes zugeordnet,welcherP. Ha»
driander IV. (r i %7) die Regel des heil. Augw
stinsnebstdemPramonstratenfer-Habitvorschrieb
und das freieWahlrecht ercheilkeS). Der Kir-
chensprengeldiesesBisthums war gegen Mittag
undMitternacht schonvon der Elbe und dem iit«
beckschenKirchengebietbegrenztund erstrecktesich
gegenAbend, mit Bewilligung des Erzbischofs,
Und nach anderweitiger Befriedigung des Bischofs

ZUVerden, bis in die Gegend, wo die Bille in die
Elbe fall, über das Land Sadelbande, gegen
Morgen über das ganze Polaberland, bis ins

Land

5) Diplomatar.Racelurg.3dx.1t6O.beimWefl*
pbal. 1. c. p. 203 S- icqq.

g) Diplom.Raceb.ad a, 1157. l 162. a. d.O.
S, S027< 2038.

L
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Land der Obotriten um Schwerin ). Nachher

wie demmecklenburgschenBischeft sein beständiger

Siß zu Schwerin angewiesen war, (i 167) ward

das Land Schwerin mit dem o.botritischenLande

Breftn vertauscht und das C28cif??i' WistMüV,

nebst den Landflüssen und StlfiTtjC/
ward nun die östliche, so wie die ^ATSfllS, die

©ilbf, die Eide und die Elhe die südlicheGren¬

ze der Stifts-Jurisdiction '). In dem ganzen

Umfange dieses Kirchensprengelö hatte der Prälat

von allen deutschen Einwohnern den Zchenten zu

erheben, und nur allein der Bischof konte selbi»

gen wieder andern zu Lehngeben (inbeneficiare),

Wie man es sich daher in diesem hierarchischen

Zeitraum für eine Ehre schaßte, der Vasall eines

Bischofs zu ftyn, so nahm (11 f 4) der Gr. Steint

rich von Raheburg die Halste der Zehenren in ftü

nen Landen Ratzeburg, Wittenburg und Gade-

buschvon dem Bischof zu Lehn. In den eizenthüim

lieh zumHerzogthum gehörenden LandenGttMMt
lind Sabeldande genos der Herzog selbst die
Zehenten, mit Vergünstigung des Bischofs, iedoch

nicht lehnsweife ^). Die Hälfte der sodann noch
übris

K) StiftungsbriefH. Heinr. d. L. v. 1158. beim
IVeftphal. T« II. p. 203 3. igbcnöaf©. 2039.

i) Dipl. Raceburg. ad 3. 1167. a. a. £>.S. 2040.
Ratzeburg.Zchentent Verzeichnis,a, a. O. S.
20-Z.

k) Ratzedurg.Stiftungöbricf a. a. O. S.
203 z. HelmohUL, I«c. 77. §. z»
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übrigenZchenten aus den LandenNürburg,

Wittenburg und Gadeduftd auch aus dem

LaiideRettin wurde zum Unterhalt der Dom«

Herrenangewiesen; und nur 2 Hufen in jedem

Dorfe wurden unter demNamen Skttmck von

aller Zehentabgabe befreiet>). Weil aber die

Zchenten nur von freien Leutengegebenwurden,

so waren statt derselben die geistlichenAbgaben

der wendischenEinwohner (cenfus Slauorum)
von jedem Haken (vnco) auf drei Maas (Ku¬

rie?) Rocken, einen Schilling (folidus) zu 12

Pfenning gerechnet, einen Topp Flachs und ein

Huhn fesigeseht; um so viel war die vormalige

ottonischeStiftung nun erhöhet. Hiervon bekam

der Pfarrer jedes Orts ein Maas und 2 Pfenni-

ge. So wie aber die Zahl der wendischenEins

wohner bei ihren häufigen Verfolgungen, ab«

Nahmund ihre Stelle mit deutschenColonistener--

sehtwurde, ward nach und nach das ganze Land

demBischöfezehentpslichtig,und davon bekamder

Pfarrer nichts, sondern nun mnste der Bischof

mit dem Grundeigentümer ( doinino fhndi)
dahinsorgen, daß jede Pfarrkirche in der ganzen

Diöeesemit 4 Hufcn dotiret wurde. Auf Siefen

Fuß bekam der Bischof ftlbst das Pakronatrecht

über alle bereits gestifteteoder noch zu stiftende

L 2 Kirchen

J) Diplomat, Raccb, ad a. 116?. a. a. £>. S.

2C4T,
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Kirchen in Raßeburg, im LandeBoitin, in dem

wüstenWalde, in Sodelbande und Gamme; aus-

serhalb des Stifts eigenen Gebiets wurde das

Pari ouatiecht, wie die Bewiedmung der Kirche,

den Grundhcrren überlassen ).
. _. ?u Schwerin war die Domkirche gleich-

(2 CrtU?s
nn!"d)c fals der Mukker Gottes und dem Evavgeli.'

Diöccst. stcu Johannes gewidmet, und mir einemDoms

kavinel versehen. Der Sprengel dieses Vi«

st',ihms begrif in sich die Schlösser und Länder

Mecklenburg, Schwerin, Kutin und Kuxin, die

jande Breftn und Poel ausgenommen, wovon

jenes zum Raßeburgifchen, dieseszum Lübeckschen

Kircheugebietgehörte, ferner Parchim, Eutin und

Malchow an beidenSeiten des Eldenstromö, alwo

er an die havelbergscheDiöeese grenzte, iniglei,

chen die Länder Demmin, Tollense, Plote, Losih

und Tcibesees. mit Jnbegrif der halben

InftI Rügen, längst der Peene, welche ihn von

dem Sprengel des Bisthums Kamin trennte n).
Die innere Einrichtung dieses geistlichenStaats

war zwar, in Gefolg der gemeinenkirchlichenGes

setze,mit der Ratzeburgschenund Lübeksch.neiner-

lei. Auch ward hier, so lange der Krieg dauerte,

in Ansehung der geistlichenHebungen gleichstes

der obigeUnterschiedzwischenDeutschenund Wen,
den

m) Dipl. Raccb p. 2032. 2033,2046.

n) K Friedet. I Bcstättiqunqsbriefv. I. 1170. P.
Aikxar.VcrSHf.Besiuttigungebulle1177,0 a,O«
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deneingeführt°). Nachdemaber der Friede wie,

derhergestelletund die wendischenLandesherren

selbstvon dem Kaiser aller Rechte der Ncichefu»

sieii, unter andern auch in Ansehung der Zehen»

tenabgabe, theilhastia gemachtwaren. fiel jener

verhaßte Unterschiedweg. Ihre wendischenUn-
terthanen gaben gleichfals nur den Zedenten l>)
und von einer andern bischöflichenEinnahme

findet sichkeineSpur. Weil aberin eis

nemso entvölkertenLandedieZehente»nur sehrspar-

sam sein konten, nulste der Bischof einen beträcht-

lichen Thcil derselbenzum Unterhalt des Kapittels

so lange abgeben, bis selbigefichmit der Zahl der

Einwohner vermehre,!n'ürden, da denn dasjenige,

was nach dem Ermessendes derzeitigen Herzogs

und Bischofs zu diesem Zweck entbehrlich sein

würde, auf andre Congregationen verwandt wer-

densolle. Von derDotirung der Pfarrkirchen und

demPalronatrechte darüber ward nichts besonders

difponiret; vermuthlich blieb es also darin auch

hier bei der zu Raßeburg angenommenenRegel

desgemeinengeistlichenRechts, wornach beides

den Grundeigenthümer traf. Eine Anwendung
davonfindetsichin der Stiftung des Klosters Doi

heran, alwo dem Abt (i 177) das Patroncmecht

L 3 über

0) Dipl. Raccb ad 3. u fg, p. 2033. in f. Hd-
mold. L. I. c. 87. §, 13. 14.

p) S. obigenKaisers.BcstättigimgSbrief,a. a. O. H.
HeinrichsSchwmnscherEtistungSdries,a. a. O.
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über die Kirchen und Prediger in den KlostergÜ!

kernversichertward <0.

Verhältnis Das äussere Verhältnis der wendischen

Herzog- *ail6c' besonders gegen das Herzogthum Sach-

chum sen, hatte sichin diesemZeitraum mehr als ein-
Sachsen, mal verändert. Das Band des Lehnssistems,wo-

a)derobs- durch Heinrich (1105) seine Lande an das Her--

kritischenzogthum knüpfte, dauerte zwar auch nach seinem

selbst* Tode fort, weil nach den damaligen Begriffen der

Fürsten selbst,schonalleThronlehnefür erblichgehal,

ten wurden r). Es ist auch kein Zweifel, baß,

wenn sichseinMannsstamm länger erhalten hatte,

mit selbigemdieangefangeneLehnöverbindungfort*

gepstanzetfein würde. Mit dem Abgange dessen

ben aber (ilzo) ward diese Ssiährige Verbind

dung wiederabgebrochen, ohne daß die Beschwere

den derselbenunter der bescheidnenRegierung Los

thars für den dienendenTheil sehr merklichgewes

senwären.

Bei der neuen Inseudation, welcheLothar

darauf in der Person Kaimt Lawardsmit den mens

dischenLandenvornahm, tönte es zwar schonzwei-

felhast scheinen,ob er diesesRecht als Herzog zu

Sachsen oder als König von Deutschland ausübte.
Wenn man aber auch annimk, daß er ein, dem

«z) IVeßphal,T, III, p. 1496. praef. p, 142»

1) Schmidts Geschichteder Deutschen, ll, Th«
S. <,04.
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HerzogthumSachsen vorhin aufgetragenes, mithin

auchihmals Herzogewieder eröfnetts Lehn, in eben

dieserEigenschaftwiedervergebenhabe, so wurde

cs dochwidersprechendsein, ihm als

auchdieErhebung Kannta zur königlichen Wür-l

debeilegenzu wollen: Diese verlieher ihm sicher-

lich alö Kaiser, der nach den Grundsätzendes wie-

der aufkommendenrömischenRechtö, fous om-

niura dignicatum war.

Diese Verbindung mogte indessensein welche

sie wolle, so hörte sie doch mit Kanuts Tods

fl l z l) wieder auf. PribiSlav und Niklot, die

weder in der ersten nochin der zwotenJiwestitur

mit begriffenwaren, waren so wenigVasallen dco

HerzogthumSSachsen, alö des römischenReichs.

Deswegen fielen ihre Länder aber nicht in den

Stand der Unabhängigkeitzurück, worin sie sich

vor derErrichtungdesiehnscontracts befundenhat««

ten. Die Herzoge zu Sachsen hatten sichihrer

Aufsichtsrechtenie begeben, die sie in vorigen Zeü

ten über die Wenden erlangt hatten. Von dieser

Seite zeiget sichihnen nun Lothariuö, so lange cr

das HerzogthumnochnebenderKaiserwürdebesaS,

wiewolmit rühmlicherMäßigung; und man fw

det nicht, daß die wendischenFürsten, es sei nun

aus Bewustsein ihrer Schwache, oder aus innerer

Ucberzeugung, ihm dieseOberherrschaft streitig

gemachthätten. Vielmehr bewiesen sie seinen

L 4
Be-
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Befehlen teil folgsamstenGehorsam s). Ohne
Zweifel ward ihnen dieses Joch dadurch ertrag#

lich, daß der bescheidneLotharseineGewalt nicht,

nach dem Beispiel seiner Vorfahren, bis zu den

verhaftenBesteurungen misbranchte.

In diesem Mittelzustande zwischenLehnbari

keit und ZinSpflichtigkeirgegen das Herzogtum

Sachsen bliebendie Oborriten. allemAnsehennach,

auch unter den Welsen, b,e zu dem Kreuzznge

Heinrichs des Löwen(\ 147); Wagrien und Po-
labien aber ward immittelft von aller Verbindung

mit dem obotritischenStaakSkörper getrennt, und

verliert sichnun, seitdemes völlig in eineeroberte

sächsischeProvinz verwandelt worden, ganz aus

«nftrm Gesichtskreise.

Von dieser Zeit an scheintdie Idee von der

ehemaligenSteuerbarkeit der Wenden sehr lebhaft

wieder bei dem Herzoge erwacht zu feyn, indem

er sichfür mächtiggenug hielt, sie zur Würklich-
keit zu bringen. In den erobertenwaqrischenund
polabiftl.cn Landenwar cö eine Kleinigkeit, den
armseligen Rest ihrer wendischenEinwohner ohne
Widerrede in das Joch der härtestenDiensibarkeit
und Zinspfllchtigkettzu zwingen. In Ansehung
der Obott'iten, Kißiner und Circipaner laßt sich
zwar die Zeit, da der Herzog diese Last wieder

in Gang gebrachthat, so wenig genau bestimmen,
«lS

s) Heimeid, L. I. c»f 3«



Dritte Periode. 169

als dieSummedes jährlichenTributs,W»s,lW0«
tlNzg genant. OhneZweifelwar das auch nicht
das WerkeineseinzigenJahres, sonderndie Be,
drückungder unglücklichenWenden häuftesichvcr,
muchlichmit iedemglücklichenVersuche, mit je*
demAnwachSderFurchtbarkeit, mit icdemneuen
Bedürfnis des unersättlichenHerzoqs. Sicher
kau man den Zeitraum von demEnde des Kreuz»
Zugesbis anNiklotsTod (i 148 - >161), als die
Periode dererweitertenund ungestörtenZinspfiichs
tigkcit der Obokritenansehen Im übriaen
bliebensieauchdamals in der sonstigenUnterwür¬
figkeitgegendenHerzogzu Sachsen. Ihre Für-
sten erschienenauf den sächsischeniandesversam-
lnngenund gehorchtenseinenBefehlen ohne Wi'
derrede

Nach NiklotS Ermordung war niemandwci-
ter übrig, der demmächtigenHerzogehätte weh-
t'cnkönnen,das Land, dessenMark er bisher schon
inungemessenenSteuern ausgesogenhalte, nun
als seinvölligesEigenthum anzusehen, und die
ö&otvifcnaus dem Stande derZjusbarkeit,unter
derAufsichtGunzelins, in den Stand der mibe*

L s schränk-

r) Helmold.L, l. c. 6Z. Ratzeb.Slistmigsbr.zu
Anfang.

vi)Helmold,L, l, c. 8z. §. j» c. Z6. §, z. 10.
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schränktenUnterthänigkeitzu versehenv). Nur
die Kißiner und Cireipaner blieben noch eine
Zeitlangin ihrem bisherigenVerhältnis unterden
Söhnen ihreö Fürsten Niklots, bis nach der

Schlachtbei Varchen (1165) Pribislav auchdie^

ft zu verlassengenöthigetwurde.

Nachdem aber diese Beherrschungsart der
Obotriten in einem 5jährigenZeitraum durchwie,
derholte, wiewolunglückliche.Versucheverschieb
dentlich unterbrochen war, gelangte Pribislav
(l 166) ausö neuezumBesitzdesObotritenlandes,
jedochin einemvondembisherigenganzunterschied

denen Verhältnisse. Anstatt durch fortwährende

Bedrückungendie erbitterteNation bis zumVers

ständnis mit seinenFeindenzu reizen, wusieder

Herzogvielmehrdurchdas, seit z s Jahren abgei
brechengeweseneBand des LehnesistemS,dieTreue
derselbenan das Interesse des HerzogthumsSach»
sendestofesterzu knüpfen,undPribislav befandsich
nun mit dem UeberrestseinerLande, in derselbe
gen Verbindung gegendas HerzogrhumSachsen,
worinsiesichzn AnfangdieserPeriodebefundenw)

hatten.

v) Dipl. Raceb,»d a. 1162. a. a. O. S. 2OZZ.
Helmold,L. II. c ig, inf,

jv) Meines fei.Vaters (E. A. Rudloffö) Unters,von
dem Wesen, Ursprung, Fortgang und Ende des
Lcbns-Nexus zwischenMcckien'v.undSachsen, in
Gcrdes Mick!.Samml.VI. S.
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Hatten. Die Lehnstreue verpflichteteihn nicht
alleinzu Kriegsdiensten, sondern auch zu einer
persönlichenAnswartigkeitgegendenHerzog. Von
derersterenVerpflichtunglegteer auf den Feldzü-
gengegendie Rügianer und gegen die Danen,
so wie von der letzterenauf der Wallfahrt zum
heil.Grabe, vielleichtauchbeiderfciev'.ichcnHof-
versamlnngzu Lüneburg, die ihm tödlichward,
folgsameProben ab. Warum sichaberHeinrich
derLöwe, nachseinerErklärungin die RcichSachr,
der Hülfe PriblSlavS nicht, wie seinerandern
Lehuleutein den hiesigenGegenden, der Grafen
zu Raßeburg und Schwerin, bedienthabe, das
vonfindetsichkeineUrsache. Vielleichterstreckte

sichdie DienstpflichtPribislavö nichtbis auf jene
Seite der Elbe. So lange auch die Frage von
derRechtmäßigkeitder AchtSerklärungnicht au6*
gemachtwar-, bliebdas Schicksalder wendischen
Lchnspflicht,nachderZertheilungdesHerzogtums
Sachsen, und nach dessenTrennungvon den wel-

fische»Erbgütern, nochunentschieden.
Wie aber derLehns--Nexus mit Sachsennicht

dereinzige, sondernnur ein accessorischerTilel
war,wodurchdieangebohrnenundprinzipalenAiu
sprüchePribislavö auf seine väterlichenErblande
wirvonaussenbefestigetund gesichertwurden; fo
sindauchseinenachherigenRegierungSrechtenicht
blosaus jenerzufälligenQuelle des nutzbarenEi-
genthumsherzuleiten. Die Rechte seinerErb,

folge.
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folge, dieselbstbei Errichtung deöLehnScontracts
ausdrücklichanerkanntwurden, waren nun in ifa
rem vorigenUmfange wiederhergestelltund Pri-
bi^lav trat in dieselbigcnRechte, diefein Vater
besessenhatte, nur mit demUnterschiede,daß die
iast der ZinSpflichligkeitmir den LehnSpflichtcn
verrauscht,und diebefestigtereSicherheitvonaus-
sen mit demVerlust des LandesSchwerin erkauft
war. Im übrigen ward seineRegierungdurch
keineäussereGewalt beschrankt,sonderner befand
sich in dem völligen eigcmhümlichenBesitz der
von seinen Vorfahren aus ihn devolvirrenHo/
heitörechte.

6)derwen» Hierin unterschiedsichalso das äussereVer-
Grasschafhältnie deöFürsten zuMecklenburgsehrwesentlich

ten. von demUmfange der gräflichenGewalt in den
ehemaligenwagrischen, polabischenund andern
wendischenLanden. Die Grafen zuHolstein, zu
Ratzeburg, zuDannenbergund zuSchwerin weif
rcn zwar ebenso gut wie jener,Vasallendes He»
zogszu Sachsen, sieleistetenihm tapfereKriegs-
dienste, begleitetenihn zumTheil auf seinerWalls
farth und bliebe»ihm auch nachseinerAchtöerklä-
rung nocheine Zeitlang treu und hold. Auch
genossensieübrigensallerRechtedesnutzbarenEi-
genthums über ihre liegendeGründe; die Unters
thanen sco'oni) mustendem gräflichenAufgebote
(comicum expecijcioni) folgen, ihnenFrvhn-
fuhren und VestungSarbeiten(VorZ.

werk)
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werk) leisten,auchsogarSchätzungen(exaclio-

nes) und Beeden (periciones) bezahlen. Es
ist auchfeinZweifel, bofjsie nichtsollendie Ge,
ricktebarkeitin demganzenUmfangeihres Gebiets
ausgeübthaben; und sie musienerst ihr nutzbares
Eigenthummit dendavonabhängendenRechtentu
dieHände ihres Lehnhecrnrefntiren, bevordieser
seinedrei wendischenHochsiifterdamit bcwiedmen

fönte. Allein bei ihnen war auch die Investitur
genau der einzigeTitel ihres Besitzes und ihrer
Befugnisse; blos der Gnade des Herzogs hatten
sie ihr Lehn( beneficium) zu danken. Wie es

sichdaher von selbstverstand, daß sie nicht mehr
Rechtedarüber exercirciifönten, als der Herzog
selberdarüberbesas, sohatte es auchvon derWill-
kührdes lezterenabgehangen, wie viel lind wie
WenigRechteer seinerherzoglichenWürde unmitt
telbarvorbehaltenwolte. So blieb in den wa*
grischenund polabischenLandendie Wogiwotmza
solange eine unmittelbareRevenue des Herzogs,
(Cenfus Ducis) als es slavischeEinwohnerdar-
>»gab In wie fernesonstHeinrichderLöwe
sichin den Grafschaften etwas vorbehaltenhabe,
läßtsichnicht bestimmen. Sichtlich ist es indes?
sc»,daß siein näherer Verbindung mir demHer-
«oqchumSachsen gebliebensind, als diemecklen?
b»rgschenLande.

Noch

*)VondkrGrafschaftRatzeburgz.B.s. denRatzebur-,
zischenStistungsbrief,a. a.O.
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t) derwen- Noch eingeschränkterwar die politischeLage
Aschen weibische!! Bischofthümer. Da ihre mcltlijBühiimer n, r ' ii.

chcnCycbiefeans lauter solchenLändereienznsams
mengefttzrwaren, woraus schonlangevorherdje
Pflichtni der Lehnbarkeilgegen das Herzogthuin
Sachsen geruhethatten, so war nichtsnatürlicher,
als daß die Prälaten ftlbige von dem Herzogezu
Lehn nehmen^ ihm deshalb de» Cid der Treue
schwörenund alle diejenigenVerbindlichkeitenda-
vonleistenmusten,denenftlbigevorherunterworfen
gewesenwaren. In sofernalso die wagrischenund
polabifcheuLandein einer nähern Verbindungmit
dem Hcrzogkhumstanden, blieben es auch die
davon dotirtenBisthümer. Die Untcrthanenaller
drei Visthümer waren schuldig, den LandeSve«
sawlnngen (forenfe placitum) des Herzogs.
MüVÄdlNg genant, beizuwohnen,seinemAuf.ze,
bötezu folgen, und Burgdienste zu leisten, von
welcher letzterenPflicht i o Vorwerke jedes Bi¬
schofs freigesprochenwurden. Diese drei Lasten
rechnetder Herzogausdrücklichzu den Gerechtste
wen, die ihm vermögeseinesherzoglichenAmtes
(•iure Ducatus) zukamen. Bei dem Stifte
Ratzeburginsonderheitwurde der Dienst im Felde
zu zo Schilde (clypeos) angeschlagen, deren
Verbindlichkeitsichaber nur auf 6 Wochenin je-
dem Jahre und auf die Kriege djsseitder Elbe
beschränkte;derBurgdienst, wovonkeinEinwoh«
yer der Provinz (coniprouincialis) frei war,

ward
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ward den Grafen zu Ratzeburg geleistet; die
MarkdiiigSpflichtigkeitaber ward den Skiftöeini
wohnern in der Folge erlassen. Dagegen waren
dieUnterthancn aller drei Bischöfe von dem Auf-
gebotder Grafen befreiet, niemand durste von ih-
neuDienstleistungen, Austagenund Veden foderu,
auch selbstdie Wogiwotinza ward ihnen erlassen.
Von den Auskünften der Gerichtsbarkeitan Hals
und Hand in dem ganzen Umfange jedes Bis
sthumögehörtenzwei Theile demBischöfe und der
Kirche, ein Drittheil aber dem Schußvogte

(Aduocato). Alle andre Sachen gehörten le¬
diglich vor deni Bischof uud dessen Schafner

(dilpenlacorem) , die Schuhvogtei ^Aduci-

eacia^)über den bischöflichenSiß, über die Donu
Curien und über alle bischöflicheHöfe hatte im
Stifte Ratzeburg der Bischof selbst, die Schutz»
vogteiüber das Land Butiu aber muste der BW
schofden Grafen zu Ratzeburg erblichüberlassen.
Zugleichward den damals in andernStiftern nicht
ungewöhnlichenAnmaassungen, welche sich die
Schutzvögteüber den Nachlaß verstorbenerBis
schöfezu erlauben pflegten, dadurch vorgebeugt,
baß ein Theil davon für die Seele des Verstorben
neu, derandre zum Besten der Kirche, verwandt
undder dritte dem neuen Bischöfe aufbewahrt
werdensolley). Alle

y) Diplom, Raceb. ad a. li?8. 1169. 1170.
J171. 1174» a. o, 0, ©t 20Z?. 2033,
2Q43-ÄO47.
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Alle dieseSanktionen fatifcfctiAiiftings ganj
allgemein, für alle drei Bisthümer gleich verbind,

lich; dochwurden siebei der nachherigen Fuiida-
tion des Bisthums Schwerin nicht, wie in de»
Lübeckschenund RahebnrgischcnSlistungsbriesen,

absonderlichwiederholet z).
Verhältnis Das Verhältnis der wendischenLandegegeil

Kaiser'unddas Herzogthum Sachsen mogte sich so oft verän-

Reich, dern wie es wölke, so ward dochdie Verbindung

dieser Lande mit dem KutschenReiche dadurchim

mindestennicht verändert. Alle Feldzüge,welche

die Herzoge dagegenunternahmen, gründetensich
gewissermaassenauf eine Berechtigung und Ver¬

pflichtung derselbe», die öffentlicheRuhe und

Sicherheit in dem Umfangedes ihnen anvertraue»

ten Herzogtums zu erhalten a). Sie bestritten

solcheauch nicht mit den eigenthümlichenKräften

ihrer Erbgüter,' sondernmir dem vomKaiserihnen

verlichcnen Vermögen deö herzoglichenAnitS.
Sie bedientensichdazu sogar der Hülse aller ubri-

gen

z) Orivg. GueJjf, T. III. p. 511. Probat. L.
VII. N.63.'

a)
" CoÜedtis per Ducern (Sax ) Imperiiviri¬
bus &c." Dipl. Frid II. Irnp. d. a. 1226.
in Qrigg. Gueljf.L.V11 Prob. N, f95. T.
III. p. 687. " Accepta vicäoriade hoftibus
Vegni tkc.

"
Dipl. Henr. Leon, d a, 1149.

in Lindenbrog. priuil. A, EcclcliaeIlarnb,
N.47. p. m. i s7.
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gen disseitSder Saale wohnendenReichevasallen,

welche,vermögeder in DeutschlandüblichenLehnst

gebrauche, der sächsischenFahne mit ihren Lehn-

dienstengegendie Wendenz.ufolgenverpflichtetwa»

ren *>), Sobald also das, am Ende der vorige»

Periode, gewaltsamabgerisseneBand, das vordem

dieSachsen und Wenden an einander kettete, uns

»er jedem beliebigenTitel, wiederhergestcUetwott

den, war auch eben dadurchdas vorige Verhält»

nis der wendischen Lande mit dem Reiche von

Neuem bevestiget. Diese bliebenwas sie längst

waren, ein Theil des reichslehnbartn Herzogs

thums Sachsen, mittelbarePertinenzien des deutt

schenReichs. Sachsen und Wenden waren durch

Heinrichs des V. Verleihung des Herzogtums

an Lotharenvon Supplinburg (r 105) unkerdes,

senbescheideneRegierung vereinigt, und machte»

Heide in Absichtauf das deutscheReich nur ein
gemeinschaftlichesGanze aus e). In ebendiefet
VereinigungkamennachherHeld? Nationen -durch

K. Lothars Verleihung zugleichmit demheyoali»
cheö

b) Antiquiflimum his feudale Saxonüm* C
Auetor vetus de lenefictii. P. j» §. 10, ia

Seiikehberg. Corp. iliir. feud. acad. p. m.
?6Ö. Sächsisch.Lchnrccht/cap.4. Schwa-
d'schSchnrecht.c. 7. §. , Dipl d.a. j.o6gf
in Kctt72er.Anciq, Q.ii_edlinb,p, i6g4

t) Helm'Jd« L, I, c. Zs.
M
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chen Amte an H. Heinrich den großmüthigen^)
und, nachdem dessen hinterlassene Wittwe die
vormundschasllicheRegierung des Herzogthum«
niedergelegthatte t!1), an Heinrich den Löwen.
K. Friederich der I. nennet seitdem das Land

disseitder Elbe, worin die Bisthümer Aldenburg,

Mecklenburgund Ratzebvrg fun'dirt werdensollen,

auch selber ein Reichslehn, (quam a noftra
munificencia tenet) Reichsgüter (bona reg-

ni) und Heinrich der Löwegestand dieseReichs-
lehnbarkeit der wendischenLande selbstdadurch,

daß er sich diesen Ausdruck in der königlichen
Verleihungsurkunde gefallen lies e).

Von unmittelbaren Wirkungen der königli¬

chen Gewalt in den wendischenLanden giebt ce in

diesemZeitraum weit weniger Beispiele als in der

vorigen. Das kaiserlicheAnsehenin Deutschland

war seitden unruhigen Regierungen Heinrichs des

ZV. und seinesSohns sosehr geschwächtund die
Herzogehatten schonsovieleeigentümliche Gewalt

in ihren Provinzen, daß die ehemaligeConeurrenz
der Könige mit den Fürsten in denTerritorialregie,
rungen wenig mehr zu merkenwar; am wenigsten
kontc selbigein Sachsen gegensomächtigePrinzen,

als die Welsen waren, geltend gemachtwerden.
Die

d) Helmolä.L. I. c. 54.
dd) HelmoM.L, I. c. s6. §. I I.
<0S- die Kaiserl.Conceßionzur Investiturderdrei

wendischenBisthümerbeimJahr 1154»
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Die hohenstanffenschenKönige liessen daher die
HiesigenHerzogemit unfern Wenden nach Gefal,
len schallen, ohne sichum deren innere Berfas-
suiigzu bekümmern. Ihnen kontees völlig gleich;
gültig fein, ob die Herzoge in diesemTheüe ihres
reichelehnbaren Landes den Einwohnern das
Blut aussogen, oder eS zum unmittelbaren Gtt
MS ihrer Kammer zogen, oder es gegen gewisse
Kriegsdienste an andre wieder zu Lehn gabeq.
Das Verhältnis derselben gegen das Reich blieb
tennoch immer das nahmliche, nur mit dem zifi
fälligen Unterschiede, daß im letzterenFalle die
Besitzer dieserLandeAsterlehnmänner des Reichs
wurden. In toferne übrigens der Herzog nach
Pribislavs Wiederherstellungin dessenLandenoch
weniger Rechte hatte als m den Grafschafren,
fand auch dort eine kaiserlicheConcurrenz in Rf-
zierungSrechtennoch weniger Statt als hier.

Dem ungeachtetfehlt es nichtganz an deutle
chen Merkmalen der kaiserlichenOberherrschast
Überdie wendischenLande. Mit den» römischen
Rechte, welchesunter K. Lothars Regierung an-
fing bekanterzu werden, verbreitete sicheine, bis
dahinungewöhnlicheErklärungsart der sogenamar
RegalienzumVortheildeskaiserlichenHofcöf).

Vielleicht war schon die Krönung Kanut La-
Ivards zum König der Obotriten (lizo) eine

M 2 Wir,

f) Schmidt« Tisch, derDeutscht»/ Il.Th. S. zz?.
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Wirkung dieserLehre. Doch war dabei dieAfo
ficht K.Lothars wol nicht, die wendischenLandein
eine unmittelbare Verbindung mit dem Reichezy
bringen, sondern vermuthlichbeschränktesichdiese
Standeserhöhung nur auf die persönlicheWürde
des Gekrönten. Einen andern sehr ausnehmen,

den Beweis der kaiserlichenOberherrschaftenthielt
die Stiftung der drei wendischenBisthümer. Der
kaiserlicheHof hatte nur so eben aus demberühnu
ten Jnvestiturstreite, der so lange das geistliche
und das weltlicheSchwerdt gegeneinandergezückt
gehakten hatte, das Recht, die Bischöfemit den
Regalien und Weltlichkeitendurch den Zepterzr»
tekehnen, gerettet. In den wendischenLanden

hatte aber der Kaiser, der sie selberfür Heinrichs

Reichskehnerklärte, nichts dergleichenzu vergn
ben. Gleichwol widersprach es den damaligen
HohenBegriffen von der Würde deutscherBischt
fe, die schonlange gewohnt waren, Reichsfürsten
zu Vasallen zu haben, ausser dem Kaiser einem
andern weltlichen Herrn unterworfenzu sein3)»
Wenn also gleichdie Fundatjon oder Erneurung
einer Kathedralkirchs an sichfür ein kaiserliches
Regale gehalten ward, so würdesiedochhier ohne
die Bewiedcnmng Heinrichs des Löwennie zum
Stande gekommensein. Um dieseSchwierigkeit
zu heben, und zugleichden Herzog für die dazu

herzu-

%) Hi-hnold. L, I.c, 69, 70.79. Schmidt« «,£>»
V Vuch14Kap,
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herzugebendenGüter und Gerechtsamezu enr«
schädigen,warddas ganzeFnndationsgeschästein
einen kaiserlichenAuftrag eingekleidetund dem
Herzoge,samtallenseinenNachfolgerndagJnvesti-
turrechtüberdie dreiBisthümcrvomKaiser, mit
Bewilligungder (1154) »uGoSlar vcrsamlete»
Fürsten, ausdrücklichanvertrauet. Heinrichver-
richtetenunalles, was er bei derStiftung und
Verlegungder bischöflichenSitze vornahm,nicht
aus eigenerMacht, sondernim Namen, aus Bei
fehl und mit VergünstigungdesKaisers; Er ge?
nos dafürdieEhre, daßdiePrälaten, soungern
ihnendas auch in den Sinn wölke, aus seinen
Händen, wie sonstaus den kaiserlichen,ihre Re¬
galien empfangenmusten^'), und demKaiser
bliebnichtsals dieEhre derBestätigungübrig i)»

Bei eben dieserGelegenheit errichteteder
KaiserdenoberherrlichenRechtendes Reichsüber
diewendischenLandeeinneuesDenkmaldadurch,
daßer (1170) die hiesigenFürsten und ihreUni
tcrrhanenin seinemSchutzenahm, unddieFürsten
und Grossendes Landes(maiores terra*) zu?

M 3 Würde

Ii) S. obigeKaiserlicheConceßionS»Urkundeunda(lt
nachfolgendeHerzoglicheSchenkungsbricfein Au-
schungder dreiStifter a. a.O. Helmotd. L. i.
c. 87. §.12.

>)K.Friedr.desk.Bcsiattigungs-UrkundendesBiftb.
SchwerinvomJahr 1170und 1ig u a.a. O.
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Würde der Neichsfürstenerhobk). Vergeben«
aber würde durchdieseErklärung dem Herzoge
zu Sachsenan seinenlehnoherrlichenRechtenüber
dieseLandeirgendetwas habenentzogen, undfit
dadurchin nähere Verbindung mit dem Reiche
gebrachtwerdensollen; sondernsie erstrecktesich
vermuthlichnur aus persönlicheVorrechtedesfürst,
kichenHauses.

Indessenwaren von Zeit zu Zeit dergleichen
unmittelbareAeusserungender kaiserlichenAuto,
rität in den hiesigenGegendenum so nothwendi«
ger, ie geneigterder stolzeHerzogzu werdenam
fing, diewendischenLande, als ein, vonseinen
Vorfahren durchSchwerdtund Bogen erobertes,
und unabhängig auf ihn vererbtes Eigenchum
anzusehen*)

Nach seinerAchtöerklärungblieb e« daher
auchnochzweifelhaft,zu welchemTheileseinerge»
»renntenLänderdie wendischeLehnshoheitgehören,
oder ob sie, da ihrer hiebetnichtausdrücklichm
wähnetwurde, unmittelbarin dieoberlehnsherrlii
chenHände zurückfallensolte.

Die dänischenGeschichtschreibererwähne»
nocheinesVertragsK. Friederichsdes I. mit dem
K. WoldemarvonDänuemarkauf derKirchenver»

jumf
t) <E. A. Rudloffs) Anrmrk.überdiegerühmteSou.

verainetätPribiölavs :c. in Gcrdco Samml.
VI. S. 519.

1) Raneb Sriftungebricf ama.O. zuAns. Hd-
mold, L, 1. c. 6A.
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samlungzu Laonan der Saone (r 162), worin
teuerdiesen,um ihn zur Anerkennungder kaiserli»

chcnHoheitzu bewegen, dieOberherrschastüber
dieslavischenLandeversichertund alle anwesend?
Reichefürstengenöthigethabensoll,demKönigeihren
Beistand dazu eidlichzu versprechen^). Allein

bei dem allgemeinen Stillschweigen bewährter
gleichzeitigerSchriftsteller"), verdientdieseErzähl

lung keinenGlauben 0), Wäre sie aber auch

wahr, so würde dochdie ganzeVersicherungdes

Kaisers und des Reichs, ohne Heinrichs des Lö-

wen ausdrücklicheEinwilligung, an sichschonutu

rechtmäßig und nichtiggewesensein. Und solle

herwol zu einer Zeit, da seineMacht und sein

Much genau den höchstenGipfel erreichthatte,

da er von seinerHoheit über die wendischenLande

sicheben die schmeichelhaftestenBegriffe machte,

solte er wol sichaller dieser,so tapfer erfochten?»

VortheilezumBesteneinesPrinzen freiwilligbege¬

benhaben, derihm vielmehrVerbindlichkeitfürdie

Hemmungder wendischenKapereienschuldigwar?

M 4 Vierte
m) Saxo Grammatt. L. XIV. p. 303.

n) Godefrid,Coloniettßsad a. 1162. beim Fro¬
her S. R, G, T. I. p. 2^9. Hclmold.L.

I. c.90.
0) Otts de S. Blaßo, c. 28. beim Frßiftut, %

K. G. T. I. p. 2 j r. Albert.Stadenf.ad a.
1163. Graf v. Lünau'ö LebenK. Fnederi.hö
desI. S. 155.
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Vierte Periode
DänischeLebnsverbindungmit

Mecklenburg.

,181*1227. (46 Jahre.)

Quellen.
GleichzeitigeeinheimischeGeschick'Mmber

sind, ausserSAIO Grammatt.(S- oben)

JRNOLDI (Abbat.) LUBECENSIS derelidorum

Hcltnoldi Supplemenrumedit. Henr, Ban¬
gert. Lubec 1659, 4.

'ALBERTI STADENS .'S (Abbitis) Chronico»

Edit« Helmftad. ls87, 4.

A) Geschichte.
!.

«) Pribislavs desII. Sohn, Heinrich BlW
Wln, Fürst zu Mecklenburg,

b) Wcrtivlavs Sohn, (Niklol)Ntkvlüs, Fürst

zu Wenden, stirbt 1197.

demFall Heinrichsdes Löwenhattedas
Sttiatßsistemvon ganzNZedersachfeneine

heftigeErschütterungerlitten,diesichnun,nach
Prtz
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PribiölavsTode, auchüberunfceGegendenver«
breitete. Anstattdaß hier, nachdenRechtender
Lehnsfolge,HeinrichBnrwin alleinhätte succedtt
rensollen,wennstinSchwiegervatersichiiuStan«
de befundenhatte, ihn zu schützen,reclamirtt
WertislavshintcrlassenerSohn Niklot, seitseiner
TaufeNlkolas genant, die, seinemVater von
der Nation vorhiuübertragengewesenengemein«
schaftlichenRechtederErbfolge. Er bedientesich,
wiees scheint, der UnruhenSachsens, umsei-
neu Vetter, wo nicht ganz, dochgröstentheilS
von der Landesregierungzu verdrängenund hielt
es seitdem, aus einer sehrnatürlichenAntipathie
gegenHeinrichden Löwen, mit dem neuenH.
Bernhard.

Gr. Bernhard zu Raßeburg hattebisher sei*
nm Lehnsherrnsowolauf demerstenFeldzugenach
Westpfalen,als hernachbeidemAbfalldesGral
fen von Holsteinsehr ersprieölicheDienste geleii

sict. Bald aber gerath er bei ihm in denVer-
dachteines heimlichenVerständnissesmit den
Feinden, und wieer sichdavonnichthinlänglich
reinigenkan, wird er mit seinemSohne, Vofr J

rad, gefangen genommen, Ratzeburgerobert,
lindihm mit seinerFamilie seinAufenthalt zu
Gadebuschangewiesen. Wie er aber auchhier
seinengenauenUmgangmit desHerzogsFeinden
fortsetzt,ziehtihm das einenzweitenBesuchdes-
selbenzu, wobeidasSchlosGadebuschzerstöret

M 5 und
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und viele Beute gemachtwird. Nun ergreift
er öffentlichdieParthei H. Bernhards, und wie
bald nachherder Kaiser selbstden H. Heinrichin
dieseGegendenverfolgt, gelingteü demGrafen,

sichdeS, von dem Herzogeaufs neuebevestigten
SchlossesRatzeburgzu bemächtigen,und er em¬
pfängt darauf seine ganze Grafschaft aus den-
Händen des Kaisers3). Bei ebendieserGel«
genheit werdendie pommerschenFürstenBugiss
lav und Kasimir von demKaiserzuHerzogener-
klaretb) und Lübeckwird von den kaiserlichen
erobert. Gc. Gunzelin hingegen, bleibtseinem
ursprünglichenLehnherrnunverbrüchlichtreu c).

Noch algemeinerward die Verwirrung in
Sachsen,als HeinrichderLöweauf derReichsver-
famlungzu Erfurt sichentfchliessenmuß, auf drei
Jahre nachEngland, zuseinerzweitenGemalin
MathildiSVater, denK. Heinrich, inö Exsilium
zu gehen, und sicheinstweilenmit demruhige»
Genuß seinerErblandezu begnügen. Nun bet
dientesichein jeder der Abwesenheitdesvormals
fo sirrchtbarenHerzogsund der Schwächeseines
Nebenbuhlers, um sichauf Kosteneines Nach,

baren

a) Arnold. Lubec, L. II. c. 27, §. 1; c. 30, H.

6; C. 33, c. 34, §.s,6; c. 36, §. s.

Ii) Saxo Grammatt, L. XV, §. 370.

c) Arnold,Lubec.L, II. c, 3s.
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baren oder eines Nebenbuhlers eine unabhängige

Gewalt zu verschaffen ^).
Ohne Zweifel wird auch Nicolas, der ohne

hin schon in keiner Lehnsabhängigkeit von dem

Herzogthum Sachsen stand, diesen Zeitpunet be,
nutzt und seinen Vetter vollends zu verdrängen
gesucht haben.

Auf einer feierlichen Landeöversamlung H.
Bernhards zu Ertheuburg, erscheine» zwar, auf

sein Geheis die Grafen zu Raheburg, zu Dan-

nenberg, zu Lüchow und zu Schwerin, empfan»

gen ihre Grasschaften von ihm zu Lehn, und lei¬

sten ihm dafür den Eid der Treue und der Unter«

thanigkeit. Die mecklenburgischen Fürsten aber

scheinen eben so wenig, als die Herzoge von Pom-

mern dazu berufen zu sein; denn nur allein Gr.
Adolf hon Holstein wird vermißt c).

Keiner von allen sächsischen Vasallen weigerte

sich standhafter, die Lehnshoheit des neuen Herzogs

zu erkennen, als der Bischof Zsfried zu Ratze,

bürg, (seil 1178) worüber er denn freilich den

Zorn des Herzogs sowol, als des Gr. Bernhards

durch mancheUngemächlichkeiten empfinden muß f )•

Eben so wenig bemerkt man von dem entle¬

genem schwerinscheu Bischof Berno einige Unter-

wür-

d) Arnold. Lub. L. III. c. i, § I«

e) Arnold. Lub. 1. c. §« s»

f) Arnold, Lub, L, II. c. 21, §. Z.
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würfigkeit gegen den H. Bernhard e), unk» zu

H8J Lübeck werden von dieser Zeil an die Bischöfe von

dem Kaiser, ohne jemandes Widerspruch, noch

vor empfangener Bischossweihe belehnt h). Die

Stadt Lübeck selbst, wird vom Kaiser mit H. Bern»

Hards Bewilligung, zur unmittelbaren Reichs--

Stadt erhoben»

Die Grafen zu Naßeburg und Schwerin mas

chen aber bald einen Versuch, das anfihre Schul?

kern gelegte neue Joch wieder abzuschütteln, wie

H. Bernhard seine Lehnshoheit dazu misbrauchet.

ihre Lehne zu schmälern. In Vereinigung sich mit

dem Gr. Adolf von Holstein, erobern sie das von

ihm neu erbaute Schlos Lauenburg, und wenden

darauf ihre Waffen gegen die Freunde des He»

zogs, insonderheit gegen den Fürsten Nicolas,

um ihn aus dem eigenmächtigen Besitz des Landes

zu setzen. Das Schlos Jlow, wo Wenislavs

hinterlassen? Wittwe residirte, wird zerstöret, die

Besatzung gefangen genommen und das ganze

Land heftig verwüstet. Heinrich Borwinen ward

es nun leicht, sich der Schlösser Rostock und

Mecklenburg zu bemächtigen; Nicolas flieht zn

seinem Freund, dem H. Bernhard und von dessen

Bnt,

g) Von seinerAnwesenheitaufderReichsversammlung
zu Altenburgi «8Z. s. Lude\vigRelig mfptor.,
Tom, X. p. 153,

t>) Arnold, L III, capf <5,cap, 13,
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Bruder, dem Markgr. Otto zu Brandenburg,

wird ihm das Schlos Havelberg eingeräumt.

Von Hieraus wagt er, mit Hülfe des rügiani-

schen Fürsten JaromarS, manche glückliche lln«

ternehmung auf die wendischen Lande; Borwin hin?

gegen verband sich mit dem H. Bogislav zu Pom-

mern '), der eben damals mit den Rügianern und

deren Lehnsherrn, dem König Kanut dem VI.

»on Dännemark, Waldemars Sohne und Nach-

folger, (feit 118 2) in einen ziemlich nachtheiligen

Krieg verwickelt war.

Die Wendischen Lande waren schon lange ein

Gegenstand der sehnlichsten Wünsche des Dan»

schen Hofes gewesen. Ohne Zweifel gründet«

Waldemar der I. feine Ansprüche auf die Belehs

nung, welche sein Vater Kanut Laward darüber

von dem Kaiser und Herzoge zu Sachsen Lothar

tine (11 3;o) erhalten hatte« Die dänischen gleiche

zeitigen Geschichtschreiber erwähnen auch eines

wiederholten Versprechens, das der Kaiser wegen

Abtretung des Slavenlandes dem Könige, bei &es

lezenheit der, zwischen einer königlichen Prinzeßin

und dem kaiserlichen Prinzen Heinrich, getroffenen

persönlichen Eheberedung zu Lübeck (118 2), ge-

geben haben soll k), Wenigstens verdient diese

Erzählung, bei dem damaligen Verhältnis des

Kaisers gegen Heinrich den Löwen, mehr Glau*

freu

i) Arnold. L.III, c.4, §.1-7.

k) Saxo Grammattt I, XV, j>.371*]
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den als die vorige, sowie das Versprechen selbst

auch, nach der über den Herzog erkanten Reichs,

acht rechtmäßiger gewesen seyn würde, als das

obige. Mit Waldemars Tooe erkaltete die bishe-

rige Freundschaft beider Höfe. Kanut war ein

Schwiegersohn Heinrichs des Löwen; er erklärte

sich für dessen Parthei, versagte dem Kaiser die

yon seinem Vater geleisteten Husdigungöpflichten,

und glaubte nun noch aus einer nähern Ursache,

zu der Oberherrschaft über die wendischen Lande

berechtiget zu seyn. Die häuslichen Uneinigkei¬

ten unsrer Fürsten verschaften ihm eine erwünschte

Gelegenheit, sich an den Wenden, die nun von dem

Beistande ihres furchtbaren Herzogs verlassen «a,

xen, für die vielen räuberischen Gewalrkhakigkek

lken, die sie vorhin seinem Reiche zugefügt hatten,

zu rächen ').
Der Krieg in Pommern gieng, mit grossem

VortheU auf Seiten Dannemarks ununterbrochen

fort. H. Bogislav, anstatt von Henrich Po»

winen und dessen westlichen .Wenden Hülfe zu er-

halten, wird von den vereinigten Dänen und Rü-

gianern geschlagen. Sein Alliirter hat darüber

das Unglück, nicht allein die Circipanischen Gegen-

den bei TribuseeS von den Uebcrwindern heftig mit«

genommen zu sehen sondern auch auf eines

Streu

I) Arnold, Lub. L.III, c. s, §. 6.

tn) Saxo I.e. p. Z?6, 377, Z82» Arnoldui

l.c. cap,7, §»1-4.
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Streiferei in das feindliche Gebiet von den Rü-
gianern aufgehoben und in Ketten zu dem K. Ka-
mit nach Dannemark in Verwahrung geschikt zu
werden. Bald nachher wird aber auch Nicolas
auf einer Streiferei in Pommern vom H. Bogiö?
lav erwischt und zur Haft gebracht ").

Die nachherige Aussöhnung des Pommerfchey
Herzogs mit dem Könige, wobei iener gleichfaltz
die Lehnshoheit des dänischen Reichs anerkenne«
muß °), hat endlich auch auf unsre gefangenen
Fürsten den Einflus, baß beide zwar wieder in
Freiheit gefezt werden, beide aber sich auch entt
schliessen müssen, ihr Land von dem König zuDän-
nemark zu Lehn zu nehmen und, zur Versicherung
ihrer Treue, 24 Geisselzu stellen, worunter sich
Borwinö eigner Sohn befindet. Zugleich veran-
staltet der König unter ihnen eine Theilung, wo«
bei Heinrich Ilow und Mecklenburg behält, da?
Schlos Rostock aber seinem Vetter Nicolas übe«
lassen muß P).

So wurde alfo die bisherige sächsische Lehn»?
Hoheit über die wendischen Lande mit der dänischer»
»ertauscht. Und mit so geringer Mühe erreichte
Kaimt einen Zwek, um den sein Vater so viele
Kräfte fruchtlos verschwendet hatte 1), Kanut

n) Arnold. I.e. cap.4, §.8,9«
o) Saxo Lib. XV. p; 383.
p) Arnold. L. III. c 4, §, |0#

Saxo 1. c, p. 384*
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Hatte aber nichts geringers zur ?lbsicht, als dich

vormalö so gefährlichen Feinde Dännemaiks ganz

von dem deutschen Reiche zu trennen und dem sei«

nigen einzuverleiben r). Doch das war mit nichs

ten die Absicht des kaiserliche» Hofes. Dieser,

ohnehin schon über die verweigerte Hüldignnz

aufgebracht, fand sich empfindlich darüber beiei-

diget, daß Kainit nun auch eine ganze Provinz

des deutschen Reichs sich unterwürfig und zinsbar

gemacht hatte. Er war nicht ungeneigt, ein

Heimliches Verständnis des Königs mit Henrich

dem Löwen als die Ursache dieses Verdrusses aitt

U85 zusehen s). Alles dieses veranlaste ihn die Rück«

fünft des letzteren zu beschleunigen. Auch wurde

die Fehde des -H. Bernhards mit den sächsischen

Grafen dahin beigelegt, daß diese ihr Land bei

Hielten, den Herzog mir Gelde befriedigen und das

zerstörte Lauenburg wieder ausbaue» musten *),.

HJ7 Bald brechen did Mishelligkciten zwischen

dem Kaiser und dem König von Dannemark in

öffentliche Feindseligkeiten aus. Kanut macht

Nun auch Ansprüche auf die gesamten holsteinischen

und ratzeburgischen Lande bis an die Elbe und

bedient sich seiner wendischen Vasallen in Mecklem

bürg uud Pommern dazu, diese Gegenden durch

häufige Einfälle zu beunruhigen, worüber tintce

. .. . f andern

t) Arnold. I. c. c. 4, in f.

s) Saxo I. c. p. Z79- Arnold. 1. c. cap,7, §, s.
c. 12, §. 4.

«) Arnold, L. III. c, 7, §. 6»



ViertePenode. 19z
andern der junge Graf Volrad zu Naßeburg das
Üben einbüst u).

Wie Friederich der I. sich immittelst zu einem
Kreuzznge rüstet, muß Heinrich der Löwe, Zur
Beruhigung Deutschlandes, auf einer NeichSvers
famlung zu Goslar sich aufs neue entschließen,
das Reich auf drei Jahre zu verlassen, wogegen
der Kaiser ihm und seinen Erblanden tmmtUdft
alle Sicherheit verspricht. Friederich gehl darauf i1S9
nach dem Orient, wohin ihn unter andern Gr»
Adolf von Holstein begleitet, und Heinrich geht.
Mit Hinterlassung seiner Gemalin Mathilde, wie-
der nach England. Weil ihm aber die verspro-
chene Sicherheil nicht gehalten wird, kehrt er
nachdem Tode seiner Gemalin, auf des Königs
von DannemarkAnrachen, noch im selbigen Jahre
mit seinem Sohne zurück. Seine ehemaligen
Getreuen, denen sich nun auch Gr. Bernhard zu
Naheburg beigesellte, der schläfrigen und herrsch»
süchtigen Regierung ihres neuen Herzogs müde,
empfingenihn mit ofnen Armen x). Gr.Gimzelm
obererlebte, allem Ansehen nach, diese Freude nicht
wehr. Statt dessen leisteten sein ältester Sohn,
Hclmold, und Gr. Bernhard dem Herzoge
tige Hülfe zur Besitznehmung von den holsicinil

scheu

u) Arnold. L. ITf. c. 20. L. IV. c.7, §. 12.
x) Arnold. L. IV, c. 1. Origg, Cueljf, T, III»

p, 123-127,

N
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schen Landen, denen nun Gr. Adolf von Dassel,

ein Verwandter der erste» Gemalin des abwe-

„90 senden Grafen, vorstund; doch wird der muchige

Gr. Hklmold in einem nachtheiligen Gefecht bei

Lübeckvon dem Grafen von Dassel gefangen und

muß sichmit vielem Gelde lösen 7). In der Folge

wird seiner nicht weiter gedacht, sondern seine bei-

den Brüder Heinrich und Gunzelin befinden

sich allein im Besitz der Grafschaft Schwerin.

Mit dem römischen König Heinrich dem VI.

der seinem, im Orient sterbenden Vater izt auf

dem Kaiserthron folgte, vergleicht sich der Herzog

dahin, daß halb Lübeck dem Herzoge abgetreten,

die andre Hälfte aber dem Grafen von Schauen?

bürg mit dessen ganzem übrigen Lande ungestört

gelassen und Lauenburg geschleift werden soll.

„91 Weil aber die, dem Herzoge zugleich verheissene

Wiederherstellung nicht erfolg, hält er seine Bei

dingungen auch nicht und Holstein bleibt in seinen

Händen. Um dieses wieder zu erlangen, eilt Gr.

Adolf aus Palästina nach Hause, findet aber

Stade, Lauenburg, Boizenburg und Schwerin

von dem Herzoge so besetzt, daß er nicht über die

Elbe kommen kau, und durch das Wendische ver«

wehrt ihm Heinrich Borwin durch Nachstellungen

den Eingang 2),
Nur

7) Arnold, I. c. c. 2.

2) Arnold, c. z, 7, § I -2» Origg, Gueljf.1.c.

p.130-133.
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Nur des Grafen zu Raßeburg jüngerer Sohn

Bernhard, dem doch Heinrich der Löwe nach seiner
beiden alteren Brüder, Volrads und Henrichs,
Ableben, die pabstliche Dispensation zur Verlas-
sung des geistlichen Standes verschaft hatte, hielt
es, aus Furcht die Grafschaft dereinst zu verlies
ren, mit H. Bernhard und dem Markgrafen zu
Brandenburg, war auch nebst diesen dem Gr.
Adolf zur Wiedererlangung seines Landes behülft
lich. Der ältere Gr. Bernhard hingegen blieb
Heinrich dem Löwen getreu a). Es traf sichda»
her verschiedentlich, daß Vater und Sohn gegen
einander fochten. So nöthigte der Vater den
Sohn, die Belagerung von Lübeck aufzuheben,
welches sich noch ganz in Heinrichs des Löwen
Händen befand; bei Boizenburg hingegen siegte
der Sohn über die Truppen feines Vaters. Doch
dauerte dieser unnatürliche Krieg nicht lange:
Der alte Graf Bernhard söhnte sich noch vor sei«
nem Ende, welches bald nachher in Raßeburg
erfolgte, mit seinem einzigen Sohne ans, und die*
ser folgte ihm im Besitz der Grafschaft b). Eben "N!
derselbe leistet in der Folge des Krieges beider
Herzoge noch dem H. Bernhard Hülfe bei der
Belagerung von Lauenburg und dem Gr. Adolf

N 2 gegen

a) Arnold. Lib.IV, c. 7, §. s»

b) ArnoUut cap, 8,9,' cap. 7, §» 6,



196 ErsterThcil.

gegen den König von Dännemark, jedoch beides

ohne Erfolg c ^
Henrich Borwin nnd Nicolas nehmen an al-

len diesen Austritten keinen ?lntheil; so dringend

auch Henrich der Löwe sie um Hülfe ansprach, so

versagten sie sie ihm doch a), und regierten indcf-

sen in vollkommener Ruhe ihre Lande. Obgleich

beide ihre abgeheilten Residenzen hatten, der eine

zu Mecklenburg, der alidre zu Rostock, so scheint

doch im übrigen die Regierung des Landes iu ge*

wisser Maasse zwischen beiden gemeinschaftlich ge-

H90
Wesenzu seyn e). Insonderheit bewiesen sichbei«

de gleich geschäftig, das nun vollends in Ordnung

gebrachte Kloster Doberan mit ansehnlichen Gü-

lern und Gerechtsamen auszusteuern, und beide

vereinbaren sich über eine strenge Rechtspflege zum

Besten des Klosters 0. Um eben dieseZeit starb

(1192) der erste schwerinsche Bischof Berno und

1191 der bisherige Domdechant BNMward ward an

feine Stelle gewählt s)t
Bald

c) Arnold. L, IV« c. 16, 17»

6) Arnold, L, IV. c. 16, in f.

c) Diplomat, Doberanejifc ad a. 1190, ! 192. in

Wcßpbalcn T.III., p. 1467, 1469.

f) Dipl. Dobcratioif. ad a. 1190. I.e. p. 1469»
Der Landesfürst in Rostock, Beil. 1.

g) Arnold. Luhe. L. IV. c. 24, §. l, 2. Di¬

plom. Doberan, ad a, 1193. beim Wefiphden

J.c, p. 1473/
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Bald aber werden unfrc Fürsten durch ihre

Lehnöverknupfungan Dännemark i» fremde Kriege

verwickelt. Der König und der Markgraf Otto

zuBrandenburg gerachen mit einander iu Mishel- 119^
lis!leiten über gewisse wendischeGegenden, welche

derKönig mit zur dänischenOberherrschaft rechnete.

Letzterer veranstaltet nun, mit Hülfe unseer Für--

ste», des Grafen zu Raheburg und des Fürsten zu

Rügen, einen Fcldzu-g gegen die Brandenburger,

der zwar nichts entscheidet, jedoch die Folge hat,

daß der Markgraf, der immer noch fein Augen-

merk auf die Eroberung mehrerer wendischen Prn

vinzen richtet, nach dem Rückzüge der Danen des:»

freiere Hände bekämt, sich mit dem Grafen Adolf 1^5
von Holstein zur Rache gegen die guten Wenden

zu verbinden, worüber beide die hiesigen Lande

bis an die Seeküste heftig heimsuchen >').
Heinrich der Löwe hatte unterdessen nichts

trnverfncht gelassen, um wenigstens die überelbr»

scheu Lande von dem Kaiser Heinrich dem Vf.

wieder zu erhalten. Ehe er aber diesen Lieblings»

Wunscherreichen konte, machte der Tod (Aug. 6)

allen Entwürfen dieses grossen Prinzen mit einmal

ein Ende ; )
Um eben diese Zeit scheint auch Gr. Bern?

hard der II. zu Ratzeburg die Zeitlichkeit verlassen

N 3 S«

h) Arnold. Lub. I» VI, c. 9,10.

i) Arnold, L. IV. c. 20, §. I. Ortgg, GueLf, T«.
III, p, 147-154.



198 ErsterTheil.

zu haben: er hinterlies einen einzigen Sohn glei,

ches Namens, der ihm aber sehr bald, noch als

ein Kind, im Grabe folgte, und hiemit verlosch

das ganze Badewidische Geschlecht. Die Graft

schaft Ratzeburg aber kam mit Bernhards des II.

Wittwe, der Mutter Bernhards des III« Adel¬

heid, gebohrnen Gräfin vonHallermünde, vermnth-

(ich nicht ohne Vorwissen H. Bernhards, an den

Grafen Adolf von Dassel k).

Hierdurch veränderte sich die politische Lage

dieser Grafschaft in fo ferne, daß, anstatt Gr.

Bernhard ein Bundesgenosse des Königs von

Dännemark und der wendischen Fürsten gewesen

war, Gr. Adolf dagegen als ein naher Verwand-

ter des Grafen zu Holstein, es mit diesem gegen

*196 unsre Fürsten hielt. Wie daher der König, um

die obige Befehdung seiner Vasallen zu ahnden,

»197 die Grafschaft Holstein mit Krieg überzieht, worin

auch Heinrichs des Löwen ältester Sohn der Pfalz«

graf Henrich verwickelt ward und darüber Lauen-

burg verlohr >), ergriffen Henrich Borwin undNis

colas, auf Verlangen des Königs, ihre Waffen

gegen die Grafschaft Ratzeburg. Hier komt ih¬

nen Gr. Adolf bei Waschow(Warzkowe)im
Kirch-

k) Arnold. L. IV. c.7, §. I Z. Dipl. Raceburg.
ad a. 1193. beim Weftphal. T. II.

!) Arnold, Lubec, L, VI, cap, 11, iz.
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KirchspielWittenburgm) entgegen, und liefert
ihneneinTreffen,worinNicolas in der Hitzedes
ersten Angrifs, zum grossenBedauren seiner
Nation, das Lebeneinbüste. Der Fall dieses
klugenund rechtschaffnenPrinzen hatte die Folge,
daß sichseineLandsleutedafür durcheinenblutt?
gen Sieg an ihrenFeindenrächen,wodurchGr-..
Adolf, derselberkaummitwenigendemSchwerte
entrinnt, sichbei seinenneuenUntenHävenäusserst
verHastmacht°).

II.

(II97 * 1227)

HenrichBorwin derJ. (Magnopolitano-
rumecKyzzenorumPrinceps) f r ^26;

mit ihm seit1219 seineSöhne:

1)
Henrich Borwin der II. Herr ZU Rostock

(Werle) s 1226; dann dessenSöhne:

Johann,Nicolasderin.,HenrichBor,
win derIii. undPribislavder1IL

2) Nieo!as der kl. Herr zu Mecklenburgf vor
1227, Nov.

Das Mißvergnügender raßeburgischenEin-

wohnerüber den Grasen von Dassel nach der
N 4 Schlacht

m) Dfylomatar.Raceb.in Weflphalen,T«II.

p. 2011,
b) Arnold,Lub.L, VI, c, 13. §. I - 4.
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Schlacht bei Waschowverbreitetesichbald auch
über diebenachbartenholsteinischenLande, wo cs
gleichfalönichtan Unzufriedenenüber den Gras
fe» von Schauenburg fehlte. Dieses verfchafte
demH. Waldemarvon Schleswig, KanutSdes
VI. Bruder, eine erwünschteGelegenheit, die
Absichtdes dänischenHofes auchüberdiesebeiden
Grafschaftenzu erreichen. Durch Hülfe eines
heimlichenVerständnissesmit den misvergnügtcn
Einwohnernund durchdie folgsameBereitwillig-
keit(auxilium deuoceferences) HeinrichBot;

1201 wins und des Gr. Gunzelins desIi. zu Schwei
NN, glückt es ihm, sich nicht allein nach und nach

des ganzen Holsteins zu bemächtigen, sondern
auch, nachdemderGraf vonDassel, aus Miss
trauen gegenfeineeigenenLeute, das Landverlast
fen hatte, öfnetRaßeburg demsiegendenWaldes
mar die Thore und dadurchden Zugang zu der
ganzenGrasschaft, worauf bald hernachGadei
buschund WittenburgdiesemBeispielefolgen0)»

So wird nuu binnenkurzendas ganzetrans-
albinifcheSachsendemdänischenZepterunterwor»

1*0* fen, und Kanut nimt persönlichdie Huldigung
davonzu LübeckeinP). Waldemarbesteigtbald
darauf, nachfeinesBruders Tode, selberden dä,

Nischen

v) Arnold. L.III» c. rz. §. 4.1s, cap. 14^
fcqq. Albert.Stadenßad a41199 - 13,011
12 03.

p) Arnold,L.VI, c. r s, §. z.
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NischenThron, nimt nun öffentlichzu Lübeckden
TiteleinesKönigs der Wenden (kcx 8!auo- I10Z

rum) undHerrn zu Nordalbingienan, und be-
kömtmitHülfederwendischenFürstenauchLauen-
bürgin seineGewalt 1).

Nordalbingien,worunterauchdieGrafschaft
Rccheburgbegriffenwar, wurdeanfangsderStatt-
halterschaftseinesSchwesiersohneS,des Gr. 511«
brechtvonOrlamünde,anvertrauet.Die,
serzeigte,nachdes BischofsJsfrieds Tode, seine
Auetoritat bei einer streitigenBischoföwahlzu ,»04
Raßeburg, welcheer zumVortheildesbisherigen
Kapellans Philipp entscheidet. Sewiger cm-
pfängtzwar die Investitur ans denHändendes
Grafen,weigertsichaber lange,sichpersönlichdc-n
Königedarzustellenr),- bis dieserdemStifte die 1205
lehnherrlicheBestätigung (cx iniunclo nobis

officio) aller, von HenrichdemLöwenhiebevor
verliehenenFreiheitenundBesizthümererthcilts).
Bald nachherscheintder König die Grafschaft
Raheburg, so wie in der Folge auch die Graft

schastHolstein, dem Gr. Albrechtzu Lehngege-
N 5 ben

<z) Albert. Stadenf. ad a. 1202. Arnold.. Lüh

l. VI, c. 17.

*) Albert. Stadenf. ad a. 1204. Arnold, Lüh

L. VII, c. 11.

s) Diplomat» Ractburgs hklM Wcßpbalen, T, II»

pt
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benzuhaben' derselbenenntsichseitdemGrafenzu
Raßebnrg, und vereinigtdamitdas LandWitten-

bürg wieder,welchesbisdahinEr. Gunzelinvon

Schwerin, vielleichtseitdem AbgangederBade/

Wieden,in Besitzgehabthatte *).

Die Grafen zu SchwerinHeinrichund ©um

zelinziehensich,durchdieBefehdungeinesgewist

sen Johann Gülls, und durch die Zerstörung

seines Schlosses Grabow, den Unwillendes

Königs von Dännemark zu; Gr. Albrechtnimt

auf Befehl desKönigs darausAnlas, ihr Schlos

BoizenburgzuzerstörenunddieganzeGraft
siHaftschrecklichzuverwüsten»),

Alle diesegewaltsamenUnternehmungenge*

langen dem dänischenHofe gröstenthdls unter

Begünstigung der innerlichenUnruhen, welche

Deutschland,seitHenrichsdes Vi. Tode(i 197/

120%), unter den Kaisern Philipp von Schwaben

und Henrichs des Löwenjüngern Sohn, Otto

demIV. theilten» Auch nach des ersterenTode
war

t) Diplom.Raceb. ad a. I20s> 1217, 1219»
0. a. O. p. 2Os5>20^9. Diplom.Neomo-
ttafierienfe &£ Bordisholmenfe ad a. 1220-

1224. ebendas. S.28-ZI« Arnold. Lub.

L. VII, c. 13, §. 2.

11)Arnold.Lub.L,VII, c. t Z,§.2. EriciRegit
hifloriagcntis Danorumada. 1214, beim
Lindenbrog Script, feptcntr, p. m. 2?2»
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war Ottozusehrmit italienischenHandelnbeschäf¬
tiget, um auf dieErgänzungdesVerlustes, wel-
chenauf dieserSeite das Ncichund seinevaterlü
chenLandeerlitten halten, mit Ernst bedachtzu
seyn. Wie er nachheran demK. Friederichden "i*
II. vonSicilien einenneuenNebenbuhlerbekömt,
nimt der K. Waldemar, aus Furcht für dieAn«
sprüchedes Kaisers Otto an das ehemaligenord,
albingischeSachsen, diePartei des ersteren. Ott
to verbindetsichzwargegendenKönigund dessen
VasallendiewendischenFürsten,mit ihremFeinde
dem Markgr. Albrechtzu Brandenburgw). K.
Waldemar hingegen alliiret sichdestofestermit
FriederichdemIi, und dieserfindetes feinemIn- »14
teressezuträglich,zur Erhaltungdes Friedenszwi»
schenbeidenReichen, und zur Gewinnung der
FreundschaftdesKönigs, auf einerReichsverfanu
lung zuMetz, in die immerwährendeVereinigung
der,vonWaldemar»,ftinemBrudcrundihrcmVater
zwischenderEider undElbeund in denwendischen
LandeneroberlenReichögülermildemdänifchenReich
zuwilligenundaufalleAnsprüchedesrömisch.Reichs
andieseLandegänzlichVerzichtzu leistenY). Eben

diese

w) Origg. Gueljf. L» VII. Ptob. 311> Tom, III,

p. 8l2.

7) Origg. Gueljf. L. VII, 0,4, § 88. T. Hl, p.
Zs6. Probat. 326, p. 826. Herir, Bangert.
Origg. Lubcccnf, in Weftybalen T, I.

P» 1296.
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12IO

dieseVersicherungläßt sichder Königi» dcrFol»
ge noch von den Päbsten Jnnocenz dem Iii.
(1216 Mai 14.) und Honor dem III. (1217
Ja», z i.) bestätigenz).

HenrichBorwin beschäftigetsichuntcrdcss.n

mit deredlenSorgfalt für die Bevölkerungfeiner

Staaten. Mit demBischofTheodorichvonLüü

beckbekömter darübereinenStreit, wie er die,

nachAbnahmeder Wenden, auf dcr Insel Poel

angesetztendeutschenColonisienvon denBeschwer-

dettdes Bischofs-Zehentcnzu befreiensucht; bei-

de vergleichensichaber dahin, daß der Fürstdie

Hälfte der Zehentenvon dem Bischöfezu Leh»

nintt a).
Der weiterangebauetenStadt ^iOflodPver¬

leibetderFürstund seineSöhne eineunbeschränkt?

Freiheit von Zöllenin dem ganzen Umfang sei»

nes GebielSsamt dem Vortheile des lübeckschen
~

/" StadtrechtSb). Ihm habenauchdie Landeund

Städte Parchim c) und Plan d) ihreBevöb
kerung

») F «themnirzensLkronic.^e^zpol. Mfpr.
in Lebenu.ThatenHenr.Burew.t. ada, 1216>
1217.«achdemOriginaldesh.ArchivezuSchwer.
Origg. Guelff. Ts III. p. 3^6.

a) Diplom. Doberan, in Wejlpbalen T, 1JI,

p. 1473.
b) Der Landesfürst in Rostock,Beil. 2.
e) Hievon giebt es im SchwerinschenArchivglaubwkr-

digeAbschriften,dochohneIahrzahl,Mfpt.LHems
nit}a. a.£>.ada. 121g.

4) Dipl. Meclcnb» in Weßph<,T.IV, p. 928.
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kenmgmit christlichenAnkömlingenund ansehnli»
che Vorrechte zu verdanke». Auch die Slädte
Güstrow, Nobel und Penzlin werden von
demjünger» Henrich Borwin mit dem schwer!»-
scheuRechte begnadigete), ob sichgleichdie Jahrs
zahl davon nicht genau bestimmenläst.

Um die Handlung macht sichder ältere Bon
Win dadurchbesondersverdient, daß er zu Bukow, 1110
mit Einwilligung feiner Söhne das, aus demHei»
denthum noch beibehalteneunmenschlicheStrands
recht und alle Gewaltthäkigkeiten gegen verum
glnckterSeefahrer Personen und Güter, als einen
Friedbruch und als eine Verletzung der öffentlii
che»Gerechtigkeit, aus seinen Staaten gänzlich
verbannt

Nicht weniger wohlthatig beweisensich unsre
Fürstengegen die Geistlichkeit. Außer verschieden ^
lien, dem Kloster Dobberan sowvl von dem älte-- ***9
ren Fürsten, als von seinenSöhnen, die seitdies
scrZeit einen abgesondertenAntheil an der Regie-»
rung erlangt zu haben scheinen,(proZenicorum
aoiii'Oi'um lucLe^orcs eKecri) erlheiltenGna^

den

c) IVvfiphafenT. I, p. 2007. Ungnadens ^moe-
nitaces, p. 7. Dau, Richter diplomatar,
P'enzlinenle p. 2.

0 Chemnitza. a. O. 1220. nachdemOriginal.
Bangert, Origg. Lubec, I.e. p. >297. Dipl.
Med. ad a. 1224. beim Wefiph. T. IV, p.
9 l z. Drcyer de iure naufrag. p. 20 Sen-
keyiiergScledtaiur, & hiftor, T. II, p, 501.
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denbriesen?), enthalten die Stiftung des Ron»
nenklosterszu Parchow, welchesder alte Fürst,
mit Einwilligung seiner Gemalin Adklhklt und
seinerSöhne, nachKvßlN, nun SvNNkNkaMp
genant, verlegt und auf eben den Fuß, Wiedas

Doberanschebewiedemet̂ ), so wie die Stiftung

des Gotteshauses zu S. Anton in Tempzil! '),
einen Beweis davon.

im Mit dem Bischof Henrich (feit I2if) zu
Raheburg vergleichensichunsre Fürsten wegender

Hoheitsrechte über die, dem Stifte von Henrich

dem Löwen mit zum Dote beigelegtenDörfer im

Lande Bttcsl'N, wobei der Fürst die Hälfte der

Zehenten dieser Landschaftvon dem Prälaten zu

Lehn nimt und diesem dagegen das Patronatrecht

über die dortigen Kirchen, mit Ausnahme der

Stadt Wismar versichertk).
Zu Schwerin war Gr. GunzeUn der II. ges

sterben, desseneinzige Tochter an des K»
Waldemars natürlichen Sohn Nicolas Grafen

von HaUüNd vermählt gewesen war '), und
ihm

g) Dipl. Doberanenfe l.c, p, T474-T 477*
h) Diplom, Meclenb. IVeflpb,T. IV, p. 902.

Schröders papist.Mecklenb.S>516.
>)Chemnly a. O. ada. 1222. nacheinerauscultir-

tcn Urkunde.
Ic) Albert. Stadenf. ad a. l 2 ls. Dipl. Raceb.

ada. 1222. beim Weftpbal.T.II. p. 2060»
1) Er verleihetnebstGr. Gunzelin und Henrichzu

Schwerin(1117) demJohanniterordendasD̂orf
Zülow. Vuchholz Gesch.derEhurmarkBranden-
bürg, III. Band, Beil.4».



ViertePeriode. 207
ihm einen Sohn gleichesNamens gebohren hatte.
In diesesjungem Gr. Nicolas Namen formirke
derKönig einen Einspruchauf die halbe Grafschaft,
und bediente sich der Abwesenheit des Grafen
Henrichsim gelobrenLande, um das Schlos und
das halbe Land Schwerin durchden Gr. Albrecht
von Nordalbingien unter der Bedingung (Febr.
2 8.) in Besitz nehmen zu lassen, daß dieserdem
jungen Grafen nach erlangter Volljährigkeit, bei
dessenvorher erfolgten Absterbenaber demKönige
und dessenrechtmäßigenSuceessoren, das anver«
trauete Land wieder abtreten soll: die Bürgschaft
hierfür übernehmenunter andern Henrich Borwin
und seine beidenSöhne, mit Verpflichtung zum
Einlager, und machensichzugleich, auf den Fall
desmitlermeiligenAbsterbensGr. Albrechtö,anhei?
schig,demKönigedag Landselbstzu überliefern

Für dieseGewaltthatigkeit und für die, sei?
ner Gemalin Margaretha, bei einer persönli»
chenBeschwerdeführung,vomKönige angeblichzw
gefügte Beschimpfung, rächt sich Gr. Heinrich
nach feiner Zurückkunft°) aus Palästina durch 1211

einekühneThat, da er sichmit bewundernswürdi¬
ger Geschicklichkeitder Person des Königs und

seines

»>) Chemnitz im LebenHenrichsdes I. Grafen z«
Schwerinsä a. 1221. nachderOriginal-Urkunde»
Chronologia Sueo-Danica in Benzel.Monu¬
ment, Sueo - Gethicis, P. III. p. »

ö) Schröders xap.Mecklenb.S. 5Zv.

\
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j seines schon gekrönten Sohns gleiches Namens

iJI auf einem ihrer eignen Lustschlösserbemächtiget,

/ und beideerst nachLenZM, darauf nach Dttw

Nebtl'g in Verwahrung bringt °).
Ganz Europa erstaunte über dieserascheUm

ternchmung; Insonderheit hielt der Kaiser Fries

derich der il. der nun seit K. Otto des 1V\ Tode

(i2r8) keinen Nebenbuhler weiter zu befürchten

hatte, diesesfür eine bequemeGelegenheit, die

/ vielen, dem römischenReichevon den dänischenKöi

/ - nigen entzogenenProvinzen wiedermit dem dem*

schenStaatSkörpcr zu vereinigen. In dieserAb,

ficht trägt er den Bischöfenzu Hildesheim und zu

/ Würzburg auf, sichfür die Auslieferungder beiden

Gefangenen bei dem Grafen zu Schwerin aus als

! len Kräften zu bearbeiten?). Der Pabst Hono-

rius läst hingegen, auf Anhalten der dänischen

Reichöstände, nichts unversucht, um nicht allein

den ErzbischofEngelbert zu Köln, die Bischöfe

zu Lübeckund Verden, ja den Kaifer selbstzu al*
len

©) Godcfrid. Colonienf,ad a. 1222» in f. Al¬
bert. Staden]. ad a. 12 2 3. ChroniconMontis
/ereni ad a. I22Z. Origg. GuelffT.IV. p.
j 2. r) Eric, /?. in hift, gent, Dan. ad a.
1223, Literae Honorii P. III, ad Engelbert.
Colonienf. AEpifcop. d. a. I22Z. Nou.I»
in Gruber, Origg. Liuoniae, Adpeud, 11r,
40, p»26z.

P) Origg. Giicljf.T. IV, p. 100. Probat. Lib,
VIII, n. 4, Gruber Origg, Liuon, adpeud,

»r. Z5>.p. ?6z.
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teti möglichenVerwendungen für die Befreiung
der königlichenGefangenen, sondern auch den
Grafen Henrich (2. Novemb.) zu deren Loslassung
Wikguten und bösenWorten zu bewegen<5).

Auf einer NeichSversainlungzu Norlhausen
macht sichzwar Gr. Henrich auf vieles Zureden
des Erzbischofsvon Köln r) (Sept. 24.) anhei»
schig, feine beiden Gefangenen dem Kaiser, für
s0000 Mk. Silbers, gegen Verleihung eines
Schlosses mit 2Q0 Mk. Silbers jährlicherEin,
fünfte, und gegen Wiedererbauung einer Vestnng
zu Boizenburg auf des Reichs Kosten, unter der
Bedingung auszuliefern, daß beideKönigedie dem
römischenReich entzogenenLandezwischender Eü
der und Elbe mittelst eines förmlichenVerzichts
wieder abtreten und ihm, fo wie dem Markgraf
fen z» Brandenburg, den Grafen von Dassel unk»
vonSchauenburg alle von ihren Vorfahren besesse-
ne und gegründeterAnsprachefähigeLänderwieder)
gegeben werden follen s)

Allein
Gruhr l. c. nr, 40. p, 26z. Ortgg*Gudff.
T. IV, p, 12, RaynaUi. annal, eedeliaft»
T. XIIL p. JOI, n. 24. feqq,

t) Godeft'id. Coloniettf ad a l 22 ?, p. 2?2.
DerErzbischofv-rschrcibrbeidieserGelegenheitdem
Gr. HenrichzuSchwerinuns demGr. Volradzu
Dannebcrgfür ihre, ihmhiebetbewieseneDienste,
1$ caiYacusvinizumjährlich.IILehn,l'desma!auf
Martinizuliefern. Ctzcnim-ZimLebenHenr,t.
Gr. z.Sc!)N>.ad'a. 1223. nachd.£>rig,Urk.

Chr.'NkUiZa.a. O. nachderOrizuia!-Urkunde,
O
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:jiKa Allein che es zu der versprochenenAusliefe

-rulig komt, vermitteln die Abgeordnetenderbant*
LchcnReichsftände tnitcr Anführung des Grasen
«cti Orlamünde,. zu Bardewick (Jus. 4.) mir dem
<Lr. Henrich, demHeermeister des deutschenOtt
Sens, Hermann von Salza, als Bevollmächtigten
SesAntigenr-öm.Königs Henrichs des VII, und
zuit denGesandten verschiedenerdeutschenReichsfürs
jfmi, bis auf des Kaisers undReichsGenehmigung,
einen vorläufigen Vergleich des Inhalts: der
König-sollsein Reich vom römischenKaiserzulehn
Nehmen, demselben, gleich andern Reichsfürsten,

Ten Eid der Treue schwören, das ganze transalbü
NischeLand durch förmliche Verzichtleistung und uns
•tsvaller möglichenSicherheil demReiche auf ewig
abtreten, alle während des Krieges darübererlang?

te Privilegien auehändigen, die zwischenDeutsche

lar.d und Dannemark noch sireitigen, slavischen
Lande (Mecklenburg und Pommern) aber eunveß
Zer gleichsalszurückgebenoder,nacheinemgüt. oder
'rechtlichenAusspruchebehalten. Gr. Albrechtvon
Orlamüude soll das vom Könige zu Lehnerhaltene
Landüber der Elbe (die Grafschaft Holstein)nebst
andern in dieserGegend den?Könige crösnetenGiu
Sern (dieGrafschaftRaheburg) vomReich zu Lehn
'nehmen und diesesfcl ihm darüber gegeniedendie
Gewährleisten; auch dieBischöfezuLübeck,Ratzel
bürg und Schwerin sollen ihre Regalien vomR»
Reich zu Lehnempfangen; der Graf von Schwee
Tin sollalle Güter, welcheer von Gr, Albrechte»

inne
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imiehak, behaltenund die LandeBoizenburg
und Schwerin, welcheihm der König undGr»
Albrechtwiederabtretensollen, vomR Reichwie?
derzuLehnnehmen; darnebensollihin der König,
aussereiner gewöhnlichenUrphede, 40,000 Mk.
Silbers, Cöln.Gewichts, unter gehörigenSichere
heitöleistungenTerminenweiseauszahlenr). •

Von demReiche werdendiesePräliminarien
genehmigt; Waldemar aber, von Gr Albrechten
und dendanischenReichs-Baronen selberausgewies
gelt, verwirft selbigeauf einer ueuen Tagesahrt
zu Bardewik, so sehrsichauchder römischeKönig
und der Erzbischofvon Köln persönlichbemühen,
ihn zum Beitritt zu bewegen; der ganze Handel
wird abgebrochenund beideArrestantenbleibenzu
Dannebergin ihrer Haft u).

Nun rüstet sichGr. Albrecht(im Dec.) zum
Kriege, umvon Gr. Henrichendaömit Gewalt zu
erhalten, was man ihm in Güte, seinerMeinung
nach,zu schwermachte. Hiergegenverbindensich Titz
Gr. Adolf zu Schauenburg, der ErzbischofGer¬
hard von Bremen und der jüngereHenrichBor-
win von Werke mir dem Grafen von Schwerin
undverhelfenersierenwiederzum BesitzderG:af-

O 2 schaft
:) Lhemm'y a. a. O- a, 127 4. nachderOrig Urk.

«ud, nacheineraus demh ArchivzuSchwerindem
Hrn. von Leibnitzmitgekheiltt«AbschriftdesOrics.-
in C. L. SCHEID, praef, ad Origg. Guelff„
T. IV. §. 21» p. 8f, nr. I» Godcfrid Ctk-
niettf ad a, r 224, der hiernachzuverbesserni%

w) Albert, Stadtnf, ad a, 1224,
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fchaftHolstein; Gr. Albrechtabergrräch darüber

in einemblutigenTrefft» selberfeinemFeinde in

die Händeund muS ftinem Oheinizu Danncberg

imArrestGesellschaftleistenv). Des Gr. Adolfs

von Dasselwird nun nichtweitergedacht, sondern

wiederGraf von Schwerin sichseitdemwiederin

d»mBesitz des Landes befindet.so

scheintsichauchHenrichBorwin dieserGelegenheit

bedientzu haben, UMsichdesLandesGadehusch

zu bemächtigenund er verleihetder Staat Gade-

busch,nebstandernFreiheiten,das lübscheRechtw).

Dieser neue Unstern wirkt so stark auf

die Gemüther der dänischenReichsstände, daß

sie sichmit demGrafen von Schwerin aufs neue

unmittelbar in Tractatenanfassen, dieferaber will

nun, nachdes CrzbifchofsEngelbrechtSvon Köln

Ermordung *), an fein obigesVerfprechennichk

weitergebundenscyn. Durch des H, Albrechtözu

Sachsen (H. Bernhards Sohns und Nachfolgers)

Verwendung komtendlich(Nov. 27) zu Barde<

wtkfolgenderVertrag, worin für diehiesigenLan»

de bessergesorgtwird, als in den vorigenPräli?

Miliarien, zum Stande: Ausser einer förmlichen

Urphede,giebtderKöniafür seineund seinesSoh»

lies Erledigung dem Grafen 4^,000 Mk. Sil¬

ber in Köln. Gewicht, für derenAbtrag unteran-
dem

v) Gocicfrid. Glon, ad a, 1224. in £ P.29Z.

w) Dipl Mfpr,;cih.a.auef)(EjjcmniijimSfbtnJpenr,
B?rw. nacheinerauftult. UrkundeohneIahr^ahl.

x) Gcdefr. Col, ad «. l 22 f.
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berndreiderübrigenSöhne desKönigs als'Geis-
sclhaftensollen, so wie der Grafin die kostbaren
goldenenGeschmeideder verstorbenenKönigin,
die Krone ausgenommen. Alle zwischender Ei-
derundEibe, derWest und OstseebelegeneReichS»
lande, auchHerrn HenrichBorwins und alle flu*
vischeLande, nur Rügen ausbeschieden,tritt der
König dem Reicheab und liefert alle darüber er-
haltene Siegel und Briefe an Gr. Henrichaus;
demGr. Albrechtvon Orlamündewill der König
zur Wiedererlangung seiner bisherigenBesizchü-
mer keineswegesbehülflichseyn, denGrafen von
Schwerin hingegenmit demKönigvon Böhmen,
Herrn Otto zuLüneburg,(HenrichsdesLöwenEin

kel,)Gr. Hermannzu Orlamündeund andern, de?
ren Feindschafter sich hiedurch zugezogenhaben
Mögte, aussöhnen. Alle nach Dännemark han«
delndedeutscheKauflente sollenbei ihren vorigen
Rechten ungehindert gelassenwerden, auch alle
beiderseitigeUeberlauser ihre rechtmäßigenLehne
gegen Erneurung ihrer Pflichten wieder bekom-
wen u. s. w. Alles diesessollender König, seine
Söhne und ReichsständedemGrafen zu Sä>we-
rin, dessenGemahlin, Verwandten und Frcun-
den, unterandern auch Herrn Henrich dem jun<
gernvon Werkeeidlichund mit Siegel und Brie-
fenangeloben7).

O z In

7) «thcmniy im LebenHenr. I Gr. z. Schwerin ad a.
1225- nachder Orig. Urk. und nacheiner hieve»

drm
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In GefolgdiesesbefchwornenVertrags wird

der ältereK. Woldemarauchnochini selbigen, so
?r%i&wie der jüngere im folgendenJahr, seinerHast

entlassenz). Er, Albrechtaber bleibt noch in
Verwahrung und sein bisheriges Land, ohne der
AnsprücheGr. Adolfs von Dassel weiter zu eri
wähnen, in den Händen seinerFeinde, die nun
Nürburg demHerzogzu Sachseneinräumena).

So wieunterdessenderältereHerr HenrichBor?
Winmit seinenSöhnen HenrichVl)NWN'ie und
Nicolas, izt V0NGadebttsch genannt, seinemil,
den Stiftungen nochdurch dieVerwandlung des
bisherigenBenediktinernMönchsklosterszu
Berlin in ein Nonnenklostereben diesesOrdens,
vermehrt b); so errichteteseinSohn gleichesNas
mens, mit EinwilligungseinesVaters und seiner
Söhne (z. Jan.) das Collegiatstift zn ©Ü*
ftlOtt), welches der ältere Fürst darauf (10,

Aug.) und (1229) BischofBrunward zu Schwe<
ritt

dem sel. DonLeibnitzaas dem h. Archivwitgetheil-
ten Abschristin Scheid, praef, ad Origg. Gucljf,
T. IVj §. 2i,nr. 2. p. 87«

4) Albert. Staclenf, & Godefr. Colon, ad a,
122 5. Eric, Rex 1, c. ad a. 122 s. Grigg,
Gueljf. Tom. IV. p. 17»

'#) Albert, Stadenfad a. 1226»

b) Dipl. Dobbertinenfe cl. z. iZZI. Mfpt*
^uchholz Gesch.dcrChurmarkBrandenburg,III."
£&. 45 Beil. Bisch.VrunwardöBestätigung«-Utk.
<-<72Z8.^t.
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rin bekräftigenc)> AuchdieMönchedes Klosters
Amelungsborn, Kl!SwelchemdieerstenHeiden--
bekehrerder flavischenLande gekomiWuwaren^
bleibenvon der Freigebigkeitdes iungen Henrich-
Borwinö nicht ausgeschlossen̂). Sohn und?
Vater sterbe»darauf nochin demnämlichenIah»
re c). Dem erster»folgenim LandeRostockftme-
Sohne Johann, Nicolas, Henrich tt.dd
Pribislav, undertheileni» dieserEigenschaft,iz*®-
(Februar i s.) den Bürgern der <Bio.it
LübeckdieFreiheit von allenZöllen und?lusiagem
in ihremganzenLande, womit selbigezu gleicher.
Zeit auch vom Gr. Henrich zu Schwerin.begnaZ
öiget werden ^).

AuchNicolas von Gaöebuschscheintseine»',
Vater nicht überlebt zu haben, da feiner nichts
weiter gedachtwird, und seines Bruders vice-
Söhne erscheinennoch in eben dieftm Jahre^
wie sie dem Johanniterorden die Ccr-'.raende
NiÜ'0W verehren, in demanöschlieslichMBesitz,
derRegierungdes ganzenLandes

O 4: RuKe

0 ThielevonderGüsirvwfchenDomkirche.Dtik.^.V.
Dipl. Med. beim Wefiphak/iT. IV» p»
92k. feqq.

c?)Dipl.Doberan, in WcßpBahXJII.p. ?4F5»

c) Altert. Stadenf. ad a. 1226.
f) Mmtfppte. nach den OriginaKen des Läbeckftht^.

Stadt-Archivs.

L) LuckhoizGesch.derM«k IN.Tb-.
4^ Beil. "proKeoitorvmooKrorm»h-acrcdicasa4
nos deuerit.„
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Ausser tiefen beiden Söhnen komt noch

(1222) einenamenloseTochterdes AiternHenrich
Borwins und derenSohn Johann vor, dessen
Vater ebensowenigbekamwird §), Von seiner
zweitenGemahlin Adelheid, (1219) gleichfals
aus einem unbekantenHause, scheint er keine
Erben hinterlassenzu haben. HenrichVorwin
der jüngerehinterlaßt nocheineTochter, Mar-
gßrctbfl, nachherigeGräfin zu Schwerin §8).

DerKönig vonDänncmark hattesichbaldvon
dem Pabst Honor dem III. seiner Eideepsiicht
entbinden lassenund dieser war nochüberdemso
gefällig, den Graftn von Schwerin in einem
bedrohlichenSchreiben zur Herausgabeder schon
empfangenen Lösegeldcrund Geisse! aufzufo-
dern ^). Wie aber solchesfrnchllosist, fangt
der König aufs neue Feindseligkeitenan und
bricht in Verbindung mit Herrn Otto von Lüne«
bürg, mit einemgrossenHeere gegendenGrafen
auf. Dieser verbindet sich dagegen mit dem
Herzog Albrecht zu Sachsen, dem Erzbischof
«vn Bremen, dem Grafen von Schauenburg,
den WendischenFürsienund der Stadt Lübeck')
Ilm insonderheitden ersterengegen so furchtbare
Feinde destokräftigerin sein Interesse zu ziehen,

trägt
g) Dipl,Raceb.a.a.O. S. 206c,
gg) Lhtmnjy im geben Gunztlins des Hf. Gr. 5«

Schwerin ada , 2?2 nachderOrig Urkunde,
b) Ovigg. Cucljf. T. IV, p. 17. 1g. Gruben

Origg, Linon. Append. n. 41. p. 264.
i) Gcdcfr, CuL Alb, Stad, ad a, 1227,
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trägt er ihm zu Lübeck(Febr. 14.) seine Lande
Boizenburg, Wilkenburg und Schwerin
zu Lehnauf, und erhält selbigein dieserEigen»
schaftfür sich und seineErben wiederzurückk).
Die verbundenenHerrenerfechtendarauf(Iul. 2 2)
in Holstein einen volständigenSieg bei Bm^N»
l^övkde, worin zwar der König mil der Flucht
eittkomt, sein Alliirter Otto, aber gleichste des
Grafen von Schwerin Gefangner wird) >).

Gr. Albrecht von Orlamünde wird endlich^
rachdem er auch L^UtNburg dem Herzogezu
Sachsen eidlichhatte abtretenmüssen, wiederauf
freien Fuß gestelltm). Er suchtzwar bald die
ErlassungdiesesEides (ob metum qui cadere
potcrac in conftantem virum) von dem
Pabst ") und erhalt sie vermuthlich auch.
Die Grafschaft Raheburg aber bekomter nicht
wieder, sonderndie verschwindctnunmchrhien.it
aus der Geschichte.

O 5 B)
JONachdemOriginalausdemSchwerinschenArcbivin

Scheid. praef, ad Origg, Gueljf. T. Iii. §. ig.
?. 59. P.

1) Alb. Stad. Godefr. Colon» & Eric, R. ad a,
1227. Benzeh Monum. P. IV. p. 147.
Origg. Gueljf,. T. IV, p 22- feqq,

m) Albert Stad ad a. 1327. in f.
n) Gruber. Origg. Liuon. Append. n. 22. p.

25 l Origg.Gueljf\ L, VIII. Prob. s. T.
IV. p. lvl.
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33)Verfassung.
Gttnjt». firVe Grenzen des Landeshatte», soviel man

weis, keineweitereVeränderung erlitten,
als daß durch die ZertrümmerungderGrafschaft
Raßeburgdas LandGüdebusch mitMecklenburg,
vereinigt, die GrafschaftSchwerin, wozumm
ausser Streit auch Bonenburg gehörte, mit

dem Lande Wittenburg erweitert, und das
Land Ratzeburg dem Herzoglhmn Sachsen.
Heimgefallenwar. Doch wird auchim.Südosten

des Landes die Grenze tätlicher, seitdemman

mit Gewiöheit weiö, daß auch Röbel, PkNz-

Jin und die Gegendum Mirow, das Land
Turne, mitdazugerechnetwird»).

Bevölke- Die Einwohner des Landes bestandennun
ttm& aus einer MischungursprünglicherWenden und

Deut?

») Sölten diese.Gegendennichtschonvorhin obotricisilp
gewesenseyn, ss lieffesichdieErwerbung derselben
vielleichtaus der FreundschaftNicolas des I. mit.
dem Markgrafen von Brandenburg erflarerK Es
wäre auch nichtunmöglich,daß dieleztereein Lehn
von Brandenburg gebliebenjcy; wenigstenskai,
es keineandre, als dieseBedeutunghaben, w.enn
die Markgrafen Johann und Otto zuBrandcnbarg
unsre Fürsten, bei der Bestätigung ihrer Berschel?-
kung der CommendeMirow, " dilcdlos fiddet
nciKros" nennen. Buchholz a.a.O. !II.Band,
46 Beil. Vielleichtwaren diesesauch eben d-tie--
«igen slavischenGegenden, welchederMarkgraf;»!
Brandenburg (1195) sich zugeeignet hatte, und
worüber er mit dem König von Dannemark, als
damaligemLehnherrn derWenden, in Conlestakion
geritth. (Arnold, Ltib. Lib. VI. c. 5, §, r.)
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deutscherColonisien, welche die Landesherren
zur Cultur ungebaueterLandstricheaus der Nähe
undaus der Ferne hereinriefen. In dem Nahes
burgschenund ludeckschenKirchensprengeldauerte
derhievorigeUnterschiedzwischenbeidenNationen
noch fort, daß die Wenden (Slauico iure)
den Bischofszinsund die Deutschen(Teutoni-
corum more) den Zehentenvon ihren Aeckern
gaben. Durch dieseBedrückungwurde dort die
Zahl der ursprünglichenEinwohner merklichveri
mindert; und die Erreichung dieser Absicht
wurde noch beschleuniget, seitdem die Bischöfe

sichgenöthigetsahen, die weltlichenLandesherren
an den vermehrtenZehnten participirenzu lassen
und dadurch das Interesse derselbenan den Am
wachs der deutschen Einwohner zu knüpfen.
So wurdendieZehentenim LandeWeningen und
Jabel demGrafen HenrichzuDanneberg, die im
Lande Poel und Bresen dem Fürsten Henrich
Borwin theils ganz, theils zur Hälfte zu Lehn
gegeben. Hiedurchwurden nach und nach ganze
Landstrichezehentpstichlig, oder welcheseinerlei
war, mit Deutschenbevölkertb).

In derSchwerinschenDiöcesehingegenwar»
dieserUnterschied, so weit das Mecklenburgsche

Gebiet

fc) Diplom; Doberanenfead a. T2IO. in Weß"
fholenT. Ji/.DipI.Raceburgcnfe ad a.i 183»

1,94,1222. beimIVeßphalenT. II.p. 2047,
20TO, 205z, 2060. RatzeburgschrsZehen-
tiN'Verzeichnis, rbe^as. S. 2005 - 202Q.
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Gebiet reichte, nicht beobachtet. Die fremden
Ankömlmgewurde« zwar durch vorzüglicheBs»
guadignngen der Fürsten aufgemuntert; im
ganze» aber scheintdiewendischeVolkmengehier
noch die Oberhand behalten zu haben, und der
ursprünglichwendischeAdel behauptetesogar den
Rang vor dem Deutschen c). Merkwürdig
bleibt es indessendabei, daß dennochdie Sprache
der Deutscht« mit der Zeit die algemeineLandes»
sprächewurde, und die ursprünglicheNational
sprächeganzverdrängte. Ohne Zweifelwar das
ein Werk der deutschenGeistlichkeit, die den
Religionsunterricht in ihrer Mutlersprachevor*
trugen, und dadurch die Erlernung derselben
zumBedürfnis machten;und beiderschonso lange
gewohnten kriegerischenund friedlichenBetank
schastmit den benachbartenDemfchenward diese
Erlernung vermuthlichnichtschwer.

Mir derwendischenSprache verlohrsichauch
der Name der Obotriten bald gänzlich» Das
ganzeLandward unter demmirPommerngemeine
schaftlichenNamen des Wendenlandes(Slauia)
begriffen; und die einzelnenTerritorienunterschied
densichnachdemNamen oder nachdenResidenz
zenihrer Fürsten.

Bauern, Ohne Zweifel war die Leibeigenschaft,die
Lktbeiqen-damals nochallen deutschenBauern gemeinwar,

schast.- in

c) S z.Ex. dieUnterschriftender ZeugenbeiUrkunden
in Diplom. Doberan, ad a. l 192, I2I0>
121% 121^. fctU.l WeßphalcnT. II I.
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in Ansehnng der fremdenColonistengelinder, als
in Ansehungder wendischenBauern. Von den
heilsamenEinflüssen,welcheindemübrigenDeutschs
lande dieKreuzzügeauf die Milderung der Leibe«
genschafthatten, waren die hiesigenBauern um
deswillenvielleichtausgeschlossen,weildie hiesigen
FürstenkeinenAnlheilan ieuenWallsahrtennahmen.

So wie die Städte der Slaven bis dahin Städte,
weiter nichts, als Zusammenflüssepon Einwoh¬
nern unter dem Schutz eines festen Schlosses
waren, und so wie folglich dergleichenStädte
mit einem solchenSchlosse entstundenaber auch
mit deren Untergang durch Krieg, Brand oder
andre zufällige Ursachen der Zerstörung so zers
brechltcherGebäude,wiedervergiengen;sowurden
hingegenbei mehrererBekantschastmit den deut-
scheuSitte» den Bewohnern der Städte (Bur-
geafibusj izt schsnbestirntereRechteertheilt, und
dadurchder Grund zu dauerhafterenStadtverfast
sungengclegr«

DergleichenStädte waren, ausser
rin undRostock,»UNauchParchim,Plan,
Güstrow,Röbel, Penzim, Gadebusch
UndWlSNlür, welchesvor einigerZeit (l l 67)
mir nochblos der Name eines Meerbusens war,
bald (1211) aber als ein schifteicherHafen d)
lind endlich (1222) als eine Stadt namhaft
gemachtwird. Zu gleicherZeit wird auch noch

Meck,

d) Diplom.Mccleub. »J .1. lZkl, beim Weß*
fbitUn TAN. p.$GQ.
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Mecklenburg als eine bevestigteStadt aufge.
führt c). Werl? und Jlow hingegenwaren
nur nochblosseSchlösser, wovon ienes sichizt
wieder in den Händen der Fürsten befand, feto
dem der jüngereHenr. Borwin davonden Titel
führte, daher es auch (121l) in demSchwerins
schenBestattigungsbriese nicht weiter vorkämt,
»0 gleichwolDodviNö nochgedachtwird.

Die Stadt-Rechte betrafen theilS die Ein¬
künfte der Commune an Aekkern, Wäldern,
Fischereien, Jagden, baarcn Auskünften von
gerichtlichbeigetriebenenSummen, vom Friede»
schilling, von Brüchen :e. theils die Freiheiten
und Sicherheit der Bürger, Befreiung vom
Waarenzoll, bestimteExemtionvon der Verbind»
lichkeitdemAufgebotzu Felde zufolgen. Sicher/
heit geflüchteterLeibeigenenfür die Verfolgung
ihrer Herrenu. f. w. f).

Die innereRegierttngöformderStädte scheint,
so wie die bürgerlicheGcsezgebung,eine Sache
gewesenzu fein, die ganz ausserdemGesichts-
kreiseder Landesherrenlag. Sie begnügtensich
die Jurisdiction und die Schutzgerechtigkcit
öurchihre Richter undVogte verwaltenzu lassen;

und

?) Diplom. Raceburg. ad a, 1222. bttM Wefi-
ybal. T. IL v. 2060,

k) S. oben die Bcgnadigungs - Urkunden der Skädte
Rostock, Parchim, Plan, Güstrow und Gadebusch.
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und diese «ahmen, nach der Parität, welche die
deutschen Rechte zwischen Richter und Beklagten
erfoderten, zur Findung des Urtheils Schöffen

skcgdliiczz) aus dem Mittel der Bürgerschaft zu
Hülfe, und liessen selbige an den ihnen zum Lohn
angewiesenen gerichtlichen Gefällen in bestimtec
Maasse Theil nehmen. Die Urtheile welche
diese, durch Hülse der Billigkeit und Analogie
fanden, dienten erst zur Norm, wornach in
künftigen Ähnlichen Fällen gerichtet wurde. Die
Wahl solcher Personen, welche für das gemeine
Beste der Cvmmüm zu forgen, ökonomischeund

Polizei - Verfügungen, auch selbst das Privatt

Eigenrhnm betreffende Statuten zu machen hatten,
blieb demnächst als eine unmittelbare Folge des
Stadt, und Jedes-Collegial Rechts, nach der

Autonomie der deutschen Verfassung, den Mit«
gliedern der Commune selbst überlassen. Hiezn
wählten silbige Bürgermeister (Magiftros Bur-
gcnnumj) und Rathmanner (Confiliarios,

ConAlles), welche zusammengenommene in dem
rrsieren an die Seite geseztes Collegium des Raths

(Lonliiiuw) ausmachten. Nach und nach
ward es eine Folge der, auf den Römerzügen er?
wordenen Bekankschaft mit dem Römischen Rechte,
daß man anfing nach dem Vorgang der herrsche
süchtigenitalienischen Städte, die Bürger Ciues
ZUnennen, und die Bürgermeister mit den Con-
sulen, die Rathmänner mit den Senatoren, so
wie das ganze reprasentirende Collegium mit dem

Senat
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Senat der Römer in erne sehr unpäßliche Ver»
glcichung zu stellen s).

Eine solche ächt deutscheRegimentSversassunz
war bereite, wie in Lübeck, also auch in der

von Henrich dem Löwen mit den Stadtrechte be-
gnadigten ältesten Stadt der hiesigen Lande, in

iSHwerlN. Die Befugnis und die häufige

Gelegenheit, welche die obrigkeitlichen Personen
rucht nur, sondern auch die dem Gerichte beisihen»
den Schöffen hatten, zur Wohlfahrt der Stadt

und für die Sicherheit des Privateigenkhums
dienfame Verordnungen zu machen, gabea zu
einer Zeit, da die auswärtigen Gcf.zbüch.r an»

singe«, die ursprünglich deutschen Silken zu

verdrangen, den nächsten Anlas, daß, so wie in

andern Ländern die Landrechte in den so genannten

Spiegeln, und die Mmncipalrechte in den so
Mannten Wcickbildern und Schräm zuerst

von einzelnen deutschen Biedermännern schriftlich
verfasset wurden, alfo auch zu Schwerin eine

kleine Samlung von Weiöthümern der Schöffen
und von Statuten des Raths in peinlichen uns
bürgerlichen Sachen, über Erbschaften und Vor-
nmndschafcen, auch über das innere der Stadt«
Verfassung :c. veranstaltet ward. Dies ist der

wahrscheinliche Ursprung des sogenannten Schwee

riw

g) ©trüber» von HobeitsrechkentnittclbarerStädti,
imgl. von städtischenReichsvogrncn, m Acbci.st.
I, Th. S»4??.ff. V.t£l).©,46-, (f.
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Mischen Rechts. Selbiges trägt, einige
kleineRömische Beimischungen (z. Ex. Are. XVI.)

'anegenonnnen, allenchalben das nnverkenubare

Gepräge unverfälschter deutsch-sächsischer S-kke

an derStirne, ob man gleich derArmurh desselben

es ansieht, daß es von einer noch nicht lange

gegründeten Stadt herrühret. Daß die Mate»
rialien desselbenkeine landesherrlich« Gesi tz-ebung«
sondern höchstens nur räthliche Anordnung.« zum

Grunde haben, ist auch daraus abzunehmen, weil

der landesherrlichen Rechte darin fast nirgends»
als nur beiläufig, hauptsächlich aber der stüdti-

scheu ßjerechtsame erwähnt wird. Die Zeit der

Veranstaltung dieser Collection ist glaublich der

Anfang des XIÜ. Jahrhunderts; wenigstens

läßt sich das, was dann ('Are. III,) von der

Regia poceftare (in den Städten Italiens Podefta

genannt) gesagt wird, füglich nicht anders, als

von der dänischen Lehnshvheit über die Grafschaft,

wo nicht gar von den» Zeitpunkt erkläre«, da der

König von Dannemark (l 221) Schwerin in »in-

Mittelbaren Bestß nahm h).
So klein übrigen« dieses Gesehbuch war, so

ersparte es doch zu einer Zeit, wo die Fürsten das

Recht bürgerliche Sahungen (Gesetze) abzufassen

gerne iederClasse von Einwohnern selbstübkrliessen,

gleich dem schon vorhin ausgezeichneten lübsch-n

Stadt?

h) Weftfhaicn T, l, p, 2007. fcqcj. Nugc»ityr

hiftory of Vandalia. App. 1IJ, p. 44.y.
P
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Stadtrechte, den später errichteten Städten die

Mühe, erst durch eigne Erfahrung ähnliche

Statuten für sich zu erfinden. Sic würde«

sonst bis dahin, gleich den eigenbehörigen Leuten,

ganz ohne Recht geblieben oder den eindringen^

den fremden Rechten preis gegeben feyn, wcnn

sie sich nicht eines dieser vorhandenen Muster btt

dient hatten; und die Unregelmässigkeit, die nach

deutschengegriffen daraus entstanden sseynwürde,

daß ein freier Mann einem Gesetze gehorchen solle;

was er nicht selber, oder seine Genossen hatte

machen helfen, ersetztedas römische Palliativ der

landesherrlichen Bestättigung.

Von der in den See- und Landstädten sich

vermehrenden Handlung und von der >hierauf

vorzüglich gerichteten landesvarerlichen Aufmerke

famkeit der Fürsten enthalten die, den Städten

verliehenen Zollbefreiungen sehr ausnehmende Be-

weise. Auch die Stadt Schwerin verbreitete

ihre Handlung bis in die Ostsee, ehe Wismar

eine Stadt wnrde >). Doch war der Sitz des

Handels, der Künste und der Handwerker nicht

ausschlieölich auf die Städte beschränkt. Auch

die Klöster, besonders Dobberan, befanden sich

aus landesherrlichen Verleihungen im Besitz des

Rechts, Kaufleute und allerlei Handwerker

»n'd Künstlers in dem Bezirk ihres Convents zu

haben '). Mit

i) Dipl. Mcclcnb, bkltN Weß^h. T. IV, p. 903.

k) Diplom. Doberan^ bkjM Weßpb, T, III,

p. 14?"-
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Wie es um diese Zeit unter dem deutschen Adel.
Ädel schon algemein wavd^ Nachdem Vorgange
der Fürsten, von Stammgütern öder auch
von zufälligen Eigenschaften erbliche BtlNÜ«
men anzunehmen»so werdenauchhier die
Familiennamen der wendischen sowol als beut«
schen adlichen Geschlechter schon häufiger und
ihre Abstammungen dadurch kentlicher 1 )> Unter
mehreren in der Folge erloschenenHiesigen adlichen
Familien erscheinen j. Ex. schon izt die von Ba<
rold, von Below, von Beehr (Vrlus) von Dris
berg, vonGadebusch, vouGamm. von Glöden»
von Grabow (Grnbo), von Holdorf, von Holstein

(Bolzafüs), von Jahne (Janic)j von Molzahn j
(Hasenkopp), von Ploto,von Prtzbuer (Pridibore),
von Ritzerow, von Schwerin, von Stoiöloff, vott
Stralendorf tr. in den Urkunden der hiesigentande.

Mit den ins Land kommenden Deutschen von Lehne»»

Ädel ward zugleich das Lehnsinstitut allgemeiner
eingeführt. Die deutsche Einrichtung der Hof*
Civil- Mid Militmrdicnerschafr erfodertePcrfonen>
die diese Dienste für das nußbare Eigenthum g«
wisser Güter leisteten» Nicht nur verschiedene
ausdrücklich genante Güter, die die Fürsten zu
tehn gaben» m) sondern auch die nach und mich
häufiger vorkommenden ansthnlichen Hofbeamren

P 2 (z. Er.

H Meines festVaters (Ernst Auq. Rudloffp) kurze >
unt>eilfertigeBemerkungenüber das zz Kc>p.nn
!»Th.desverbess.Z»lüvcr« I7Z9« 4-

vi) Dipl» Mccl. ad «. 121$. btm. W'ßpfi, T»
IV. p,|9©3.
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C?. <Ej.dapifer Curiae) und Kriegöbesehlhabe»

( milites, caüellani) enthalten hiervon die Be<
-weise' ja es ist sogar nicht zu vermuchen, daß

man von den ül>rigcn, ohne eine nameiilliche Be->

siimttiÄig, bei den Urkunden ausi;cführicn aUichen

Zeugen die Verbindlichkeit, um die Person des

Herrn zu seyu und seineu StaatSgeschasteu durch

Hr Zeugnis mehrere Glaubwürdigkeit zu verfchaf-

fen, M'.eiitgeldlich werde begehret haben. Ii,

Se« Gegenden von Parchim und Plan ward

die Strenge des gemeinen Lehnrcchts zum Vor»

theil der aus der Fremde ins Land gezogenen Va?

fallen in vielen Stücken gemildert. Sie waren

den gemeinen Land/ und Lehusgerichten nicht uns

«erworfen, sondern musten vor dem Richterstuhl

«henbürt-iger Lehnsgenossen, (paribus curiae)
welcher den Namen des MtMNrcchts (Vafal-

lagium ) führte. Recht geben und nehmen. In

der Succeßion wurde» die Töchter nicht a«sge,

schlössen, sondern Lehn und Erbe, ohne den Untere

schied des HeergewettS und der Weibergerade zu
beobachten, ward zwischen Söhnen und Töchtern

gleich getheilet, und m Ermangelung der Söhne

erbten die Töchter allein. Wer ein Gut Jahr

und Tag geruhig besas, war dadurch gegen alle

ältere Ansprüche gesichert u. s. w. ").
k»"dstän- Den Antheil, welchen die vornehmsten des

Landes nach Pribislavs Wiederherstellung an der

Aus,

») S. obm vi« Gqadeabrieftder Laude Parchimund
Piau i,if.
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Ausübung der höchsten Gewalt wieder bekamen,

behielten sie ausser Streit in der gegenwärtige»

Periode. Und bei den vielen Vortheilen.,

welche den ins Land gerufenen fremden von Ade!

allgediehen, ist auch kein Zweifel, daß sie

in diesem Stucke nicht eben derselben Vorzüge

kheilhaftig geworden siyn, als man in ganzDeutschs

taub gewohnt war °). Seit dem ftiedfcrriqeir

Umgänge mit Deutschen näherte sich hier alles

merklich der deutschen Verfassung. Mit dieser

brachten römische Geistliche auch den Gebrauch,

^teinischerUrkunden (fett i 190.) in die hiesigen

fürstlichenKanzleien. Weil es nochkeine ordentlich

besetzteNathscollegien gab, so twisten die Fürsten

sichzu ihren SraalSverhandiungen und schriftlichen

Ausfertigungen andrer Rachgeber bedienen,.welche

durch ihre Betstimmung und durch ihrZeinztus 6cti

Urkunden mehrere Gültigkeit verschaften. Datz

verschastedenenam Hofe des Fürsten gegenwärtigen

Vornehmsten aus der Geistlichkeit, aus d-m

wendischen und deutschen Adel und aus den

Städten des Landest-, (domiuarionis no/lrae

Maiortkity tarn Slauis, quam Teutonicis)

welchederZufall oder die Wahl des Herrn daselbst

versamlet hatte, und worunter auch der Bischof

von Schwerin gerechnet wurde P), natürlicher

Weise einen Zutritt zu allen Regierungsgcfchäften

. .7 ' ' P 3 und

v) ErnstAug-.Rudloffs Atgrünk Bcrrck?fvomAlter-

thtwltc. derLanvstande,Landtagezx»i» Mecklenb..

Mfpt. 1Abth.
p) S. dieRost.Bewiedemusg^urktmd 1̂218. a.a-
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und einen Antheil an den darüber angestellten
Beratschlagungen. Vermöge ihrer Lehns,und Uw
ierthanenpflichten kontenselbigesichauch dieserVen
Kindlichkeitnicht entziehen,die auf der einen Seite
ihr Gewicht vermehrte und auf der andern
Seite dem Fürsten die Unbequemlichkeitersparte,
das ganze Land bei wichtigern Vorfällen zufamrnen
zu berufen.

Fürstliche Die höchste Gewalt gieng in ununterbroche»Familie. ncr (£rf,f0igCvon Vater auf Sohn, ohne weitern
Unterschied des Alters und der Geburt, fort.
Jeder zur Erbfslge berechtigte Prinz hatte zwar
feine abgesonderte Residenz von welcher er den
Drel eines Fürsten ober Herrn führte, vielleicht
«uck abgesonderte Einkünfte, in den Hauptsachen
aber blieb die Regierung gemeinschaftlich. Auch
war es eine sehr natürliche Folge der deutschen
Einrichtung, daß schon bei der Vätcr Lebzeiten
die erwachsenenSöhne als Eveutual Suceessores,
zu den wichtigsten Staatsgeschäften ihren Rath
und ihre Zustimmung ertheilten.

EivkÜAftt. Die Einkünfte der Fürsten bestanden,ausser
dem Landeigenthum ihrer Stamm- oder Erbgüter
(Patrimonium, heredicas, allodium, Wtnd»
Podaca) und derenNutzung, S) in den sogenannt
teu nuzbaren Regalien. Dey

<z) Diplom. Meelcnb. in Wcßphalen T. IV. p»
9O2. Dipl Doberan, ibid. Tom. III. p.
1469. Thiele von der GüstrowschenDomkirche,
Bett. A, B. Drewer Codex dij>l, Ponicr, p»
74. u.40, not,
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r Den einträglichsten Theil hievon machte

la) der Waarenzoll (forenle reloneum) aus,
welchen alle, sowol einheimischeals «ustvartige
Kanflente auf allen Märkieu für die Freiheit des

Ein 5 und Verkaufs entrichten mittlen, ohne daß
es dazu erst einer käiferlichenConccss,onbedurfte ;
doch wurden die Bürger der neuangelegrenStadt-
mehrentheils davon befreiet Worin diese Adga-
beu bestanden, wird nirgends bestimmt; bei eini»

gen wurde sie jedoch jährlich auf etwas gewisses

gcfe(jtr).
(b) Die Auflagen und Beben (exaftiones

i< petitioncs) waren eine algeiueine Unrertha-

rn,pflicht, von welcher nur die Geistlichen und

keren Uuterbehärigen landesherrlich befreiet wür¬

ben, das Maaß derselben ist uns glcichfals

anbetant.

(c) Die Zehnten der deutschenBauern, inso»

erne die Bischöfe zu Lübeck(l2ic>) und zu Ratze-

mrg (l 2 22) dieFürsten daran Theil nehmen liesse».

(h) Auch gab es eine-Abgabe unter dem Na-

«en deSGeleits, c) eine vom HcringfF

^nge, (celuneum in caprur^ al/ecj) u) die

P 4 Auf,

r) Begnadigungsbriefder Stadt Gadebusth, Mfpt,
WeftfbalenDipl. Dober. T. III, p, r469,
Dipl. Med- T. 1V. ad a. l2Zs.

. s) Schröders pap,fi.Mecklenb.ad a. k2«9, S. >26.
r) S. dieGnadenvrieftderKlösterDoberan, Sonnen-

kamvundAinclungoborna. aa. O.).

z) Diplom. Duber. ad. a. 1190. in Weftphalen
T, III. p. 1469.
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Auskünfte der Srrandgerechtigkeit, und von der
Münze v).

(e) Selbst die Gcrichtbarkeit ward durch die
Einnahme ver StraHxfälle und Brüche, bei der
Wildheit der Silken des Jahrhunderts, ein nicht
unfruchtbarer Zweig des Finanzwesens w).

Gerichts- Die niedere und höhere Gerichtsbarkeit...>aj>u.ig.
Oerlern und Distrikten übten die Laru

dcsh rren durch ihre Richter, sjuäices) Vögte
ssciwica'.os) und Gräven (comires) *). Er¬
sterc ward häufig, selten aber letzterePrivateigen-
thümern anvertrauet, ohne dem Landesherr»
einen Antheil daran zn reservireu. Doch erhiel¬
ten oie geistlichenStiftungen oft dergleichenunbe«
schränkteJurisdiction.

Ob die Landesherren noch höhere Gerichte

(Landding) gehalten haben, ist nicht aufges
zeichnet. Neber einzelneDistrikte, besonders an
den Grenzen wurde das so genannte MarkdlNg
gehalten. Auch blieben die Lehnssachen einem
besondern Gerichtsstände, (ins feudale) dem
S?l)nrcd)tC und die neu angekommenenLehn«
leute aus besondernBegnadigungen dem sogenannt
ten Mannrechte unterworfen. 7).

Di.

v) PrivilegiumdcrStadt Gadkbusch.Mfpt,
w) Ebendaselbst.
x) Diplom. Dobef. beim Weßpbahn T«III«

'467> »486.
}) Weßpbalen l'. I V. praef. p, 109, HO» Ob!»

Meclenb, ibid. p. 928» 929.
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Die mehrsten Verbrechen wurden mit baare»
Oelde gebüßt und die Auskünfte davon fielen dem
Gerichtvhcrrcn und denen, welchen dieser Ântheil
daran verstaklet hatte, auheiin. Unter den bt*
sondern GerichtSgcbräuchen erhielten sich hier die
so gcnanntni Ordalia, mittelst der Feuerprobe
(per m uem vomeres ignitos, ferrutn mar

nuaie) z) noch eine Zeitlang.
Vermöge der, nach der deutschen Verfaft Kriegs-

sang, jedem Besitzer liegender Gründe obliegen»Verfassung,

den Verbindlichkeit zu Kriegsdiensten, war es anch
hier eine algemeine Unterrhanen Pflicht, dein lau*
desherrlichenAufgeborzn Felde cxpeditiones)
zu folgen a).

" Von dieser Verbindlichkeit war

nicht leicht jemand befreiet; beschränktaber ward

Hlbige sehr oft, besonders zum Vortheil geisti

licher Commünen, entweder in Ansehung der Zahl
der zu stellenden Mannschaft oder in Ansehung

der Zeit oder des OrtS wo selbige zu Felde dienen

muste. Bei den allerfreigebigsten Begnadigung

gen war diese Pflicht auf Kriege innerhalb der

Grenzen zur Vertheidigung des Vaterlandes gegen

einen auswärtigen Angrif (LüNdWthr) cinge,

schränkt *>).
Weil aber niemand anders als freie Leute

den deutschenFahnen folgen konten,. so blieben de»

P s leib,

s) Diplom. Doberan* ad a. 11$0, beim Weßfb.

Tom. III. p. >469.
a) Schröders papist. Mecklenb.S. 526.

fe) WeftpbaletfDipl. Dober, T. III. p. 1473»
Dipl, Med, T, IV, p, 906,928»
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leibeignen Land, Inhabern statt der Verbindlich-
knt zur Heeresfolge, gewissezum Kriegsdienst e»
foderlicheArbeiten, namentlich zur Erbauung der
Brücken, Wälle, Städte und Vestungen (Borg-
werk & Brucwerk) manchmal mit Anweisung

bestimt-r Vestungswerke (z. E. Mecklenburg) auf-

erlegt c).
Die geistlichen Stiftungen genossenzwar in

Ansehung ihrer Güter beträchtlicheVorzüge, sowol

in der Gerichtsbarkeit als in öffentlichenDienst-

leistungen und Abgaben. Im übrigen aber rccw

ren sie allen diesen Hoheitörechten gleichfals unter»

worfen; selbst die zum Dote der Raßeburgischen

Kirche ursprünglick gehörigenStiftSgüter im Lande

Brtsen waren nicht ganz davon befreiet d).
Desto uneingeschränkterwaren gewöhnlichihreColle«

gialrcchte in Absicht auf ihre innere Einrichtung,

»alwis Von dem weitlänstigen Umfange der
Kaiftr Macht, welcher die Billungischen und VZelsischen

Herzoge zu Sachsen, wegen ihrer nahen Erblande,

den Wenden vormals so furchtbar gemacht hatte,

war wenig mehr, als der bloße Name auf den

neuen H. Beruhard gekommen. Sein Gebiet
beschränkte sich, ausser den ascanischenStamme

gütern ftineö Hanfes auf das entlegeneWittenberg,

wozu nachher noch Lauenburg kam. Schwerlich

kyute es also die Absicht bei Her Vertheilung der
' '

Säch,

c) Dipl. Dub. beim Weßpb. T. III. p, 1467»
Dipl. Rae. 1. c. ad a. 1 222.
Dipl, Raccb. 1. c, p, 206lt
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Sächsischi Baierfchen Staaten (11 §o) gewesen
feyn, diewendischeLehnsherrlichkeitdemH. Bern?
Harbzu übertragen, daher ihrer auch hiebetgar
nichtgedachtwar. Wenn aber auch die biöhe-
rigeVerbindungder MecklenburgischenLandemit
dem HerzogthumSachsen durchdenFall Henrichs
des Löwenaufhörte, so ward doch dadurch das
Band der Unterwürfigkeit, welches sie an den
deutschenStaatskörper schon so lange gekettet
hatte, nicht abgebrochen. Vergehens scheinen
zwar Henrich der Löweund feine Söhne die vor-
malige Idee ihrer ««geerbten Eroberungsrechte
über die transalbinifchenLandewiederhcrvorgcrn?
fen und diefernereAbhängigkeitderselbenvon ih¬
ren Erblandenbehauptetzu haben. DieserTheik
des HerzogthumsSachsenwar also einheiingefal-
lenes Lehn, und von dem Kaiser, als obersten
Lehnsherrn,hing es ab, ob er dieseeröfneteLehnSl
Herrschafteinemandern wiederverleihen, oderdie
wendischenFürsten in eine unmittelbare Verbin-
dung mitdem Reicheversehenwölke. Was aber
auch immer die Absichtdes käiserlichenHofeshie,
beigewesenseynmag, soblieb es allemal eine niw
erlaubteUsurpation, wenn die Krone Dännemarß

sicheigenmächtigin BesitzdieserLehnöhoheitseßte,
tinö sogar Mine machte, die wendischenLande
von aller mittelbaren Subordination gegen das
deutscheReich zu trennen. So unzufriedensich
K. Friederichder I. mit dieser Gewaltthatigkeit
bezeugte, so fehlt es auch nicht an Beweisen der

- ; fort-
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fortdaurendenBehauptung unsrerFürsten in dem

Besitz ihrer unmittelbarenVerbindung mit dem

Reiche. Auf der feierlichenReichsverfanilims,zu
Mainz (1182, oder 1184) erscheine»unter
andernReichsfürsteuauch die wendischen(totius
ImperiiPrmcipes, Slauorum &c.) c). In
ihren Urkunden bedientensie sichder käiserlichen
Regierungöjahre, gleichandernReichsfürsteuzum
Maasstab ihrer Zeitrechnungf).

Wie aberK. Friederichdertl. nachher(121,4)
alle überelbischeReichslandefeinemPrivatinteresse
aufopferte und der Krone Dännemark völligein-
verleibte, fo war dadurch freilich ihre bisherige

Verknüpfung mit dem deutschenReiche de fad©

abgebrochen. Rechtmäßig fönte dieseTrennung,

aber, auch durchdes ganzenReichs Einwilligung,

darum nicht mehr werden, so lange die hiesigen
Landesherrenselbstnicht darin gewilligct hatten.
Schwerlich würden sie es indessenhaben ändern

können— und durchdienunmehrigeZeitrechnung

ihrer Urkunden nach den RegierlmgSjahre»des
Königs von Dännemark gaben siefchondiestiU*
schweigendeAnerkennungdieserSkaatSveränderung

zu versteheng) — wenn nicht der tapfere Graf
von

e) Otto de S. Blafioad a. 1184. c. 26. beim
Vrflif p. 210. Arnold, Lubeeenf. (ad a,

1182.) L.III. c.9.
f) Dipl»Doberan, ad ». 1190.
g) Diplom. Doberan, ad a. I2l8, 1215;

dochwirdauchnachdenkaiserlichenRegierunge-
JahrengerechnetinDipl-Medenb.ada 1219.
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vonSchwerin das Werkzeuggeworden wäre> sie

von diesem unrechtmäßigenJoche zu befreien.

Bei den ersten Vergleichs»Traetaten ward zwar

für dieZurückgabeder MecklenburgischenLehnsho?

heil — vermutlich wegen einigerEmpfindlichkeit

des Grafen über die Bereitwilligkeit, womit Heni

rich Borwin die Bürgschaft für den Grafen von
Orlamünde gegendenKönigübernommenhatte —

nur sehr mäßig gesorgt. Nachher aber änderte

sichdas System durch die Theilnehmnngder hiesi-

gen Fürsten an der Wiedereroberung Holsteins»

Durch den Bardewiker Verlrag (1225) wurden

sie in denZustand der Reichsnnmittelbarkeitver«

fetzt, und der Sieg OeyBornhövde bestätigte sie

darin. An eine LehnsverknüpfungMecklenburgs

mit dem HerzogchlimSachsen konte auch hiebei

um sowenigergedachtwerden, je wenigerletzteres

bei seiner gegenwärtigenLagesichim Stande be?

fand, ein solchesVorrecht zu behaupten.

Nur die GrafschaftenNaheburg, Schwerin

und Danneberg blieben auch nach Heinrichs des

LöwenVerurtheilung zur Reichsachtin der Lehne«

Verbindungniit dem neuenHerzogezuSachsen, so

wenig dieseranch im Stande war, seineVasallen

in Respeet zu erhalten» Selbst, nachdemdie

Krone Dännemark sichschonin den gewaltsamen

Besitz der LehnShoheitgesehthatte, rechnet der

KäiserOtto der I V. diese Gegend dennochzum

HcrzogchumSachsen, als er (1 »i i) derStadt
Schwee
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Schwerin dieZsllfreiheitin demselbenertheiltc
AusserdieserBegnadigungfehltes auchin diesem
Zeiträumenichtan andernProben der kaiserlichen
Oberherrschaftüber die Grafschaften, ») bis sie
unter FriederichdemH. ( 1214) ganzan Dän?
nemcirkkamen. Nun bestimtendie Grafen zu
Schwerin selber ihre Lehnöverbindlichkeitgegen
Dännemark durch eineVerfchreibnng, worin sie
sichanheischigmachten, demKönige im Nothfall
auf seinVerlangen mit 60 Pferden und Helmen
zu dienenk). Die GrafschaftRaßeburg ging
unter den Trümmern der Dänischen Macht in
Deutschland ganz verloren und kam unter ihren
neuen Besitzern (1225), nebst der Grafschaft
Schwerin in unmittelbare Verbindung mit dem
deutschenReich. Die letztereaber unterwarfsich
nachher (12 27) der sächsischenLehnsherrlichkeit
freiwilligwieder, und seitdieserZeit war sieein
Astcriehlides RömischenReichs. Den Umfang
dersbeiderseitigenPflichten aus dieserLehnsverbin¬
dung bezeichnetdervorhandeneLehnbrief.

Das Bisihum Raheburg hatte mit der Graf,
fchaft diesesNamens in Absichtauf die Lehnbar»
keil fast einerlei Schicksale« Das Bisihum
Schwerin hingegen scheintsichmit den Mccklen«

bürg,

h) Dipl, Meclenb.ad a. 121r* Hist.Rachr«v.d«' V-rfass,desFürstench.Schwerin,Beil.C.
i) Arnold.Lubec.L. Hl. c, 7, §. 6.
k) ChemnitzimLebenHenrichsdesI. Gr. zuSchwe-
M rin, ausAr.HmrfctdHdanischenChronikin Mol¬

den,arll.
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turgschenLandenzugleichvon demsächsischenLchnös
Nexus losgerissenzu haben, und auch nach der
DänischenUsurpation der hiesigen Landeerlheilte

K. Otto der IV. demselben,auftes Schmerinschen

Gr. HenrichsAnsuchen,dieBcstättgungdervonHen«
richdemLöwenerhaltenenPrivilegien kls) (12 r 7),

Beide musten (1214) das Schicksal der
Veräusserungan Dännemark mit übet sichergehe»«
lassen; durch die Bardewiker Traetaten (1224.

122s) wurde aber auch wieder für ihre Reichs-
ANMittelbarkeit gesorgt.

Seit dieser Zeit fehlt eS auch nicht wieder
an Wirkungen des kaiserlichenAnsehens in den
hiesigen Gegenden. In den Mecklenbnrgischen
Urkundenwird der käiserlicheRcgienmgS-Antritt
wieder zur Epoche der Zeitrechnung gemacht
Als K. Friederich der II. (1226) der Stadt
Lübeckihre Reichs t Unmittelbarkeit bestättigte,
ward ihr unter andern auch die Handlungsfrei-
Heitin RaHeburg, Wittenburg, Schwerin und in
dem ganzen LandeBorwinö und seines SohneS
versichert'")» Weil eben dieseReichsstadt nach
Waldemars Befreiung einenUeberfallvon ihm ztt
befürchtenhatte, befahl der Käiftr, ausserandern

be*

kk) Diplom. Mecl, ad a. I2lI. beim Weftfk.

T. IV. p.500.
!) Thiele von der GüstrowschenDomkirche,Beil. A»' ad3. f226
m) Gegenbkrichtder Schoottcnfahrer;unftzu Lübeck

,668. *8"1.B.2, S. 5. Bavert. Orig§» L»-
bec, beim WtflfhalcnT. f. p. f 300,
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benachbartenFürstenundHerren, cmchdemGra

fcn zu Schweriiiund denMecklenburgischenHcn

ren, vermögederPflichten,womitsiedeinRömi?

schenReicheverwandtwaren, denLübecker»Rath

und Beistand gegen den König von Dännemark

zu ertheilen und das BornhövedcrTreffenbe-

wies den EindruckdiesesBefehls.

Im übrigen blieb zwischenunfern Fürsten

und andern unmittelbarenReichögliederndieser

Zeit der wesentlicheUnterschied,daß, anstatt die

deutschenHerzögeund Grasen erst der kaiserlichen

Nachsichtoder günstigerConjunctmenbedurften

«m sichin demerblichenBesitz ihrerLehnezu be<

festigenund ihre Regalien von der Mirwürkung

des käiferlichenHoftö loszureißen, jene dagegen

sichschonlängstin dem,von demVolkeihrenVor-

fahren übertragenenund von HenrichdemLöwen

wiederhergestelletenerblichenBesitzaller der Re»

gierungsrechtebefanden, welcheden übrigenerst

die Unruhen der folgendenJahrhunderte zueig«

neten •), ohnederC-ncnrrenzdes Käisers oder

einerandernfremdenMachtausgesetztzu seyn.

xr) Pontanusdercb, Danic. Lib. VI. ada. 1226»

( Meines fel.Vaters^»Anmerk.über die gerühmte
SouverainetälPribiölavsdesII ?e.bcimtöerdee,
VI. Saml. S. 5532.

«) Meines Bruders (W.A. ^udlcffs) algemeineAn¬
merkungenüber die Verschiedenheitder Länder
Deutschlands,derenaltereBewohnerslavischenUr-
svrungs, und derjenigen,derenalte Einwohner
Deutschegewesen, in dengel. Beiträgenzu de»
SchwerinschenAnzeigen1771, 4. Stück.
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Ankündigung.

5?.,n meinerMecklenburgischenGeschichteh->.b'

ich michverschiedentlichauf UNgedrukce

kleineSchriften meinesftl. Vaters, des wail. Hers-

zoglich-MecklenburgischenRegierungsraths, Dr

Ernst August Rudloff's, berufen. Besonders

sind dessenUntersuchung: Ob die odolri-

tischen Fürsten ein absolutes Regiment

geführethaben? ungleichenseinBericht
von dem Alterthum der Landstande,
Landtage,Landratheund Landmarschal-
le in Mecklenburghie und da angeführt,
und lezterer wird noch in der Folge gelegent,

lich benuzt werden» Beide sind dem Namen

nach aus Nettelbladts nocicia fcriptorum

Megapolic, bekant. Ausser diesen befinden

sichnoch verschiedeneandre historischi diploma¬

tisch- juristischeHandschriften desselbenin mei-

nen Händen, die der Verstorbene, gleich den

obigen, zu den Zeiten seines LandsyndicatSent¬

worfen auch in spatern Jahren nachgesehen

und verbessert hat: z. B, Observationen
über



über gewissein die Mecklenburg'und
LauenburgischenAlterthümer, Rechte
und GeschichteneinschlagendeMaterien;
(S. Nettelbladt a. a. O. e_ z z. > Beweis,

daß der deutscheAdel von den inge-
nuis der alten Deutschen entsprossen sey

(oder älteste Geschichte des Adels in Deutsch-

land); Bedenken über die ReicKsfreiheit

und andre Gerechtsameder Stadt Lw
heck».«. m.

Der Beifall und die Auffoderung einiger

Kenner hat mich auf die Idee gebracht, diese

vermischtenkleinenSchriften historisch,
diplomatisch-juristischenInhalts durchden
Druk der Vergessenheitzu entreißen, wenn sich

eine hinlänglicheAnzahl sichererLiebhaberdazu

findet. Sie würden mit einer kurzen Le»
bensbeschreibunq des Verstorbenen, in ge¬

genwärtigem Druk und Format, einen mäßigen

Octavbandausmachen. Wer bis Johannis die,

fes Jahrs darauf unterzeichnet, erhält selbigen

in der nächstenMichaclismessefür einen baaren

halben Reichsthaler oder i2 Ggr. in N. Zwdr.

Die Vortheile dieser Herausgabe werden der

hinterlassenenWittwe des Verfassersberechnet»

Um die gefälligeAnnahmeder Subscriptiott

unter den bekamenBedingungenersucheich die,
sel,



selbigenHerren, welche sich mit der Collcctuv
auf meine MecklenburgischeGeschichteso gütig
bemühethaben, namentlichin Berlin Herrn Dr.
Biester, zu BvlllN Hn. Pred. Pantanius, zu
BoizenburgHn. PostcommissärHerbst, in
NeubrandenburgHn.LündshndicusPistorius,
in Ncubukow Hn. Secretär Berg, in BÜtzoW
Hn. Mag. Karsten, in Frankfurt a. t>. O.
Hn. Prof. Hausen, in Gadkbusch Hn Postmei-
sterKrüniz, in GNOlen H». Secretär Stever,
in GöltlNgen Hn. Studiosus Franke, in ©ra«
bowH».Cand.Wenmohs,zuGrubenhagen
Ht,. Pred. Beck, in Greifswald Hn. Prof.
Müller, in GÜÜrvW die Herren Postrath Dies
dcrichsundKirchenftcrcrärNeumann, in Hanno¬
ver das K. Jnkelli.;enzconuoir,in Kit! Hn. Prof.
Mcllmann, in Ludwigöluft H». Mundschenk
Cornelius, in Lüneburg Hl^ Prof. Gebhard!,
i»MalchinHn.AdvokatvonHolstein,zuMoi«
fallHn.Pred.Buttstaedt,inParchimHn.Ads
vokat Löscher,zu Pritzier Hn. Pred. Tode, in
NatzeburgHn.Reg.Secr.Meyer,inRlbniz
Hn. Pred. Saniler, in Rostock HerrenPro,
fcfforPrehn (zuBützow), Landes-Archivar.Dr»
Taddel, Landes-Secretär Wolff und dieKoppen»
scheBuchhandlung, in Schwerin die Herren
Justizrath Wachenhusen, Advok.Lange, Advok.
Bühring und KanzleischreiberAhrens, in Stets

tinHn.ConjistorialrathBrüggemann,inStrals
sund



fundHl:.Dokt.Med.Biel, inNeustrelizHn.
Cousistorialraihund Hofpred. Masch, zu (örop

feli-VielenHn.Prt.'d.Brückner,in Waren
Hn. KraiSphislkuöDr. Kiesewetter, in

Hn. I. H.'Hennmrt, in Wismar Hn. Dokt.

Gröliilig, in Wilkenburg Hn. Secrct. Balk,

in A?I!e Hn. ConreciorÄlüuter.

Schwerin, den -8. März 1780.

F. A. Rudlvff.
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